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Anlage 9: Änderungsantrag der Fraktion 
des GB/BHE zur dritten Beratung des 
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Die Sitzung wird um 9 Uhr 2 Minuten durch 
den Präsidenten D. Dr. Gerstenmaier eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren! Vor Eintritt in die 
Tagesordnung darf ich die Glückwünsche des 
Hauses aussprechen dem Herrn Kollegen Dr. Pferd-
menges zum 77. Geburtstag, 

(Beifall) 
dem Herrn Bundesminister Storch zum 65. Ge-
burtstag 

(Beifall) 

und der Frau Abgeordneten Dr. h. c. Schroeder 
zum 70. Geburtstag. 

(Beifall.) 
Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 

Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29. März 1957 den 
folgenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß 
Art. 77 Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften, 
Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung 

zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz), 
Gesetz zu dem am 16. Juli 1956 in Bonn unterzeichneten 

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Liquidation 
des früheren deutschschweizerischen Verrechnungsverkehrs, 

Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der 
Wirtschaft von Berlin (West), 

Gesetz über die Feststellung eines Vierten Nachtrags zum 
Bundeshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1956 (Viertes 
Nachtragshaushaltsgesetz 1956), 

Gesetz über die Geld- und Sachbezüge und die Heilfürsorge der Soldaten, die auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst 
leisten (Wehrsoldgesetz), 
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Wehrstrafgesetz (WStG), 
Einführungsgesetz zum Wehrstrafgesetz, 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung 

des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau. 

Zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förde-
rung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau hat 
der Bundesrat außerdem eine Entschließung gefaßt, die in der 
Drucksache 3342 wiedergegeben ist. 

In der gleichen Sitzung hat der Bundesrat 
zum Gesetz über allgemeine Höchstgeschwindigkeitsgrenzen 

für Kraftfahrzeuge 
und zum Gesetz über die Sicherung des Unterhalts für Ange-

hörige der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen 
(Unterhaltssicherungsgesetz) 

verlangt, daß der Vermittlungsausschuß einberufen wird. Die 
Gründe hierfür sind in Drucksachen 3340 und 3341 niedergelegt. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers hat unter dem 29. März 
1957 gemäß § 30 Abs. 4 des Bundesbahngesetzes vom 13. De-
zember 1951 (BGBl. I S. 955) den Nachtrag zum Wirtschafts-
plan der Deutschen Bundesbahn für das Geschäftsjahr 1956 
und den im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen ergangenen Genehmigungserlaß des Bundesministers für 
Verkehr übermittelt. Nachtrag und Genehmigungserlaß liegen 
im Archiv zur Einsichtnahme aus. 

Der Präsident der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
hat unter dem 26. März 1957 gemäß §§ 6 und 9 des Brannt-
weinmonopolgesetzes den Geschäftsbericht der Bundesmonopol-
verwaltung für Branntwein sowie die Bilanz nebst Gewinn- 
und Verlustrechnung der Verwertungsstelle für das Geschäfts

-

jahr. 1955/56 vorgelegt. Der Bericht wird als Drucksache 3344 
vervielfältigt. 

Die gleiche Vorlage hat  für seinen Geschäftsbereich der 
Leiter der Monopolverwaltung für Branntwein beim Landes-
finanzamt Berlin unter dem 21. März 1957 übersandt, die als 
Drucksache 3326 vervielfältigt wird. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter dem 29. März 
1957 auf Grund des Beschlusses des Deutschen Bundestages 
in seiner 173. Sitzung über die Sicherung des Bedarfs an Ar-
beitskräften in der Bundesrepublik berichtet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache 3343 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat unter dem 28. März 1957 auf Grund des Be-
schlusses des Deutschen Bundestages in seiner 190. Sitzung 
über die Neufassung der siedlungsrechtlichen Begriffsbestim-
mungen und Vereinfachung der Siedlungsfinanzierung berich-
tet. Sein Schreiben wird als Drucksache 3345 ,vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter dem 26. März 
1957 unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom 13. Dezember 
1956 (3018) zur Kleinen Anfrage 305 der Fraktion der SPD 
betreffend Wegfall der Witwen- bzw. Witwerbeihilfe durch das 
Bundesversorgungsgesetz (2918) eine weitere Antwort ge-
geben, die als Drucksache 3334 verteilt ist. 

Der Herr Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 
hat unter dem 25. März 1957 die Kleine Anfrage 339 der Ab-
geordneten Dr. Mommer. Dr. Dr. h. c. Pünder, Dr. Leverkuehn, 
Dr. Reif und Genossen betreffend Europäische Postunion (3254) 
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 3333 verviel-
fältigt. 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat unter dem 
23. März 1957 die Kleine Anfrage 340 der Abgeordneten Dr. 
Mommer, Dr. Dr. h. c. Pünder, Dr. Leverkuehn, Dr. Reif und 
Genossen betreffend Zusammenarbeit der europäischen Dele-
gationen bei internationalen Organisationen (3255) beant-
wortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 3329 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter dem 21. März 
1957 die Kleine Anfrage 341 der Abgeordneten Frau Dr. h. c. 
Weber (Aachen), Birkelbach, Dr. Dr. h. c. Pünder, Dr. Mom-
mer, Dr. Leverkuehn, Dr. Reif und Genossen betreffend 
Ratifizierung von Konventionen der Internationalen Arbeits-
organisation (3256) beantwortet. Sein Schreiben ist als Druck-
sache 3323 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister der Justiz hat unter dem 21. März 
1957 die Kleine Anfrage 342 der Abgeordneten Metzger, Dr. 
Kopf, Dr. Wahl, Dr. Dr. h. c. Pünder, Dr. Mommer, Dr. Lever-
kuehn, Dr. Reif und Genossen betreffend Europäische Konven-
tion über die Pflichtversicherung der Kraftfahrzeuge (3257) 
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 3320 verviel-
fältigt. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter dem 22. März 
1957 die Kleine Anfrage 343 der Abgeordneten Birkelbach, 
Frau Dr. h. c. Weber (Aachen), Dr. Dr. h. c. Pünder, Dr. Mom-
mer, Dr. Leverkuehn, Dr. Reif und Genossen betreffend 
Soziale Sicherheit in Europa (3258) beantwortet. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache 3321 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat unter dem 
1. April 1957 die Kleine Anfrage 334 der Fraktion der FDP 
betreffend Auskünfte der Bundesregierung im Fall Dr. Strad( 
(32.31) beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 3348 
vervielfältigt. 

Der Herr Bundeskanzler hat unter dem 22. März 1957 die 
Kleine Anfrage 336 der Fraktion der SPD betreffend Zahlung 
der „Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Bayern eV" an Bundes-
minister Strauß (3238) beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 3350 vervielfältigt. 

Wir kommen zur Tagesordnung. Ich rufe den 
Punkt 1 auf: 

Fragestunde (Drucksache 3339). 

Frage 1 — Herr Abgeordneter Rasch — betref-
fend Fahrpreisermäßigungen für Blinde: 

Warum wurde am 3. Juni 1956 die Fahrpreisermäßigung bei 
der Bundesbahn für Blinde zu Berufsreisen aufgehoben? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Fahrpreisermäßigung für Blinde, die ohne Beglei-
tung und in Ausübung ihres Berufs reisen, hat in 
der Nachkriegszeit ständig an Bedeutung verloren. 
Es ist ja bemerkenswert, daß ein Blinder ganz 
allein eine Eisenbahnfahrt zu unternehmen sich 
zutraut, und für ihn bestimmt nicht ungefährlich. 
Der dafür gültige Sondertarif wurde im Jahre 1955 
nur noch von rund 800 Personen in Anspruch ge-
nommen. Dabei erfüllten jedoch diese 800 Per-
sonen nach den Feststellungen der Bundesbahn 
zum großen Teil nicht die Voraussetzungen des 
Sondertarifs, da verschiedene Länderbehörden dazu 
übergegangen waren, die erforderlichen Bescheini-
gungen außer an Blinde auch an sehschwache Per-
sonen auszugeben. Dies waren die Gründe für die 
Bundesbahn, die Ermäßigung mit dem Fahrplan-
wechsel im Juni 1956 aufzuheben. Die freie Be-
förderung des Begleiters von Blinden blieb dabei 
unberührt. 

Der Herr Bundesminister des Innern strebt im 
Einvernehmen mit den Ländern an, ab 1. Januar 
1958 bundeseinheitliche Ausweise nach einheit-
lichen Richtlinien auszugeben. Das hat die Deutsche 
Bundesbahn veranlaßt, sich bereit zu erklären, 
über die Wiedereinführung der Ermäßigung für 
unbegleitete Blinde zu verhandeln. Sie will die be-
rechtigte Sorge, daß sich im heutigen Eisenbahn-
verkehr wirklich blinde Personen kaum noch ohne 
Begleitung bewegen können, zurückstellen und 
ihre Hilfe dann nicht versagen, wenn der Kreis 
der Berechtigten wirklich zuverlässig begrenzt 
wird. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich bedanke 
mich. Eine Zusatzfrage? — Keine Zusatzfrage. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Ritzel 
wird sogleich dienstlich in Anspruch genommen 
sein. Ich rufe deshalb nach der Frage 2 gleich die 
Frage 26 auf. 

Zunächst die Frage 2 — Herr Abgeordneter 
Rasch — betreffend Vergünstigung für nicht-
kriegsbeschädigte Körperbehinderte und Zivilbe-
schädigte bei der Bundesbahn: 

Warum wurde den nichtkriegsbeschädigten Körperbehinder-
ten mit Erwerbsminderung um mindestens 80 % die Benut-
zung der I. Wagenklasse mit Fahrausweis II. Klasse entzogen, 
wenn die ständige Benutzung der I. Wagenklasse nach amts-
ärztlichem Gutachten notwendig ist, und warum wurde gleich-
zeitig den Zivilbeschädigten, die nicht unter § 1 des Schwer-
beschädigtengesetzes vom 16. Juni 1953 fallen, das Recht der 
kostenlosen Begleitung genommen, wenn amtsärztlich beschei-
nigt wird, daß diese Begleitung dringend notwendig ist? 
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(Präsident D. Dr. Gerstenmaier) 
Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 

Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ein-
leitend möchte ich der Antwort auf diese Frage 
vorausschicken, daß es außerhalb der Deutschen 
Bundesbahn und der deutschen Privatbahnen in 
Europa kein Schienenverkehrsunternehmen gibt, 
das auch nur annähernd Vergünstigungen in dieser 
Zahl und diesem Ausmaß gewährt, wie sie der 
deutsche Personentarif vorsieht. In der Bundes-
republik gibt es nicht weniger als 39 Fahrpreis-
ermäßigungen durch Sondertarife. Es ist bekannt, 
daß diese Sondertarife und die übrigen Sozialtarife 
sehr wesentlich zu den beträchtlichen Verlusten 
beitragen, die die deutschen Eisenbahnen im Per-
sonenverkehr zu verzeichnen haben. 

Die Frage des Herrn Kollegen Rasch berührt aus 
diesem Bereich zwei Probleme, erstens das der 
freien Beförderung der notwendigen Begleitung 
für die geschädigten Menschen. Seit dem ersten 
Weltkrieg wird den Schwerkriegsbeschädigten und 
den Unfallgeschädigten, die nach amtsärztlichem 
Zeugnis der ständigen Begleitung bedürfen, das 
Recht zugestanden, bei Eisenbahnfahrten einen Be-
gleiter kostenfrei mitzuführen. Diese Vergünsti-
gung wurde nach Beendigung des letzten Krieges 
praktisch auf alle Schwerkörperbehinderten ausge-
dehnt. Jedoch erkennt die Bundesbahn seit Juni 
1956 die für die Begleiterfreikarte vorzulegenden 
Ausweise der Länder nur dann an, wenn sie an 
Schwerbeschädigte im Sinne des § 1 des Schwer-
beschädigtengesetzes ausgegeben sind. Dazu zäh-
len neben den Schwerbeschädigten des Krieges die 
Schwerbeschädigten der Arbeit, die Blinden, die 
Opfer des Nationalsozialismus und die durch Be-
satzungsangehörige schwerbeschädigten Personen. 
Der Kreis bleibt also recht weit gezogen, und seine 
Abgrenzung beruht auf den Vorschriften des 
Schwerbeschädigtengesetzes. 

Häufig wird jedoch darüber hinaus gefordert, die 
Begünstigung auch solchen Personen einzuräumen, 
die wegen Krankheit, Alters, Geistesschwäche oder 
aus sonstigen Gründen so hilfsbedürftig sind, daß 
sie ständig begleitet werden müssen. In diesem 
Sinne sind unter anderem die Deutsche Vereini-
gung zur Bekämpfung des Krüppeltums und die 
Selbsthilfeverbände der Körperbehinderten vor-
stellig geworden. Die Eisenbahnen können aber 
diesen großen Kreis nicht in die Begünstigung 
einbeziehen, denn es sind ja gerade die Sozial-
tarife, auf denen die Verluste im Personenverkehr 
im wesentlichen beruhen. Diese Verluste lassen 
sich bekanntlich aus den Einnahmen aus dem 
Güterverkehr nicht decken. Nach dem Bundesbahn-
gesetz ist die Deutsche Bundesbahn nach kauf-
männischen Grundsätzen zu führen. Daher ist sie 
bei ihrer heutigen finanziellen Struktur leider ge-
zwungen, ihre Sonderleistungen einzuschränken. 
Dazu gehört auch die Hilfe für solche Körperbe-
hinderten, die nicht durch § 1 des Schwerbeschä-
digtengesetzes erfaßt sind. Die Eisenbahn muß es 
den anderen zuständigen Stellen überlassen, denen 
durch gesetzliche Vorschriften die Betreuung die-
ser Personengruppen übertragen ist, hier Hilfe zu 
leisten. Das ist nicht die Aufgabe der Eisenbahn-
verwaltung. 

Der zweite angeschnittene Problemkreis betrifft 
die Benutzung der 1. Klasse mit Fahrausweisen 
der 2. Klasse. Das Zugeständnis an die Schwer-

kriegsbeschädigten, mit Fahrausweisen der niedri-
geren Wagenklassen ohne Zuschlag eine höhere 
Wagenklasse zu benutzen, stammt ebenfalls aus 
dem ersten Weltkrieg. Damals hatten wir noch 
vier Wagenklassen, und die dritte und die vierte 
Wagenklasse waren nicht gepolstert. Diese Maß-
nahme sollte nämlich den Reisenden, die nach der 
Natur ihrer Verletzung auf einen weichen Sitz an-
gewiesen sind, einen gepolsterten Platz sichern. 
Die deutschen Eisenbahnen haben nach Beendi-
gung der Feindseligkeiten im Jahre 1945 zeitweilig 
Zivilbeschädigte in diese Regelung einbezogen, da-
mit den in den ersten Nachkriegsjahren diffamier-
ten Kriegsbeschädigten die  Vergünstigung erhalten 
bleiben konnte. Der Kreis der Zivilbeschädigten 
konnte eingeschränkt werden, nachdem immer 
mehr gepolsterte Plätze in der 2. Wagenklasse zur 
Verfügung stehen. Dagegen wurde der Kreis der 
begünstigten Schwerkriegsbeschädigten nicht un-
erheblich erweitert. 

Zur Begründung bittet die Eisenbahnverwaltung 
zu berücksichtigen, daß die Zahl der Schwerkriegs-
beschädigten langsam abnimmt, aber die Zahl der 
sonstigen Beschädigten leider ständig wächst. Wie 
schon erwähnt, obliegt die Sorge für die Zivil-
beschädigten den Stellen, denen durch gesetzliche 
Vorschriften diese Aufgaben übertragen wurden; 
sie obliegt nicht den Eisenbahnen. Sobald alle Wa-
gen der 2. Klasse gepolstert sind, soll die Vergün-
stigung ganz fortfallen. Schon jetzt werden die 
Schwerbeschädigtenabteile grundsätzlich in Wagen 
der 2. Klasse mit Polsterung eingerichtet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 
(Abg. Rasch: Nein, danke!) 

Frage 26 — Herr Abgeordneter Ritzel — betref-
fend die badische Rheintalstrecke zwischen Offen-
burg und Basel: 

Ich frage den Herrn Bundesverkehrsminister, bis wann die 
badische Rheintaistrecke zwischen Offenburg und Basel mit 
elektrischen Triebfahrzeugen bedient werden kann? 

Kommen elektrische Lokomotiven nur zur Bedienung der 
Schnellzüge oder auch zur Beförderung anderer Züge in Be-
tracht? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Deutsche Bundesbahn wird vom Beginn des 
Jahresfahrplans 1957/58, also vom 2. Juni an, auf 
der badischen Rheintalstrecke zwischen Basel und 
Offenburg den vollen elektrischen Betrieb ein-
führen. Damit werden von diesem Zeitpunkt an 
nicht nur die Schnellzüge, sondern auch die Per-
sonen- und Güterzüge mit elektrischen Lokomotiven 
bespannt. Einzelne Schnellzüge werden allerdings 
weiter mit Dieselloks befördert, weil sie nicht in 
Offenburg halten und deshalb eine Umbespannung 
nicht möglich ist. Zur Zeit werden alle Personen-
züge und ein Teil der Schnellzüge mit elektrischen 
Lokomotiven befördert. 

Ritzel (SPD): Danke schön! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 3 — Herr 
Abgeordneter Kahn-Ackermann — betreffend Auf-
trag zur Herstellung von Filmen durch Bundes-
dienststellen: 

Im Auftrag welcher Bundesministerien oder ihrer nachge-
ordneten Behörden werden gegenwärtig Filme hergestellt? 

Welcher Betrag ist hierfür insgesamt vorgesehen? 
Wie wird die Auftragserteilung gehandhabt, oder an welche 

Firmen sind bisher Aufträge vergeben worden? 
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(Präsident D. Dr. Gerstenmaier) 
Zur Beantwortung der Herr Bundesminister des 

Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf die 
Fragen wie folgt beantworten. 

Erstens. Im Auftrage folgender Bundesministerien 
oder ihrer nachgeordneten Behörden werden gegen-
wärtig Filme hergestellt: Bundesministerium des 
Innern einschließlich Bundeszentrale für Heimat-
dienst, Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten einschließlich der Land- und 
hauswirtschaftlichen Auswertungs- und Informa-
tionsstelle, Bundesministerium für Verteidigung, 
Bundesministerium für das Post- und Fernmelde-
wesen, Bundesministerium für Vertriebene, Flücht-
linge und Kriegsgeschädigte und Bundesministe-
rium für gesamtdeutsche Fragen. 

Zweitens. Hierfür ist insgesamt ein Betrag von 
2,5 Millionen DM vorgesehen. 

Drittens. Die Auftragserteilung erfolgt je nach 
Zweck und Inhalt des Films an die hierfür ge-
eigneten Produktionsbetriebe. Je nach den beson-
deren Erfahrungen der Produktionsbetriebe auf 
bestimmten Gebieten, nach ihren technischen Ein-
richtungen und ihren Möglichkeiten zur Heran-
ziehung vorhandenen Archivmaterials usw. erfolgt 
eine beschränkte oder unbeschränkte Ausschreibung. 
Regelmäßig werden mehrere Firmen zur Abgabe 
von Kostenvoranschlägen aufgefordert, ehe ein 
Auftrag erteilt wird. Insgesamt sind es bisher 
35 Firmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Kahn-Ackermann (SPD): Herr Bundesminister, 
sind Sie in der Lage, mir anzugeben, wieviel Filme 
im letzten Jahr im Rahmen dieses 2,5-Millionen-
Programms der Bundesregierung hergestellt wur-
den? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Dar-
fiber habe ich leider keine genaue Aufzeichnung, 
Herr Kollege. Aber das wird sich feststellen lassen; 
es werden umfangreichere Unterlagen sein. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine Zusatz-
frage. Ich danke dem Herrn Bundesminister. 

Frage 4 — Herr Abgeordneter Schmidt  (Ham-
burg)  — betreffend Broschüre eines Herrn Friedrich 
Nieland aus Hamburg-Wellingsbüttel: 

Ist dem Herrn Bundesinnenminister die Broschüre ..Wieviel 
Welt-(Geld-)Kriege müssen die Völker noch verlieren?" eines 
Herrn Friedrich Nieland aus Hamburg-Wellingsbüttel bekannt, 
die — antisemitisches Geschwätz enthaltend — zur Zeit in er-
staunlichem Umfang in der Bundesrepublik verbreitet wird? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister des 
Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Kollege Schmidt (Hamburg) ist nicht da. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Frage kann 
trotzdem beantwortet werden, Herr Bundesminister. 
Ein Abgeordneter kann sich bei der Stellung einer 
Frage durch ein anderes Mitglied des Hauses ver-
treten lassen. 

(Abg. Wittrock: Ich vertrete ihn!) 

— Herr Kollege Schmidt (Hamburg) wird durch 
Herrn Kollegen Wittrock vertreten. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Dann 
darf ich die Frage Herrn Kollegen Wittrock wie 
folgt beantworten. 

Das Machwerk von Friedrich Nieland in Ham-
burg-Wellingsbüttel mit dem Titel „Wieviel Welt-
(Geld-)Kriege müssen die Völker noch verlieren?" 
ist im Bundesministerium des Innern bekannt. 

Die Kriminalpolizei Hamburg hat die Schrift 
wegen ihres antisemitischen Inhalts beschlagnahmt. 
Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht in Ham-
burg hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren 
gegen Nieland wegen Verstoßes gegen § 130 des 
Strafgesetzbuchs — Anreizung zum Klassen-
kampf —, gegen § 131 — Staatsverleumdung — 
und gegen § 187 a — Ehrenschutz von Politikern — 
eingeleitet. 

Ich habe den Herrn Bundesminister der Justiz 
gebeten, darauf hinzuwirken, daß im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens geprüft wird, oh nicht auch 
ein Verstoß gegen § 93 des Strafgesetzbuches vor-
liegt. 

Die Kriminalpolizei hat ferner festgestellt, daß 
die Schrift in einer Auflage von 2000 Stück von der 
Druckerei W. Heimberg in Stade hergestellt worden 
ist. Die Auflage ist zum größten Teil zur Versen-
dung gekommen, u. a. an Bundesminister, Bundes-
tagsabgeordnete und — hier müßte ich eigentlich 
eine längere Pause machen — persönliche Bekannte 
des Nieland. Ein Restbestand von 111 Stück konnte 
beschlagnahmt werden. 

Heimberg ist im übrigen auch der Drucker der 
im Widar-Verlag (Inhaber Guido Roeder, Ober-
ammergau) erschienenen Hetzschriften. Gegen 
Roeder und Heimberg schwebt ein Strafverfahren 
wegen der Herstellung und Verbreitung verfas-
sungsfeindlicher und antisemitischer Schriften beim 
Landgericht München I. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatzfrage. 

Wittrock (SPD): Herr Bundesminister, wenn ich 
mich an den Inhalt der Schrift, d ie  ich zufälligerweise 
auch durchgesehen habe, recht erinnere, ergibt sich 
aus diesem Inhalt, daß Ihnen, Herr Bundesmini-
ster, der wesentlichste Teil dieser Schrift schon im 
September oder Oktober 1956 von dem Verfasser 
in Formeines Briefes mitgeteilt worden ist. Ich 
darf fragen: Haben Sie,  Herr Bundesminister, es 
bereits damals für richtig gehalten, unmittelbar 
und unverzüglich Schritte gegen den Verfasser des 
Briefes zu ergreifen? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Ich 
kann darüber aus dem Gedächtnis nichts Näheres 
sagen. Soviel ich weiß, ist diese Schrift ein Teil-
stück des Komplexes, der in dem eben genannten 
Prozeß behandelt wird. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weitere 
Zusatzfrage. Ich danke dem Herrn Bundesminister. 

Frage 5 — des Herrn Abgeordneten Seuffert — 
betreffend Verlegung des Schießplatzes an der 
Heidemannstraße in München-Freimann. 

Ist die Bundesregierung bereit, die Verlegung des Schieß-
platzes, der zwischen den beiden Siedlungen an der Heide-
mannstraße in München-Freimann liegt und für die Siedlungs-
bewohner lebensgefährlich ist, durchzuführen, und welche 
Schritte hat sie unternommen oder gedenkt sie zu unter-
nehmen? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär des 
Bundesverteidigungsministeriums. 
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Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren: Der Schießstand in München-Frei-
mann soll baldmöglichst verlegt werden. Entspre-
chende Erkundungen sind in Verbindung mit der 
bayerischen Staatskanzlei und den anderen zu-
standigen Stellen des Landes Bayern bereits ein-
geleitet worden. Angestrebt wird die Verlegung 
des Schießstandes in den Raum etwa 15 km nörd-
lich von München. 

Die Gefahren für die Bewohner der beiden Sied-
lungen, zwischen denen der Schießstand München-

Freimann liegt, wurden dadurch verursacht, daß 
die US -Streltkräfte sich bei ihren Schießübungen 

lediglich nach amerikanischen Sicherheitsbestim-
mungen richteten. Diese bieten in gewisser Hin-
sicht weniger Sicherheit als die entsprechenden 
deutschen Grundsatze. Der Sicherheitsbereich für 
die Schießstandanlage ist aber  inzwischen nach 
deutschen Vorschritten neu festgelegt und  die  Be-
nutzung des linken teils der Anlage verboten wor-
den. Die Gefahren für die Einwohner sind unseres 

 Erachtens damit beseitigt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatzfrage. 

Seuffert (SPD): Herr Staatssekretär, halten Sie 
es nicht für Gefahren für die Einwohner, wenn in 
den Gärten der Siedlung Querschläger handvoll-
weise ausgelesen werden können, die gerade von 
dem Schleßplatz, der auf der rechten Seite der An-
lage eingerichtet ist, herkommen? 

Dr. Rust, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Verteidigung: Wir glaubten, daß durch die 

Änderung der Sicherheitsvorschriften solche Ge-
fahrenquellen in Zukunft verstopft sein würden. 
Sollten sich noch derartige  Vorfälle — die mir 
nicht bekannt sind — ereignet haben, bin ich be-
reit, erneut vorstellig zu werden, um auch das ab-
zustellen. 

Seuffert (SPD): Wann sind die Vorschriften ge-
ändert worden? 

Dr. Rust, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Verteidigung: Das kann ich so nicht sagen. Ich 
werde es Ihnen schriftlich mitteilen. 

Seuffert (SPD): Es sind noch in den letzten Wo-
chen Querschläger festgestellt worden. 

Dr. Rust, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Verteidigung: Ich darf es Ihnen schriftlich mit-
teilen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 6 — des 
Herrn Abgeordneten Seuffert — betreffend Durch-
fahrt von Panzern durch das Siedlungsgelände an 
der Heidemannstraße in München-Freimann: 

Ist die Bundesregierung bereit, dafür zu sorgen, daß die 
Durchfahrt von Panzern durch das Siedlungsgelände an der 
Heidemannstraße entweder unterbunden oder so geregelt wird, 
daß eine vermeidbare Belästigung der Anwohner vermieden 
wird und die öffentlichen Wege benutzbar bleiben? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär des 
Bundesverteidigungsministeriums. 

Dr. Rust, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Verteidigung: Zur Umgehung des Siedlungsge-
ländes an der Heidemann-Gruson-Straße in Mün-
chen-Freimann ist inzwischen durch die Streit-
kräfte der USA eine eigene panzerfeste Straße von  

der Kaserne zum Schießstand gebaut worden. 
Durch die Benutzung dieser Umgehungsstraße wer-
den die Durchfahrt durch das genannte Siedlungs-
gelände, die Beeinträchtigung der öffentlichen 
Wege und die Störung der  Anwohner vermieden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? 

Seuffert (SPD): Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß die Panzer immer noch über die Stra-
ßen der Siedlung fahren? Die Fotos, die ich Ihnen 
überreichen werde, stellen die Wege in dem Zu-
stand dar, in dem sie von den Panzern verlassen 
werden. 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Die Umgehungsstraße ist, soweit 
mir bekannt, seit vier bis fünf Wochen im Betrieb. 
Wenn trotzdem Durchfahrten an den alten Stellen 
stattfinden, ist das eine Verletzung der Vorschrif-
ten. Wir werden um die Ahndung dieser Verlet-
zung besorgt sein. 

Seuffert (SPD): Ich danke Ihnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 7 — in 
Vertretung von Herrn Abgeordneten Dr. Arndt 
Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann — betref-
fend das Pariser Gastspiel des Bochumer Schau-
spielhauses: 

Hat das Auswärtige Amt dem Bochumer Schauspielhaus für 
sein Pariser Gastspiel im „Haus der Nationen" 1957 keinen 
Zuschuß gewährt und aus welchen Gründen? 

Ist der in Höhe von 20 000 DM erbetene Zuschuß abgelehnt 
worden, weil die geplanten Aufführungen der „Dreigroschen-
oper" und des von Wedekind verfaßten Schauspiels Der Mar-
quis von Keith" nach Meinung des Auswärtigen Amts „weder 
für die deutsche klassische noch für die deutsche Gegenwarts-
kunst sinnfälligen Aussagewert" besitzen sollen? 

Zur Antwort der Herr Staatssekretär des Aus-
wärtigen. 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Das Auswärtige Amt hat dem Bochumer Schau-
spielhaus für seine geplante Teilnahme an den 
Internationalen Theaterwochen in Paris im April 
1957 keinen Zuschuß gewährt. Die Mittel, die dem 
Auswärtigen Amt für solche Zwecke zur Ver-
fügung stehen, sind außerordentlich gering. Daher 
muß die Unterstützung von Gastspielreisen im 
Ausland im allgemeinen auf solche beschränkt 
bleiben, die sich nicht nur durch die Qualität der 
Darstellung auszeichnen, sondern auch als beson-
ders gültige Zeugnisse klassischer oder moderner 
deutscher Kunst angesehen werden können. Diese 
Qualifikation kann den genannten Stücken nicht 
zuerkannt werden. 

(Hört! Hört! bei der  SPD.) 

Diese Gesichtspunkte sind seitens des Auswärti-
gen Amts schon in den Vorbesprechungen mit der 
Leitung des Bochumer Schauspielhauses zum Aus-
druck gebracht worden. 

(Abg. Dr. Menzel: Schnulzen spielen — 
das ist besser!) 

Trotz des selbstverständlich anerkannten hohen 
Niveaus dieser Bühne ist das Auswärtige Amt des-
halb nicht in  der  Lage gewesen, die  von dem 
Bochumer Schauspielhaus beantragte Ausfallbürg-
schaft in Höhe von 25 000 DM zu übernehmen. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatzfrage! 

Kahn-Ackermann (SPD): Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, daß bei den Vorverhandlungen 
über das Gastspiel des Bochumer Schauspiels in 
Paris, die unser dort zuständiger deutscher 
Attaché mit der Festspielleitung geführt hat, 
dieses Programm bis ins einzelne festgelegt 
wurde und daß dieses Programm im wesentlichen 
den Wünschen der französischen Festspielleitung 
entsprach, da sie diese Stücke für das französische 
und insbesondere das Pariser Publikum für geeig-
net hielt, und daß eines dieser Stücke, nämlich das 
von Sartre, bereits im letzten Jahr mit großem 
Erfolg in einer vom Auswärtigen Amt subventio-
nierten Vorstellung in Paris aufgeführt worden ist, 
so daß die erneute Aufführung dieses Stückes im 
Rahmen des ,diesjährigen Gastspiels des Bochumer 
Schauspiels von den Franzosen gewünscht wurde? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, nur ein Teil dieses Tat-
bestandes ist mir bekannt. Aber auch solche Vor-
verhandlungen des Kulturattachés in Paris können 
nichts an der Tatsache ändern, daß unsere Mittel 
nicht ausreichen ., alle Unternehmen zu fördern, die 
unter diesem oder jenem Gesichtspunkt förde-
rungswürdig wären. Die Tatsache, daß schon ein-
mal ein ähnliches Unternehmen gefördert worden 
ist, ist eher ein Grund dagegen, unsere — ich wie-
derhole es — viel zu geringen Mittel ein zweites 
IVIal für das gleiche Unternehmen einzusetzen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Noch eine Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter? 

Kahn-Ackermann (SPD): Eine zweite Zusatz-
frage! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine zweite Zu-
satzfrage! 

Kahn-Ackermann (SPD): Herr Staatssekretär, 
Ihren Ausführungen habe ich entnommen, daß das 
Auswärtige Amt sowohl Wedekinds „Marquis von 
Keith" wie auch die „Dreigroschenoper" von 
Brecht nicht als gültige Aussagen - Sie haben 
formuliert: nicht als ein gültiges Zeugnis moderner 
deutscher Kunst — ansieht. Darf ich Sie erstens 
fragen, wer im Auswärtigen Amt zu dieser Auf-
fassung gelangt ist und auf welche Weise, in wel-
cher Form — durch irgendwelche Gutachten oder 
Beratungen — Sie dazu veranlaßt worden sind? 
Darf ich Sie zweitens fragen, ob nach Auffassung 
des Auswärtigen Amts Bert Brecht nicht zu den 
bedeutendsten modernen Dramatikern Deutsch-
lands zählt und „Der Marquis von Keith" von 
Wedekind, der immerhin ein sehr bedeutender 
Dramatiker in der ersten Hälfte unseres Jahrhun-
derts gewesen ist, ebenfalls nicht zu den gültigen 
Aussagen moderner deutscher Kunst gehört? 

(Zuruf von der SPD: Nur Anzengruber!)  

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Zur ersten Frage: Die Entscheidung dar-
über, ob in einem solchen Fall Mittel gewährt wer-
den oder nicht, fällt auf dem üblichen Wege, d. h. 
sie wird durch den Referenten vorbereitet und 
normalerweise vom Abteilungsleiter getroffen. In 
Fällen, die bedeutender sind oder von denen zu 
erwarten ist, daß sie die öffentliche Aufmerksam-
keit wachrufen, wird damit die Leitung des Aus-

wärtigen Amts befaßt, was im vorliegenden Fall 
geschehen ist. 

Zur zweite Frage: Ich habe nichts darüber ge-
sagt und ich habe überhaupt kein Urteil darüber 
abgegeben, Herr Abgeordneter, wie Bert Brecht 
als Dramatiker zu bewerten ist. Ich habe das des-
halb nicht getan, weil der Bundesregierung ein Ur-
teil darüber nicht zukommt. Das einzige, was das 
Auswärtige Amt in diesem Fall getan hat, ist, ge-
wissenhaft über Mittel zu verfügen, die vom 
Steuerzahler aufgebracht werden, und bei der Ver-
fügung über diese Mittel sich zu bemühen, sach-
liche Kriterien anzuwenden. 

(Abg. Metzger: Sie haben hier doch etwas 
ganz anderes gesagt!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Kahn-Ackermann, ich kann formell noch eine 
dritte Frage zulassen. In Wirklichkeit haben Sie 
drei gehabt; denn Ihre letzte Frage war in zwei 
verschiedene Fragen a und b geteilt. Aber wenn es 
ganz dringlich ist, bitte, eine dritte Frage. 

Kahn-Ackermann (SPD): Herr Staatssekretär, Sie 
sagen, daß die Vorentscheidung der Referent fällt. 
Ist Ihnen bekannt, daß in diesem Fall jener Refe-
rent die Vorentscheidung gefällt hat, der — wor-
auf ich Sie oder Ihren Herrn Minister schon das 
letzte Mal aufmerksam gemacht habe — den klas-
sischen Brief geschrieben hat, in dem wortwörtlich 
stand, daß Mozart nicht als deutscher Komponist 
gelten könne? Ist Ihnen bekannt, daß nun auf dem 
Posten dieses Referenten ein Mann sitzt, der sein 
Amt mit der Bemerkung angetreten hat, daß er 
von der Leitung des Kunstreferats nicht allzuviel 
verstehe? 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, diese Frage ist im Zu-
sammenhang mit der ersten Frage, die Sie gestellt 
haben, deshalb gegenstandslos, weil hier niemand 
anders die Entscheidung gefällt hat als der Herr 
Bundesminister des Auswärtigen. 

(Lachen und Zurufe von der SPD. — 
Gegenrufe von der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Frage 8 des 
Herrn Abgeordneten Dr. Arndt wird zurückgestellt. 

Frage 9 des Herrn Abgeordneten Dr. Schellen-
berg betreffend Aufklärungsschriften des Bundes-
ministers für Arbeit und des Presse- und Informa-
tionsamts über die Rentenneuordnung: 

Warum hat die Bundesregierung zwei verschiedene Aufklä-
rungsschriften über die Rentenneuordnung, und zwar durch den 
Bundesminister für Arbeit und durch das Presse- und Infor-
mationsamt, herausgeben lassen? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Arbeit. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Herausgabe zweier verschiedener Aufklärungs-
schriften über die Neuordnung der Rentenversiche-
rung durch Behörden der Bundesregierung erfolgt, 
weil die beiden Schriften unterschiedliche Ziele 
verfolgen. 

Die Schrift des Presse- und Informationsamtes 
soll im Rahmen der Aufgabenstellung dieses Amtes 
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die Öffentlichkeit mit den Grundsätzen der Neu-
ordnung der Rentenversicherung vertraut machen. 
Die Rentenfibel des Bundesministeriums für Ar-
beit hat, wie in dem Namen bereits angedeutet, 
die Aufgabe, dem einzelnen Rentner und dem ein-
zelnen Versicherten die Rentenberechnung zu er-
leichtern. Die Schrift des Presse- und Informa-
tionsamtes verfolgt also ein allgemeineres, die des 
Bundesministeriums für Arbeit ein spezielles Auf-
klärungsziel. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? — 

Bitte sehr! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Bundesminister für 
Arbeit, was haben die Fotos des Herrn Bundes-
kanzlers und des Herrn Bundesarbeitsministers 
mit der Rentenberechnung und der Unterrichtung 
der Versicherten und Rentner zu tun? 

(Zustimmung bei der SPD. — Lachen bei 
der CDU/CSU.) 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Abge-
ordneter, ich möchte Ihnen folgendes sagen. Wenn 
man eine derartige Schrift herausgibt, ist es sehr 
wohl zu verantworten, daß die politisch für diesen 
Werdegang verantwortlichen und zuständigen 
Männer dem Volke auch sichtbar gemacht werden. 

(Heiterkeit und Beifall in der Mitte. — 
Zurufe von der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine zweite Zu-
satzf rage.  

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Bundesarbeits-
minister, welche Zwecke verfolgt, nachdem bereits 
zwei Schriften, die des Bundespresseamts sowie die 
Rentenfibel, herausgegeben worden sind, als dritte 
Schrift der angekündigte Rundbrief des Herrn 
Bundeskanzlers und des Bundesarbeitsministers, 
der von Amts wegen an alle Rentner verteilt wer-
den soll? 

(Zuruf von der SPD: Propaganda!) 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, dieser Rundbrief 
bedeutet gar nichts anderes, als daß der Bundes-
kanzler und auch ich uns einmal an die Rentner 
wenden, 

(Sehr gut! in der Mitte) 

die an den Zahlstellen ja seither schon sehr viele 
Aufklärungsschriften erhalten haben. 

(Lebhafter Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine dritte Zu-
satzfrage? — Keine weitere Zusatzfrage. 

Frage 10, Herr Abgeordneter Dr. Schellenberg, 
betreffend Gesamtaufwendungen in der Renten-
versicherung im Jahre 1956: 

Wie hoch waren die Gesamtaufwendungen in der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Rentenversicherung der An-
gestellten einschließlich Sonderzulagen im Jahre 1956? 

Zur Antwort der Herr Bundesminister für Ar-
beit. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Die Gesamt-
aufwendungen einschließlich der Sonderzulagen 
haben im Jahre 1956 in der Rentenversicherung 
der Arbeiter 5 697 000 000 DM und in der Renten-

versicherung der Angestellten 2 526 000 000 DM be-
tragen. Also beträgt die Gesamthöhe der Ausgaben 
8 223 000 000 DM. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Schellenberg (SPD): Ich habe eine Frage. 
Herr Bundesarbeitsminister, wenn Sie jetzt die 
Gesamtaufwendungen mit 8 Milliarden und 223 
Millionen DM angeben, weshalb wurden in der 
Rentenfibel die Gesamtaufwendungen für 1956 nur 
mit 7,4 Milliarden DM angegeben? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Profes-
sor, Sie wissen ganz genau, daß in der Rentenfibel 
die seitherige Rentenberechnung enthalten ist und 
daß darin natürlich nicht die Sonderzulagen, die 
das Haus beschlossen hat, enthalten sein konnten. 
Wir haben von unserem Hause aus über die Er-
weiterung der Leistungen nie andere Angaben ge-
macht. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Schellenberg (SPD): Weshalb stand dann in 
der Rentenfibel „Gesamtaufwendungen für die 
Rentenversicherung", wenn Sie nur einen Teil der 
Aufwendungen bekanntgaben? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Nein, nein; 
Renten und Sonderzulagen sind gesetzlich gesehen 
zwei unterschiedliche Dinge. 

(Zuruf von der SPD: Irreführung! — Abg. 
Neumann: Das haben Sie vor ein paar 

Jahren nicht gesagt!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine letzte Zu-
satzf rage!  

Dr. Schellenberg (SPD): Wenn die Gesamtauf-
wendungen im Jahre 1956 nicht 7,4 Milliarden, 
sondern, wie Sie eben erklärten, 8,2 Milliarden DM 
betragen haben, — sind dann die Mehraufwendun-
gen auf Grund der Rentenneuregelungsgesetze 
nicht von vornherein schon um 800 Millionen DM 
zu hoch angegeben und wollen Sie für eine Berich-
tigung Sorge tragen? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Auch das ist 
nicht der Fall, Herr Professor. Wenn Sie besondere 
Aufstellungen darüber haben wollen — ich habe 
heute die einzelnen Ziffern nicht zur Hand —, will 
ich sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. 

Dr. Schellenberg (SPD): Die Öffentlichkeit inter-
essiert sich dafür! 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 11, Herr 
Abgeordneter Kahn-Ackermann, betreffend Asyl-
gesuch des amerikanischen Studenten Stuart Kel-
logg: 

Welche Gründe haben die zuständigen Stellen der Bundes-
regierung veranlaßt, das Asylgesuch des amerikanischen Stu-
denten Stuart Kellogg abzulehnen? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister des 
Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf die 
Frage des Herrn Kollegen Kahn-Ackermann wie 
folgt beantworten. 
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entscheiden über Anträge auf Anerkennung als 
ausländische Flüchtlinge die Ausschüsse der Bun-
desdienststelle für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge in Nürnberg. Die Ausschüsse bestehen 
aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern und 
sind an Weisungen nicht gebunden. Sie treffen ihre 
Entscheidungen nach dem Genfer Flüchtlingsab-
kommen von 1951. Artikel 1 Ziffer 2 dieses Abkom-
mens bestimmt folgendes: 

Flüchtlinge sind Personen, die infolge von Er-
eignissen, die vor dem 1. Januar 1951 einge-
treten sind, und aus der begründeten Furcht 
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, R eligion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi-
schen Überzeugung sich außerhalb des Landes 
befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besit-
zen, und die den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen können oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen wol-
len. 

Der Anerkennungsausschuß hat den Antrag des 
amerikanischen Studenten St uart Kellogg nach 
mündlicher Verhandlung durch Beschluß vom 12. Fe-
bruar 1957 abgelehnt. In der Begründung wird u. a. 
ausgeführt, es habe nicht festgestellt werden können, 
daß Kellogg wegen seiner politischen Überzeugung 
eine Verfolgung in den USA zu erwarten habe. 
Wenn Kellogg wegen Verletzung von Strafvorschrif-
ten, die für alle amerikanischen Staatsbürger ver-
bindlich seien, möglicherweise in den USA zur Ver-
antwortung gezogen werde, so sei darin keine Ver-
folgung wegen  einer  politischen Überzeugung zu 
erblicken. 

Gegen den Beschluß des Anerkennungsausschus-
ses hat Kellogg Beschwerde eingelegt. Der Be

-

schwerdeausschuß hat die Beschwerde durch Be-
schluß vom 22. März dieses Jahres zurückgewie-
sen. In der Begründung wird u. a. ausgeführt, eine 
Strafverfolgung könne grundsätzlich nicht als eine 
Verfolgung im Sinne des Flüchtlingsabkommens 
angesehen werden, sofern sie  in  einem Rechtsstaate 
unter Anwendung ordnungsmäßig zustande ge-
kommener, sich gegen alle Staatsbürger richtender 
Gesetze durchgeführt werde  und die Gewähr da-
für biete, daß nach Art und Höhe nur das ord-
nungswidrige Verhalten und nicht etwa die in ihm 
zum Ausdruck gekommene politische Überzeugung 
bestraft werde. Diese Garantien einer Durchfüh-
rung des Strafverfahrens nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen seien in den USA gegeben. 

Nach Mitteilung des Verwaltungsgerichts in 
 Ansbach hat Kellogg am 1. April 1957 gegen den 

ablehnenden Beschluß des Beschwerdeausschusses 
Klage beim Verwaltungsgericht erhoben. 

Der Ausgang dieses verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens wird abgewartet werden müssen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Kahn-Ackermann (SPD): Herr Bundesminister, 
glauben Sie nicht, daß man diese Bestimmungen 
dahingehend erweitern sollte, daß Asylsuchende in 
der Bundesrepublik auch als politisches Asyl Su-
chende anerkannt werden können, wenn ihnen auf 
Grund der Strafvorschriften ihres Heimatlandes der 
Paß entzogen wird und sie auch nicht mehr damit 
rechnen können, einen Paß zu erhalten, und wenn 
dadurch die Freizügigkeit der Wahl ihres Aufent-
haltsortes in  einem anderen Land als ihrem eigenen 
eingeschränkt werden würde? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Kollege Kahn-Ackermann, dies sind rechtspolitische 
Betrachtungen, zu denen ich im Rahmen der hier 
zur Verfügung stehenden Zeit schwerlich Stellung 
nehmen kann. Aber ich darf in Erinnerung bringen, 
daß die Rechtsvorschriften, von denen wir gerade 
gesprochen haben, auf internationalen Vereinba-
rungen — nämlich auf dem Genfer Flüchtlingsab-
kommen vom Jahre 1951 — beruhen. Die Anre-
gung, die Sie gegeben haben, richtet sich also an 
eine große Anzahl von Nationen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Kahn-Ackermann (SPD): Herr Minister, haben 
vor der Entscheidung der Flüchtlingskommission 
in Nürnberg Verhandlungen oder Gespräche über 
diesen Fall zwischen amerikanischen und deut-
schen Dienststellen stattgefunden? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Dar-
über weiß ich im einzelnen nichts. Ich möchte aber 
ohne nähere Kenntnis folgendes sagen: Gerade des-
halb, weil diese Sache relativ harmlos ist, eignet 
sie sich vorzüglich zur gerichtlichen Untersuchung 
und Klärung der hier erwähnten Bestimmungen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Frage 12 — Herr Abgeordneter Faller — betref-
fend Anwerbung Minderjähriger zur Fremden-
legion: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in letzter Zeit im 
Raume Haltingen-Weil (Südbaden) mehrere Jugendliche, dar-
unter Minderjährige, zur Fremdenlegion geworben wurden? 

Was kann die Bundesregierung tun, um z. B. den Minder-
jährigen, der angeblich in Straßburg abgelehnt wurde, aber 
bis heute spurlos verschwunden blieb, seinen Eltern wieder 
zuzuführen? 

Wird die Bundesregierung die französische Regierung auf 
die Belastung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern durch die Anwerbung von Minderjährigen hin-
weisen? 

Zur Antwort der Herr Staatssekretär des Aus-
wärtigen. 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich antworte auf die Frage zu a : Der Bundesregie-
rung ist bekannt, daß zwei Jugendliche im Alter 
von 18 und 19 Jahren aus dem Raum Haltingen-
Weil in Südbaden Ende des Jahres 1956 in die 
Fremdenlegion eingetreten sind. Eine Werbetätig-
keit französischer Agenten konnte nicht nachgewie-
sen werden. 

Zu b : In diesem Falle werden die französischen 
Behörden unter Bekanntgabe des Signalements um 
Aufenthaltsermittlung ersucht und gebeten, den 
Minderjährigen dem nächstliegenden deutschen 
Konsulat zur Heimschaffung zu überstellen. 

Zu c : Die Bundesregierung hat die Anwerbung 
minderjähriger Deutschen zur Fremdenlegion wie-
derholt zum Anlaß genommen, die französische Re-
gierung darauf hinzuweisen, daß ein solches Ver-
fahren geeignet sei, die freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern zu belasten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Faller (SPD): Herr Staatssekretär, halten Sie es 
für angebracht, daß dem Vater des 17jährigen Jun-
gen, um den es sich hier dreht, vom Auswärtigen 
Amt auf seinen Hilferuf am 23. Oktober letzten 
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Jahres mitgeteilt wurde, er möge selbst nach Straß-
burg oder nach Marseille fahren und versuchen, 
seinen Jungen dort freizubekommen? 

Dr. Halsstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts. Ich bin sicher, daß dieser Rat in guter Ab-
sicht erteilt worden ist. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine Zusatz-
frage? — Frage 13 — Herr Abgordneter Wittrock 
— betreffend Erstattung der Wahlkosten für die 
Bundestagswahl an die Länder und Gemeinden: 

Ist die Bundesregierung bereit, alle Maßnahmen zu treffen, 
die geeignet sind, eine Erstattung der Wahlkosten für die 
Bundestagswahl an die Länder und Gemeinden (§ 51 Wahl

-

gesetz) unmittelbar nach dem Wahltag zu gewährleisten? 
Wird die Bundesregierung dafür Sorge tragen, daß der für 

die Berechnung des Erstattungsbetrages maßgebliche Festbe-
trag pro Wahlberechtigten schon vor dem Wahltag den Ge-
meinden mitgeteilt werden kann? 

Ist die Bundesregierung auch bereit, im Hinblick auf die 
Liquiditätsschwierigkeiten vieler Gemeinden vor dem Wahl-
tag Vorschußzahlungen an die Gemeinden zu veranlassen? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister des 
Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf dem 
Kollegen Wittrock folgendes antworten. 

Ich habe bereits Maßnahmen mit dem Ziel ein-
geleitet, die Pauschbeträge gemäß § 51 des Bundes-
wahlgesetzes gemeinsam mit dem Bundesrat noch 
vor der Wahl festzusetzen. Der Bund zahlt die  Er-
stattungsbeträge an die Länder. Diese regeln die 
Unterverteilung und zahlen den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden ihren Anteil. Zu gegebener 
Zeit werde ich die Länder bitten, den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden so bald wie möglich die 
auf sie entfallenden Beträge bekanntzugeben. Es 
ist beabsichtigt, schon vor der Wahl an die Länder 
Abschlagszahlungen auf die ihnen zustehenden Be-
träge zu leisten. Gleichzeitig werden die Länder 
gebeten, den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
ebenfalls entsprechende Vorauszahlungen zukom-
men zu lassen. 

Wittrock (SPD): Danke sehr. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine Zusatz-
frage? — Frage 14 — Herr Abgeordneter Putzig — 
betreffend Abkommandierung von Soldaten: 

Trifft es zu, daß — nach dem „Spiegel" vom 20. März 1957 
— in den hessischen Staatswaldungen anläßlich einer Saujagd 
für hohe Offiziere des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr 
und der amerikanischen Streitkräfte Grenadiere der in Wild-
flecken stationierten Bundeswehr als Treiber abkommandiert 
worden sind? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär des 
Bundesverteidigungsministeriums. 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Ich darf die Frage des  Herrn 
Abgeordneten Putzig wie folgt beantworten. 

Mitte Dezember des vorigen Jahres sollte inner-
halb des Truppenübungsplatzes des Standortes 
Wildflecken eine Treibjagd veranstaltet werden, 
zu der als Gäste amerikanische Offiziere und Offi-
ziere der Bundeswehr eingeladen waren. Der zu-
ständige Forstmeister hatte vorher bei dem Grena-
dier-Bataillon 34, Wildflecken, angefragt, ob sich 
Soldaten des Bataillons dabei als Treiber zur Ver-
fügung stellen wollten. Da die Jagd außerhalb der 
Dienstzeit stattfand und die Beteiligung der Solda-
ten freiwillig sein sollte, hatte der Kommandeur  

keine Bedenken, seine Grenadiere dieserhalb zu 
fragen. Von der großen Zahl der sich meldenden 
Freiwilligen wurden zehn Soldatenausgesucht und 
von dem Forstmeister während der Jagd als Trei-
ber eingesetzt. 

Aus diesem Sachverhalt geht hervor, daß es sich 
nicht, wie dargestellt wurde, um eine „Abkom-
mandierung" der Soldaten zur Jagd gehandelt hat. 

(Sehr gut!  bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Putzig (SPD): Es handelt sich also nicht um einen 
gegebenen Befehl? 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Es handelt sich nicht um einen 
Befehl. Es war ein Freitagnachmittag in der Vor-
weihnachtszeit. Um 12 Uhr war Dienstschluß. Da 
wurde von einem Forstmeister angefragt. Und wie 
sich eine Reihe von Bürgern des Ortes zu diesem 
Vortreiben meldete, so meldeten sich auch einige 
Soldaten, weil sie glaubten, darin eine amüsante 
Beschäftigung am freien Nachmittag erblicken zu 
sollen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Putzig (SPD): Herr Staatssekretär, halten Sie 
diese Art von Freiwilligkeit für vereinbar mit der 
Würde der Angehörigen der Bundeswehr? 

(Lebhafte Zurufe von den Regierungs

-

parteien.) 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Herr Abgeordneter, es war kein 
Einsatz, sondern es war — wenn ich das Wort ein-
mal gebrauchen darf — Freizeitgestaltung. 

(Sehr gut! rechts.) 

Ich darf bemerken, daß ich während meines 
Studiums bis in die höheren Semester hinein nichts 
lieber getan habe, als mich an Treibjagden in der 
Göttinger Gegend zu beteiligen, und zwar als Trei-
ber, da ich damals noch keine Büchse führte. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weitere 
Zusatzf rage.  

Frage 15 — Abgeordnete Frau Keilhack — be-
treffend „Deutsche Markenbutter": 

Hat der Herr Bundesernährungsminister in der neuen Novelle 
zur Butterverordnung vorgesehen, daß die „Deutsche Marken-
butter" als Spitzenklasse, abgesehen von allen anderen Vor-
schriften über Aufbewahrung, Lagerung und Wertmale, un-
mittelbar nach der Herstellung ausgeformt werden und spä-
testens innerhalb vier Wochen in die Hand des Verbrauchers 
gelangen muß? 

Wird die Novelle vorschreiben, daß der Ausformtag unver-
schlüsselt angegeben wird? 

Hat der Herr Bundesminister vorgesehen, daß Butter, die 
diesen Vorschriften nicht entspricht, die Bezeichnung „Deutsche 
Markenbutter" nicht führen darf? 

Zur Beantwortung der Herr Statssekretär des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten. 

Dr. Sonnemann, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Zu der Butterverordnung vom 2. Juni 1951 ist eine 
Novelle in Vorbereitung, die alsbald dem Bundes-
rat zur Zustimmung vorgelegt werden soll. Der 
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Entwurf dieser Novelle sieht hinsichtlich der von 
der Abgeordneten Frau Keilhack gestellten Fragen 
folgendes vor. 

1. Deutsche Markenbutter muß vielfach noch in 
größeren Gebinden über längere Entfernungen au; 
den Produktionsgebieten in die Verbrauchsgebiete 
transportiert werden, um erst dort nach Bedarf 
entweder ausgeformt oder in Fässern und Kisten 
an Großbezieher verkauft zu werden. Deshalb 
wird eine Bestimmung, die die Ausformung unmit-
telbar nach der Herstellung vorschreiben würde, 
den Bedürfnissen des Marktes nicht gerecht. Da-
gegen ist vorgesehen, daß als Deutsche Marken-
butter nur solche Butter gekennzeichnet sein darf, 
die nicht älter als vier Wochen ist. 

2. Es ist nicht vorgesehen, im Rahmen der sehr 
detaillierten Kennzeichnungspflicht für Butter die 
Bestimmung, wonach bei ausgeformter Butter eine 
offene oder verschlüsselte Angabe des Ausform-
tages angegeben werden muß, zu ändern. Im Falle 
der Verschlüsselung ist das Schlüsselwort „Milch-
probe" vorgeschrieben. 

3. Für Butter, die den Vorschriften für Deutsche 
Markenbutter nicht entspricht, also auch solche, die 
älter als vier Wochen ist, darf die Bezeichnung 
„Deutsche Markenbutter" nicht verwendet werden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? — Bitte! 

Frau Keilhack (SPD): Herr Staatssekretär Sonne

-

mann, sind Sie nicht der Meinung, daß Butter, die 
nicht sofort nach der Herstellung ausgeformt wer-
den kann, eben nicht die Bezeichnung „Deutsche 
Markenbutter" führen darf? 

Dr. Sonnemann, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten: Ich habe, wie ich glaube, diese Frage unter 
Ziffer 1 beantwortet. 

Frau Keiihack (SPD): Für mich nicht befriedi-
gend. — Darf ich Sie noch etwas fragen: Haben 
Sie die Absicht, die aus den Kühlhäusern kom-
mende überlagerte Butter anders als als Marken-
butter und Molkereibutter zu bezeichnen und sie 
sichtbar als aus dem Kühlhaus kommend und über-
lagert zu kennzeichnen? 

Dr. Sonnemann, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten: Ich glaube, die Antwort ergibt sich aus dem, 
was ich zu Ziffer 3 vorgetragen habe. Ich darf es 
wiederholen: Für Butter, die den Vorschriften für 
Deutsche Markenbutter nicht entspricht, also auch 
solche, die älter als vier Wochen ist, darf die Be-
zeichnung „Deutsche Markenbutter" nicht verwen-
det werden. 

(Abg. Frau Keilhack: Danke schön!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 16 — Herr 
Abgeordneter Schmitt (Vockenhausen) — betref-
fend Freimachung von Liegenschaften bei Verle-
gung von Einheiten des Bundesgrenzschutzes: 

Welche Maßnahmen sind getroffen, um Härten und Schwierig-
keiten bei der Freimachung von Liegenschaften im Zusammen-
hang mit der Verlegung von Einheiten des Bundesgrenzschut -
zes zu vermeiden? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister des 
Innern! 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf die 
Frage des Kollegen Schmitt (Vockenhausen) wie 
folgt beantworten. 

Die vom Bundesministerium des Innern bean-
tragten Maßnahmen zur Freimachung von Liegen-
schaften zwecks Unterbringung von Bundesgrenz-
schutzverbänden werden im Auftrage des Bundes-
ministeriums der Finanzen von den Oberfinanz-
direktionen durchgeführt, wobei die berechtigten 
Interessen der Betroffenen berücksichtigt und Här-
ten und Schwierigkeiten soweit wie möglich von 
vornherein vermieden werden. Die Ansprüche der 
Betroffenen sind bisher im Wege freier Vereinba-
rungen befriedigt worden. Neuerdings wird auch 
bei der Freimachung von Liegenschaften zugunsten 
des Bundesgrenzschutzes nach den vom Bundes-
ministerium der Finanzen herausgegebenen Richt-
linien für die Freimachung von Liegenschaften 
für Verteidigungszwecke verfahren. Nach diesen 
Grundsätzen werden die von den Betroffenen er-
hobenen Ansprüche von den Oberfinanzdirektio-
nen geprüft und, soweit sie anerkannt werden kön-
nen, aus besonderen Räumungsmitteln des Haus-
halts des Bundesministeriums des Innern erfüllt. 

Die Umzugskosten werden bei der Freimachung 
von Liegenschaften grundsätzlich in voller Höhe 
erstattet. Darüber hinaus können die werterhöhen-
den Investititonen ersetzt und Freimachungsdar-
lehen für Ersatzbetriebe oder den Ersatzwoh-
nungsbau gewährt werden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Minister, 
sind die Schwierigkeiten in Schleswig-Holstein und 
in Niedersachsen, über die vereinzelt in der Presse 
berichtet wurde, inzwischen behoben? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Kollege Schmitt (Vockenhausen), das kann ich so 
aus dem Gedächtnis nicht sagen. Ich nehme es an; 
sonst würde ich eine gegenteilige Aufzeichnung 
haben. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Sind Sie bereit, 
Herr Minister, die Verbesserungen in den Richt-
linien des Finanzministeriums für die Räumung 
von Wehrmachtsliegenschaften, die der zuständige 
Ausschuß im Augenblick anstrebt, dann auch in 
Ihrem Geschäftsbereich für die Räumung von Lie-
genschaften anzuwenden, die der Grenzschutz be-
ansprucht? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Ich 
habe gerade gesagt, daß neuerdings die für den 
Bereich des Bundesministeriums für Verteidigung 
geltenden Richtlinien auch hier angewandt wer-
den. Jede Verbesserung, Herr Kollege Schmitt 
(Vockenhausen), kommt uns zugute. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Danke schön. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 17 — für 
den Herrn Abgeordneten Dr. Arndt Herr Abgeord-
neter Dr. Menzel — betreffend rechtskräftige Titel 
von Reichsbahnangehörigen auf Gehaltszahlung: 

Warum wird das sogenannte Vorratsvermögen der Reichs-
bahn, soweit es in den Westsektoren der Bundeshauptstadt 
Berlin belegen ist, für die Zwangsvollstreckung aus den vor 
Westberliner Gerichten erwirkten rechtskräftigen Titeln von 
Reichsbahnangehörigen auf Gehaltszahlung nicht freigegeben? 
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Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 

Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nach 
dem in Westberlin fortgeltenden Reichsbahngesetz 
von 1939 bedarf die Vollstreckung in das sogenann-
te Vorratsvermögen der ausdrücklichen Genehmi-
gung des Senators für Verkehr und Betriebe des 
Landes Berlin. Eine Zuständigkeit oberster Bun-
desbehörden oder der Deutschen Bundesbahn ist 
dafür nicht gegeben. 

Das Vorratsvermögen ist nicht Vermögen der 
sowjetzonalen Reichsbahn, sondern ein Teil des 
früheren Reichsbahnsondervermögens des Deut-
schen Reiches. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs — ich beziehe mich auf das Urteil 
vom 18. Februar 1955 — sind die rechtlichen Be-
ziehungen zwischen der sowjetzonalen Reichsbahn 
und ihrem Vermögen und dem Vorratsvermögen 
des Reichsbahnsondervermögens des Deutschen 
Reiches in den Westsektoren Berlins durch Maß-
nahmen im Zuge der Währungsreform so locker 
geworden, daß sie für den Rechtsverkehr prak-
tisch keine Bedeutung mehr besitzen. Die Ver-
säumnisurteile, die die Westberliner Eisenbahner 
erhalten haben, lauten daher auch nicht auf dieses 
Vorratsvermögen, sondern auf das Vermögen der 
sowjetzonalen Reichsbahn. Das Vorratsvermögen 
ist daher zweifellos kein geeignetes Objekt der 
Zwangsvollstreckung für Forderungen gegenüber 
der sowjetzonalen Reichsbahn. 

Bei der Deutschen Bundesbahn läuft zur Zeit 
eine neue Aktion auf Einstellung von Westberliner 
Eisenbahnern, die von der sowjetzonalen Reichs-
bahn entlassen worden sind. Sie wird, wie ich 
hoffe, zu einer erheblichen praktischen Hilfe füh-
ren. Außerdem sind seit einiger Zeit Überlegun-
gen der zuständigen Stellen des Landes Berlin 
und des Bundes im Gange, wie denjenigen aus dem 
Dienst der ostzonalen Reichsbahn rechtswidrig ent-
lassenen Eisenbahnern geholfen werden kann, die 
für eine Einstellung bei der Deutschen Bundesbahn 
und damit eine Verlegung ihres Wohnsitzes nicht 
mehr in Frage kommen. Das wird jedoch ohne eine 
gesetzliche Grundlage — an der noch gearbeitet 
wird — kaum durchgreifend möglich sein. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine Zusatz-
frage? 

Dr. Menzel (SPD): Danke. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 18 — Herr 
Abgeordneter Schneider (Bremerhaven) — be-
treffend deutsche Kriegsverurteilte in Breda und 
Landsberg: 

Hat der Herr Bundesaußenminister anläßlich des Besuchs 
des holländischen Außenministers Luns in Bonn und anläßlich 
seiner Amerikareise Gelegenheit genommen, auch das Problem 
der deutschen Kriegsverurteilten in Breda (Holland) bzw. in 
Landsberg zu erörtern, und zu welchen Ergebnissen haben 
diese Gespräche geführt? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär des 
Auswärtigen Amts. 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die Frage betrifft zunächst die Gefangenen in 
Breda. Bei dem Besuch des Herrn niederländischen 
Außenministers in Bonn ist die Frage dieser Ge-
fangenen nicht angesprochen worden, da der Herr 
Bundesminister des Auswärtigen dies bereits vor  

einiger Zeit bei anderer Gelegenheit getan hat. Wir 
wissen, daß die niederländische Regierung augen-
blicklich die Frage weiterer Gnadenerweise für 
diese Gefangenen prüft. Es ist daher notwendig, 
diese Entwicklung zunächst abzuwarten. 

Was die Gefangenen in Landsberg betrifft, so 
ist bekanntlich auf Grund des Art. 6 des Über-
leitungsabkommens zum Deutschlandvertrag ein 
Gemischter Ausschuß eingesetzt worden, der den 
Gnadeninstanzen der Gewahrsamsmächte Emp-
fehlungen zu unterbreiten hat. Der Herr Bundes-
minister des Auswärtigen hat vor kurzem die Ge-
wahrsamsmächte gebeten, bei Gnadenerweisen, 
denen Empfehlungen des Gemischten Ausschusses 
zugrunde gelegt werden müssen, großzügig zu ver-
fahren. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? 

Schneider (Bremerhaven) (DP [FVP]): Herr 
Staatssekretär, sind Sie nicht auch der Meinung, 
daß es mit der Beantwortung, man solle die wei-
tere Entwicklung abwarten, zwölf Jahre nach dem 
Kriege nicht mehr sein Bewenden haben kann? 
Glauben Sie nicht auch, daß die Bundesregierung 
nachdrücklichere Schritte als bisher unternehmen 
sollte, um dieses leidige Problem endlich aus der 
Welt zu schaffen? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich glaube, Herr Abgeordneter, daß die Bun-
desregierung alle Schritte unternommen hat, von 
denen ein Erfolg in dieser Sache zu erwarten war. 
Die Frage ist außerordentlich delikat. Insbesondere 
im holländischen Fall kann nicht übersehen wer-
den, daß die Erinnerungen — schmerzliche Erinne-
rungen — an die deutsche Besatzungszeit dort noch 
überaus lebendig sind. Es muß infolgedessen in die-
ser Frage behutsam vorgegangen werden. Das heißt 
nicht, daß nichts geschieht, und es kann der Bun-
desregierung auch nicht vorgeworfen werden, sie 
habe nichts getan. Sie hat das getan, wovon sie 
nach Lage der Dinge und insbesondere nach der 
psychologischen Situation glaubte erwarten zu kön-
nen, daß es einen Erfolg verspricht. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine zweite Zu-
satzfrage? 

Schneider (Bremerhaven) (DP [FVP]): Herr 
Staatssekretär, darf ich eine weitere Zusatzfrage 
stellen. Ist der Bundesregierung bekannt, daß 
durch einen Akt, den der amerikanische Präsident 
in eigener Verantwortung zu treffen imstande 
wäre, die Möglichkeit bestünde, wenigstens das 
Problem Landsberg zu bereinigen, und daß in Ver-
folg der Bereinigung dieses Problems gegebenen-
falls auch die anderen alliierten Haftanstalten auf-
gelöst werden könnten? Ist die Regierung bereit, 
gegebenenfalls bei dem amerikanischen Präsidenten 
zu intervenieren? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich glaube, daß selbst bei vorsichtiger Be-
urteilung der Lage gesagt werden kann, daß eine 
Chance zu einer baldigen Abwicklung des gesam-
ten Problems, insbesondere des Problems Lands-
berg und des Problems der Gefangenen in Haft-
anstalten auf deutschem Boden, besteht. Ob ein 
Appell an den Herrn Präsidenten der Vereinigten 
Staaten dazu das richtige Mittel ist, will ich gern 
prüfen. 
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Schneider (Bremerhaven) (DP [FVP]): Danke 
sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 19 — des 
Herrn Abgeordneten Schneider (Bremerhaven) — 
betreffend Film über den Aufbau der Bundeswehr: 

Ist die Bundesregierung bereit, mit dem Süddeutschen 
Rundfunk über den Ankauf des Films, der den Aufbau der 
Bundeswehr schildert, zu verhandeln und den Film ins Archiv 
zu nehmen, um zu verhindern, daß durch dieses Machwerk 
die öffentliche Meinung in bezug auf die Bundeswehr weiter-
hin vergiftet wird? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär im 
Bundesministerium für Verteidigung! 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Film des Süddeutschen Rund-
funks, Stuttgart, ist im Einverständnis mit der 
Deutschen Fernsehkonferenz für das deutsche 
Fernsehprogramm gedreht worden und in redak-
tioneller Verantwortung des Süddeutschen Rund-
funks entstanden. Das Bundesverteidigungsmini-
sterium hat lediglich die Genehmigung erteilt, in 
den Standorten der Bundeswehr die gewünschten 
Aufnahmen zu machen. Bedenken gegen die Ertei-
lung dieser Genehmigung an eine Anstalt des öf-
fentlichen Rechts bestanden nicht, zumal der Film 
als Dokumentarbericht angekündigt worden war. 

Verhandlungen über den Ankauf des Films 
haben nicht stattgefunden und sind auch nicht ge-
plant. Nach den geltenden Bestimmungen haben 
die Rundfunkanstalten als Anstalten des öffent-
lichen  Rechts eine satzungsmäßig festgelegte Auf-
gabe, die es ihnen nicht gestattet, Produktionen 
an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich zu ver-
äußern. Außerdem wurde mit dem Süddeutschen 
Rundfunk nach der Fernsehsendung des Bundes-
wehrfilms eine Fernsehdiskussion vereinbart, in 
der der Verteidigungsminister mit Vertretern des 
Süddeutschen Rundfunks strittige Punkte weit-
gehend berichtigt hat. 

Im übrigen hat mir der Süddeutsche Rundfunk 
auf meine Anfrage mitgeteilt, daß eine Wieder-
holung der Sendung nicht beabsichtigt sei. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? 

Schneider (Bremerhaven) (DP [FVP]): Herr 
Staatssekretär, ist die Bundesregierung bereit, 
wenigstens zu erklären, daß sie die Aufführung 
dieses Films im Interesse der Bundeswehr für 
nicht wünschenswert hält? 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Ich habe keine Bedenken, über 
das, was ich eben gesagt habe, auch eine Verlaut-
barung in unseren Informationsberichten zu geben. 

Schneider (Bremerhaven) (DP [FVP]): Danke 
sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 20 — Herr 
Abgeordneter Schneider (Bremerhaven) — betref-
fend Herausgabe von Sonderbriefmarken: 

Aus welchem Grunde hat es der Herr Bundespostminister unter-
lassen, anläßlich des 100jährigen Jubiläums des Norddeutschen 
Lloyd in Bremen eine Sondermarke herauszugeben? 

Ist wenigstens geplant, anläßlich des 100. Todestages des 
Bremer Bürgermeisters Smidt eine solche Gedenkmarke her-
auszugeben? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
das Post- und Fernmeldewesen. 

Lemmer, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Am 27. Juni dieses Jahres, dem Tag der 
deutschen Seeschiffahrt, erscheint ein Sonderpost-
wertzeichen mit der Darstellung eines modernen 
Frachtschiffes mit Passageeinrichtung. Mit die-
sem Sonderpostwertzeichen soll sowohl ,des 100jäh-
rigen Jubiläums des Norddeutschen Lloyd als auch 
des 110jährigen Gründungstages der Hapag und des 
50jährigen Bestehens des Verbandes Deutscher 
Reeder gedacht werden. Die Herausgabe einer be-
sonderen Gedenkmarke für ,den Norddeutschen 
Lloyd ist trotz aller Würdigung des Weltansehens 
dieses Unternehmens nicht möglich, da das als eine 
Firmenwerbung mißverstanden werden könnte. 

Am 15. August erscheint zum 100. Geburtstag von 
Albert Ballin eine Gedenkmarke. Ich freue mich, 
diese Mitteilung in  diesem Zusammenhang machen 
zu können, da es sich um die Ehrung eines hoch-
verdienten deutschen Schiffahrtspioniers jüdischer 
Abstammung handelt. Die Anregung, zum 100. To-
destag des Bremer Bürgermeisters Smidt, der zwei-
fellos große Verdienste um die Entwicklung der 
deutschen Seeschiffahrt hat, am 1. Mai dieses Jah-
res eine Gedenkmarke auszugeben, ist mir erst so 
spät zugegangen, daß die Verwirklichung aus tech-
nischen Gründen leider nicht mehr möglich war. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatzfrage. 

Schneider (Bremerhaven) (DP [FVP]): Herr Mi-
nister, ist Ihnen bekannt, daß andere Länder in 
sehr viel größerer Vielfalt Briefmarken überhaupt 
und auch Sonderbriefmarken herausgeben, als dies 
die  Bundesrepublik tut, und sind Sie gegebenen-
falls bereit, einmal zu prüfen, ob nicht auch wir 
uns auf diesem Gebiet etwas mehr betätigen könn-
ten, da es ein Stück Ansehen eines Landes ist, wenn 
es gute Briefmarken herausgibt? 

Lemmer, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Kollege Schneider, ich habe mit 
Ihnen 'den Wunsch, daß wir sehr gute Briefmarken 
herausgeben. Aber was die Zahl der Sondermarken 
betrifft, so besteht eine internationale Übereinstim-
mung, die jedem Land eine quantitative — nicht 
qualitave — Beschränkung auferlegt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 21 — Herr 
Abgeordneter Dr. Schellenberg—betreffend Rechts-
verordnungen zur Durchführung der Rentenneu-
regelungsgesetze: 

Warum hat der Herr Bundesarbeitsminister nicht rechtzeitig 
den Erlaß der wichtigsten Rechtsverordnungen zur Durchfüh-
rung der Rentenneuregelungsgesetze vorbereitet, so daß sich 
jetzt für zahlreiche Rentner Verzögerungen bei der Festset-
zung der neuen Rente und der Nachzahlung ergeben? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Arbeit. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
meinem Haus ist mit der Vorbereitung für den Er-
laß der wichtigsten Rechtsverordnungen zur Durch-
führung der Rentenneuregelungsgesetze — das sind 
die Durchführungsverordnungen, die für die Um-
stellung der laufenden Renten und für die Festset-
zung neuer Renten notwendig sind — jeweils dann 
begonnen worden, wenn die Notwendigkeit für den 
Erlaß einer solchen Verordnung offenkundig wurde. 
Bei der Vorbereitung der zu erlassenden Verord-
nungen waren umfangreiche und sehr schwierige 
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Berechnungen erforderlich, die  nach der Verab-
schiedung der Gesetze auf Grund der in ihnen end-
gültig festgelegten Werte und Daten sofort in An-
griff genommen wurden und nunmehr fertiggestellt 
sind. Da diese Verordnungen im wesentlichen das 
technische Verfahren Eder Versicherungsträger be-
treffen, mußte diesen Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden. Diese Stellungnahme 
setzte voraus, daß die Versicherungsträger zeitlich 
und  sachlich die Möglichkeit hatten, sich mit  den 

 neuen Gesetzesbestimmungen und ihren Auswir-
kungen vertraut zu machen. Die beiden wichtigsten 
Verordnungen sind den Versicherungsträgern im 
Entwurf zugestellt worden und werden in .der kom-
menden und der übernächsten Woche abschließend 
mit ihnen beraten. Sie werden alsdann dem Bun-
desrat zur erforderlichen Zustimmung zugeleitet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Dr. Schellenberg (SPD): Mit wieviel weiteren 
Durchführungsverordnungen außer den erwähnten 
beiden rechnen Sie, und wann wird die letzte er-
lassen sein? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Profes-
sor Schellenberg, Ihnen diese Frage zu beantwor-
ten, ist zur Zeit niemand in der Lage. Wir müssen, 
wenn wir ,auf diesem Gebiete eine reibungslose 
Durchführung erreichen wollen, dafür sorgen, daß 
nicht mehr Verordnungen herauskommen, als un-
bedingt notwendig sind, und daß vor jeder Verord-
nung mit denen gesprochen wird, die in der Ver-
waltung die Verordnungen nachher anwenden müs-
sen. Ich kann Ihnen deshalb heute diese Frage we-
der mit einer Zahl noch einem Datum beantworten. 

Präsidetn D. Dr. Gerstenmaier: Zweite Zusatz-
frage? 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Minister, ist Ihnen 
bekannt, daß deswegen, weil Durchführungsver-
ordnungen bisher nicht erlassen sind, sich etwa 
800 000 Rentner mit Vorschüssen begnügen müssen? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Jawohl, das 
ist mir sehr wohl bekannt, Herr Professor. Wir 
haben die Menschen auch gar nicht im unklaren 
darüber gelassen, daß es in verschiedenen Fällen 
nicht ohne eine längere Zeit des Übergangs geht. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich schließe die Fragestunde. Die nicht 
mündlich beantworteten Fragen werden schriftlich 
beantwortet. 

Die nächste Fragestunde findet am 8 . Mai 1957 
statt. Sperrfrist für eingehende Fragen ist Freitag, 
der 3. Mai, 12 Uhr. 

Außerhalb der Tagesordnung gebe ich das Wort 
zu einer Erklärung nach § 36 dem Herrn Abgeord-
neten Ollenhauer. 

Ollenhauer (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion möchte ich gemäß § 36 der 
Geschäftsordnung folgende Erklärung abgeben. 

Die schwedische Zeitung „Dagens Nyheter" ver-
dächtigte in ihrer Nr. 67 vom 9. März dieses Jahres 
den Abgeordneten Herbert Wehner, während des 
zweiten Weltkriegs dem russischen Spionagedienst 
angehört zu haben und aus diesem Grunde in 
Schweden zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wor-
den zu sein. 

Der CDU-Fraktionsgeschäftsführer, Kollege Ras-
ner, gab in einer Pressekonferenz am 12. März die 
schwedische Meldung ohne Nachprüfung an die 
deutsche Presse weiter, die zum Teil die unbewie-
sene Behauptung zu einem persönlichen Kampf 
gegen Wehner und die Sozialdemokratische Partei 
benutzte. 

„Dagens Nyheter" hat ihre falsche Behauptung 
in ihrer Nr. 73 vom 15. März dieses Jahres zu-
rückgenommen und in einem weiteren Artikel vom 
1. April dieses Jahres eine Ehrenerklärung für 
Wehner abgegeben. 

Herbert Wehner hat nie geleugnet, bis zum Jahre 
1942 Kommunist gewesen zu sein. Seine politischen 
Gegner haben sich seit Jahren bemüht, in seiner 
Vergangenheit Mängel zu finden, die Rückschlüsse 
auf seine heutige politische Glaubwürdigkeit zu-
lassen sollten. Sie haben nicht mehr als die Tat-
sache feststellen können, 

(Abg. Neumann: Trotz hoher Geldprämie!) 

daß Wehner Kommunist gewesen ist. 

Jedes Mitglied dieses Hauses weiß seit langem, 
daß Wehner ein aufrechter Verfechter der Freiheit 
und ein furchtloser Kämpfer gegen den Kommu-
nismus geworden ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das deutsche Volk steht dem Kommunismus ein-
deutig ablehnend gegenüber. Es erblickt im Kom-
munismus die größte Bedrohung seiner friedlichen 
Existenz und der Freiheit und der Menschenwürde 
schlechthin. Wird also ein führender Sozialdemo-
krat — und in diesem Falle der Vorsitzende des 
Gesamtdeutschen Ausschusses des Bundestages — 
als früherer russischer Spion verdächtigt, so soll 
daraus gefolgert werden, Wehner sei politisch un-
zuverlässig und die Sozialdemokratische Partei mit 
ihm; Wehner sei ungeeignet, eine führende Posi-
tion im Parlament einzunehmen, und die Sozial-
demokratische Partei sei ungeeignet, politische 
Verantwortung in der Bundesrepublik zu tragen. 

Der Präsident des Deutschen Bundestags hielt 
die Anschuldigung gegen einen Abgeordneten 
dieses Hauses für so schwerwiegend, daß er zur 
Wahrung der Würde des Hauses bereit war, am 
21. März vor dem Bundestag eine Erklärung ab-
zugeben. Mit dieser Erklärung wollte er gleich-
zeitig an alle Abgeordneten, an die Presse und an 
die gesamte Öffentlichkeit appellieren, die politi-
sche Auseinandersetzung in einer sachlichen At-
mosphäre zu führen und persönliche Verunglimp-
fungen des politischen Gegners im freien Teil 
Deutschlands in exemplarischer Weise als verächt-
lich zu brandmarken. 

Die CDU -Fraktion hat der vom Herrn Bundes-
tagspräsidenten in Aussicht genommenen Erklä-
rung nicht zugestimmt und sie damit verhindert. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Im Gegenteil, obwohl die unwahre Behauptung 
von „Dagens Nyheter" bereits am 15. März demen-
tiert worden war, machte sich die CDU-Fraktion 
sie in ihrer Verlautbarung Nr. 333 vom 21. März 
wieder zu eigen, indem sie erneut — ich zitiere — 
über eine „Bestrafung des Abgeordneten Wehner 
durch ein schwedisches Gericht wegen geheimer 
Nachrichtentätigkeit in militärischer und politi-
scher Absicht für eine fremde Macht" spricht. 
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Wir bedauern die Haltung der CDU-Fraktion 
zutiefst, und wir warnen vor der Fortsetzung des 
politischen Kampfes mit solchen Mitteln. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeord

-

neten der FDP.) 

Ich erkläre als Vorsitzender der Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands, daß die Verdächti-
gungen gegen den Abgeordneten Wehner von mir 
geprüft und für haltlos befunden worden sind. 
Herbert Wehner genießt mein volles Vertrauen 

(Lebhafter Beifall bei der SPD) 

und in gleicher Weise das Vertrauen der Sozial-
demokratischen Partei und ihrer Bundestagsfrak-
tion. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren! Herbert Wehner hat 
sich durch sein Wirken auch bei seinen politischen 
Gegnern den Anspruch auf die persönliche Achtung 
erworben. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich rufe auf 
Punkt 2 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Achten Gesetzes zur Änderung des 
Lastenausgleichsgesetzes (Gesetz nach § 246 
LAG) (Drucksachen 1966, 1974, 2113, 2645, 
2674, 2746, 2820, 3208); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für den 
Lastenausgleich (20. Ausschuß) (Drucksachen 
3322, zu 3322). 

(Erste Beratung: 128., 129., 135., 161., 169., 
173., 194. Sitzung.) 

Ich frage, ob der Herr Berichterstatter das Wort 
wünscht. — Herr Abgeordneter Kunze als Bericht-
erstatter! 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU), Berichterstatter: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bevor 
ich einen kurzen Bericht gebe, darf ich bitten, in der 
Drucksache 3322 Artikel I § 1 Nr. 53 Buchstabe b an 
Stelle von „Belohnung zur Rettung aus Gefahr" zu 
sagen „Belohnung für Rettung aus Gefahr". Das ist 
ein Druckfehler, der der Druckerei unterlaufen ist. 
Ich gebe die Berichtigung dem Herrn Präsidenten zu 
den Akten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich 
im Ausschuß beauftragt wurde, die Berichterstat-
tung zu übernehmen, war ich mir der Tatsache be-
wußt, daß bei einem so ungeheuer komplizierten 
Gesetz die Berichterstattung aus zwei Gründen aus-
führlich sein muß. Der erste Grund ist, daß man 
dann die Zusammenhänge und das geschichtliche 
Werden dieses Gesetzes besser verstehen kann. Der 
zweite Grund ist, daß Auslegungen in der Recht-
sprechung der hinter uns liegenden fünf Jahre, die 
zu Beanstandungen geführt haben, zu überprüfen 
sind, um zu verhindern, daß der Wille des Gesetz-
gebers wegen mangelnder oder ungenügender Aus-
drucksfähigkeit oder aus sonstigen Gründen vom 
Bundesverwaltungsgericht oder den zuständigen 
Finanzgerichten falsch interpretiert wird. Darum 
haben wir dem Schriftlichen Bericht eine besondere 
Sorgfalt zuteil werden lassen. 

Um Ihnen aber, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, die Arbeit zu erleichtern, habe ich mir er-
laubt, im Schriftlichen Bericht zu Drucksache 3322*) 
am Schluß auf etwa fünf Seiten eine Zusammenfas-
sung der wesentlichen Bestimmungen des Gesetz-
entwurfs zu geben. Wenn Sie diese fünf Seiten 
lesen, ist es für Sie verhältnismäßig leicht, die gro-
ßen Linien, die der Ausschuß eingehalten und in der 
Vorlage, über die Sie heute zu beschließen haben, 
schriftlich niedergelegt hat, zu verfolgen, ohne daß 
Sie gezwungen sind, jeweils die Einzelbestimmun-
gen des Gesetzes — also der achten Novelle, in die 
wir die neunte Novelle eingearbeitet haben — und 
die Details der schriftlichen Begründung nachzu-
lesen. Ich habe geglaubt, Ihnen allen diesen Dienst 
tun zu sollen, weil ich weiß, daß Sie infolge der 
wirklich maßlosen Überlastung zum großen Teil 
gar nicht in der Lage sind, ein so umfangreiches und 
komplexes Werk bis ins letzte einzelne zu lesen. Be-
gnügen Sie sich also, wenn Sie nicht Interesse an 
mehr verspüren, mit den letzten fünf Seiten des 
Schriftlichen Berichts. Diesen Schriftlichen Bericht, 
den ich ursprünglich, was den letzten Teil angeht, 
für meine Fraktion gedacht hatte, habe ich auf 
Wunsch aller Mitglieder des Ausschusses als Aus-
schußvorsitzender dem Bericht generell beigefügt. 

Wir haben im Ausschuß in sechsmonatiger Arbeit 
in ungefähr allen Bestimmungen weitestgehende 
Übereinstimmung erzielt, und es darf, glaube ich, 
gesagt werden, daß die äußerst schwierige Aufgabe 
gelungen ist, die großen Linien, die uns 1952 vor-
gezeichnet wurden, einzuhalten, nämlich auf der 
einen Seite den Grundsatz der sozialen Gerechtig-
keit auch in der Zukunft festzuhalten und durchzu-
führen und zum anderen den Grundsatz, die Ent-
schädigung nun so zu gestalten, daß sie die Bezeich-
nung „Entschädigung" verdient. 

Ich möchte mich damit begnügen, in wenigen Sät-
zen zu diesen Fragen zu sprechen und Ihnen dabei 
auseinanderzusetzen, welche Motive für den Aus-
schuß maßgebend waren. Zu einigen wenigen vor-
liegenden Änderungsanträgen werden wir im Laufe 
der Aussprache der zweiten und dritten Lesung im 
einzelnen für die Fraktionen Stellung nehmen 
können. 

Ich deutete an, daß die Frage der Hauptentschädi-
gung wohl mit das Kernstück dieser achten Novelle 
ist. Wir standen, wie Sie sich erinnern, im Jahre 
1952 vor einer Aufgabe, die keiner von uns auch nur 
einigermaßen absolut richtig lösen konnte. Das So-
forthilfegesetz ais Vorgänger des Lastenausgleichs-
gesetzes hat nach so anderen Grundsätzen gearbei-
tet, daß es nicht möglich war, auf der zudem nur 
kurzen Erfahrung mit dem Soforthilfegesetz in be-
zug auf die Größenordnungen des Aufkommens und 
auf die Möglichkeiten der Verteilung einigermaßen 
sicher aufzubauen. Wir haben feststellen müssen, 
daß wir hier Neuland betreten haben. Darum haben 
wir 1952 — ich habe damals auch die Ehre gehabt, 
Vorsitzender dieses Ausschusses zu sein — im vollen 
Bewußtsein, daß es sich nur um eine einstweilige 
Lösung handeln kann, beschlossen, fünf Jahre lang 
zu warten und nach dem Gesetz zu arbeiten, um auf 
Grund der Erfahrungen während dieser fünf Jahre 
dann die Größenordnungen zu bestimmen, die wir 
glauben verantworten zu können für die Fragen 
der Lösung der Hauptentschädigung, der Hausrat-
entschädigung und im Zusammenhang damit all der 
anderen Formen der Entschädigung; ich nenne nur 

die  Entschädigungsrente, ich nenne die Unterhalts- 

*) Siehe Anlage 2 
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hilfe, ich nenne sonstige Förderungsmaßnahmen, 
und ich nenne die Problematik Berlins und der so-
wjetisch besetzten Zone. 

Es ist von unendlich vielen Seiten an uns die For-
derung herangetragen worden, man möge die Ent-
schädigung als Hauptentschädigung so aufbauen, 
daß wenigstens die ersten 5000 DM herauskommen, 
analog den Entschädigungsgrößenordnungen, wie 
wir sie bei der Währungsreform gekannt haben, wo 
ja auch mit 6 1/2 v. H. umgestellt wurde. 

Nachdem wir alle diese Fragen an den Schluß 
unserer Beratungen gestellt haben,  weil wir erst 
einmal einen Überblick über alles andere, was die 
Kosten angeht, gewinnen wollten, sind wir in wirk-
lich sorgfältiger Prüfung einmütig zu folgender Ent-
scheidung gekommen. Wir schlagen vor, Verluste bis 
zu 4600 RM vom Einheitswertvermögen mit 100 % 
zu entschädigen. Wir haben dabei daran gedacht, 
daß den Vertriebenen der 10%ige Vertreibungszu-
schlag zukommt, so daß wir damit im Ergebnis die 
100%ige Entschädigung bis zu 5000 RM sicher-
gestellt haben. Eine andere Frage, über die wahr-
scheinlich auf Grund eines vorliegenden Antrags 
noch gesprochen wird, klammere ich aus, nämlich 
die Frage der Größenordnungen, die über Millio-
nenbeträge hinausgehen. 

Bei der Hausratentschädigung waren wir uns 
im Jahre 1952 völlig darüber klar, daß uns eine 
echte Hausratentschädigung rechnerisch überhaupt 
nicht möglich ist. Wer will sich anmaßen, den vol-
len Wert des verlorengegangenen Hausrats so fest-
zustellen, daß man darauf eine Entschädigung auf-
bauen kann? Wir sind darum den Weg gegangen, 
daß wir von dem Normaleinkommen nach be-
stimmten Gruppen gestaffelt aus der Erfahrung 
heraus eine bestimmte Wertordnung des Hausrats 
errechnet und darauf die Hausrathilfe als den 
ersten Teil der Hausratentschädigung aufgebaut 
haben. Das ist Ihnen bekannt. In der Zwischenzeit 
ist diese Phase bis zu einem gewissen Grade abge-
schlossen worden, d. h. in absehbarer Zeit sind die 
Hausrathilfen gezahlt, und nun kommt der zweite 
Teil, die Hausratentschädigung. Wir standen vor 
der Möglichkeit einer Differenzierung oder der 
Möglichkeit, in der großen Linie fortzufahren. Der 
Ausschuß hat sich mit überwiegender Mehrheit 
dazu bekannt, den bisherigen Weg fortzusetzen und 
in den Grenzen des Möglichen eine generelle An-
hebung der Hausratentschädigung um 400 DM pro 
Fall vorzusehen. Also ein Ehepaar, das bis jetzt auf 
Grund seines Durchschnittseinkommens 800 DM 
bekommen hat, soll 1200 DM bekommen und so 
fort bis zu der Größenordnung von 1800 DM für 
ein Ehepaar, das bisher 1400 DM zu beanspruchen 
hat. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Dazu haben wir, dem sozialen Gedanken Rechnung 
tragend, die Kinderzuschläge von 100 auf 150 DM 
erhöht, um auch hier im Rahmen des Möglichen zu 
geben, was gegeben werden kann. Ich nenne Ihnen 
zwei Zahlen, die Sie interessieren dürften. Die 
Summe der Anträge auf Hausratentschädigung 
liegt über 7 Millionen; die Summe der Anträge 
auf Hauptentschädigung liegt über 4,2 Millionen. 
Sie sehen also, mit welchen Größen wir rechnen 
müssen. Beispielsweise macht bei der Hausratent-
schädigung jede Erhöhung von 100 Mark eine Aus-
gabe von 620 Millionen notwendig. Wenn also um 
400 Mark erhöht wird, geben wir im ganzen vier-
mal 620 Millionen für den Zweck aus. 

Da wir bei der Hauptentschädigung unter ande-
rem auch von dem Grundgedanken ausgingen, die 
Hauptentschädigung so zu staffeln, daß das, was 
gezahlt wird, Grundlage des Aufbaus oder der Er-
haltung einer Existenz sein soll, waren uns bei der 
Hausratentschädigung bestimmte Grenzen gesetzt. 
Es wird unsere Aufgabe sein, durch Vorfinanzie-
rung dafür zu sorgen, daß der Grundsatz „Wer 
schnell gibt, gibt doppelt!" und der Grundgedanke 
,,Nur nicht zu langsam, sie sterben sonst darüber!" 
nicht nur Gerede in diesem Hause bleiben, son-
dern im Leben draußen Wirklichkeit werden. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Die alten Leute werden uns nicht verstehen, wenn 
wir nicht im Rahmen des Möglichen nach Wegen 
suchen, die Entschädigungen noch rechtzeitig aus-
zuzahlen. 

Wenige Sätze zur Frage der Unterhaltshilfe und 
der Entschädigungsrente. Wir haben die Unter-
haltshilfe generell um 20 v. H. angehoben. Alle 
Organisationen der Heimatgeschädigten und der 
Kriegssachgeschädigten haben diese Forderung ge-
stellt, die wir im Ausschuß durch einstimmigen 
Beschluß akzeptiert haben. Unser Beschluß liegt 
dem Hohen Hause heute zur Genehmigung vor. 

Bei der Entschädigungsrente haben wir nach 
neuen Wegen gesucht. Wir haben vorgesehen, die 
Bundesregierung zu ermächtigen, auf Grund von 
Rechtsverordnungen Schuldverschreibungen auszu-
geben. Wir haben mit den Lebensversicherungs-
gesellschaften, den Bausparkassen und mit sonsti-
gen Kapitalgesellschaften und Institutionen ver-
handelt, um durch Verrentung zu ereichen, daß den 
Berechtigten ihre Hauptentschädigung schon zu 
Lebzeiten zuteil wird. Keiner von uns, auch kein I 
Mitglied des Ausschusses, ist in der Lage, etwa 

heute zu erklären, wieviel das bringen wird. Das 
ganze Gesetz ist derart eng mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung und mit dem Geld- und Kapi-
talmarkt verflochten, daß man immer nur vorsich-
tig erklären kann: Wir müssen das tun, was je-
weils von uns als richtig erkannt wird. Dazu ist 
der Präsident des Bundesausgleichsamts beauf-
tragt, und der von uns und den Länderparlamen-
ten gewählte Kontrollausschuß ist das Organ, das 
eine ständige Überwachung ausübt. 

In den ersten Jahren hatten wir noch keine 
Feststellungsmöglichkeiten. Das ganze Thema war 
außerordentlich schwierig. Wir müssen Feststel-
lungen treffen, die praktisch eine Reise durch die 
Welt bedeuten. Nicht überall haben wir klare, sau-
here Verhältnisse wie etwa im Deutschen Reich, 
wo wir an Hand der Grundbücher Einheitswerte 
feststellen können. Wir haben weiteste Gebiete, in 
denen keine Einheitswerte existierten, wir haben 
weiteste Gebiete, in denen die Einheitswerte nach 
anderen Grundsätzen aufgestellt wurden. Im Wege 
der Durchführungsverordnung nähern wir uns 
unter Benutzung der — das darf man heute sagen 
— dankbar anerkannten Institution der Heimat-
auskunftsstellen Schritt um Schritt diesem Ziel. 
Wir haben immerhin mit dem heutigen Tage die 
ersten 25 v. H. aller Feststellungsanträge bearbei-
tet, und das Tempo der Bearbeitung wird von 
Monat zu Monat schneller. 

(Zuruf vom GB/BHE: Aber noch nicht 
fertig!) 

Wir haben uns als Gesetzgeber allerdings darum 
sorgen müssen, jetzt nicht der Verwaltung neue 
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Zusatzarbeit zuzumuten. Denn das hätte die Folge 
gehabt, daß die Verwaltung nur entweder die Zu-
satzarbeit oder die Feststellungsarbeit vordring-
lich hätte erledigen können. Da erschien uns das 
Ziel, die Feststellung unter allen Umständen mit 
allen Mitteln zu beschleunigen, wichtiger, als der 
Verwaltung neue große Verwaltungsarbeit zuzu-
muten. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Die Damen und Herren des Ausschusses wissen, 
wie oft ich immer wieder darauf hingewiesen habe, 
daß es die Angestellten nach TO.A VI und VII 

(Zuruf vom GB/BHE: Und VIII!) 

und die entsprechenden Beamten sind, die diese 
Dinge durchführen müssen, und daß wir darum 
keine gesetzlichen Vorschriften schaffen dürfen, für 
deren Durchführung praktisch ein Volljurist erfor-
derlich wäre. Es wäre sehr „schön", den Perfek-
tionismus — ein Unglück dieses Hauses — so weit 
zu treiben, daß man sagen könnte: Im Gesetz steht 
Paragraph für Paragraph alles drin. Es fehlen 
aber die Menschen draußen, die das Gesetz dann 
noch verstehen könnten. 

Zum Schluß möchte ich noch zwei Dinge er-
wähnen. Wenn dann Fragen kommen, bin ich gern 
bereit, in den Grenzen meiner Möglichkeiten Aus-
kunft zu geben. Einmal haben wir jetzt mit der 
komplizierten Erbgeschichte Schluß gemacht. Wir 
haben gesagt: Wir sind jetzt so weit, daß wir uns 
in bezug auf die Erbfolge einfach nach den Grund-
sätzen des bürgerlichen Rechts richten können. Das 
ist das eine. Und das zweite: Wir mußten damals 
Fristen setzen, damit wir die Anmeldungen mög-
lichst schnell bekamen. Das war für uns die Vor-
aussetzung, um schnell arbeiten zu können. Nach-
dem ungefähr 99 v. H. aller Anmeldungen gekom-
men sind, haben wir die Fristen gestrichen. Daher 
können nach Inkrafttreten dieser Novelle auch alle 
diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen — mei-
stens sind es Gründe des Alters oder der man-
gelnden Verbindung mit dem öffentlichen Leben — 
die  für sie gesetzte Frist versäumt haben, dieses 
Versäumnis wiedergutmachen und ihre Anträge 
nachreichen. 

Lassen Sie mich mit einem Generalhinweis 
schließen. Dieser Hinweis betrifft den leider nicht 
anwesenden Bundesrat. Ich hoffe aber, daß der 
Bundesrat bereit ist, das, was heute hier geredet 
wird, auch zu lesen. Das Gesetz, das wir heute 
verabschieden, zeigt, wie kompliziert ein Gesetz 
ist, welches auf Stichtagen aufbaut. Wir hatten 
keine Möglichkeit und haben auch keine Möglich-
keit gefunden, den Währungsstichtag durch etwas 
Besseres zu ersetzen. Das hat zur Konsequenz, daß 
man von einem Stichtagsvermögen Abgaben er-
hebt und daß die gesamte wirtschaftliche Entwick-
lung dann an der Millionenzahl von Geschädigten 
vorbeigeht. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 

Das wünschten wir nicht. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Darum haben wir einstimmig Beschlüsse gefaßt, 
auf Grund deren die Geschädigten — es sind ja, 
wenn ich ihre Familienangehörigen dazunehme, 
vorsichtig gerechnet immerhin 15 bis 20 Millionen 
Menschen — in den Grenzen des gesamtwirtschaft-
lich und volkswirtschaftlich Tragbaren die Mög-
lichkeit bekommen, an dem wirtschaftlichen Auf

-

stieg in ihrer Lebenssphäre so weit wie möglich 
teilzunehmen. Diese Beschlüsse sind im Ausschuß 
einstimmig gefaßt worden. 

Ich möchte wünschen, daß sich der Bundesrat 
diesen Notwendigkeiten nicht verschließt und 
daraus die Konsequenzen zieht. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, es ist üblich, daß der Präsident des 
Hauses dem Berichterstatter dankt. Ich möchte das 
auch in diesem Falle tun. Ich möchte hinzufügen, 
daß, wenn der vorliegende Entwurf vom Hause an-
genommen wird, dieser 2. Bundestag seinen Beitrag 
zu einem der schwierigsten und größten Gesetz-
gebungswerke unserer Zeit abgeschlossen haben 
wird. Ich möchte diesen Anlaß benützen, nicht nur 
dem Herrn Vorsitzenden und Berichterstatter, son-
dern auch den Mitgliedern des Ausschusses aus allen 
Fraktionen und dem Herrn Bundesminister für 
Vertriebene und seinen Mitarbeitern den Dank des 
Hauses auszusprechen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Wir treten nun in die zweite Lesung ein. Zu-
nächst hat der Herr Bundesminister für Vertriebene 
das Wort. 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Auf den zur Be-
ratung stehenden Gesetzentwurf sind die Aufmerk-
samkeit und das Interesse der Vertriebenen wie der 
Kriegssachgeschädigten in ganz besonderem Maße 
gerichtet. Es hängt viel davon ab, wie dieses Ge-
setz von immerhin etwa 20 Millionen Mitbürgern 
unserer Bundesrepublik aufgenommen und be-
urteilt wird. 

Im Lastenausgleichsgesetz, im Bundesvertriebe-
nengesetz und im Bundesevakuiertengesetz kon-
zentrieren sich die Maßnahmen, die der Wieder-
eingliederung, der Entschädigung und der sozialen 
Betreuung der Geschädigten dienen. Neben oder 
nach der Rentengesetzgebung dürfte die Lasten-
ausgleichsgesetzgebung, wie soeben der Herr Prä-
sident bemerkt hat, das wirtschaftlich und sozial 
wichtigste Gesetzgebungswerk der beiden ersten 
Legislaturperioden dieses Hohen Hauses sein. 

Wir haben von dem Herrn Berichterstatter die 
Grundzüge der Achten Novelle gehört. Es ist mir 
eine Genugtuung, feststellen zu können, daß die 
Verbesserungen, die die Novelle bringt, ohne Zwei-
fel zunächst befriedigend sind. Das gilt in erster 
Linie für die Anhebung der Hauptentschädigung, 
die im Schnitt über 60 % liegt, und der Hausrat-
entschädigung, die im Grundbetrag um 50 % er-
höht worden ist. 

(Abg. Dr. Klötzer: Im Gegensatz zum 
Regierungsentwurf!) 

- Sicher, bestreite ich Ihnen nicht. — Es gilt für 
die Erhöhung der Unterhaltshilfe und der Entschä-
digungsrente, aber auch für manche anderen Be-
stimmungen. Die Mehraufwendungen für die vor-
gesehenen Verbesserungen dürften 10 Milliarden 
Deutsche Mark übersteigen, ein Betrag, der auch 
dann als groß bezeichnet werden muß, wenn er 
nicht sofort, sondern erst während der Laufzeit des 
Lastenausgleichs zur Auszahlung gelangen wird. 

Das Echo der Öffentlichkeit - besonders auch 
I der Geschädigten — auf das, was in den letzten 
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Wochen draußen aus dem Inhalt der Novelle be-
kanntgeworden ist, ist erfreulich gut. Ich glaube, 
daß der für die Ausarbeitung der Novelle zu-
ständige Lastenausgleichsausschuß gute Arbeit ge-
leistet hat. Ich bin von dem bei meinem Ministe-
rium gebildeten Beirat ermächtigt worden, den 
Mitgliedern des Ausschusses für ihre sachliche und 
gründliche Arbeit Dank und Anerkennung aus-
zusprechen. 

(Beifall in der Mitte.) 
Die Achte Novelle wird mit Absicht und beson-

derer Bedeutung nicht als Lastenausgleichsschluß-
gesetz bezeichnet. So wichtig und wesentlich die 
Novelle ist, stellt sie doch nicht einen Schlußpunkt, 
sondern nur eine — wenn auch sehr wesentliche — 
Etappe des Lastenausgleichs dar. Ich bin überzeugt, 
daß sich der Gesetzgeber auch späterhin mit dieser 
so wichtigen Materie wird befassen müssen, wobei 
die Hoffnung besteht, daß weitere Verbesserungen 
des Lastenausgleichs zugunsten der Geschädigten 
erreicht werden können. Die Geschädigten, denen 
der Lastenausgleich zugute kommt, sind sich eben-
so wie ich bewußt, daß die Ausschüttungen des 
Lastenausgleichs nur auf der Grundlage der Lei-
stungen, die die Abgabepflichtigen zu erbringen 
haben, möglich waren und möglich sein werden; 
sie wissen, daß diese Abgabeleistungen eine Be-
lastung der Wirtschaft und jedes einzelnen Ab-
gabepflichtigen bedeuten, darüber hinaus aber auch 
den Bund und  insbesondere auch die Länder be-
lasten, die wesentliche Summen zum Lastenaus-
gleich beizusteuern haben. Es ist mir ein Bedürf-
nis, allen an der Aufbringung des Lastenausgleichs 
Beteiligten für diese Opfer, die ihnen das Lasten-
ausgleichsgesetz aufbürden mußte, auch im Namen 
der Geschädigten meinen Dank auszusprechen. 

Alle diejenigen, die zur Aufbringung des Lasten-
ausgleichs beitragen, haben ein Recht darauf. zu 
erfahren, was mit den von ihnen aufgebrachten 
Geldern geschehen ist und geschehen wird. Ich 
glaube, daß sich die Bilanz der bisherigen Sofort-
hilfe- und Lastenausgleichszeit sehen lassen kann. 
Besonders liegen mir die wirtschaftliche Eingliede-
rung der durch die Kriegsfolgen wirtschaftlich Ent-
wurzelten und die Schaffung von Eigentum bei den 
Geschädigten am Herzen. Mit Hilfe des Lastenaus-
gleichs ist es bisher gelungen, in rund 125 000 Fäl-
len Vertriebene, Kriegssachgeschädigte und Sowjet-
zonenflüchtlinge durch Aufbaudarlehen in der ge-
werblichen Wirtschaft selbständig zu machen. Die 
Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft haben in 
über 85 000 Fällen dazu geholfen, die Bauern, hier 
besonders die vertriebenen Bauern, wieder mit der 
Scholle zu verwurzeln, sei es auf einer vollen 
Ackernahrung, sei es wie in der Masse der Fälle 
auch nur über Nebenerwerbsstellen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Bitte 
sehr. 

Dr. Kather (GB/BHE): Wenn ich nicht irre, Herr 
Minister, haben Sie soeben gesagt, daß 85 000 ver-
triebene Bauern mit der Scholle wieder verwurzelt 
worden sind. Ich stelle die Frage: ist Ihnen nicht 
bekannt, daß es sich dabei zum größten Teil um 
Nebenerwerbsstellen handelt und an echten Bauern-
höfen nur etwa 16 000 geschaffen worden sind? 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Das habe 
ich soeben gesagt, Herr Kollege Kather. Hätten Sie 
aufgepaßt, dann hätten Sie gehört, wie ich gesagt 
habe, daß dies in der Masse der Fälle — genau das, 
was Sie sagen — nur über Nebenerwerbsstellen ge-
schehen ist. Wir sind uns also völlig einig. 

Dr. Kather (GB/BHE): Das habe ich nicht gehört! 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Aber ich 
habe es ganz eindeutig gesagt. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Dr. Kather (GB/BHE): Aber die 16 000 bleiben! 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Das habe 
ich nie bestritten. Die Zahl kenne ich genauso gut 
wie Sie, Herr Kollege Kather. 

Mit Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau sind 
rund 700 000 Wohnungen für Geschädigte gebaut 
worden. Hierzu kommen noch die statistisch nicht 
erfaßten Fälle, in denen die Länder über die Wohn-
raumhilfe-Mittel des Lastenausgleichs ohne Auf-
baudarlehen den Bau von Wohnungen mit finan-
ziert haben. Ich betrachte es als eine Pflicht, auch 
in der Zukunft den Eigentumsgedanken besonders 
zu fördern und den Geschädigten wieder zu Eigen

-

tum  zu verhelfen. 

Selbstverständlich sind auch die anderen Auf-
gaben, die der Lastenausgleich erfüllt hat und er-
füllt, von größter Bedeutung. Über 1,2 Millionen 
Menschen haben bisher Unterhaltshilfe und Ent-
schädigungsrente erhalten. Im Augenblick sind es 
annähernd 900 000, die diese Leistungen bekommen 
und denen damit wenigstens die Daseinsgrundlage 
für das Notwendigste gesichert wird. In über 
420 000 Fällen hat der Lastenausgleich Ausbildungs-
hilfe gewährt und damit geholfen, der nächsten 
Generation, der heranwachsenden Jugend, die Aus-
bildungsmöglichkeiten zu geben, die ihr ihre Eltern 
wegen der Kriegsfolgen, unter denen sie wirtschaft-
lich leiden, allein nicht geben können. Die Haus-
ratentschädigung ist in etwa 7 Millionen Fällen be-
antragt worden. Über 4 Milliarden DM sind für 
diesen Zweck schon ausgezahlt worden. 

Lassen Sie mich nur noch kurz die Förderung 
von Altersheimen, Studentenheimen, Schwestern-
heimen und vielen anderen sozialen Einrichtungen 
durch den Lastenausgleich erwähnen. 

Die  Eingliederungsmaßnahmen und die soziale 
Betreuung gehen weiter. Aber neu hinzu kommt 
jetzt die Zahlung der Hauptentschädigung des 
Lastenausgleichs. Ich trete dafür ein, daß für die-
sen Zweck so schnell und so viel wie nur irgend 
möglich Mittel bereitgestellt werden. Wenn in den 
vergangenen fünf Jahren des Lastenausgleichs die 
Hauptentschädigung wegen der vordringlichen 
sozialen und Eingliederungsmaßnahmen sowie aus 
technischen Gründen leider nicht gezahlt werden 
konnte, so muß jetzt um so kräftiger damit be-
gonnen werden. Die Geschädigten erwarten das mit 
Recht. Ich halte es für wichtig, daß die Abwicklung 
der Hauptentschädigung sich nicht bis 1979 hin-
zieht, sondern wesentlich schneller erfolgt. Über 
die Maßnahmen, die hierzu zu ergreifen sind, wird 
gesondert zu sprechen sein. 
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Der Erfolg, den sich die Achte Novelle mit ihren 

großen Verbesserungen auf der Leistungsseite als 
Ziel setzt, läßt sich offenbar nur dann erreichen, 
wenn auch die in der Novelle auf der Seite der Ab-
gaben vorgesehenen Beiträge gesichert werden. Ich 
denke hier besonders an die Beitragsleistung der 
Länder, wie sie § 6 der Novelle vorsieht. Nur wenn 
die Länder die ihnen zugedachten weiteren Bei-
träge auf sich nehmen — und ich weiß, daß dies für 
die Länder nicht leicht ist —, wird sich das Gleich-
gewicht mit der Leistungsseite des Lastenausgleichs 
aufrechterhalten lassen. Der Lastenausgleich käme 
in eine unhaltbare Lage, wenn man etwa zu den 
in der Novelle vorgesehenen erhöhten Ausschüttun-
ja sagte, aber die zur Erfüllung dieser Leistungen 
notwendigen Beiträge ablehnte. Die Gesamtbilanz 
des Lastenausgleichs läßt sich nicht halten, wenn 
man etwa auf der Einnahmenseite die zirka 8 Mil-
liarden DM, welche die Länder im Laufe der näch-
sten 22 Jahre aufbringen sollen, ganz oder zum 
erheblichen Teil ausfallen lassen wollte. Auswir-
kungen auf die durch die Achte Novelle begründe-
ten Erwartungen der Geschädigten wären nicht zu 
vermeiden. Ich bin der 'Überzeugung, daß die Län-
der sich der Verantwortung, die hier liegt, nicht 
entziehen und wie zu der Achten Novelle überhaupt 
auch zu den in der Novelle vorgesehenen Beitrags-
leistungen ja sagen werden. 

Wenn die Novelle vom Bundestag und Bundes-
rat so angenommen wird, wie sie uns vorliegt, wer-
den wir im Lastenausgleich und damit in der Hilfe 
für die durch Vertreibung und Krieg geschädigten 
Mitbürger einen großen Schritt weitergekommen 
sein. Die weitere Auflösung der Vermassung, die 
Wiederherstellung des sozialen Profils ist das Ziel 
dieser Novelle. Ihre Durchführung wird auch einen 
Schritt vorwärts in der europäischen Integration 
bedeuten. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich darf daraus schließen, daß das 
Haus nicht in eine allgemeine Aussprache einzu-
treten wünscht. 

Ich rufe auf Art. I § 1 Nrn. 1, — 2, — 3, — 4 --5 
soweit liegen Änderungsanträge nicht vor. Ich 
mache darauf aufmerksam, daß ich nach den Num-
mern — das ist das,  was  mit dem schwarzen Rhom-
bus gekennzeichnet ist — abstimmen lasse. — Wird 
zu den aufgerufenen Nummern das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer den aufgerufenen Nrn. 1 bis 5 zuzustimmen 
wünscht, den  bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Nr. 6! — Hierzu liegt ein interfraktioneller An-
trag auf Umdruck 1000 vor. Wird zur Begründung 
das Wart gewünscht? — Nicht. 

Ich lasse abstimmen über den Änderungsantrag 
Umdruck 1000*). Wer ihm zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Bei einer Enthaltung angenommen. 

Ich lasse abstimmen über Nr. 6 in  der so geänder-
ten Fassung. Wer zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Ich rufe auf die  Nrn. 7, — 8, — 9, — 10, — 11, 
—12, — 13, — 14, — 15. — Soweit liegen keine Än-

derungsanträge vor. Wird zu den aufgerufenen 

*) Siehe Anlage 3  

Nrn. 7 bis 15 das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. 

Ich lasse abstimmen. Wer für die aufgerufenen 
Nummern ist, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an

-

genommen. 

Nr. 16! — Hierzu liegt ein Änderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Atzenroth und Genossen auf Um-
druck 999*) unter Ziffer 1 vor. Zur Begründung 
hat das Wort Herr Abgeordneter Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Auch diese Achte Novelle bringt auf der Abgaben-
seite für den Lastenausgleich noch nicht alle not-
wendigen Änderungen und Verbesserungen. 

(Abg. Dr. Keller: Sicher nicht!) 

Ich wiederhole Ihnen, was ich immer wieder er-
klärt habe, daß der größte Teil der Aufbringungs-
pflichtigen die Leistungen ohne Schwierigkeiten er-
bringen kann und daß er sie erbringen muß. Die 
Schwierigkeiten, von denen ich spreche, berühren 
den verhältnismäßig kleinen, aber um so empfind-
licher getroffenen Toil, dem es wirtschaftlich außer

-

ordentlich schwer fällt und aus dem eine große 
Zahl von  Verbesiserungswünschen vorgebracht wor-
den ist. Diese Wünsche sind an mich herangetragen 
worden. Ich habe trotzdem Abstand genommen, sie 
in die Form von Anträgen hier im Plenum zu klei-
den,  eben sie mir  dafür noch nicht reif er-
scheinen; die Erfahrungen reichen noch nicht so 
weit, daß man  diese Anträge hier begründet ver-
teidigen könnte. 

Ich habe mich auf ein Teilgebiet beschränkt, das 
uns allen von Anfang an Sorgen gemacht hat, näm-
lich die Frage, in welchem Umfang derjenige, der 
selber sehr schwer, zu 80 % und mehr, geschädigt 
worden ist, noch zu den Abgaben des Lastenaus-
gleichs beitragen soll. Grundsätzlich haben wir da-
mals im Jahre 1952 die Ansicht vertreten: auch wer 
nur 20 % oder gar nur 10 % seines Vermögens be-
halten hat, soll von der verbliebenen Menge noch 
die Hälfte abgeben wie andere Abgabepflichtige 
auch. 

Dieser Standpunkt ist schon bei den Beratungen 
des ersten Lastenausgleichsgesetzes erschüttert 
worden. Wir haben uns aber bei der Verabschie-
dung  des Gesetzes nicht dazu entscheiden können, 
hier die notwendigen Hilfen und Erleichterungen 
zu gewähren. Erst in einer späteren Novelle hat der 
Druck der Verhältnisse dazu geführt, daß gewisse 
Erleichterungen eingeführt wurden. Aber auch 
diese Erleichterungen haben sich in der Praxis als 
unzureichend herausgestellt. Der Ausschuß hat 
diese Tatsache anerkannt und im wesentlichen die 
notwendigen Folgerungen gezogen. Das erkenne ich 
durchaus an, und ich habe auch, abgesehen von 
einigen Punkten keinerlei Einwendungen gegen 
die Beratungen des Ausschusses zu erheben. 

Aber man  ist nicht ganz über seinen Schatten ge-
sprungen; soweit hat man sich nicht durchringen 
können. Man hat zwar in dieses Gesetz die notwen-
digen Erleichterungen für die schwer geschädigte 
Wirtschaft eingebaut, will aber diese Erleichte-
rungen erst vom 1. April 1957 an gewähren und 
will es für die abgelaufene Zeit dabei belassen, daß 
eventuell der § 131 der Reichsabgabenordnung her-
angezogen wird. 

*) Siehe Anlage 4 
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Darin sehe ich einen Mangel. In den allermeisten 
Fällen, die hier betroffen werden, ist gar keine 
Zahlung geleistet worden, sondern es ist Stundung 
ausgesprochen worden. Die Betriebe werden nun  in 

 der Hoffnung, daß diese Stundungen nach der 
neuen Regelung einmal in echte Erlasse umgewan-
delt werden, bitter enttäuscht. Sie werden darauf 
verwiesen, daß die Finanzämter im einzelnen nach 
diesem bekannten, ich möchte beinahe sagen: 
ominösen § 131 der Reichsabgabenordnung ent-
scheiden sollen. Das halte ich für unzureichend. 
Deshalb geht mein  Antrag dahin, daß die Erleichte-
rungen und Erlaßgrundsätze, die diese Novelle den 
betroffenen Kreisen ab 1. April 1957 bringen soll, 
auch rückwirkend für die Zeit gelten, in der bisher 
Stundung gewährt worden ist. Das ist ein billiges 
Verlangen, dem man  zustimmen sollte, da, wenn 
man  ihm folgt, sich damit an den Grundsätzen, die 
der Ausschuß selber erarbeitet hat, nichts geändert. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Kunze! Als Berichterstatter? — Nicht als Be-
richterstatter. 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist sehr schade, daß 
Kollege Atzenroth infolge seiner sehr starken an-
derweitigen Belastung keine Möglichkeit hatte, an 
den Beratungen des Lastenausgleichsausschusses 
teilzunehmen. Sie müßten aber durch Ihre Kollegen 
erfahren haben, daß wir uns mit kaum einem Pro-
blem so viel Mühe gegeben haben wie mit dem Pro-
blem, das in § 13 Abs. 4 des Feststellungsgesetzes 
und § 47 des Lastenausgleichsgesetzes angespro-
chen ist. 

Die Lösung, die wir durch die Regelung in § 47 a 
gefunden haben, trägt dem Rechnung, was wir sei-
nerzeit als Bundestag versprochen haben. Damals 
ahnten wir nicht, welche Größenordnung der  durch 
die Berücksichtigung von Kriegssachschäden einge-
tretene Aufkommensrückgang annehmen werde. 
Auf Grund der Erfahrungen haben wir jetzt fest-
gestellt, daß wir mit wesentlich weniger zu rech-
nen brauchen. Darum ,der Einbau von § 47a! In 
vielen Fällen, in ,denen § 47 zwar zur Anwendung 
kam,  aber nicht mit Iden gewünschten Wirkungen 
— wir haben auch ,davon Kenntnis gehabt und ha-
ben uns das selbstverständlich berichten lassen; wir 
wollen nämlich kein Unternehmen durch den  La-
stenausgleich in den Konkurs treiben, das ist doch 
eines unserer großen wirtschaftspolitischen Ziele 
gewesen —, haben wir gesagt: wir haben doch die 
Stundungsmöglichkeit. Ich warne aber davor, jetzt 
als Gesetzgeber zu sagen: da, wo wir gestundet 
haben, soll ohne weitere Nachprüfung die Stundung 
jetzt in einen endgültigen Erlaß verwandelt wer-
den. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

Von der Verwaltung, mit der wir diese Dinge be-
sprochen haben, ist uns erklärt worden, daß sie in 

 den Durchführungsverordnungen und Rechtsver-
ordnungen zu § 131 der Reichsabgabenordnung 
selbstverständlich den Grundsatz des Gesetzgehens 
halten will. 

Darum bitte ich sehr herzlich, ändern Sie nichts 
an diesen kombinierten Bestimmungen, die paral-
leler Art sind: § 13 Abs. 4 mit den Ergänzungen, die 
wir getroffen haben, sowie §§ 47 und 47a. Wir ge-
raten sonst vor lauter Unbekannte, wo keiner von 
uns weiß, was zum Schluß dann herauskommt. Ich 
möchte uns davor bewahren, daß wir vielleicht in 
drei Monaten, wenn wir noch zusammen sein soll-

ten, noch einmal eine Novelle machen müssen. Wir 
wollen doch jetzt einmal der Verwaltung die 
Chance geben, zu arbeiten; sie wird sonst unter 
dem Druck neuer Novellierungspläne nicht zur Ar-
beit kommen. Darum bitte ich, aus diesen rein sach-
lichen Gründen, dem Antrag des Kollegen Atzen-
roth nicht stattzugeben. 

(Beifall bei der  CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP): Herr Kollege Kunze, wenn 
ich auch an den Beratungen des Ausschusses nicht 
teilgenommen habe, kann ich doch sagen, daß ich 
die Materie voll und ganz kenne. 

Ich bin von Ihren Ausführungen nicht überzeugt. 
Was hier geschieht, ist ein Messen mit zweierlei 
Maß. Derselbe Tatbestand, der am 1. Januar 1957 
— um dieses Beispiel zu bringen — vorlag, wird 
ab 1. April 1957 mit anderen Maßen gemessen, 
nämlich mit den Maßen dessen, was der Ausschuß 
erarbeitet hat. Aber für die Zeit vom 1. Januar 
1957 bis 31. März 1957 sollen die Maßstäbe des 
§ 131 der Reichsabgabenordnung, gelten. Wer den 
§ 131 der Reichsabgabenordnung kennt, weiß, daß 
er nur in Frage kommt, wenn ganz besondere Um-
stände vorliegen, und die haben mit dem Lasten-
ausgleichsgesetz eigentlich nichts zu tun. 

Ich kann also nicht einsehen, warum man hier 
plötzlich wieder einen der berühmten und leider 
berüchtigten Stichtage festgesetzt hat. Wir haben 
uns über Stichtage immer lange unterhalten; es 
ist sehr schwierig, Stichtage festzusetzen, das gebe 
ich zu. Aber hier braucht man keinen Stichtag. 
Für die ganze Zeitdauer gilt derselbe Tatbestand. 
Es müßte deshalb hier auch mit denselben Maß-
stäben gemessen werden. Es könnte sogar ver-
fassungswidrig sein, wenn man zwei Abgabepflich-
tige, von denen der eine im ersten Vierteljahr und 
der andere im zweiten Vierteljahr betroffen wird, 
verschieden behandelte. Das geht doch nicht. 

Ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten, 
damit ich mich nachher nicht noch einmal zu Wort 
melden muß, gleich den zweiten Teil meines An-
trags begründen, denn er betrifft dieselbe Materie. 
Ich spreche hier von den Abgabepflichtigen, die 
besonders stark geschädigt worden sind. Nur auf 
sie beziehen sich meine Anträge. Bei ihnen hat sich 
bei der Feststellung dieses Schadens eine zweite 
Schwierigkeit ergeben. Nach dem Feststellungs-
gesetz wird das Vermögen vom 1. Januar 1940 und 
das Vermögen am Währungsstichtag miteinander 
verglichen, und die Differenz stellt den Schaden 
dar. Es hat sich herausgestellt, daß dieser Vermö-
gensvergleich mit den Maßstäben, die bisher von 
der Finanzverwaltung angelegt wurden, nicht an-
zustellen war. Es werden verschiedene Dinge mit-
einander verglichen. Die Einheitswerte vom 1. Ja-
nuar 1940 sind nicht ohne weiteres mit den Ein-
heitswerten vom Währungsstichtag gleichzusetzen, 
obgleich sie denselben Vermögensgegenstand be-
treffen. Daneben treten andere Schwierigkeiten 
auf. 

Auch hier hat der Ausschuß die Notwendigkeit 
einer Änderung eingesehen und gesagt, um diese 
Schwierigkeiten zu beheben, können dem Anfangs-
vermögen gewisse Werte hinzugefügt und vom 
Endvermögen gewisse Werte abgezogen werden. 
Das ist alles in Ordnung; das hat der Ausschuß 
sehr sorgfältig erarbeitet. Aber nun sagt der Aus- 
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Schuß weiter: Nur das, was ich hier genannt habe, 
kann hinzugefügt und abgesetzt werden. Darin 
sehe ich die zweite Schwierigkeit. Die Bewertungs-
fragen sind so vielgestaltig, daß es einfach nicht 
in dem Vermögen eines Ausschusses oder eines 
Parlamentes liegt, mit dem Anspruch auf Voll-
ständigkeit aufzuzählen, was alles notwendig ist, 
um einen gerechten Ausgleich herzustellen. 

Während man bei den Fragen, auf die sich der 
erste Teil meines Antrages bezieht, der Finanz-
verwaltung sehr viel mehr Rechte geben will — 
sie soll selbst entscheiden können, wo sie nach 
§ 131 handeln und Nachlässe gewähren kann —, 
will man hier ihr Ermessen völlig ausschalten. 
Hier soll der Finanzverwaltung nicht gestattet sein, 
ein plötzlich neu auftretendes Moment, das ur-
sächlich auf denselben Tatbeständen beruht, in der 
Praxis auch anzuerkennen. 

Deswegen geht mein Antrag dahin, vor den vom 
Ausschuß erarbeiteten Möglichkeiten des Zuschla-
ges oder Abschlages das Wort „insbesondere" ein-
zufügen, so daß die aufgezählten einzelnen Ver-
günstigungen nicht Ausschließlichkeitscharakter 
haben, sondern für die Finanzverwaltung die Mög-
lichkeit besteht, gewisse Erweiterungen vorzu-
nehmen. 

Beide Anträge liegen im Interesse derjenigen 
Kreise, denen die Aufbringung besonders schwer-
fällt. Ich wiederhole gerade im Hinblick auf einige 
Ressentiments, die auf seiten des BHE gegen meine 
Anträge bestehen: ich habe nicht die Absicht, den-
jenigen, die die Vermögensabgabe tragen können, 
irgendeine zusätzliche Erleichterung zu verschaf-
fen. Dahin geht keiner meiner Anträge. Sie be-
treffen nur die Kreise, die eigentlich voll und ganz 
auf die Verteilerseite gehörten, die sich die Hoff-
nung machen dürften, selber sehr viel mehr zu 
bekommen als das, was sie nach der vorliegenden 
Regelung erhalten sollen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Kunze! 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich darf mit wenigen 
Sätzen auf folgendes hinweisen. Das „insbesondere" 
wäre eine höchst gefährliche Klausel. Wir haben im 
Ausschuß bei der Beratung des Katalogs zu § 13 
Abs. 4 sehr sorgfältig alle Möglichkeiten und Not-
wendigkeiten geprüft. Wir verschieben mit der Ein-
fügung des Wortes „insbesondere" die Aufgabe des 
Gesetzgebers auf die Exekutive, die dann auszu-
legen hat: Was ist „insbesondere"? Und  es  erschien 
uns entscheidend, jetzt zum Abschluß und zur Ruhe 
zu kommen. 

Herr Kollege Atzenroth, wenn wir nach Ihrer 
Linie gegangen wären, hätten 'wir nicht dreimal das-
selbe in § 47 a machen dürfen, sondern nur zweiein-
halbmal. Weil der Deutsche Bundestag im Jahre 
1952 beschlossen hat, daß 100 Millionen DM für die-
sen Zweck zur Verfügung stehen, haben wir formu-
liert: vom 1. April 1957 an. Damit haben wir diesen 
Beschluß verwirklicht. Das hat einen ganz prakti-
schen Grund, der ruhig offen ausgesprochen werden 
kann: Wir können uns den Luxus nicht leisten, daß 
der Lastenausgleichsfonds in diesem Jahr einfach 
300 Millionen DM weniger einnimmt. Wir brauchen 
das Geld, und darum muten wir den Menschen zu, 
das so anzunehmen. Ich bin davon überzeugt, daß 
90 bis 95 % aller Betroffenen damit zufrieden sein 
werden. 

Ich bitte, beide Anträge abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung über den Änderungsantrag Umdruck 
999*) Ziffer 1. Über die Ziffer 2 des Änderungs-
antrags wird erst nach Aufruf von Art. I § 2 ab-
gestimmt. Wer der Ziffer 1 des Umdrucks 999 zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Nr. 16 in der Fassung des Ausschusses! Wer zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 17 auf. Wird das Wort gewünscht? 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Nr. 18! Hier liegt ein Änderungsantrag auf Um-
druck 998**) der Abgeordneten Miller, Dr. Lindrath 
und Genossen vor. 

Zur Begründung Herr Abgeordneter Miller! 

Miller (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es tut mir selber leid, daß ich bei die-
ser Gelegenheit wieder einmal das Problem der So-
wjetzonenflüchtlinge anschneiden muß; aber letzten 
Endes ist es ja nur das Lastenausgleichsgesetz, das 
den Sowjetzonenflüchtlingen die Unterhaltshilfe, 
die Hausratshilfe usw. zur Eingliederung gibt. Sie 
werden sich erinnern, daß ich bei jeder Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsdebatte im Namen der Sowjet-
zonenflüchtlinge für etwas mehr Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung eingetreten bin. Ich habe zuletzt 
in der 129. Sitzung am 10. Februar 1956 an  Hand 

 von Zahlen aufgezeigt, was die Sowjetzonenflücht-
linge im Verhältnis zu den anderen Geschädigten-
gruppen aus dem Lastenausgleich bekommen. Ich 
möchte diese Zahlen heute nicht wiederholen, son-
dern nur die Bitte aussprechen, die Sowjetzonen-
flüchtlinge den anderen Geschädigtengruppen in 
etwa gleichzusetzen. Ich stelle fest, daß die Kriegs-
sachgeschädigten und die Heimatvertriebenen, so-
weit sie einen Vermögensschaden erlitten, anderer-
seits aber Vermögen haben, eine Ermäßigung der 
Vermögensabgabe gemäß § 47 erhalten. Es ist dort 
eine Aufteilung in Schadensgruppensätze vor-
genommen, und zwar geht es so weit, daß bei mehr 
als 400 Schadenspunkten die Abgabe vollkommen 
wegfällt. Bisher hatten die Sowjetzonenflüchtlinge, 
selbst wenn sie neun Zehntel ihres Vermögens oder 
noch mehr verloren hatten, diese Vergünstigung 
nicht. Schon im ersten Lastenausgleichsgesetz ist 
diesen Personengruppen gegenüber eine Ungerech-
tigkeit geschehen, und an mich ist immer wieder die 
Frage herangetragen worden: Warum bekommen 
die anderen Ermäßigung und wir nicht? 

Man wird nun sagen, die Sowjetzonenflüchtlinge 
hätten die Hoffnung auf die Wiedererlangung ihres 
Vermögens bei der Wiedervereinigung und könnten 
daher keine Hauptentschädigung und auch keinen 
Nachlaß für die Vermögensabgabe erhalten; denn 
nur um die Vermögensabgabe handelt es sich in dem 
angesprochenen Paragraphen. 

Hierzu muß ich Ihnen sagen, daß der Sowjet-
zonenflüchtling bis jetzt mehr als acht Jahre gewar-
tet hat. Er glaubt, er könne jetzt zumindest in Form 
einer Stundung das gleiche  bekommen, was die 
anderen Geschädigtengruppen berechtigterweise 
erhalten. 

*) Siehe Anlage 4 
**) Siehe Anlage 5 
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Weil man eingesehen hat, daß es ein Unrecht 

wäre, die Sowjetzonenflüchtlinge überhaupt nicht 
zu berücksichtigen, hat man in  der  achten Novelle, 
die wir heute beraten, einen neuen § 55 a eingefügt, 
wonach eine 10%ige Ermäßigung eintreten soll, 
wenn dem Vermögen in größerem Ausmaß Schäden 
gegenüberstehen. Die Betroffenen erkennen in die-
ser Bestimmung den guten Willen an, aber sie sagen, 
daß ein ungerechter Maßstab angewandt werde. 
Während die anderen Geschädigtengruppen je nach 
der Höhe der Schadensgruppe vollkommen frei sind, 
soll der Sowjetzonenflüchtling nur 10 % Ermäßi-
gung erhalten, und er fragt mit Recht, warum hier 
dieser Unterschied gemacht wird. Man wird ihm, 
wie schon erwähnt, dann wieder sagen, er bekomme 
ja sein Vermögen eventuell wieder zurück. Weil 
aber die Sowjetzonenflüchtlinge selber die Hoff-
nung noch nicht aufgegeben haben, bei der Wieder-
vereinigung wieder in den Besitz ihres Vermögens 
zu kommen, legen sie Wert darauf, nicht eine 
10%ige Ermäßigung, sondern eine Stundung in der 
gleichen Höhe wie die anderen Geschädigtengrup-
pen zu bekommen, und sie glauben, daß eine solche 
Regelung ihrem Anliegen gerecht wird. 

Nun kann man  die  Frage stellen, wie lange das 
noch dauern soll. Wir werden über kurz oder lang 
einmal darüber sprechen müssen — aber das soll 
dem nächsten Bundestag und der nächsten Regelung 
vorbehalten bleiben —, wann der Zeitpunkt kommt, 
wo diese Dinge vielleicht anders gestaltet werden 
können und müssen. Aber bis dahin können nicht 
diese Menschen, die im Durchschnitt sechs Siebtel 
ihres Vermögens verloren haben, im Gegensatz zu 
den anderen Geschädigtengruppen von dem einen 
Siebtel die Vermögensabgabe, wie es bisher war, 
voll leisten. Die neue Regelung kann dann die Ent-
scheidung darüber bringen, wie es künftig weiter-
gehen soll. 

Man wird vielleicht einwenden, damit müsse 
automatisch eine Schadensfeststellung verbunden 
sein, und das sei gefährlich, weil man dann sagen 
könnte, wir anerkennten damit die drüben in der 
Zone erlittenen Schäden. Das trifft nicht zu. Schon 
im § 42 gilt für die Kriegssachgeschädigten, daß sie 
ihren Schadenglaubhaft zu machen haben. Deshalb 
sieht auch der Antrag meiner Freunde vor, daß der 
Antragsteller den Schaden glaubhaft machen muß, 
daß also keine amtliche Schadensfeststellung vor-
ausgehen muß. 

Man wird vielleicht weiter einwenden, daß Stun-
dungen sonst nicht üblich seien. Aber ich darf dar-
auf hinweisen, ,daß in § 58 des LAG für andere Ab-
gaben Stundung möglich ist. Also dürfte sie auch 
den Sowjetzonenflüchtlingen zuzubilligen sein. 

Man wird vielleicht die weitere Frage stellen: 
Was kostet denn das den Lastenausgleichsfonds? 
Meine Damen und Herren, hier möchte ich ein 
ernstes Wort vorausschicken. Wenn es um das Ge-
rechtigkeitsprinzip, um die Aufrechterhaltung des 
Gleichheitsgrundsatzes geht, darf man nicht nach 
den Kosten fragen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Abg. Dr. Keller: Dieser schöne Grund

-

satz sollte allgemein gelten!) 

- Ja, der sollte allgemein gelten. Wo Gerechtig-
keit geübt werden muß, da darf man nicht fragen, 
was es kostet. Die Gerechtigkeit ist ein allgemeiner 
Grundsatz, den wir alle durchhalten müssen. — 
Aber,  meine Damen und Herren, lassen Sie mich 
trotzdem zu der Frage, was unser Antrag kostet, 

folgendes sagen. Der Ausfall, der dem Lastenaus-
gleichsfonds entsteht, wenn nach dem Antrag mei-
ner Freunde den Sowjetzonenflüchtlingen anstatt 
einer 10%igen Ermäßigung der  Vermögensabgabe 
eine Stundung entsprechend der Regelung für die 
anderen Geschädigtengruppen gewährt wird, 

(Abg. Kuntscher: Die gibt es doch nicht!) 

ist ganz minimal. Denn erstens bezieht sich die Be-
stimmung nur auf das Vermögen, das am 21. Juni 
1948 vorhanden war. Zweitens sollen nach unserem 
Antrag Vermögen über 100 000 DM nicht zum Zuge 
kommen, weil wir auch von dem Standpunkt aus-
gehen, daß es sich hier um eine soziale Maßnahme 
handelt. Drittens kommen nur diejenigen Sowjet-
zonenflüchtlinge in Frage, die den Ausweis C haben. 
Bekanntlich haben diesen Ausweis aber nur durch-
schnittlich 8 bis 10 % der Sowjetzonenflüchtlinge, 
und von diesen wenigen haben noch viel weniger 
zuvor schon ein Vermögen in der Bundesrepublik 
oder in Westberlin gehabt. Es kann sich also nur 
um wenige Hunderte handeln. Aber es geht mir in 
dieser Angelegenheit hauptsächlich darum, den Mit-
teldeutschen, den Zonenbewohnern klar zu zeigen, 
daß die Sowjetzonenflüchtlinge hier nicht schlechter 
gestellt sind als andere Gruppen und daß sie sich 
daher nicht benachteiligt zu fühlen brauchen. 

Ich darf noch ein weiteres ausführen. Wir haben 
doch heute folgende Situation. Diese Sowjetzonen-
flüchtlinge kämpfen auf der einen Seite um Kredite, 
um ihre Existenz hier wiederaufbauen zu können. 
Auf der anderen Seite nimmt man ihnen durch die 
Vermögensabgabe, die sie leisten müssen, das 
gleiche Geld wieder ab. Derselbe Staat nimmt ihnen 
also das Geld ab, um das sie zuvor als Kredit nach-
gesucht haben. Was das bei den heutigen hohen 
Zinssätzen bedeutet, brauche ich gar nicht weiter 
auszuführen. 

Ich glaube, wir würden diesen Menschen helfen, 
wenn wir ihnen in den gleichen Schadenshöhegrup-
pen wie den anderen, die den Nachlaß haben, zum 
mindesten eine Stundung gäben, so daß sie die Ge-
währ haben, in Ruhe ihren Existenzaufbau voran-
treiben zu können. 

Man wird vielleicht einwenden, das könne eine 
Sogwirkung ausüben. Meine Damen und Herren, 
eine Sogwirkung könnte doch nur in ganz anderen 
Fällen eintreten, aber niemals hier. Denn hier ist ja 
nur der zu berücksichtigen, der an sich Vermögens-
abgabe zu leisten hat. 

Ein weiterer Einwand könnte sein, es hätte po-
litische Wirkungen nach dem Osten. Auch das kann 
nicht zutreffen. Was soll es denn für eine politische 
Wirkung nach dem Osten haben, wenn ich jeman-
dem eine Stundung einräume, die es ihm ermög-
licht, hier im Westen seine Existenz aufzubauen? 

Wenn Sie nun sagen: „Eine 10%ige Ermäßigung 
ist doch auch kein Pappenstiel!", so lassen Sie mich 
an Hand einiger weniger Zahlen darlegen, daß 
diese Maßnahme tatsächlich nicht ausreichend sein 
kann. Wenn jemand — wie ich vorhin schon sagte 
— im Durchschnitt sechs Siebtel seines Vermögens 
drüben lassen mußte und hier aus 10 000 DM Ver-
mögen die Vermögensabgabe zu leisten hat, erspart 
er bei einer 10%igen Ermäßigung 3,75 DM im Vier-
teljahr. Nun frage ich Sie, ob man mit 3,75 DM die 
Welt umreißen kann. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Bitte, bei 20 000 RM Vermögen sind es 11,25 DM, 
bei 30 000 RM Vermögen sind es 15 DM, bei 
50 000 RM Vermögen sind es 37,50 DM, bei 
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100 000 RM Vermögen sind es 75 DM Abgabeer

-

mäßigung im Quartal. Wenn ich aber dem gleichen  
Mann  so wie den anderen Geschädigtengruppen,  

nicht mehr und nicht weniger, eine Stundung sei-
ner gesamten Abgabe — darauf will ich ja hinaus,  
Herr Schütz — zubillige, dann kann er damit etwas  

anfangen; dann sind es Beträge, die für ihn mehr  

bedeuten als die 10%ige Ermäßigung. Aber ich  

wiederhole: weil der Sowjetzonenflüchtling daran  

glaubt, daß er wieder einmal zu seinem Vermö-
gen kommt, will er ja gar keinen Erlaß, wie ihn  
die anderen haben, sondern er will eine Stundung  
bis zu dem Tage, an dem die Dinge klarer zu über-
sehen sind.  

Dann darf ich noch eines sagen. Es wird viel-
leicht der Einwand gebracht werden: Dann ent-
steht ja eine Kluft zwischen den Sowjetzonen-
flüchtlingen, die hier Vermögen hatten, und denen,  
die gar keines hatten; denn die erhalten gar keine  

Stundung. Im Gegenteil! Die Kluft würde ent-
stehen, wenn der eine eine Ermäßigung bekom-
men soll, während der andere keine kriegen kann,  
weil er nichts gehabt hat. Wenn aber nur eine  

Stundung in Betracht kommt, kann sich der andere  

nicht dagegen auflehnen; denn eine Stundung ist  

ja keine Ermäßigung.  

Im übrigen ist es doch so, daß aus den bekannten  

Gründen beide Gruppen praktisch keine Haupt-
entschädigung erhalten, weil man ganz mit Recht  
sagt, daß darüber zur Zeit noch nicht entschieden  

werden könne und auch die internationale Lage  
es nicht zulasse. Sie kriegen alle nur Hilfen. Aber  

man soll demjenigen, der abgeben muß, wenn er  

im Existenzaufbau ist, wenigstens die Möglichkeit  
geben, sich die Abgabe stunden zu lassen, und das  

ist der Zweck dieses Antrags. Wenn Sie den An

-

trag Umdruck 998*) durchsehen werden, dann wer-
den Sie feststellen, daß die vorläufige Stundung  
aus sozialen Gründen nur bis zu einem Vermögen  

von 100 000 DM möglich sein soll. Wir sind der  
Ansicht, daß die anderen es vielleicht verkraften  

können, ihre Abgabe wie alle anderen auch zu  

zahlen. Aber den kleineren Existenzen, den kleine-
ren Vermögen wollen wir helfen.  

Zum Schluß darf ich noch eines betonen. Wir  
wollen uns doch in der Rechtlichkeit des Denkens  

vom Osten unterscheiden. Das können wir nur,  
wenn wir auch einen Rechtsstaat darstellen und  

ihn praktisch zum Zuge kommen lassen, indem  
wir den Flüchtlingen, zum mindesten in der Form  

einer Stundung, dasselbe einräumen, was wir den  
anderen in Form eines Erlasses gewähren. Ich bitte  
Sie, dem Antrag zuzustimmen.  

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.)  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Kunze!  

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident!  
Meine Damen und Herren! Ich bedauere sehr, daß  

es mir nicht gelungen ist, dem Kollegen Miller in  
stundenlangen Besprechungen, sei es im Ausschuß,  
sei es in der Fraktion, klarzumachen, daß der An-
trag falsch ist.  

(Sehr gut! in der Mitte.)  

Ich will mich damit begnügen, zwei Momente in  
den Vordergrund zu stellen.  

*) Siehe Anlage 5 

Bedenken Sie, Kollege Miller, bitte einmal die 
Konsequenz gegenüber den Vertriebenen. Den Ver

-

triebenen, die hier am Währungsstichtag Vermögen  
gehabt haben, nehmen wir die Abgabe ab. Den 
SBZ-Flüchtlingen, die hier am Währungsstichtag 
Vermögen gehabt haben, wollen Sie die Abgabe 
stunden. Das ist doch keine gleiche und keine ge-
rechte Behandlung. 

Zweitens sind wir bei der Erörterung der Fra-
gen, die dann in den §§ 301 und 301 a ihren Nieder-
schlag gefunden haben, von der politischen Ent-
wicklung ausgegangen, die es uns nicht erlaubt, 
auch nur den Schein aufkommen zu lassen, daß wir 
in der Frage der Wiedervereinigung nicht einig 
seien. Hier sind wir doch nun wirklich einig. Wir 
müssen also den Schein vermeiden, der in einer 
andersgearteten Behandlung liegt, 

(Abg. Dr. Graf Henckel: Da liegt doch 
keine drin!) 

als sie der Ausschuß vorschlägt. Das ist durchdacht 
worden. Wir gehen hin und sagen: Hauptentschä-
digung können wir nicht geben. Ich deute an: aus 
den gesamten auch von Herrn Kollegen Miller dar-
gelegten politischen Gründen. Wir wollen aber — 
und darum haben wir doch eigens den § 301 a ge-
schaffen — den Sowjetzonenflüchtlingen, dem Kreis, 
den Herr Kollege Miller anspricht, bis an die 
Grenze dessen, was politisch tragbar ist, die glei-
chen Chancen geben. Wir wollen ihm die Hausrat-
entschädigung geben, und zwar — — 

(Abg. Miller: Geben Sie auch nur der 
untersten Gruppe!) 

— Wir wollen sie ihnen aber geben, ohne daß die 
Bedürftigkeit nachgewiesen werden muß. Das ist 

 doch der Unterschied. 
Zum zweiten. Wir stehen vor einer ungeheuer 

schweren Frage. Eine Firma, die hier ihren Sitz 
hat, kann wahrscheinlich an Hand ihrer Bücher ge-
naue Nachweise liefern. Die kleinen Leute, die her-
übergekommen sind und ihr Häuschen verloren 
haben, bekommen zum größten Teil die Bescheini-
gungen nicht, die sie brauchen, um ihren Schaden 
glaubhaft zu machen. Das ist doch die Wirklichkeit. 
Wir bringen doch die Menschen in Unruhe. Über-
legen Sie nun einmal bitte, was die ganz kleinen 
Leute de facto zu bezahlen haben. Nehmen Sie 
einen von diesen Leuten, der hier 10 000 Mark Ver-
mögen hatte und drüben alles liegen lassen mußte, 
weil er wegen drohender Gefahr für Leib und 
Leben verschwinden mußte. Er hat erstens die 
5000-DM-Freigrenze für sich; er hat zweitens die 
Freigrenze von je 1000 DM für die Ehefrau und 
gegebenenfalls für die Kinder, und von dem dann 
verbleibenden Rest muß er zahlen. Ihm wird eine 
Stundung gewährt, wenn seine Einkommensver-
hältnisse nicht erlauben, daß er zahlt. Eine Unge-
rechtigkeit würde in dem Augenblick eintreten, wo 
wir anfingen, mit lauter Unbekannten zu rechnen, 
d. h. für nicht beweisbare Möglichkeiten Stundun-
gen in Aussicht zu stellen, deren Größe keiner von 
uns kennen kann. Wir erwecken damit Hoffnungen, 
die in Wirklichkeit eine Unbekannte enthalten, so 
daß Sie vielleicht in einem Jahr bereits sagen wür-
den: Hätte ich doch nicht! 

Darum muß ich leider bitten, den Antrag meines 
Fraktionsfreundes abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Miller! 

Miller (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bedaure außerordentlich, zu den 
Ausführungen des Herrn Kollegen Kunze noch 
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einiges sagen zu müssen. Ich möchte die Debatte 
nicht verlängern, aber es muß einmal gesagt wer-
den: Wenn hier für die Sowjetzonenflüchtlinge eine 
Stundung ihrer Abgabe beantragt wird, soweit sie 
gleiche Schadensgrößen haben wie die anderen Ge-
schädigtengruppen, so ist das kein unbilliges Ver-
langen. Man kann bei den paar Hundert, die hier 
überhaupt nur in Frage kommen, nicht sagen, daß 
eine Stundung nicht zu errechnen sei. Hier geht es 
mehr oder weniger um das Gerechtigkeitsprinzip, 
wie ich vorhin schon ausgeführt habe. Man kann 
nicht dem einen die Ermäßigung einräumen und 
dem anderen überhaupt nichts geben wollen. 

(Abg. Schütz: Kein einziger Vertriebener 
bekommt eine Ermäßigung!) 

— Bitte, der Vertriebene kann, wenn er Vermögens-
schaden nachweist, entsprechend den Schadens

-

punkten Vermögensabgabenachlaß gewährt be-
kommen. Das sagt der § 47 des Gesetzes. 

Noch etwas anderes, und hier darf ich dem Herrn 
Kollegen Kunze erwidern: ich bin nicht der einzige 
Antragsteller. Vielleicht haben Sie, Herr Kollege 
Kunze, die Liebenswürdigkeit und sehen sich die 
Überschrift des Änderungsantrags an. Dann wer-
den Sie feststellen, daß mehrere Kollegen der glei-
chen Auffassung sind wie ich. Sie sagen, man 
könnte schwer feststellen, was er verloren hat. Dar-
um habe ich ihm doch die Beweislast zugeschoben. 
Er muß glaubhaft machen, was er verloren hat, 
und er wird doch durch Freunde und durch Zeugen, 
die er hier hat, den Beweis antreten, wie hoch sein 
Schaden im Verhältnis zu seinem hiesigen Wert ist. 
Und wenn Sie sagen, man könne hier nicht errech-
nen, was dabei für den Lastenausgleichsfonds an-
falle: Nun, Sie können ja heute auch noch nicht er

-

rechnen, was Sie überhaupt an Abgabe erhalten. 
Sie können doch nicht errechnen, was die Schadens-
feststellungen insgesamt ergeben, Herr Kollege 
Kunze. Sie können doch nicht sagen: An diesem 
winzig kleinen Fall soll es scheitern. 

Was den § 301 a und den § 301 angeht, so bin ich 
dankbar, daß wir in gemeinsamer Arbeit hier eine 
Verbesserung der Leistungen für die Sowjetzonen-
flüchtlinge erreicht haben. Aber, Herr Kollege 
Kunze, es geht doch hier darum, auf der Abgabe-
seite das Gerechtigkeitsprinzip zum Durchbruch zu 
bringen; und nur um das geht es hier. Sie haben 
gesagt, auf der Leistungsseite werde den Sowjet-
zonenflüchtlingen das gleiche eingeräumt wie den 
anderen. Ich mußte Ihnen den Zuruf machen: „Das 
stimmt nicht!", denn bei der Hausrathilfe bekommen 
sie nur den untersten Sockel. Sie haben gesagt: 
„ohne Nachprüfung". Das ist ja nach der heute an-
genommenen Fassung des Gesetzes auch bei den 
anderen Geschädigtengruppen der Fall. Sie haben 
andere Dinge erwähnt. Ich will das nicht weiter 
ausführen. Aber glauben Sie mir: es geht mir hier 
darum, diesen Menschen aus der Zone das Gefühl 
zu geben, daß sie weder bei den Leistungen noch 
bei den Abgaben benachteiligt sind. Darum bitte 
ich, meinem und meiner Freunde Antrag zuzu-
stimmen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weiteren 
Wortmeldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag auf Umdruck 998*) Ziffer 1. Wer zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 

*) Siehe Anlage 5  

— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich glaube, 
meine Damen und Herren, die Abstimmung muß 
wiederholt werden. Ich bitte diejenigen Damen und 
Herren, die dem Änderungsantrag zustimmen wol-
len, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Das ist 
eindeutig. Der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wer der Nr. 18 in der Fassung des Ausschusses 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die Nr. 18 ist 
in der Ausschußfassung angenommen. 

Nrn. 19 und 20. Keine Änderungsanträge. Wird 
das Wort dazu gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer den Nrn. 19 und 20 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! —
Beide Nummern sind angenommen. 

Zu der Nr. 21 liegt ein noch nicht verteilter 
Änderungsantrag der Herren Abgeordneten Kunze, 
Ohlig, Seuffert und Genossen, Umdruck 1005*), 
vor. Wird er begründet? — Herr Abgeordneter 
Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Abgeordneten Kunze, Ohlig, Dr. 
von Golitschek und andere beantragen mit einem 
Antrag, der nicht verteilt ist, der aber dem Herrn 
Präsidenten übergeben worden ist, zu der Nr. 21 — 
Neufassung des § 78 Abs. 2 des Lastenausgleichs-
gesetzes — in Ziffer 3 des § 78 Abs. 2 nach dem 
Wort „Rückerstattungsberechtigten" einzufügen: 
„oder auf Grund einer Übertragung im Sinne des 
§ 27 a, wenn die Voraussetzungen des § 27 a Abs. 2 
gegeben sind". 

Es handelt sich um eine bessere Präzisierung der 
hier gegebenen Ermächtigung, die auch nach An-
sicht des Ministeriums, mit dem die Sache be-
sprochen worden ist, notwendig und zweckdienlich 
ist. In § 27 a sind gewisse Verfahren nach der 
Kontrollratsdirektive 50, einem besonderen Rück-
erstattungsgesetz, in die Sonderregelung für Rück-
erstattungsfälle im Lastenausgleichsgesetz einbe-
zogen worden. Die Ermächtigung in dieser Ziffer 3 
ist eine Ermächtigung für gewisse Rückerstattungs-
regelungen, und auch diese Ermächtigung sollte 
auf die neu angeschlossenen Fälle ausgedehnt 
werden. 

Wir bitten deshalb im Einvernehmen mit dem 
Ministerium, dieser Verbesserung stattgeben zu 
wollen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wortmeldungen? 
— Das ist nicht der Fall. 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Angenommen. 

Wer der Nr. 21 in der so geänderten Fassung 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Angenommen. 

Nrn. 22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, 
29, — 30, — 31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36. — 
Zu diesen Nummern liegen keine Änderungsan-
träge vor. Wird das Wort zu einer dieser Num-
mern gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer 
den aufgerufenen Nummern zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Nun folgt Nr. 37. Hier liegt auf Umdruck 995**) 
Ziffer 1 ein Änderungsantrag der Fraktion des 
GB/BHE vor. Wird das Wort zur Begründung ge-
wünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter Kather. 

*) Siehe Anlage 6 
**) Siehe Anlage 7 
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Dr. Kather (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zunächst bitte ich den Herrn 
Kollegen Kunze um Verzeihung, daß ich es wage, 
hier das Wort zu ergreifen, obwohl ich dem Lasten-
ausgleichsausschuß nicht angehöre. 

(Lachen in der Mitte.) 

Ich will aber ihm zum Troste sagen, daß ich die 
feste Absicht habe, nicht rückfällig zu werden, 
wenn ich nicht dazu gezwungen werde. Es soll sich 
also um 'einen einmaligen Vorgang handeln. 

Ich bedaure, daß wir auch heute wieder wie so 
oft bei diesen Beratungen sehen müssen, daß der 
zuständige Herr Minister, der Herr Bundesfinanz-
minister,  offenbar durch andere wichtige Dienstge-
schäfte verhindert ist. 

(Abg. Dr. Klötzer: Trotz der Bedeutung 
dieses Gesetzes!) 

Über diesen Mangel kann uns auch der Blitzbesuch 
des Herrn Bundesvertriebenenministers nicht hin-
wegtrösten; denn wenn er auch der zuständige Mi-
nister sein sollte, er ist es nicht. Er  hat  es auch 
trotz gemachter Zusage in vier Jahren nicht fertig-
bekommen, an diesem Tatbestand irgend etwas zu 
ändern. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Immerhin ist es, glaube ich, doch bemerkenswert, 
daß es ihm nicht möglich war, auch nur eine einzige 
all der Verbesserungen, die er so hervorgehoben 
hat, schon im Kabinett durchzusetzen. 

Eine Bemerkung des Herrn Präsidenten zwingt 
mich, festzustellen, daß der heutige Gesetzgebungs-
akt für unsere Fraktion keinen Schlußstrich unter 
den Lastenausgleich bedeutet, und zwar auch dann 
nicht, wenn unsere Änderungsanträge angenom-
men werden. Ich kann sagen, daß das auch die ein-
stimmige Meinung aller Geschädigtenverbände ist. 

Ich möchte noch eine Anmerkung im Hinblick 
auf den Bericht des Herrn Kunze machen. Es ist 
sicher richtig, wenn gesagt wird: Wer schnell gibt, 
gibt doppelt. Aber wenn gesagt wird, Herr Kunze, 
daß schon 25 % aller Fälle festgestellt sind, dann 
muß ich dem entgegenhalten, daß in fünf Jahren 
erst 2,1 % der Hauptentschädigungsfälle entschie-
den sind. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Die Zahl stimmt 
eben nicht!) 

— Diese Zahl ist uns aber meines Wissens von 
amtlicher Seite genannt worden. — In diesem Fall 
läßt sich also das Sprichwort umdrehen, und wenn 
so langsam festgestellt wird, führt es letzten Endes 
dazu, daß nur noch ein Bruchteil gegeben wird. 

Ich habe den Auftrag, den Änderungsantrag mei-
ner Fraktion auf Umdruck 995*) zu begründen. Der 
Antrag liegt Ihnen vor. Sein Zweck und sein In-
halt ist es, die Mindestgrenze der Entschädigung 
auf 6,5 % heraufzusetzen. Es soll also erreicht wer-
den, daß auch bei größeren Vermögen die Degres-
sion nicht unter die Grenze von 6,5 % geht. Der 
Ausschuß hat in seiner Fassung die bisherige Min-
destgrenze von 2 % nur unwesentlich überschrit-
ten. 

Die Zahl, die wir vorschlagen, kommt natürlich 
nicht von ungefähr. Sie ist der Währungsreform-
gesetzgebung entnommen. Wir sind der Auffassung, 
daß, wenn jeder Geldbesitz mit 6,5 % aufgewertet 
worden ist, es dann nicht möglich ist, bei dem Sach- 

*) Siehe Anlage 7.  

Wertbesitz unter diese Grenze herunterzugehen. 
Man hat bei der Währungsgesetzgebung nicht nach 
der Lauterkeit, mach dem Zeitpunkt des  Besitzes 
und vor allem auch nicht danach gefragt, wieviel 
Geld in einer Hand gewesen ist. Auch solchen, die 

 Millionenbeträge gehabt haben, ist 'die streng quo

-

tale Entschädigung gewährt worden. 

Meine Damen und Herren, diese Zahl von 6,5 % 
ist ja falsch. Sie ist materiell unrichtig. Das Geld 
hatte keinen Wert von 100 %. Das Geld hatte die-
sen Wert bei vielen, wenn nicht bei den meisten, 
auch nicht in dem Augenblick, als es erworben 
wurde. Die Währungsreform hat einen Zustand 
aufgezeigt, der schon bestand und der durch die 
Inflation, die Geldentwertung, herbeigeführt war-
den war. Das Geld hatte nicht im entferntesten 
einen Wert von 100 %, und deshalb waren die 
6,5 % eine sehr viel höhere Entschädigung. Ich kann 
sie Ihnen zahlenmäßig natürlich nicht ausrechnen. 

Wir bleiben also selbst mit  unserem Verlangen 
auf 6,5 % immer noch weit unter dem, was in der 
Währungsgesetzgebung wirklich gegeben warden 
ist. Trotz aller guten Gründe ist dieser Antrag bis-
her  vom Ausschuß nicht gebilligt worden. 

Ich glaube, man kann 'die  Gründe für diese Hal-
tung nur der geschichtlichen Entwicklung, dem 
Werdegang dieser gesetzlichen Bestimmungen ent-
nehmen. Ausgangsposition war ,der ewig denkwür-
dige Entwurf des Herrn Bundesfinanzministers 
Fritz Schäffer zum Lastenausgleichsgesetz. Er sah, 
wie Sie ,wissen, eine Höchstentschädigung von 
15 000 DM vor, also einem Vermägensverlust von 
150 000 RM entsprechend. Alle weiteren Vermö-
gensverluste sollten leinfach gestrichen werden. Wir 
haben damals schon mit Recht gesagt: das Est prak-
tisch eine entschädigungslose Enteignung nicht nur 
der größeren Vermögen, sondern auch des ganzen 
aus dem deutschen Osten und Südosten gekom-
menen Mittelstandes. Damals gelang im Ausschuß 
zunächst eine Heraufsetzung dieser Höchstgrenze 
auf 35 000 DM. Dann gelang es in den Koalitions-
gesprächen über 'diese Fragen, die viele Wochen 
lang geführt wurden, zu erreichen, daß sich die 
Koalition darauf einigte, die Höchstgrenze zu strei-
chen und sich bei den größeren und größten Ver-
mögen bis zu einer Mindestentschädigung von 2 % 
zu entschließen. Dieser Kompromiß ist dann auch 
Gesetz geworden. 

Ich stelle fest, daß die Gegner von damals heute 
meines Wissens immerhin schonbereit sind, etwas 
über die 2% -Grenze hinauszugehen, so wie es die 
Ausschußfassung vorsieht, und  daß uns die Ent-
wicklung also recht gegeben hat. 

Es wäre gerade für mich sehr reizvoll, aus dem 
Bundestagsprotokoll vom 8. Mai 1952 hier einiges 
vorzulesen. Ich versage mir das aber, weil es mir 
nicht auf die Polemik, sondern auf die Sache an-
kommt. 

Wir dürfen allerdings auch auf der anderen Seite 
erwarten, daß man nicht der  Versuchung unterliegt, 
mit einer oberflächlichen, kurzsichtigen und billi-
gen Optik gegen diesen Antrag anzugehen. 

Der Herr Kollege Miller hat eben den sicher sehr 
anerkennenswerten Grundsatz aufgestellt: Wo es 
ums Recht geht, fragen wir nicht nach den Kosten. 
Nun, meine Damen und Herren, hart im Raume 
stoßen sich auch hier die Dinge, und es ist vielleicht 
kaum jemals gestattet, nicht nach den Kosten zu 
fragen. Aber man muß dann nach anderen Lösun-
gen und Ausgleichen suchen. 
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Deshalb möchte ich doch die Frage aufwerfen, 
um welche Größenordnung es hier geht. Nach un-
serer Überzeugung handelt es sich um 120 Millionen 
DM, nach der Ansicht des Bundesfinanzministers 
um 200 Millionen DM, verteilt auf 30 Jahre. Wir 
können nicht entscheiden, wo genau die Grenze 
liegt; aber der tatsächliche Bedarf bewegt sich je-
denfalls in dieser Größenordnung. Was ich am 

8. Mai 1952 von dieser Stelle aus gesagt habe: es 
handelt sich um 0,4% des Gesamtaufkommens, das 
hat in etwa auch heute Geltung. Das zeigt, daß es 
sich hier wirklich nicht um Summen handelt, die 
erheblich ins Gewicht fallen. 

Ich lege Wert darauf, zu betonen, daß unser Vor-
schlag nicht nur die einstimmige Zustimmung mei-
ner Fraktion gefunden hat, sondern daß er auch 
von sämtlichen Geschädigtenverbänden getragen 
wird. Die Haltung dieser Verbände, deren Ver-
dienst am Zustandekommen ;dieser Novelle,  die  ja 
wesentlich auf ihren Vorschlägen basiert, nicht un-
beachtet bleiben darf, konnte auch keine andere 
sein, wenn sie von dem Bestreben ; getragen war, 
die im Grundgesetz verankerte Gleichheit aller vor 
dem Gesetz in etwa zu verwirklichen. 

Das zeigen Vergleiche mit anderen Entschädi-
gungsgesetzen. Von der Währungsreform habe ich 
bereits das Erforderliche gesagt. Wir werden im 
nächsten Monat voraussichtlich das Kriegsfolgen-
gesetz — das auch nicht -Schlußgesetz, sondern 
Kriegsfolgengesetz heißen wird — verabschieden, 
und es ist sicher, daß nach diesem Gesetz die ver-
brieften Forderungen gegen das Reich und andere 
Vermögensträger mit 10 % abgelöst oder vergütet 
werden, 

(Abg. Dr. Klötzer: Ohne Rücksicht auf die 
Höhe!) 

ohne Rücksicht darauf, wie hoch der Betrag ist, der 
sich in einer Hand befindet, also nach streng quo-
talen Grundsätzen. 

(Abg. Dr. Keller: Da werden offenbar 
andere Hebel gezogen!) 

Man wird doch nicht sagen können, daß der Grund-
besitz unserer Bauern, der städtische Grundbesitz 
oder der Besitz unserer Gewerbetreibenden aus 
dem Osten schlechter ist und geringer entschädigt 
werden darf als verbriefte Geldforderungen gegen 
das Reich. 

Die Bundesregierung hat uns vor kurzem einen 
Gesetzentwurf zur Liquidation der Reichsbank und 
der Golddiskontbank, Drucksache 2327, vorgelegt. 
Dieser Gesetzentwurf sieht für die Anteilseigner 
eine Entschädigung von 60 % vor. Um voll ermes-
sen zu können, was das bedeutet, muß man sich 
einen Satz  in  der Begründung der Bundesregierung 
ansehen; ich darf ihn mit Erlaubnis des Herrn Prä-
sidenten zitieren: 

Die zusammengefaßte Umstellungsrechnung 
der Reichsbank ergibt, wie hoch man auch die 
Positionen der Restmasse bewerten  mag,  einen 
Fehlbetrag von mehreren Milliarden DM. 

Es handelt sich ,also hier um die 60%ige Entschädi-
gung eines völlig verlorengegangenen Kapitals. 
Man kann gespannt darauf sein, was der Bundes-
tag zu diesem Gesetzentwurf zu sagen haben wird. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

Dann möchte ich noch ein Gesetz heranziehen, 
das schon über ein Jahr in Kraft ist, das Gesetz 
vom 1. Dezember 1955 über die Abgeltung von Be-

satzungsschäden. Ich zitiere § 7 dieses Gesetzes; 
er lautet: 

Die Entschädigung für den Verlust oder die 
Zerstörung einer Sache bemißt sich nach dem 
gemeinen Wert, den die Sache im Zeitpunkt 
des schädigenden Ereignisses hatte. 

Es wird also konsequent eine hundertprozentige 
Entschädigung nach dem gemeinen Wert ohne jede 
Degression, ohne Rücksicht auf die Höhe des Scha-
dens gewährt. Wir aber kämpfen um 6,5 % vom 
Einheitswert. Daraus zeigt sich schon, daß es gar 
keine 6,5 % sind, um die es geht, sondern besten-
falls 3%, schon hoch gegriffen. Wenn man sich 
weiter vergegenwärtigt, daß diese Beträge ganz 
fraglos — und damit sind wir ja auch einverstan-
den — zuletzt zur Auszahlung drankommen, dann 
wird einem klar, wie bescheiden, ja, wie unzu-
länglich selbst unser Antrag noch ist. 

Ich möchte diese Gelegenheit aber nicht vorüber-
gehen lassen, ohne über den Rahmen dieser Spe-
zialfrage hinaus grundsätzlich etwas zum Einheits-
wert zu sagen. Solange der Einheitswert auf der 
Entschädigungsseite maßgeblich ist, werden sämt-
liche Geschädigtengruppen niemals das Empfinden 
haben, gerecht behandelt zu werden. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Der Einheitswert ist ein fiktiver, ein falscher Wert 
und muß notwendig zu ungerechten Ergebnissen 
führen. 

Abschließend möchte ich noch eins mit beson-
derem Nachdruck hervorheben. Wir haben gehört, 
in welcher Größenordnung sich unser Anliegen 
bewegt. Da muß ich daran denken, wie wir hier im 
Bundestag den Fall Röchling behandelt haben. Da-
mals bestand gar kein Zweifel, daß eine volle Ent-
schädigung zu geben ist. Es ging bloß darum, ob 
es 130 Millionen oder 200 Millionen sind oder ob 
sich die Zahl dazwischen bewegt. Genauso ist die 
Größenordnung, um die es heute geht. Der Bun-
destag war damals fraglos bereit, der Familie 
Röchling diesen Betrag zu geben. Sollte er heute 
nicht bereit sein, für die gesamten größeren Ver-
mögen aus dem deutschen Osten und Südosten 
— einschließlich der Geschädigten aus der Bundes-
republik — die gleiche Summe zu bewilligen, die 
er einer einzigen Familie an der Saar geben 
wollte? 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 

Wenn man sich das einmal mit allen Konsequen-
zen überlegt, dann kann die Beantwortung dieser 
Frage wohl nicht zweifelhaft sein. 

Meine Damen und Herren, es geht — darin 
stimme ich mit dem Kollegen Miller überein, und 
deshalb habe ich auch für seinen Antrag ge-
stimmt — hier um eine Frage des Rechts und um 
die Anerkennung des Rechtsdenkens im Prinzip. 
Ich glaube, ich habe Ihnen mit aller Deutlichkeit 
aufgezeigt, daß in vielen Fragen bisher mit zweier-
lei Maß gemessen wurde und gemessen wird. Un-
ser Antrag bezweckt, ein handgreifliches Unrecht 
in bescheidensten Grenzen auszugleichen. Sie soll-
ten einem solchen Antrag die Zustimmung und den 
Erfolg nicht versagen. Wohin die Entwicklung geht, 
haben wir gesehen; das habe ich aufgezeigt. Es ist 
nicht gut, hinter einer Entwicklung herzuhinken. 
Wenn Sie heute ja sagen, so werden Sie es mit 
einem großen Nutzeffekt tun. Dieser wird aber 
ausbleiben, wenn Sie erst unter dem Druck einer 
unhaltbar gewordenen Situation nachgeben. Sie 
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werden mit diesem Ja nicht nur den Betroffenen, 
nicht nur sich selbst, sondern auch dem Ansehen 
des Parlaments einen Dienst erweisen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Kather, ehe ich frage, ob jemand dazu das 
Wort wünscht, möchte ich doch auf eine Bemer-
kung eingehen, die Sie zu Eingang Ihrer Ausfüh-
rungen gemacht haben. Herr Abgeordneter Kather, 
ich hatte nicht die Absicht, irgendeine andere Fest-
stellung als die zu treffen, daß nach meiner In-
formation mit  der  Verabschiedung des vorliegen-
den Entwurfs dieser zweite Bundestag seinen Bei-
trag zu dem schwierigen Werk der Lastenaus-
gleichsgesetzgebung abgeschlossen haben wird. 

(Abg. Dr. Kather: Einverstanden!) 

Was künftige Bundestage tun — nicht nur der 
dritte, sondern vielleicht auch noch spätere —, das, 
meine Damen und Herren, vorauszusagen, geht 
über die Kraft eines Präsidenten, solange er nicht 
mit prophetischen Gaben ausgestattet ist; ich bin 
es jedenfalls nicht. 

(Abg. Kather: Einverstanden!) 

Nun frage ich, ob zu diesem Änderungsantrag 
das Wort gewünscht wird. — Herr Abgeordneter 
Schütz! 

Schütz (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe gar nicht die Absicht, 
etwa gegen den Antrag des Kollegen Kather zu 
sprechen. 

(Bravo! beim GB/BHE.) 

Ich habe nur die Absicht, dem Hause die Motive 
für den Beschluß des Ausschusses in dieser Sache 
auseinanderzusetzen. 

Als wir uns mit der Festsetzung der Höhe der 
Entschädigung für die einzelnen Gruppen aus-
einandersetzen mußten, waren wir alle ohne Un-
terschied der Fraktion darüber einig, als Ziel an-
zustreben, mit einer Entschädigung eins zu eins 
bei 5000 Mark zu beginnen, und wir verständigten 
uns auch sehr bald darüber, das andere Ziel anzu-
steuern, oben bei 6 1/2 % zu enden. Als wir dann 
die Rechnungen vorgelegt bekamen — Herr Kol-
lege Kather hat eben gesagt: ganz ohne Blick auf 
die materielle Deckung kann man niemals ent-
scheiden — , mußten wir uns zu unser aller Leid-
wesen entschließen — es hat keinen einzigen ge-
geben, der es nicht bedauert hat —, bei 4600 Mark 
als unterer Grenze zu beginnen, wo wir eine Ent-
schädigung zu 100 % vorgesehen haben. Das war 
der erste Grundsatz. 

Der zweite! Man mag darüber denken, wie man 
will, aber der Ausschuß hatte das löbliche Be-
mühen, in den entscheidenden Fragen sich mög-
lichst über alle sonstigen Unterschiede und Mei-
nungsverschiedenheiten hinweg zu verständigen. 
Bei diesem Bemühen erwies es sich, daß eine Vor-
aussetzung für diese Verständigung die war, so, 
wie wir unten etwas nachlassen mußten, auch bei 
der oberen Grenze etwas nachzulassen. So ist der 
Beschluß — bei zwei Stimmenthaltungen und ohne 
Gegenstimmen; Herr Kollege Klötzer, so war es! — 
zustande gekommen. 

(Vizepräsident Dr. Becker übernimmt 
den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen aber 
einmal sagen, wie es sich in Wirklichkeit materiell 
auswirkt. Wenn wir bei 1 Million mit 6 1 /2 % 
enden und dann so, wie es der Vorschlag vorsieht, 
aufstocken, beträgt die Entschädigung bei einem 
Schaden von 2 Millionen 5 1 /2 % — und nicht, wie 
es hier steht, 2 1 /2 —, bei 3 Millionen 4,17 %, bei 
4 Millionen 3,75 % bei 5 Millionen 3,46 %, bei 
10 Millionen 2,93 %, und erst bei 100 Millionen 
Schaden kommen die 2 1 /2 % heraus. 

(Abg. Dr. Klötzer: Sie müssen halbieren, 
Herr Schütz, wegen des Einheitswertes!) 

— Der Einheitswert gilt aber nicht bloß bei den 
Millionenvermögen, Herr Kollege Klötzer, der Ein-
heitswert gilt auch bei den kleinen Vermögen. 

(Abg. Dr. Klötzer: Das ist richtig!) 

Darüber brauchen wir einander doch nicht zu be-
lehren. 

Ich stimme dem Kollegen Kather auch zu, wenn 
er sagt: Eine Größenordnung, die materiell ge-
sehen entscheidend wäre, ist es nicht. 

(Abg. Dr. Kather: Na also! — Abg. Dr. 
Klötzer: Darauf kommt es doch an, Herr 

Schütz!) 

— Natürlich, Herr Kollege Kather. Das Ganze ist 
eine psychologische Angelegenheit. Die Entschä-
digung nach dem Gesetz, das wir heute beschließen, 
erfolgt wie bei dem alten quotal und nach gewissen 
sozialen Grundsätzen. 

Von dieser Doppelgleisigkeit her ist der Aus-
schuß — ich wiederhole: ohne Gegenstimmen — zu 
diesem Vorschlag gekommen. Von meinen politi-
schen Freunden werden nicht alle für den Aus-
schußvorschlag stimmen. Ein Teil meiner Freunde 
wird für den Änderungsantrag des Kollegen Kather 
und seiner politischen Freunde stimmen. Ich hielt 
es aber für richtig, eine Darstellung zu geben, von 
welchen Motiven sich der Ausschuß leiten ließ. 

Eine Bemerkung noch! Mit der Eigentumsfrage 
als solcher hat dieser Entschluß, gleichgültig, ob er 
so oder so ausfällt, nichts zu tun. Von der Entschei-
dung her, ob jemand für ein verlorenes Eigentum 
mit 6 1 /2 oder 5 1 /2 v. H. entschädigt wird, kann ich 
nicht ableiten, wie der, der entscheidet, zum Eigen

-

tum  als solchem steht. 
Ich wiederhole: die Mehrheit meiner politischen 

Freunde wird für die Ausschußvorlage stimmen, 
ein Teil wird dem Antrag des Kollegen Kather zu-
stimmen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Baron Manteuffel -Szoege. 

Dr. Baron Manteuffel-Szoege (CDU/CSU): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schütz hat bereits darauf hingewiesen, daß ein 
Teil seiner Freunde die Dinge so und ein Teil die 
Dinge anders auffaßt. Herr Dr. Kather hat gesagt, 
daß es im Bundesgebiet ganze Kategorien gibt, die 
zu 100%, zu 60%, jedenfalls in einem sehr hohen 
Maße entschädigt werden und außerdem noch den 
Vorteil haben, daß sie rascher entschädigt werden, 
was im menschlichen Leben eine ungeheure Rolle 
spielt. Es gibt sogar eine Gruppe, von der man 
immer wieder sagt, sie sei zu über 100% entschä-
digt worden; das sollen Besatzungsgeschädigte 
sein. 
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Wir Vertriebene freuen uns über jeden, der gut 
entschädigt wird. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Denn anders zu denken, wäre Neid und häßlich. 
Ich habe auch volles Verständnis dafür, wenn man 
heute dem Eigentumsbegriff nicht so gegenüber-
steht wie im vergangenen Jahrhundert, in dem 
er vielleicht hypertrophiert war und in dem man 
durch die Art, wie man das Eigentum behandelt 
hat, manche Schuld auf sich geladen hat. Ich glau-
be aber doch, daß wir damit an etwas rühren, was 
erheblich über das hinausgeht, was in den Ge-
setzestexten steht. Darum spreche ich hier, und 
zwar nicht als Vertriebener, nicht als Besitzender 
oder Nichtbesitzender, sondern als Deutscher. 

Ich kann mich nach dem, was dargestellt worden 
ist, des Eindrucks nicht erwehren, daß die Ent-
scheidung, ob man nun 6 1 /2% gibt oder nicht, zah-
lenmäßig unendlich viel weniger zu Buche schlägt 
als eine Fülle anderer Ausgaben, denen wir zu-
gestimmt haben. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

Aber ich fürchte, daß bei vielen, vielen Menschen 
— vielleicht nicht ganz so, wie es mein Freund 
Schütz sagt — das Gefühl bleiben wird: Hier hat 
man den Eigentumsbegriff mit Füßen getreten. 

(Abg. Schütz: Mit 1%? — Abg. Dr. Klötzer: 
Nach zweierlei Recht behandelt!) 

Dieses Gefühl wird bei diesen Menschen bleiben, 
wenn es vielleicht auch nur wenige sind. Ein großes 
Unrecht an wenigen rächt sich manchmal stärker 
als ein kleines Unrecht an vielen. 

Auf mich macht hier eine Sache einen erheblichen 
Eindruck. Ich glaube, unter allen Vertriebenenver-
tretern, welcher Partei sie auch angehören, sind nur 
sehr wenige, die viel verloren haben. Wenn sich die-
jenigen, die vorher arm waren und jetzt arm geblie-
ben sind, für den Grundsatz einer gerechten Vertei-
lung einsetzen, sollte das meinem Empfinden nach 
erheblich zu denken geben. Wir sollten uns auch fra-
gen, warum wir plötzlich einen Grundsatz preis-
geben sollen, nur um einen kleinen Betrag zu 
sparen. 

Ich fürchte, daß diejenigen, die heute noch beati 
possidentes sind und denen wir es von Herzen gön-
nen, possidentes zu sein, einmal bedauern werden, 
hier die Axt an die Wurzel eines Baumes gelegt zu 
haben; denn es geht um erheblich mehr als nur 
darum, was man den Vertriebenen gibt oder nicht 
gibt. 

Aus diesem Grunde unterstütze ich von ganzem 
Herzen diesen Antrag. Es gibt bei aller Meinungs-
verschiedenheit unter den Parteien, glaube ich, kei-
nen, der den Eigentumsbegriff restlos ablehnt, und 
auch keinen, der restlos die Eigentumsvorstellung 
vergangener Zeiten teilt. Man mag bei der Formu-
lierung vielleicht an dem oder jenem Punkt noch 
weit auseinandergehen; aber ich fürchte, es könnte 
von denen, die noch etwas zu verlieren haben, ein-
mal bereut werden, daß sie einem Grundsatz untreu 
geworden sind. Darum setze ich mich nicht nur als 
Vertriebener, sondern auch als Glied der Bundes-
republik mit allem Nachdruck für diesen Antrag 
ein. 

(Beifall beim GB/BHE und bei Abgeord-
neten in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kraft. 

Kraft (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte den Ausführungen, die hier 
gemacht worden sind, nicht weitere anfügen, die im 
Grunde nur Wiederholungen wären, wie man sie 
auch formulieren mag, sondern mir lediglich erlau-
ben, auf die Tatsache hinzuweisen, daß unter den 
Geschädigten ,des Krieges, insbesondere unter den 
Vertriebenen, das Gefühl sehr weit verbreitet ist, 
daß sie ungünstig behandelt sind. Dieses Gefühl 
würde in außerordentlichem Maße gestärkt werden, 
wenn unter den Satz von 6,5% heruntergegangen 
würde, der sicherlich irgendwie zufällig entstanden 
ist, der aber doch im Bewußtsein der Bevölkerung 
— nicht nur der Geschädigten — allgemein als Min-
destsatz einer Aufwertung und einer Entschädigung 
gilt. 

in den letzten Tagen und Wochen habe ich mich 
sehr eingehend mit der Haltung der Vertriebenen 
befaßt. 

(Abg. Kunze [Bethel]: Das machen wir alle!) 

Ich kann feststellen, das Solidaritätsgefühl ist 
unter den Vertriebenen so stark entwickelt, daß ge-
rade sie entschieden eine Regelung verlangen, wie 
sie in dem Antrag vorgesehen ist. Über dieses Soli-
daritätsgefühl sollten wir uns nicht hinwegsetzen, 
zumal es auch aussagt, daß ein in Generationen ehr-
lich erworbenes größeres Vermögen nicht als sitten-
widrig bezeichnet werden kann. 

(Sehr wahr! beim GB/BHE und bei Ab

-

geordneten in der Mitte.) 

Das einzige Argument, mit dem man diesen Antrag, 
gegen den rechtlich nichts einzuwenden ist, hätte 
abwehren können, wäre gewesen, zu sagen, daß der 
Fonds, der nun einmal seine Rechnung hat,  eine Be-
lastung erführe, die die Gesamtrechnung umwerfen 
würde. Wir haben aber erfahren, daß dieses Argu-
ment nicht vorgebracht wird. 

Ich werde also mit einem Teil meiner Freunde 
für den Antrag stimmen und bitte die Mitglieder 
des Hohen Hauses, sich doch weitgehend unserer 
Auffassung anzuschließen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Hesberg. 

Dr. Hesberg (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich stehe hier, 
um den Darlegungen der Kollegen Kraft, Kather 
und von Manteuffel entgegenzuhalten, was die Auf-
fassung des Ausschusses gewesen ist. Wir sind von 
der Tatsache ausgegangen, daß dem Gesetz im 
Jahre 1952 eine sowohl quotale als auch sozial ab-
gestufte Entschädigung zugrunde gelegen hat. Die-
ser Grundsatz konnte nicht verlassen werden. Ent-
sprechend diesem Grundsatz und entsprechend der 
Tendenz der bisher vorliegenden Grundbeträge 
mußte das Mehr des Fonds verteilt werden. 

Die Konsequenz des Antrags des Kollegen Kather 
wäre beispielsweise, daß Sie bei einem Schadens-
betrag von 3 Millionen DM ein Mehr von 85 % 
dessen gewähren, was die bisherige Hauptentschä-
digung vorgesehen hat. 

(Widerspruch beim GB/BHE. — Abg. 
Dr. Keller: Nun aber langsam!) 

Auf der anderen Seite finden Sie die mittleren 
Vermögenslagen mit einem Mehr von etwa 40 bis 
50 % ab. 

(Zuruf von der CDU/CSU: 30 %!) 
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Wenn wir jetzt Ihrem Antrag folgten, würde man 
uns mit Recht die Frage vorhalten können, warum 
wir nicht auch die Entschädigungen der mittel-
ständischen und kleinen Vermögen entsprechend 
aufgewertet hätten. 

Der Ausschuß hat sich einhellig für die Regelung 
entschieden, die hier vorliegt, und ich darf Sie im 
Namen dieser Kollegen bitten, dieser Regelung zu 
folgen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kather. 

Dr. Kather (GB/BHE): Ich muß also doch wort-
brüchig werden und noch einmal kurz etwas sagen. Ich 
habe vorhin gesagt, daß die Geschädigtenverbände 
ausnahmslos auf dem von mir vertretenen Stand-
punkt ständen. Aber nach den Ausführungen von 
Herrn Kollegen Hesberg muß ich annehmen, daß 
der Grundbesitzerverein, der ja auch ein Geschä-
digtenverband ist, offenbar nicht dazu gehört. 

Die Ausführungen von Herrn Kollegen Schütz 
waren insofern wertvoll, als er zugegeben hat, daß 
die Größenordnung etwa so ist, wie ich sie an-
gegeben habe, und daß das also nicht der Grund ist, 
weshalb man diese Regelung im Ausschuß nicht ge-
billigt hat. 

Herr Kollege Hesberg, Sie sagen, wir gäben bei 
einer bestimmten Vermögensgrenze 85 % mehr als 
nach der bisherigen Regelung. Dabei haben Sie 
offenbar übersehen, daß unser Antrag, der auf eine 
Erhöhung von den nach dem geltenden Gesetz ge-
währten 2 % auf 6,5 % abzielt, 200 % und darüber 
mehr verlangt. Wenn bisher nur eine Anerken-
nungsgebühr von 2 % gegeben worden ist, ist es 
leicht, auf hohe Prozentsätze zu kommen. Aber es 
ist ja ganz etwas anderes, ob ich auf 50 % 5 % 
draufschlage oder ob ich auf 2% 5 % draufschlage. 
— Also das ist eine Deduktion, die überhaupt nicht 
gemacht werden kann. 

Das Entscheidende aber, meine Damen und Her-
ren, ist doch, daß Sie die Vergleiche mit anderen 
Entschädigungsarten und mit der Währungsreform, 
die ich gezogen habe, in keiner Weise entkräften 
konnten und deshalb überhaupt nicht darauf ein-
gegangen sind. Die niedrigste Entschädigung, die 
wir, so weit wir auch blicken, sehen, ist die von 
6,5 % bei der Währungsreform; ich habe aber schon 
aufgezeigt, daß es auch da in Wirklichkeit sehr viel 
mehr ist. Ist es nun wirklich irgend etwas Un-
rechtes, ist es nicht vielmehr sehr bescheiden, wenn 
wir bei diesem Verlust — der ja hier von anderen 
Herren schon richtig beleuchtet worden ist — die 
Erhöhung der Anerkennungsgebühr auf 6,5 % be-
antragen? Wir beseitigen damit noch keineswegs 
die Ungerechtigkeit z. B. gegenüber der bevor-
stehenden Regelung im Kriegsfolgenschlußgesetz. 

Ich bitte also: Überlegen Sie es sich sehr, meine 
Damen und Herren. Es gibt keine guten Argumente 
gegen unseren Antrag; aber alle sachlichen Gründe 
sprechen für ihn. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kunze. 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
scheint mir doch notwendig zu sein, einen Gesichts-
punkt hervorzuhebn. Es sieht so aus, als ob hier  

zwei Grundsätze gegeneinander ausgespielt wür

-

den, als ob es um die Frage ginge: Anerkennung 
des Privateigentums oder nicht? Meine Damen und 
Herren, was wir hier zu entscheiden haben, hat mit 
der Frage der Anerkennung von Privateigentum 
wirklich nichts zu tun. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Wenn Sie hingehen und sagen: „Ich vertrete die 
Größenordnung 6,5 % als Anerkennungsgebühr", ist 
doch keine Logik da, wenn Sie in derselben 
Sekunde auf das Kriegsfolgenschlußgesetz hin-
weisen und sagen: „Da werden vielleicht 10 % kom-
men." Dann ist doch die logische Konsequenz, daß 
Sie sagen: „Den nächsten Großangriff bauen wir 
auf 10 % auf"; und so bleiben wir noch hundert 
Jahre, nämlich bis unsere Urenkel einmal Abge-
ordnete sein können, in diesem Streit. 

Wir stehen jetzt vor einer Frage, die im tiefsten 
Grunde ganz simpel ist. Der Ausschuß hat sich nach 
sorgfältiger Prüfung all der Gesichtspunkte, die 
hier vorgebracht worden sind, in seiner überwälti-
genden Mehrheit entschlossen, Ihnen die Vorlage 
zu machen. Sie beantragen namens Ihrer Fraktion 
6 1/2%. Und nun kommen einzelne Kollegen meiner 
Fraktion und legen — das hat der Kollege Schütz 
getan — das innere Motiv dar, das uns zu unserem 
Vorschlag bewogen hat; und andere geben ihrer per-
sönlichen Meinung Ausdruck, man müsse unter 
allen Umständen auf 6 1 /2% gehen. 

Ich bitte sehr herzlich: lassen Sie es bei dem Be-
schluß, den der Ausschuß in seiner überwältigenden 
Mehrheit Ihnen vorschlägt. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe den Eindruck, als ob die 
Mitglieder des Lastenausgleichsausschusses das Be-
dürfnis haben, sich irgendwie zu verteidigen, weil 
sie sich besonders persönlich angegriffen fühlen. 
Davon kann doch gar keine Rede sein. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 
Darum geht es doch nicht. 

Ich möchte nur noch einen einzigen Gesichts-
punkt zur Debatte beitragen. Ich bitte um Ver-
ständnis dafür, daß eine große Schicht derjenigen, 
die auf Entschädigung warten — also hier die 
Lastenausgleichsberechtigten —, es auf die Dauer 
als unerträglich empfinden, daß immer wieder eine 
neue Gruppe von Geschädigten behandelt wird, in 
der Vergangenheit wie auch jetzt in der Gegenwart 
und wohl auch in der Zukunft, und daß man bei 
denen zu ganz anderen Mindestentschädigungen 
kommt als bei der Gruppe der Vertriebenen und 
Lastenausgleichsberechtigten. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

Es geht doch letzten Endes darum, diese Folge, die 
nicht verständlich zu machen ist, zu beseitigen. Wir 
brauchen deshalb sicherlich nicht so weit zu loten, 
wie das hier in der Diskussion hin und wieder ge-
schehen ist. Aber, meine Damen und Herren, auch 
soweit Sie im Lastenausgleichsausschuß zu einer 
anderen Auffassung gekommen sind, sollten Ihnen 
die Argumente, die heute vorgetragen werden, die 
Möglichkeit geben, Ihre Auffassung zu überprüfen, 
nachdem eine beachtliche Zahl von Abgeordneten 
zu einer anderen Auffassung gelangt ist, und 
sich ebenfalls in der Lage zu sehen, den Antrag 
Dr. Kather und Genossen anzunehmen. 



2. Deutscher Bundestag - 201. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 4. April 1957 	11415 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte zu 
dem Antrag Umdruck 995 Ziffer 1 a. 

Wir kommen zur Abstimmung über diesen An-
trag. Wer für den Antrag Umdruck 995*) Ziffer 1 a 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Der An-
trag ist abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu dem Antrag Umdruck 995 
Ziffer 1 b. Wird der Antrag begründet? 

(Abg. Dr. Klötzer: Er ist hinfällig gewor-
den, Herr Präsident!) 

- Er ist durch den soeben gefaßten Beschluß hin-
fällig geworden. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über Nr. 37 
im ganzen. Wer für Nr. 37 in der vorliegenden 
Ausschußfassung ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? - Ist angenommen. 

Ich rufe jetzt die folgenden Nummern bis 58 auf, 
zu denen keine Anträge vorliegen. Ich darf fragen, 
ob das Haus mit dieser Verhandlungsweise einver-
standen ist, 

(Zustimmung) 

wobei ich noch einschalten möchte, was der Herr 
Berichterstatter zu Beginn seines Berichtes gesagt 
hat, nämlich daß zu Nr. 53 unter b) eine Richtig-
stellung dahin vorzunehmen ist, daß es nicht „als 
Belohnung zur Rettung aus Gefahr" heißen muß, 
sondern: „als Belohnung für Rettung aus Gefahr". 

Ich rufe also auf die Nrn. 38, - 39, - 40, - 41, 
- 42, - 43, - 44, - 45, - 46, - 47, - 48, 
49, - 50, - 51, - 52, - 53 mit der eben erwähn-
ten Änderung, - 54, - 55, - 56, - 57 und 58. -
Wird hierzu das Wort gewünscht? - Das ist nicht 
der Fall. 

Das Haus ist darüber einig, daß über diese Num-
mern gemeinsam befunden wird. Wer den aufge-
rufenen Nummern in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? - Angenommen. 

Ich rufe auf Nr. 59. Hierzu liegen zwei Anträge 
vor: auf Umdruck 995*) Ziffer 2 der Antrag der 
Fraktion des GB/BHE und auf Umdruck 996**) der 
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, 
und DP (FVP). 

Wird zur Begründung des Antrags Umdruck 995 
Ziffer 2 das Wort gewünscht? - Bitte, Herr 
Kollege. 

Dr. Klötzer (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nachdem sich die übrigen 
Fraktionen unserem Antrag Umdruck 995 Ziffer 2 
angeschlossen haben und somit ein interfraktio-
neller Antrag vorliegt, braucht eine eingehende 
Begründung wohl nicht mehr gegeben zu werden. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich eröffne die De-
batte. - Wortmeldungen liegen nicht vor; ich 
schließe die Debatte. 

Ich kann also die beiden Änderungsanträge Um-
druck 995*) Ziffer 2 und Umdruck 996**) einheit-
lich zur Abstimmung stellen. Wer für diese beiden 
Anträge, die sich vollkommen decken, zu stimmen 

*) Siehe Anlage 7 
**) Siehe Anlage 8  

wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Die Anträge sind 
angenommen. 

Ich stelle dann die Nr. 59 in der durch die soeben 
beschlossene Änderung vorliegenden Fassung zur 
Gesamtabstimmung. Wer der Nr. 59 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Nr. 
59 ist angenommen. 

Ich rufe dann die nächsten Nummern bis zu Nr. 
75 einschließlich auf. Ich darf wohl feststellen, daß 
das Haus auch hier damit einverstanden ist, daß 
darüber einheitlich debattiert und abgestimmt wird. 
Ich rufe also auf die Nrn. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 und 75. Ich eröffne die 
Debatte über diese aufgerufenen Nummern. - 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Debatte. 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den eben auf-
gerufenen Nummern in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltun-
gen? - Die aufgerufenen Nummern sind ange-
nommen. 

Wir kommen zu Nr. 76. Hierzu liegt ein Ände-
rungsantrag auf Umdruck 995*) Ziffer 3 vor. Wird 
dieser Änderungsantrag begründet? - Bitte, Herr 
Kollege! 

Dr. Klötzer (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Unser Änderungsantrag zu 

295 hat folgenden Zweck. Nach der augenblick-
lichen Fassung des Gesetzes werden die Zuschläge 
zur Hausratentschädigung nur den Familienange-
hörigen zugebilligt, die am 1. April 1952 - also 
einem vom Gesetzgeber gewählten und, ich muß 
sagen, ziemlich willkürlich gewählten Stichtag - 
zur Familiengemeinschaft des Antragsberechtigten 
gehörten und von ihm wirtschaftlich abhängig 
waren. Nun gibt es eine Gruppe von Kindern - es 
sind diejenigen, die im Zeitpunkt der Schädigung 
etwa 14 bis 20 Jahre alt waren -, die damals bei 
der Schädigung im elterlichen Haushalt wohnten, 
für die auch im elterlichen Haushalt Hausrat vor-
handen war, die aber zur Zeit des Stichtags bereits 
aus der elterlichen Familie herausgewachsen waren, 
sei es durch Eheschließung oder sei es auch nur da-
durch, daß sie zwar noch in der elterlichen Familie 
verblieben, aber nicht mehr wirtschaftlich abhängig 
waren, weil eben der Junge oder das Mädel inzwi-
schen einen Beruf ausübte und ein kleines Lehr-
lingsgehalt oder ein Anfangsgehalt in irgendeinem 
Beruf nach Hause brachte. Das bedeutet, daß dieser 
gesamte Personenkreis ohne Zuschläge zur Hausrat-
entschädigung bleibt, weil für ihn das Erfordernis 
der wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht mehr er-
füllt war. Die Bestimmung wird von den Betroffe-
nen allgemein als eine Härte empfunden, die noch 
dadurch besonders kraß wird, daß die derzeitige 
Fassung des Gesetzes auf der anderen Seite Fami-
lienzuschläge dort zubilligt, wo eine Schädigung 
überhaupt nicht vorliegt. Ich darf Ihnen einen ganz 
besonders krassen, aber häufig vorkommenden Fall 
darstellen. Ein hausratshilfeantragsberechtigter Ge-
schädigter ist verstorben, so daß nunmehr seine 
Erben, die selbst nicht Geschädigte sind, den An-
spruch im Wege der Erbfolge geltend machen. Für 
diesen Fall - ich will einmal den Normalfall an-
nehmen - hat der verstorbene Geschädigte eine 

*) Siehe Anlage 7 
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Hausratentschädigung von 800 DM zu fordern ge-
habt. Ich unterstelle einmal, ,daß er vier Kinder hin-
terlassen hat. Jedes von diesen vier Kindern hat nun 
als Erbe Anspruch auf ein Viertel von diesen 
800 DM, also auf 200 DM. Nachdem aber diese 
Erben selber am Stichtag verheiratet waren und 
Kinder haben, erhalten sie zu dem eigentlich ihnen 
zustehenden Betrag von 200 DM gleichzeitig noch 
die Zuschläge für ihre Ehefrauen und Kinder, ob-
wohl diese keinerlei Hausratsverlust erlitten hatten. 

Diese Regelung wird in den Versammlungen der 
Geschädigten und bei den Geschädigtenverbänden 
immer wieder als besonders hart und ungerecht 
empfunden. Unser Antrag geht dahin, sie zu beseiti-
gen und den Kindern, für die im Zeitpunkt der 
Schädigung ein echter Hausratsverlust entstanden 
ist und  die  nur wegen der Stichtagsbestimmungen 
nicht zu ihren Zuschlägen kommen konnten, nun-
mehr diese Zuschläge in gleicher Höhe — also 
150 DM — zu bewilligen. Ich darf Sie bitten, diesem 
Antrag Ihre Zustimmung nicht zu versagen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kunze. 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe schon als Berichterstatter angedeutet, daß 
dieses Problem 1951/52 im Ausschuß endlos disku-
tiert wurde und daß wir dann zum Schluß gemein-
sam die Linie betraten: Wir wollen bei der Haus-
ratentschädigung unter Berücksichtigung der Kin-
der nach vorn und nicht rückwärts schauen; 

(Zuruf vom GB/BHE) 

wir sind auch nicht in der Lage, irgendwelche 
Werte festzustellen. Sie alle, die Sie an den Be-
ratungen teilgenommen haben, wissen, vor welchen 
Schwierigkeiten wir damals standen. 

Nachdem wir den Beschluß gefaßt hatten: Wir 
schauen nach vorn und fragen nach dem Familien-
stand vom 1. April 1952, haben wir nun von da 
aus gesehen fünf Jahre lang die Praxis so laufen 
lassen. Ich vermag nicht einzusehen, wie man, da 
wir ja dieses Recht jetzt nicht mit rückwirkender 
Kraft ändern oder gar für die Zukunft aufheben 
können, das andere — durchaus beachtliche — 
System  dazusetzen kann, daß wir nämlich sagen: 
Wer am Tage der Vertreibung noch zur Familie 
gehörte, aber zwischen dem Termin der Vertrei-
bung und dem Termin des Hierankommens durch 
Eheschließung oder durch Berufsübernahme im 
materiell-steuerrechtlichen Sinne aus der Familie 
herausgewachsen ist, dem wollen wir jetzt plötz-
lich noch nachträglich nach Jahren die 150 DM 
auch bewilligen. Erstens können wir sie nach der 
Systematik des Gesetzes nur dem Geschädigten 
— das ist nämlich der Hausratbesitzer, also nor-
malerweise der Vater bzw. die Mutter — geben. 
Wir können doch durch das Gesetz keinen Zwang 
ausüben und sagen: Ihr müßt die 150 DM aber an 
die Kinder weiter abliefern. 

(Abg. Dr. Klötzer: Halten Sie denn das 
für notwendig? Glauben Sie nicht, daß die 
Eltern das selbst an ihre Kinder abgeben?) 

— Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an die 
Zuverlässigkeit der Menschheit. 

(Heiterkeit. — Abg. Dr. Keller: Glauben 
Sie nicht mal dem Familienminister?) 

Aber es gibt noch ein weiteres Argument, das 
meines Erachtens durchschlägt. Ich habe bei mei-
ner Berichterstattung darauf hingewiesen, daß uns 
über 7 Millionen Anträge auf Hausratentschädi-
gung vorliegen. In der Praxis würde also eine 
solche Bestimmung, ob uns das paßt oder nicht, 
bewirken, daß Millionen von Anträgen wieder aus 
den Aktenschränken herausgenommen werden 
müßten, weil immerhin technisch geprüft werden 
muß: Ist da solch ein Fall drunter? Wir machen 
ja die Verwaltung kaputt! Auf der einen Seite 
schimpfen wir — ich nehme mich in dem Falle 
allerdings mit gutem Grunde aus —, daß das 
Feststellungsverfahren, daß die Durchführung des 
Gesetzes so langsam geht, und auf der anderen 
Seite fragen wir nicht danach, was für eine Rie-
senverwaltungsarbeit zusätzlich eintritt, wenn wir 
so mit genialer Hand noch eben einen Personen-
kreis, dessen Größe uns unbekannt ist, mit her-
einnehmen. Diese rein sachlichen Gesichtspunkte 
haben uns im Ausschuß dazu geführt, zu sagen: 
Geben wir dann lieber allen, die etwas zu be-
kommen haben, durchschnittlich 400 Mark in toto. 
Das ist eine gesündere, vernünftigere, verwal-
tungsmäßig vereinfachte Lösung. Darum bitte ich 
Sie, den Antrag abzulehnen und es bei der Aus-
schußvorlage zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Klötzer. 

Dr. Klötzer (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich muß doch auf die Aus-
führungen des Herrn Kollegen Kunze noch kurz 
erwidern. Herr Kollege Kunze, niemand erwartet 
— auch die Antragsteller nicht —, daß etwa die 
Verwaltung nun die sieben Millionen Anträge und 
Akten wegen Hausratentschädigung durchblättert 
und nach solchen Fällen sucht. Das Problem derart 
aufzubauschen, wie Sie es mit der infolge dieses 
Antrags drohenden Lahmlegung der Verwaltung 
getan haben, halte ich für völlig übertrieben. Auch 
nach unserem Antrag würde es genügen, wenn die 
Verwaltung nur in wenigen Fällen — wo solche 
Kinder  bisher ohne Zuschläge geblieben sind — 
und nur ,auf besondere Antragstellung tätig wird. 
Niemand erwartet, daß die Verwaltung von selbst 
den Wust von Akten daraufhin sichtet. 

Aber ich darf noch auf etwas anderes eingehen, 
Herr Kollege Kunze. Sie sagten, wir wollen nach 
vorne sehen. Auch wir wollen das mit unserem 
Antrag, und dieses Nachvornesehen bedeutet, daß 
wir mit dem Antrag gerade die Jahrgänge erfas-
sen, die nach unserer Meinung auch aus staatspoli-
tischen und sozialpolitischen Gründen in erster 
Linie Anspruch auf diese Hausratzuschläge haben 
müßten. weil es die Jahrgänge sind, die sich nun-
mehr anschicken, selbst eine Familie zu gründen. 
Man könnte diesen Jahrgängen diese Starthilfe 
doch zweifellos gönnen, besonders in einem Staat, 
der ein besonderes Familienministerium für die 
Förderung der Belange der Familien für notwen-
dig erachtet hat. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte zu 
diesem Antrag. Ich stelle ihn zur Abstimmung. Wer 
dem Änderungsantrag Umdruck 995*) Ziffer 3 zu- 

*) Siehe Anlage 7 



2. Deutscher Bundestag — 201. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 4. April 1957 	11417  
(Vizepräsident Dr. Becker) 

zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ab-
gelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Nr. 76 in 
der Ausschußfassung. Wer für diese Nummer zu 
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei 
einigen Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen nunmehr wieder zu einer Reihe 
von Positionen, zu denen keine Änderungsanträge 
vorliegen. Es sind die Nrn. 77 bis einschließlich 93. 
Ich darf wohl das Einverständnis des Hauses da-
hin feststellen, daß auch hier wie vorhin ver-
fahren wird: einheitliche Beratung und Abstim-
mung. Ich rufe die Nrn. 77, — 78, — 79, — 80, —
81,-82,-83,-84,-85,-86,-87,-88,-
89, — 90, — 91, — 92 und 93 auf. Ich eröffne die 
Debatte hierüber. — Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Debatte. Wer für die soeben 
aufgerufenen Nummern in der Ausschußfassung 
zu stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Die aufgerufenen Nummern sind in 
der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe Nr. 94 auf. Hierzu liegt ein Antrag auf 
Umdruck 998**) Ziffer 2 vor. Ist der Antrag etwa 
schon vorhin vom Herrn Kollegen Miller mitbe-
gründet worden? — Nein? — Dann gebe ich ihm 
das Wort zur Begründung. 

Miller (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dieser Antrag bezweckt, für 
die Menschen, die Anträge stellen, das Verfahren 
zu erleichtern, d. h. die Menschen nicht im Irr-
garten der Abweisungen herumirren zu lassen. 
Die bisherige Fassung des Satzes 2 des § 345 Abs. 1 
lautet: 

Der Bescheid kann auch dahin lauten, daß dem 
Antrag zur Zeit mangels verfügbarer Mittel 
nicht entsprochen werden kann, der Antrag 
jedoch erneut geprüft werde, sobald hinrei-
chende Mittel zur Verfügung stehen. 

Was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet: 
wenn dem Ausgleichsamtsleiter Mittel nicht zur 
Verfügung stehen oder ihm die Nase des Antrag-
stellers nicht so richtig paßt, dann kann er ihn ab-
wimmeln mit der Begründung: Ich habe zur Zeit 
keine Mittel zur Verfügung. Wie soll der arme 
Antragsteller feststellen, daß das den Tatsachen 
nicht entspricht? 

Er wird also weggeschickt. Inzwischen ist das 
Objekt, weswegen er den Antrag gestellt hat, weg-
gelaufen. Er wird, sooft er kommt, immer wieder 
erleben, daß er nicht zum Zuge kommt, weil map 
ihn mit der Begründung abweisen kann: es sind 
keine Mittel vorhanden. Wenn nun aber die Be-
stimmung so gefaßt wird. wie unser Antrag lautet, 
nämlich dahingehend: „Der Bescheid kann auch 
dahin lauten, daß dem Antrag zur Zeit mangels 
verfügbarer Mittel nicht entsprochen werden kann; 
in diesem Falle ist dem Antragsteller ein grund-
sätzlicher Bewilligungsbescheid zur Verfügung zu 
stellen", dann hat er die Möglichkeit, diesen Be-
scheid vorfinanzieren oder zwischenfinanzieren zu 
lassen. Das heißt, er hat wenigstens etwas in der 
Hand, worauf er sich bei einem nächsten Objekt 
berufen kann, und kann sagen: Bitte schön, hier 
habe ich einen Bescheid; ich habe zwar das Geld 
momentan nicht, werde mir aber einen Geldgeber 

**) Siehe Anlage 5  

suchen und auch finden, der mir die Möglichkeit 
gibt, bis zum Eintreffen des Geldes beim Lasten-
ausgleichsamt vorzufinanzieren. Und damit hat er 
sich das Objekt gesichert, das ihm sonst wieder 
aus den Händen laufen würde. 

Aus diesen kurz dargelegten Gründen, meine 
Damen und Herren, bitte ich Sie, diesem Antrag 
zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Herr Kollege, ein Wort 
noch zur Begründung. Ich darf Sie folgendes fra-
gen. Ihr Antrag lautet, „daß § 345 Abs. 1 Satz 2 
folgende neue Fassung" erhalten soll. Der § 345 
Abs. 1 hat im Text der Ausschußfassung nur einen 
einzigen Satz. Soll also der Satz 2 des Antrages 
an den Schluß dieses Satzes 1 angefügt werden, 
also hinter die Worte „vor der Entscheidung zu 
hören."? 

(Zustimmung.) 
— Danke schön. 

Ich eröffne die Debatte. — Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Leukert (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Frage,  die  Herr Kollege Mil-
ler eben vorgetragen hat, haben wir bei den Bera-
tungen im Lastenausgleichsausschuß zur Genüge 
durchgesprochen. Diese Frage war ,aber auch schon 
vorher Gegenstand eingehender Besprechungen bei 
den  Organen des  Bundesausgleichsamts, im stän-
digen Beirat und auch im Kontrollausschuß. Sie ist 
eine der grundlegenden Fragen gewesen, die wir 
seinerzeit daraufhin geprüft haben, ob man vor 
allen Dingen Aufbaudarlehen, Eingliederungsdar-
lehen usw. bei der Sicherung oder Gründung von 
Existenzen auch dann geben kann, wenn im Augen-
blick keine Mittel zur Verfügung stehen. Sehr ein-
gehende Beratungen haben uns dann allerdings 
überzeugt, daß dieser Weg nicht gangbar ist. Er 
wird in  Zukunft noch schwieriger zu gehen sein. 
weil, wie bekannt, in der jetzt zu behandelnden 
Achten Novelle  die Eingliederungs- und Aufbau-
darlehen nach oben begrenzt sind und insgesamt 
nur 650 Millionen DM betragen. Man muß den bis-
herigen Weg, wie es auch die  Weisungen des Bun-
desausgleichsamts besagen, beschreiten. 

Zum ersten müssen diese Vorhaben sozial und 
förderungswürdig sein. Dann ist der Weg für die 
Aufbau- und Eingliederungsdarlehen gegeben. 
Zweitens gibt es schon einen Weg nach den Wei-
sungen des Bundesausgleichsamts. Der Antragsbe-
rechtigte kann sich vom zuständigen Ausgleichs-
amt bestätigen lassen, daß er antragsberechtigt ist. 
Damit sind die formellen und persönlichen Voraus-
setzungen geprüft. Wir glauben, daß das Ziel, wenn 
ein Vorhaben greifbar ist, viel rascher über das 
Aufbaudarlehen oder später über  die  Hauptent-
schädigung zu erreichen sein wird als bisher. 

Aus den Gründen bitten wir, dem Antrag nicht 
stattzugeben. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich habe eine Zwi-
schenfrage an Eden Herrn Berichterstatter. In dem 
Text, der dem Hause vorliegt, ist von § 345 Abs. 1 
nur der Satz 1 abgedruckt. Durch den Antrag, der 
eben begründet worden ist, soll ein „neuer" Satz 2 
eingefügt werden. Es wäre festzustellen, ob es auch 
einen alten Satz 2 in § 345 Abs. 1 gibt und ob, 
wenn dieser Antrag angenommen wird, der andere 
Satz 2 damit gestrichen wird. Vielleicht ist der An-
tragsteller so liebenswürdig, darauf einzugehen. Ich 
bitte aber auch den Herrn Berichterstatter, darauf 
zu achten. 
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Miller (CDU/CSU): Herr Präsident, ich darf 
darauf aufmerksam machen, daß der alte Satz 2 - 
den ich vorhin bei meiner Begründung vorgelesen 
habe - in der alten Fassung des Lastenausgleichs-
gesetzes laut Vierter Novelle enthalten ist, so daß 
also mein Antrag und der meiner Freunde nur eine 
Ergänzung der alten Fassung nach der Vierten No-
velle bedeutet. Er hat  also  einen zusätzlichen Satz 
zu dem, was  in  der neuen Fassung vorhanden ist, 
zum Inhalt. 

Ich darf nur einige Worte zu den Ausführungen 
des Herrn Kollegen Leukert sagen. Es mag zutref-
fen, daß für die Kriegssachgeschädigten und die 
Heimatvertriebenen die Aufbaudarlehen auslaufen. 
Es trifft aber nicht zu für die Sowjetzonenflücht-
linge. Denn diese bekommen aus dem Härtefonds 
nur Aufbaudarlehen, und es hat nicht den Anschein, 
daß der Härtefonds anders gestaltet wird, daß also 
auch diese Darlehen auslaufen. Deswegen ist es der 
Wunsch dieser Gruppe von Geschädigten, daß 
ihnen die Möglichkeit gegeben wird, durch einen 
Bewilligungsbescheid sich Objekte zu sichern, die 
ihnen sonst, wie ich vorhin ausführte, immer wie-
der entgehen, weil sie nichts in den  Händen haben, 
mit dem sie Zwischenfinanzierung erlangen könn-
ten. Aus diesem Grunde bitte ich dem Antrag zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte hier-
zu. 

Wer dem Antrag Umdruck 998*) Ziffer 2 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltun-
gen? - Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich stelle Art. I § 1 Nr. 94 in  der Ausschußfassung 
zur Abstimmung. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Ich bitte um  die 

 Gegenprobe. - Enthaltungen? - Nr. 94 ist ange-
nommen. 

Wir kommen jetzt weder zu einer Reihe von 
Nummern, zu denen keine Anträge vorliegen. Ich 
rufe auf die Nm. 95, - 96, - 97, - 98, - 99, -
100, - 101, - 102, d. h. bis zum Schluß von Art. I 
§ 1. - Ich eröffne die Debatte hierzu. - Wortmel-
dungen liegen nicht vor; ich schließe die Debatte. 

Wer den eben aufgerufenen Nummern bis ein-
schließlich 102 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen-
probe. - Enthaltungen? - Die  aufgerufenen Num-
mern sind in  der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe auf Art. I § 2 Nrn. 1, - 2, - 3, - 4, -
5, - 6, - 7, - 8, - 9, - 10. - Hierzu hegen 
Änderungsanträge nicht vor. Ich nehme an, daß 
das Haus mit  gemeinsamer Beratung und Beschluß-
fassung einverstanden ist.  Ich eröffne die Debatte. 
- Wortmeldungen liegen nicht vor; ich schließe die 
Debatte. 

Wer den eben aufgerufenen Nrn. 1 bis 10 in 
Art. I § 2 zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Ich bitte  um die Gegenprobe. - 
Enthaltungen? - Die aufgerufenen Nummern sind 
angenommen. 

Ich rufe auf in  Art. I § 2 die Nr. 11. Hierzu ]legt 
auf Umdruck 999**) unter Ziffer 2 ein Antrag des 
Abgeordneten Dr. Atzenroth und Genossen vor, 
der anscheinend schon begründet ist. 

(Zustimmung.) 

*) Siehe Anlage 5. 
**) Siehe Anlage 4. 

Ich eröffne die Debatte. - Wortmeldungen liegen 
nicht vor; ich schließe die Debatte. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
Umdruck 999 Ziffer 2 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! -
Enthaltunngen? - Abgelehnt. 

Ich rufe auf Nr. 11 in der Ausschußfassung. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Ich bitte  um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? - Angenommen. 

Ich rufe auf unter § 2 die weiteren Nummern 12, 
-13,-14,-15,- 16,-17,-18,-19,- 20 
und 21. - Änderungsanträge liegen nicht vor. Ich 
eröffne die Debatte. - Wortmeldungen liegen nicht 
vor; ich schließe die Debatte. Wer den eben aufge-
rufenen Nummern in ,der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Ich bitte um  die  Gegenprobe. - Enthaltun-
gen? - Angenommen. 

Ich rufe auf § 3, Änderung des Währungsaus-
gleichsgesetzes, Nrn. 1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6, 
7. - Zu dem ganzen Paragraphen liegen Ände-
rungsanträge nicht vor. Ich eröffne die Debatte. -
Wortmeldungen liegen nicht vor; ich schließe die 
Debatte. Wer dem eben aufgerufenen § 3 mit den 
Nrn. 1 bis 7 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen-
probe. - Enthaltungen? - Angenommen. 

Ich rufe auf den § 4. Änderung des Altsparerge-
setzes, und zwar die Nm. 1, - 2, - 3, - 4, - 5, 
-6,-7,-8,-9,-10,-11,- also den ge-
samten § 4. Änderungsanträge liegen nicht vor. Ich 
eröffne die Debatte. - Wortmeldungen liegen nicht 
vor; ich schließe die Debatte. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Wer *dem § 4 in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? - § 4 ist angenommen. 

Ich rufe jetzt auf den Artikel II. Ich darf -anneh-
men, daß das Haus auch da mit der gemeinsamen 
Beratung und Beschlußfassung über die nicht als 
änderungsdedürftig befundenen Paragraphen ein-
verstanden ist. 

Ich rufe auf die  §§ 5, - 6, - 7, - 8, - 9, - 10 
des Art. II, also den gesamten Art. II. - Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Ich eröffne die Debatte. - 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Debatte. Wer dem aufgerufenen Art. II insgesamt 
in der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Enthaltungen? - Art. II ist ange-
nommen. 

Ich rufe Art. III auf, nämlich die §§ 11, - 12, -
13, - 14, - 15, - 16, - 17. - Ich darf annehmen, 
daß das Haus auch hier mit gemeinsamer Beratung 
und Abstimmung einverstanden ist. Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Ich eröffne die  Debatte. - 
Da Wortmeldungen nicht vorliegen, schließe ich die 
Debatte. Ich stelle Art. III in seinem ganzen Umfang 
in der Ausschußfassung zur Abstimmung. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltun-
gen? - Ist angenommen. 

Ich rufe Einleitung und Überschrift auf. Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich darf annehmen, daß das 
Haus der Einleitung und der Überschrift zustimmt; 
ich bitte, dies durch Handzeichen zu bekräftigen. - 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 
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(Vizepräsident Dr. Becker) 
Ich habe an das Hohe Haus die Frage zu richten, 

ob zur dritten Lesung noch ein Kampf der Wagen 
und Gesänge geplant ist, ob Änderungsanträge vor-
liegen oder nicht. 

(Zurufe: Nein!) 

— Soeben wird mir mitgeteilt, daß zwei Ände-
rungsanträge vorliegen. Es ist 5 Minuten vor 13 Uhr. 
Ich darf vorschlagen, jetzt in die Mittagspause ein-
zutreten. Wir finden uns um 14.30 Uhr wieder ein. 

(Unterbrechung der Sitzung: 
12 Uhr 54 Minuten.) 

Die Sitzung wird um 14 Uhr 32 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Jaeger  wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung wird 
fortgesetzt. 

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren hat das 
Wort zu einer Erklärung nach § 36 der Geschäfts-
ordnung der Abgeordnete Dr. Krone. 

Dr. Krone (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe zu der Erklärung des 
Herrn Kollegen Ollenhauer von heute mor-
gen meinerseits die folgende kurze Erklärung ab-
zugeben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bisher 
weder zu den Berichten der Zeitung „Dagens 
Nyheter" vom 12. und 15. März sowie vom 1. April 
1957 Stellung genommen noch zu dem ebenfalls 
in „Dagens Nyheter" vom 15. März veröffentlichten 
Stockholmer Gerichtsbeschluß vom 29. April 1949, 
dessen Existenz nicht dementiert worden ist und — 
im Gegensatz zu den heutigen Ausführungen des 
Kollegen Ollenhauer — auch nicht bestritten wer-
den kann. Die von der SPD-Fraktion in der heu-
tigen Erklärung erhobenen Vorwürfe gegen unsere 
Fraktion sowie deren Geschäftsführer Rasner wer-
den infolgedessen als erweislich falsch zurückge-
wiesen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir kommen zur 

dritten Beratung 

des Entwurfs eines Achten Gesetzes zur Ände-
rung des Lastenausgleichsgesetzes. Ich eröffne die 
allgemeine Aussprache. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Klötzer. 

Dr. Klötzer (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die dem Hohen Hause heute 
zur Verabschiedung vorliegende Achte Novelle 
zum LAG bedeutet zweifellos einen Fortschritt in 
der gesetzlichen Gestaltung dieser nicht einfachen 
Materie, mit deren Behandlung sich der Gesetz-
geber im Jahre 1952 auf völliges Neuland begeben 
hat. Die Fraktion des Gesamtdeutschen Blocks/BHE 
gibt ihrer Genugtuung darüber Ausdruck, daß die 
recht langwierigen und zum Teil sehr schwierigen 
Ausschußberatungen das Ergebnis zeitigten — es 
liegt in der Drucksache 3322 vor —, daß zahlreiche 
in dem Initativgesetzentwurf meiner Fraktion ent-
haltene Anliegen berücksichtigt wurden. Mit Freude 
stellen wir fest, daß dieses Ergebnis ein Mehr-
faches dessen darstellt, was die Bundesregierung 
in ihrem von allen Seiten, insbesondere von allen 
betroffenen Geschädigten als unzureichend be-
zeichneten Regierungsentwurf als Äußerstes an 

Leistungsverbesserungen für möglich gehalten 
hat. Ich darf wohl, ohne auf Widerspruch zu stoßen, 
feststellen, daß die im Regierungsentwurf vorge-
sehenen bescheidenen Leistungsverbesserungen — 
ich darf kurz erwähnen: im wesentlichen eine 
20prozentige Aufstockung der Hauptentschädigung 
und eine Aufstockung der Hausratentschädigung 
um 200 DM — von allen Fraktionen dieses Hauses, 
insbesondere aber von den Betroffenen als unzu-
reichend, enttäuschend und in krassem Mißver-
hältnis zu dem gestiegenen Leistungsvermögen 
stehend angesehen wurden. Um so mehr begrüßen 
wir, daß auch die Vertreter anderer Fraktionen im 
zuständigen Ausschuß einem großen Teil der in 
unserem Initiativgesetzentwurf enthaltenen Lei-
stungsverbesserungen ihre Zustimmung nicht ver-
sagt haben. 

Lassen Sie mich hier aber eine kleine Zwischen-
bemerkung machen. Es wurde heute morgen ein-
gangs der zweiten Lesung von dem Herrn Bundes-
tagspräsidenten Dr. Gerstenmaier und in gleicher 
Weise auch von dem Vorsitzenden des zuständigen 
Fachausschusses, Herrn Kollegen Kunze, festge-
stellt, welche Bedeutung dieser Gesetzgebungs-
materie und auch der heute zur Verabschiedung 
stehenden Achten Novelle für einen Personenkreis 
von etwa 15 bis 20 Millionen Menschen unseres 
Staates zukommt. Der Augenschein muß uns lei-
der davon überzeugen, daß diese Meinung nicht 
von der Bundesregierung geteilt wird; denn sonst 
wäre es nicht möglich, daß weder bei der zweiten 
noch jetzt bei der dritten Beratung der zuständige 
Ressortminister anwesend ist. 

(Abg. Kunze [Bethel]: Warten Sie doch! 
Die Herren sind bereits unterwegs!) 

Der Herr Minister Oberländer, der, wie wir ja 
alle wissen, bedauerlicherweise nicht der zustän-
dige Ressortminister ist, hat in der zweiten Be-
ratung das Wort ergriffen und auf eine Anzahl 
von Verbesserungen hingewiesen, womit der Ein-
druck erweckt wurde, als ob das Gesetz diesen 
Umfang und Inhalt auf Initiative der Bundes-
regierung angenommen habe. Das ist nicht rich-
tig; denn, wie ich schon sagte, ist der Entwurf der 
Bundesregierung von allen Seiten als völlig un-
zulänglich und enttäuschend empfunden und be-
zeichnet worden. 

(Sehr wahr! bei dem GB/BHE.) 

Meine Damen und Herren, die eingangs getrof-
fene Feststellung, daß dieses Achte Änderungsge-
setz einen großen Schritt vorwärts bedeutet, soll 
jedoch keineswegs besagen, daß wir damit eine 
restlose, in allen Punkten befriedigende oder gar 
abschließende Regelung des Problems „Lastenaus-
gleich" als erreicht ansehen. 

In der Präambel des LAG hat der Gesetzgeber 
von 1952 den Anspruch der Geschädigten auf einen 
gerechten Ausgleich der Lasten anerkannt. Er hat 
in dieser Präambel als Grundsätze, nach denen 
dieser Ausgleich der Lasten vorzunehmen ist, ex-
pressis verbis einmal die volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten und zum zweiten die soziale Ge-
rechtigkeit herausgestellt. Wenn wir heute, selbst 
nach Verabschiedung dieser Achten Novelle mit 
ihren unzweifelhaften, auch von uns gewürdigten 
und anerkannten Leistungsverbesserungen, eine ein-
gehende und objektive Prüfung vornehmen, müs-
sen wir, wenn wir unvoreingenommen und gerecht 
bleiben wollen, zu dem Ergebnis gelangen, daß 
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erstens weder die volkswirtschaftlichen Möglich-
keiten ausgeschöpft wurden, d. h. daß tatsächlich 
bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gegangen 
wurde, noch zweitens alle Bestimmungen dieses 
Gesetzes mit den Grundsätzen der sozialen Ge-
rechtigkeit in Einklang zu bringen sind. Man hat 
zwar Möglichkeiten, die im Fonds liegen, ausge-
schöpft, aber nur in seiner augenblicklichen Ge-
staltung. Das bedeutet noch lange nicht eine Aus-
schöpfung der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten. 
Es ist eine völlige Verschiebung des Problems, zu 
glauben, die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten 
seien erschöpft, wenn der im Jahre 1952 nach dem 
damaligen Leistungsvermögen dotierte Fonds wei-
tere Mittel nicht mehr besitzt. 

Man muß meines Erachtens nicht nur das LAG 
in Betracht ziehen, sondern es mit allen anderen 
gleichartigen oder vergleichbaren Gesetzesmate-
rien nebeneinanderstellen und den Grundsatz der 
Ausschöpfung der volkswirtschaftlichen Möglich-
keiten so sehen, wie man ihn bei den anderen Ge-
setzen gesehen hat, nämlich im Blick auf die Lei-
stungsfähigkeit des Bundes und des Bundesetats 
insgesamt, nicht aber bloß des Fonds, den man 
nach unserer Meinung eben nach der Leistungs-
fähigkeit von 1952 bemessen hat, ohne der gestie-
genen Wirtschaftskraft seither eine entsprechende 
Ergänzung des Fonds folgen zu lassen. 

Ich kann Ihnen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, für die Feststellung, daß diese beiden 
vom Gesetzgeber seinerzeit in der Präambel ver-
ankerten Grundsätze nicht in vollem Umfang ver-
wirklicht wurden — eine Feststellung, die viel-
leicht von manchem Mitglied dieses Hauses als ge-
wagt angesehen wird —, gleich einige unwider-
legbare Beispiele geben. 

Dieses Haus hat neben dem LAG eine Reihe an-
derer Gesetze beschlossen, in denen gleiche und 
verwandte Materien geregelt wurden. Ich denke 
hierbei an das Gesetz zur Abgeltung von Be-
satzungsschäden oder an das Gesetz, welches die 
Entschädigung bei Inanspruchnahmen und Ent-
eignungen regelt. Schließlich darf ich auch das 
Bundesentschädigungsgesetz nennen oder, um ein 
weiteres Beispiel anzuführen, die verschiedenen 
anderen Gesetze, durch welche einmalige Scha-
denstatbestände — Hochwasserschäden, Ernteschä-
den usw. — geregelt wurden. In keinem der hier 
genannten Gesetze hat man bei der Bemessung der 
Entschädigung den Einheitswert zugrunde ge-
legt, wie dies beim Lastenausgleich der Fall ist. 
Überall wird dort die Entschädigung nach dem 
tatsächlich entstandenen Schaden, d. h. nach dem 
Verkehrswert, bemessen. Zu welchen Härten ge-
rade die Zugrundelegung des Einheitswertes beim 
LAG führt, hat mein Kollege Kather heute schon 
kurz angedeutet. Ich brauche das im einzelnen 
nicht mehr auszuführen. 

Ein zweiter Unterschied zwischen dem LAG und 
allen anderen vorhin genannten vergleichbaren 
Gesetzen liegt in der zugebilligten Entschädigungs-
quote. Sie haben heute in der zweiten Lesung den 
von meinem Kollegen Dr. Kather begründeten 
Änderungsantrag meiner Fraktion abgelehnt, hin-
ter den sich zahlreiche Mitglieder auch der ande-
ren. Fraktionen gestellt hatten und der zum Inhalt 
hatte, die Entschädigungsquote in der Mindest-
höhe auf 6,5 % festzulegen. Alle, die gegen diesen 
Antrag gesprochen haben, sind dabei nicht auf die 
eigentlichen unwiderlegbaren Argumente einge-

gangen, sondern haben versucht, mit irgend-
welchen sogenannten Grundsätzen, die man 1952 
verankert habe, das Problem abzutun. 

Meine Damen und Herren, wenn der Gesetz-
geber sich auf Grundsätze beruft, dann darf er 
das nicht nur bei einem Gesetz und für eine 
Materie tun, sondern dann gelten diese Grundsätze 
für alle Gesetzgebungsarbeiten dieses gleichen 
Gesetzgebers, 

(Sehr gut! beim GB/BHE) 

zumindest für alle vergleichbaren Materien, wo 
die Schadenstatbestände ähnlich oder gar dieselben 
sind. Ich möchte einmal fragen, ob denn wirklich 
ein grundsätzlicher Wesensunterschied zwischen 
einem Besatzungsschaden und einem Kriegssach-
schaden oder Vertreibungsschaden besteht. 

Die Ablehnung dieses Antrags bedeutet, daß auch 
künftig wie bisher bei sehr hohen Verlusten eine 
Entschädigung von nur knapp über 2 % des ein-
getretenen Schadens gewährt wird. Eine derart 
niedrige Quote gibt es in keinem einzigen der vor-
hin von mir erwähnten anderen Gesetze. Bei der 
Währungsumstellung — auch das wurde schon ge-
sagt — hat man sogar für teilweise höchst un-
lauter erworbenes Bargeld — ich denke hierbei vor 
allem an Gewinne aus Schwarzmarktgeschäften — 
eine Aufwertung mit 6,5 % vorgenommen. Dem 
Geschädigten des Lastenausgleichs, dessen Ver-
luste Sachwerte umfassen und dem Sie durch Zu-
grundelegung des Einheitswerts bei der Schadens-
feststellung ohnedies bereits 50 und mehr Prozent 
seines Verkehrswertes ohne jegliche Entschädigung 
lassen, muten Sie für die im Einheitswert erfaßten 
Teile seines Vermögens eine Entschädigungsquote 
von so minimaler und einmaliger Höhe zu. Dies 
bedeutet zweifellos einen groben Verstoß gegen 
den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit. Soziale 
Gerechtigkeit bedeutet, daß, falls die volkswirt-
schaftlichen Möglichkeiten einen schlechthin ge-
rechten Ausgleich der Lasten nicht zulassen, 
größere Vermögensverluste geringer entschädigt 
werden als kleinere. Sie kann jedoch nicht bedeu-
ten, daß die Träger größerer Vermögensverluste 
in einem Ausnahmegesetz geringer entschädigt 
werden als in allen anderen vergleichbaren Ge-
setzen. 

Mit dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit, 
ja mit dem Grundsatz der Gerechtigkeit überhaupt 
sind auch verschiedene andere Bestimmungen des 

LAG, deren Beseitigung oder Änderung wir in un-
serem Initiativgesetzentwurf angestrebt hatten, 
für den sich leider eine Mehrheit nicht fand, unver-
einbar. Ich darf hier vor allem auf den sogenannten 
Anwesenheitsstichtag im § 230 des Gesetzes hin-
weisen. § 230 LAG besagt, daß nur derjenige Ge-
schädigte Anspruch auf Leistungen nach diesem 
Gesetz erheben kann. der am 31. Dezember 1952 
seinen Wohnsitz im Bundesgebiet oder in Berlin 
(West) hatte. Abgesehen von wenigen Ausnahme-
tatbeständen — Spätheimkehrer, Spätaussiedler 
oder Fälle der Familienzusammenführung — wird 
also dem Geschädigten, der erst nach diesem Stich-
tag ins Bundesgebiet kam, jede Leistung aus dem 
Lastenausgleichsgesetz versagt. Dies bedeutet, daß 
Heimatvertriebenen, die das Unglück hatten, nach 
ihrer Vertreibung oder Flucht nicht gleich ins Bun-
desgebiet zu gelangen, sondern die erst lange Jahre 
unter diesem Hause bekannten härtesten Lebens-
bedingungen noch in der sogenannten DDR oder 
in Österreich leben mußten, jeglicher Lastenaus- 
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gleichanspruch aberkannt wird. Besonders unver-
ständlich wird diese Bestimmung, wenn man be-
rücksichtigt, daß der Gesetzgeber in der vierten 
Novelle den nur kurzfristig hier in der Bundes-
republik lebenden oder wohnenden Geschädigten, 
die dann ins Ausland abgewandert sind, diese An-
sprüche zuerkennt. Noch unbegreiflicher ist es, daß 
der gleiche Gesetzgeber diesem Personenkreis im 
Rahmen des BVFG den Vertriebenenausweis und 
damit doch auch die darin enthaltenen Rechte zu-
erkennt, auf der andern Seite aber im Rahmen des 
LAG sogleich die wichtigsten dieser Rechte, näm-
lich die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem 
Lastenausgleich, wieder abschneidet. 

Die Folgen der Vertreibung, der totale Verlust 
aller materiellen Güter, der Heimstätten, der Ar-
beitsplätze und der Heimat sind für alle die glei-
chen gewesen. Meist haben die erst im Jahre 1953 
und später in die Bundesrepublik gekommenen 
Vertriebenen noch ein jahrelanges zusätzliches 
Martyrium ertragen müssen. Wir glauben daher, 
daß die Bundesrepublik diesem Personenkreis ge-
genüber erst recht eine besondere Verpflichtung 
zur Hilfeleistung hat. 

Da unser Antrag auf Streichung dieser Stichtags-
bestimmung im Ausschuß abgelehnt worden ist 
und da wir auch keine Hoffnung haben konnten, 
dieses Anliegen in der heutigen Plenarsitzung durch-
setzen zu können, haben wir uns darauf beschränkt, 
zur Milderung wenigstens der größten Härten dem 
Hohen Hause eine Entschließung vorzulegen, um 
deren Annahme ich Sie schon jetzt namens meiner 
Fraktion und vor allem im Interesse der Betroffe-
nen bitten darf und deren Ziel es ist, die Bundes-
regierung zu veranlassen, wenigstens im Rahmen 
einer Rechtsverordnung die dargelegten Härten 
abzustellen. 

Wie weit wir in der Materie des Lastenaus-
gleichs noch vom Grundsatz der Gerechtigkeit ent-
fernt sind, lassen Sie mich Ihnen an zwei prak-
tischen Fällen darlegen. Ein kriegssachgeschädigter 
oder vertriebener Unternehmer, der z. B. einen 
Textilbetrieb mit hundert Webstühlen besaß und 
ihn durch Kriegssachschaden oder Vertreibung ver-
loren hat, erhält nach dem LAG unter Zugrunde-
legung der geltenden Einheitswerte eine Haupt-
entschädigung von rund 53 000 DM, für die er sich 
heute einen einzigen modernen Webstuhl oder 
vielleicht zwei veraltete wiederbeschaffen kann, 
ohne dann aber bereits die zugehörigen Betriebs-
gebäude und die sonstigen Betriebseinrichtungen 
und das Betriebskapital zu besitzen. Ein heimat-
vertriebener Landwirt, der sein landwirtschaftliches 
Anwesen im Ausmaße von 16 Hektar mit einem 
Einheitswert von rund 7200 DM — auch hier habe 
ich Durchschnittseinheitswerte zugrunde gelegt — 
durch die Vertreibung verlor, kann sich für die 
ihm bei Zugrundelegung dieses Einheitswertes zu-
stehende Hauptentschädigung von rund 6000 DM 
bei den heutigen Bodenpreisen etwa 1 bis 2 Hektar 
Land wiedererwerben; auch er hat dann aber noch 
lange nicht die notwendigen Betriebsgebäude, den 
notwendigen Viehbestand, das notwendige land-
wirtschaftliche Inventar und Gerät. 

In beiden Fällen muß außerdem noch berücksich-
tigt werden, daß die zuerkannte Hauptentschädi-
gung ja erst an einem noch ungewissen Tage X 
innerhalb der dreißigjährigen Laufzeit zur Aus-
zahlung gelangt. Demgegenüber werden nach einem 
anderen, auch von diesem Hohen Hause beschlosse-
nen Gesetz, dem Gesetz zur Abgeltung von Be-

satzungsschäden, an einen Besatzungsgeschädigten, 
der ein landwirtschaftliches Anwesen im gleichen 
Ausmaß und mit gleichem Einheitswert oder einen 
Textilbetrieb mit 100 Webstühlen und dem glei-
chen Wert verloren hat, Entschädigungen in Höhe 
des Wiederbeschaffungswertes gezahlt. Daß man 
hier noch von Gerechtigkeit sprechen kann, wird 
wohl niemand behaupten wollen. In diesem Falle 
ist der Ausgleich des Verlustes durch Wieder-
beschaffung der vollen verlorengegangenen Werte 
möglich. 

Ich darf schließlich noch ein weiteres Beispiel an-
führen, nämlich die Verzinsung. Wir hatten in 
unserem Initiativgesetzentwurf beantragt, wenig-
stens ab 1. April dieses Jahres die Zinsen für die 
zuerkannte Hauptentschädigung an die Geschädig-
ten auszuzahlen, wenn man schon die Haupt-
entschädigung selbst aus den uns bekannten Grün-
den — Mittel des Fonds usw. — den Geschädigten 
erst in einem langen Zeitraum nach und nach zu-
kommen lassen kann. Dieser Antrag ist abgelehnt 
worden. In wenigen Wochen wird dieses Haus über 
ein anderes Gesetz, das Kriegsfolgenschlußgesetz, 
beschließen, und es kann heute schon mit Sicher-
heit gesagt werden, daß die darin von der Aus-
schußmehrheit beschlossene Verzinsung der zu-
erkannten Entschädigungen nicht etwa vom Tage 
des Inkrafttretens an, sondern — man höre und 
staune — sogar rückwirkend vom 1. April 1955 an 
gezahlt werden soll. 

(Zurufe vom GB/BHE: Hört! Hört! Wo 
gibt's denn sowas?! Feine Sache!) 

Auch das scheint sich mit dem Grundsatz der Ge-
rechtigkeit sehr schlecht zu vertragen. 

Ebenso erscheinen uns trotz mancher Verbesse-
rungen durch diese Novelle auch jene Fälle nicht 
zufriedenstellend geregelt, in denen der Geschä-
digte aus eigener Initiative und Tatkraft — sicher-
lich auch im Interesse des Staates und der Allge-
meinheit — alsbald nach dem Kriege begonnen hat, 
sich wieder eine Existenz aufzubauen, und sich bis 
zum Währungsstichtag wieder ein bescheidenes 
Vermögen geschaffen hatte. Ich denke hier an all 
die unzähligen Fälle, in denen Kriegssachgeschä-
digte oft unter fast unvorstellbaren Entbehrungen 
und Arbeitsleistungen darangingen, ihren zerstör-
ten Haus- und Grundbesitz wieder aufzubauen, ohne 
auf die Hilfe des Staates zu warten. Ich denke 
weiterhin an die zahlreichen Fälle, in denen 
heimatvertriebene Handwerker, Gewerbetreibende 
und Unternehmer sofort nach dem Eintreffen in 
der Bundesrepublik darangingen, ihre Existenzen 
wieder aufzubauen. 

Alle diese Geschädigten werden mit ihrem selbst-
geschaffenen, am Währungsstichtag bereits wieder 
vorhandenen Vermögen zur Lastenausgleichsabgabe 
herangezogen. Sie müssen also für diese am Stich-
tag vorhandenen Vermögenswerte ihre Abgabe in 
den vorgeschriebenen Vierteljahrsbeträgen sofort 
zahlen. Auf der andern Seite erhalten sie die 
Hauptentschädigung für die an ihrem früheren 
Vermögen eingetretenen Totalverluste erst an 
einem unbestimmten, sicherlich noch mehrere Jahre 
entfernten Termin. Die von diesem Personenkreis 
zu leistenden Vermögensabgaben machen meist 
einen recht beträchtlichen Teil der später, am 
Tage X ihnen zukommenden Hauptentschädigung 
aus. In besonders krassen Fällen erreichen sie die 
Höhe dieser Hauptentschädigung oder übersteigen 
sie sogar. Auch das scheint uns noch nicht zufrie-
denstellend geregelt zu sein. 
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Ich könnte Ihnen noch eine ganze Anzahl wei-

terer nach unserer Meinung nicht vertretbarer, un-
verständlicher Härten aufzählen. Dies ist jedoch 
nicht Sinn und Aufgabe einer Generaldebatte in 
der dritten Lesung. Wir werden aber durch eine 
stete aufgeschlossene Prüfung und Arbeit bemüht 
bleiben müssen, das Lastenausgleichsgesetz schließ-
lich doch noch zu dem zu gestalten, was es nach 
dem Willen des Gesetzgebers — ich darf wohl sagen: 
nach unser aller Willen — sein soll: ein Gesetz zur 
gerechten und befriedigenden Abgeltung aller 
durch den Krieg und seine Folgen entstande-
nen Schäden, kurz ein gerechter Lastenausgleich. 
Ich darf hier an einen Ausspruch Abraham Lin-
colns erinnern, der sagte: „Keine Sache ist geregelt, 
es sei denn, sie ist gerecht geregelt." Wir sollten 
dieses Wort bei unserer Arbeit am Lastenausgleich 
auch künftig stets vor Augen haben. 

Ich darf abschließend namens meiner Fraktion 
noch drei Bitten, und zwar sehr eindringliche Bit-
ten vortragen. Die erste Bitte oder, wenn Sie wol-
len, auch Mahnung richtet sich an die Bundes-
regierung und an die Ausgleichsverwaltung. Wir 
halten es für unerläßlich, daß von dieser Seite alles 
getan wird, um die für die Durchführung des 
Lastenausgleichs und damit auch für das Wirksam-
werden der in der heutigen Achten Novelle be-
schlossenen Leistungsverbesserungen erforderliche 
Schadensfeststellung nunmehr mit aller gebotenen 
Eile voranzutreiben. Hierzu ist insbesondere er-
forderlich, daß seitens des Bundesfinanzministe-
riums und des Bundesausgleichsamtes die noch im-
mer nicht vollständig erarbeiteten Bewertungs-
vorschriften nun endlich fertiggestellt und er-
lassen werden. 

Unsere zweite Bitte — und hier glaube ich auch 
im Namen aller übrigen Fraktionen sprechen zu 
dürfen — ist an die Regierungen der Bundesländer 
und zugleich an das andere Gesetzgebungsorgan 
unseres Staates, den Bundesrat, gerichtet. Die nach 
eingehenden, verantwortungsbewußten Beratungen 
fast durchweg einstimmig im zuständigen Ausschuß 
beschlossenen Leistungsverbesserungen, denen — 
ich darf wohl dieser Hoffnung Ausdruck geben — 
auch das Hohe Haus heute seine Zustimmung nicht 
versagen wird, sind nur durchführbar, wenn sich 
Bund und Länder ihrer Verpflichtung, hierfür die 
erforderlichen Mittel bereitzustellen, nicht ent-
ziehen und sich hierbei immer bewußt sind, daß ein 
beträchtlicher Teil aller nach diesem Gesetz an die 
Geschädigten fließenden Leistungen auch den Län-
dern zugute kommt und dort einerseits zu einer 
Entlastung der Fürsorgehaushalte und andererseits 
zu einer Stärkung der Wirtschaftskraft und zum 
erfolgreichen Aufbau in diesen Ländern beiträgt. 

Die dritte und letzte Bitte richtet sich nochmals 
an die Bundesregierung. Das schwierigste Problem, 
vor dem wir bei diesem Gesetz stehen, besteht dar-
in, daß wir Gefahr laufen, mit den hier veranker-
ten Leistungen, insbesondere mit der Zahlung der 
Hauptentschädigung, zu spät zu kommen. Hundert-
tausende der Geschädigten stehen in einem sehr 
hohen Lebensalter. Wenn es uns nicht gelingt, 
wenigstens an diese durch eine rasche und aus-
reichende Vorfinanzierung die  Leistungen bald zu 
erbringen, so erleben sie die Erfüllung ihrer An-
sprüche nicht mehr. Das Wort „Rasche Hilfe ist 
doppelte Hilfe!", das heute schon einmal in dieser 
Debatte gefallen ist, sollte uns auch hier besonders 
leiten. Es gilt weiterhin, durch raschestmögliche 
Erfüllung der Ansprüche aber auch die wertvolle 
Substanz der durch Vertreibung, Kriegssachschaden  

usw. aus Existenzen und Berufen gerissenen Ange-
hörigen unseres Volkes zu erhalten und zu pflegen 
sowie zu verhindern, daß der leider bereits einge-
tretene Substanzverlust und das zweifellos feststell-
bare Absinken der soziologischen Struktur dieser 
Volksteile noch größere Ausmaße annehmen. Dies 
wird nur zu erreichen sein, wenn die Bundes-
regierung alle Möglichkeiten einer raschen und aus-
reichenden Vorfinanzierung ausschöpft und es in 
dieser Richtung nicht an Energie, Nachdruck und 
ständigem Bemühen fehlen läßt. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Kunze! 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich hatte an sich nicht 
die Absicht, in der Generaldebatte noch einmal das 
Wort zu ergreifen; aber nachdem ich nun den Kol-
legen Klötzer angehört habe, habe ich den Eindruck, 
als ob er an den Beratungen des Ausschusses eigent-
lich gar nicht verantwortlich beteiligt gewesen wäre. 

(Widerspruch beim GB/BHE.) 

Er hat zwar zwischendurch in einem Satz erklärt, 
daß alle Verbesserungen nahezu ausnahmslos ein-
stimmig beschlossen worden seien. Das heißt aber 
doch zu deutsch: Wir haben uns miteinander be-
müht, zu verbessern, was wir nach bestem Wissen 
und Gewissen größenmäßig und substanzmäßig ver-
bessern zu können glaubten. Ein Lastenausgleich in 
dem Sinne, wie Sie ihn der Öffentlichkeit jetzt dar-
stellen, ist — das wissen Sie genauso gut wie ich — 
einfach eine Unmöglichkeit. 

(Abg. Petersen: Das behaupten Sie! — 
Weitere Zurufe vom GB/BHE.) 

Sie können einem Landwirt, der 100 ha Land in Ost-
preußen verloren hat, nicht die Möglichkeit geben, 
hier wieder in die gleiche  Situation zu kommen, 

(Zuruf vom GB/BHE: Sie haben nicht auf

-

gepaßt! — Fortgesetzte Zurufe vom 
GB/BHE) 

als ob nichts passiert wäre. 

Wenn Sie, Herr Kollege Klötzer, sagen, daß in der 
Präambel des Gesetzes, für deren Formulierung ich 
maßgeblich mitverantwortlich zeichne, 

(Zuruf vom GB/BHE: Kostet ja auch nichts!) 

volkswirtschaftliche Gesichtspunkte und Grund-
sätze sozialer Gerechtigkeit gewissermaßen als die 
Fundamente dargestellt werden, dann möchte ich 
Ihnen dazu zweierlei sagen. Einmal zu den volks-
wirtschaftlichen Grundsätzen. Ich lese merkwürdi-
gerweise einmal in Ihrer Presse gedruckt, daß Sie 
sagen: Wir wenden uns nicht gegen die Einheits-
werte als Bemessungsgrundlage — die Einheits-
werte sind, das wissen Sie, die einzige Grundlage, 
auf der wir uns überhaupt an die Größe X heran-
tasten können —, und dann halten Sie uns heute 
wieder die Einheitswerte als etwas Unmögliches 
vor. Noch keiner ist in der Lage gewesen, uns eine 
bessere Grundlage vorzulegen. Sie wissen genauso 
gut wie ich, und alle Damen und Herren, die 1952 
das Gesetz mitbeschlossen haben — darunter ist 
auch der Vertreter Ihrer Fraktion gewesen —, 
haben damals festgestellt, daß es keine Verkehrs-
werte gab, auf denen man aufbauen konnte. 

Und der Grundsatz sozialer Gerechtigkeit? Ich bin 
der Meinung, wir haben uns miteinander — auch 
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Sie — redlich bemüht, in den Grenzen des finanziell 
Tragbaren den Grundsatz sozialer Gerechtigkeit 
durchzuführen. Bitte rufen Sie sich doch nur einmal 
zwei Zahlen ins Gedächtnis zurück. Als die  Sofort-
hilfe kam, fingen wir mit 70 DM Soforthilfe und 
15 DM Ehefrauenzuschlag an. Jetzt sind wir auf 
180 DM  angelangt. Selbst wenn ich die Teuerungs-
faktoren und all diese Dinge einkalkuliere, wage ich 
doch zu behaupten, daß wir durch diese Entwicklung 
nach oben auch dem Grundsatz „Teilnahme am ge-
wachsenen Sozialprodukt" Rechnung zu tragen ver-
sucht haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Kather.) 

— Wenn Sie etwas fragen wollen, Kollege Kather, 
wird es mir ein besonderes Vergnügen sein, Ihnen 
zu antworten. 

(Abg. Dr. Keller: Man soll den Tag nicht 
vor dem Abend loben!) 

Ich darf Ihnen weiter folgendes sagen. Sie haben in 
Ihren Ausführungen vollkommen vergessen, zu er-
wähnen, daß wir doch das Stichtagsvermögen als 
Grundlage für das Aufkommen nicht akzeptiert 
haben und daß ich als Berichterstatter des Ausschus-
ses urbi et orbi auch von diesem Platz aus einen 
Appell an  den Bundesrat gerichtet habe, wir könn-
ten uns nicht mit der Fixierung dieser Größe be-
gnügen, wir müßten fordern, daß der Weg gefunden 
würde, der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung 
auch für diesen Personenkreis Rechnung zu tragen. 

Dann — lassen Sie mich damit schließen — die 
leidige Problematik des Stichtags! Nichts hat uns 
mehr Sorge und Kummer gemacht als die Frage des 
,Stichtags. Diese Frage kann man aber doch nicht 
dadurch lösen, daß man einfach alle Stichtage aus 
der Welt schafft. Wo wir sie aus der Welt schaffen 
konnten, haben wir es getan, und zwar mit Ihnen 
gemeinsam. Wo wir sie nicht aus der Welt schaffen 
konnten, haben wir Übergangserleichterungen ge-
schaffen. Ich erinnere an die Möglichkeiten des Her-
einwachsens weiterer Jahrgänge in Unterhaltshilfe, 
in Entschädigungsrente. Aber irgendwo sind die 
Grenzen, und diese Grenzen innezuhalten, ist nach 
meiner Überzeugung die Pflicht des Gesetzgebers. 

Ein Schlußwort! Es ist meine Überzeugung — 
das habe ich auch durchklingen lassen —, daß 
heute mit diesem Gesetz kein Lastenausgleichs

-

schlußgesetz verabschiedet wird. 

(Zuruf vom GB/BHE: Einverstanden!) 

Sie wissen genau, daß ich persönlich die Bundes-
regierung gleich bei Beginn der Beratungen ge-
beten habe, auf das Wort „Schlußgesetz" zu ver-
zichten, und Sie wissen, daß ich mich dabei habe 
durchsetzen können. Wir sind ja schon im Blick 
auf das Saargebiet — ich deutete es heute morgen 
an — und die Frage der Wiedervereinigung ge-
zwungen, weiterzuarbeiten. Lassen Sie uns bitte 
unsere Arbeit im Vertauen auf die Ehrlichkeit und 
den guten Willen aller Fraktionen in Zukunft fort-
setzen! 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Zühlke. 

Zühlke (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Jetzt, in der allgemeinen Aussprache 
der dritten Lesung, ist es nicht meine Aufgabe, 
noch einmal die gesamte Problematik des Lasten-
ausgleichsgesetzes anzusprechen. Die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion hat im Jahre 1952  

das Lastenausgleichsgesetz abgelehnt, weil es in 
seinen Grundsatzentscheidungen den sozialdemo-
kratischen Vorstellungen von einem sozialen 
Lastenausgleich nicht entsprach. Ich darf nur eine 
einzige Äußerung in die Erinnerung zurückrufen, 
um zu zeigen, von welchem Geist bei der Regie-
rungskoalition damals die Beratungen getragen 
waren. Der Abgeordnete Dr. Nöll von der Nahmer 
hat in der 207. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 6. Mai 1952 erklärt: 

Die Regierungsparteien werden daher alle 
Anträge, auch die von Mitgliedern der Regie-
rungsparteien, im gegenwärtigen Stadium der 
Beratungen ablehnen. 

Die vorhandenen Mängel sollten, wie dieser Red-
ner ausführte, durch spätere Gesetzesnovellen be-
seitigt werden. Damals bestand also ein äußerster 
Koalitionszwang, um die Annahme des mangel-
haften Gesetzes zu sichern. 

Inzwischen liegt uns nun heute die Achte Novelle 
vor. Wir als sozialdemokratische Mitglieder des 
Lastenausgleichsausschusses haben im Ausschuß 
unser Augenmerk im besonderen darauf gerichtet, 
den sozialen Sockel zu erhalten. Wir begrüßen es, 
daß es mit Unterstützung aller Ausschußmitglieder 
gelungen ist, nicht nur den Besitzstand zu wahren, 
sondern auch den sozialen Sockel auszubauen. 

Auch in der Debatte der zweiten Lesung ist die 
Problematik angesprochen worden, die mit den aus 
der mitteldeutschen, der sowjetisch besetzten Zone 
geflüchteten und jetzt in der Bundesrepublik 
lebenden ehemaligen Bewohnern dieser Zone ver-
bunden ist. Von anderen ist auf die politische Seite 
verwiesen worden. Wir wollen von uns aus hier 
nur feststellen, daß auf eine Anregung der sozial-
demokratischen Fraktion hin der Härteparagraph 
301 und der Ergänzungsparagraph 301 a damals 
durch gemeinsamen Beschluß des Bundestages in 
das Gesetz aufgenommen wurden. Damit sind die 
Härtefälle geregelt, die die ehemaligen Bewohner 
der sowjetisch besetzten Zone betreffen. Ich glaube 
nicht, daß ich zu weit gehe, wenn ich jetzt die 
Bitte ausspreche, daß die Bundesregierung und 
auch der Deutsche Bundestag prüfen, welche 
Probleme im Interesse der ehemaligen Bewohner 
der Sowjetzone, die jetzt in der Bundesrepublik 
leben, noch zu lösen sind. Ich stehe auf dem Stand-
punkt, daß es nicht Aufgabe des Lastenausgleichs-
gesetzes sein kann, alle Folgen des Krieges und 
der Nachkriegszeit zu regeln. 

Wir haben nun die Achte Novelle in zweiter 
Lesung hier verabschiedet. Wir stehen praktisch 
vor der Schlußabstimmung. Wir konnten die 
Grundsatzentscheidungen von 1952 nicht mehr ver-
ändern. Die jetzt vorliegende Novelle enthält aber 
in der Ausschußvorlage in fast allen Punkten 
wesentliche Verbesserungen gegenüber der Re-
gierungsvorlage. Wir bedauern, daß sich in diesem 
Lastenausgleichsgesetz nicht alle Forderungen der 
Geschädigtenverbände berücksichtigen ließen. Trotz-
dem hat die sozialdemokratische Bundestagsfrak-
tion die von den Geschädigtenverbänden aufge-
stellten Forderungen ernsthaft geprüft. Sie be-
grüßt vor allen Dingen, daß die Anerkennung und 
Fortführung der sozialen Leistungen, die Erhöhung 
der Unterhaltshilfe und der Entschädigungsrente, 
die Verbesserungen bei der Hausratentschädigung 
und die Erhöhung der Grundbeträge bei den klei-
neren und mittleren Vermögensverlusten erfolgt 
sind. Ebenso begrüßt sie die Beibehaltung der Ge-
währung von Aufbaudarlehen für die nächsten 
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Jahre, die geeignet sind, die wirtschaftliche Ein-
gliederung aller Geschädigten zu erleichtern. Die 
sozialdemokratische Bundestagsfraktion richtet 
aber an die Bundesregierung, an den Herrn Prä-
sidenten des Bundesausgleichsamtes und an den 
Kontrollausschuß die dringende Bitte, die Auszah-
lung der Hauptentschädigung nach sozialen Ge-
sichtspunkten und unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Notwendigkeiten zu gestalten. 

Die sozialdemokratische Fraktion wird der Aus-
schußvorlage, weil sie die in ihr erreichten Ver-
besserungen begrüßt, auch in der dritten Lesung 
zustimmen. 

(Beifall bei der SPD und bei Teilen der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kather. 

Dr. Kather (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich muß ein paar Bemerkun-
gen zu den Ausführungen meines verehrten alten 
Freundes Kunze machen. 

(Heiterkeit.) 

— Eine Freundlichkeit ist der anderen wert. Sie 
haben sich ja vorhin erboten, sämtliche Fragen zu 
beantworten. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Soweit ich konnte!) 

— Ich habe aber  keine Fragen mehr zu stellen. 

Herr Kunze, in einem sehr wichtigen Punkt — 
und ich freue mich, das feststellen zu können — 
stimmen wir überein, daß wir nämlich heute kein 
Lastenausgleichs schlußgesetz verabschieden, 
weder dem Buchstaben noch dem Sinn nach; und 
das ist eine sehr wertvolle Feststellung. Aber im 
übrigen — da  muß ich schon mit der Kritik ein-
setzen — haben Sie  sich die Sache doch etwas zu 
leicht gemacht. Sie haben es als unverständlich 
bezeichnet, daß wir den Einheitswert angreifen — 
im übrigen: nur auf der Entschädigungsseite — , 
und haben gesagt: Es gibt ja keinen anderen Wert. 
Nun, Herr Kunze, unser Angriff richtet sich nicht 
dagegen, daß wir technisch den Einheitswert be-
nutzen. Aber wenn wir ihn schon benutzen, dann 
soll man auch der Tatsache Rechnung tragen, daß 
der Einheitswert kein richtiger, sondern nur ein 
fiktiver Wert ist. Bei anderen Gelegenheiten ist 
das schon geschehen. Ich habe heute vormittag 
schon darauf hingewiesen, daß bei den Besatzungs-
schäden nicht vom Einheitswert, sondern vom ge-
meinen Wert ausgegangen wird. Dia haben wir also 
den gemeinen Wert. Wenn da irgendwelche tech-
nischen Schwierigkeiten bestehen, dann könnte 
man den doppelten Einheitswert als fiktiven ge-
meinen Wert ansetzen und darauf die Prozentzah-
len anwenden. Dann würden wir ein klareres Bild 
bekommen. 

Wir wollen die Abgabeseite nach meinen Vor-
stellungen nicht mehr angreifen. Aber man kann 
doch sagen, daß der Einheitswert gerade auf der 
Abgabeseite die Dinge völlig entstellt. Jahrelang 
ist von einer 50%igen Vermögensabgabe gespro-
chen worden, ohne daß davon in Wahrheit über-
haupt die Rede sein kann. 

Herr Kunze, Sie haben gesagt: Niemand kann 
einem Landwirt, der in Ostpreußen 100 ha ver-
loren hat, hier wieder 100 ha geben. Das hat bis-
her auch niemand verlangt, und es wäre ein törich-
tes Verlangen. Aber es ist doch in  Wahrheit so,  

daß, wer 100 ha verloren hat, sich — wenn man 
die Sache nur vom finanziellen Standpunkt aus 
betrachtet — nach den bisherigen Entschädigungs-
sätzen nicht 100 ha, sondern bestenfalls 1 ha kau-
fen kann. Nun mag das durch diese Novelle etwas 
besser werden, unbefriedigend bleibt es auch jetzt. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 
Mir hat ein Fraktionskollege erzählt, daß in sei-
nem Kreis, wo der Landrat und der stellvertre-
tende Landrat es eingeführt haben, die Entschädi-
gungsbescheide selber zu unterschreiben, der Land-
rat, der einer Ihrer Koalitionsparteien angehört, 
als er den Entschädigungsbescheid für einen 
Bauern unterschreiben sollte, gesagt hat: Ich kann 
doch so etwas nicht unterschreiben, so etwas kön-
nen wir dem Mann doch gar nicht anbieten! — 
Herr Kunze, ich muß mich deshalb dagegen ver-
wahren, daß Sie so tun, ,als ob wir für jemanden, 
der 100 ha verloren hat, wieder 100 ha verlangen 
wollten. Wir sind allerdings der Meinung, daß die 

 bisherigen Sätze unzureichend sind und daß die 
Sätze auch nach der Novelle — bei aller Anerken-
nung der Verbesserungen — immer noch unzurei-
chend bleiben. 

Ein Wort zur Erhöhung der Unterhaltshilfe! Ge-
wiß, wir haben seinerzeit mit 70 DM angefangen; 
wir haben bisher zwei Erhöhungen gehabt und 
machen heute die dritte. Die Rente z. B. für die 
Einzelperson ist von 70 auf 85 und von 85 auf 
100 DM erhöht worden und soll jetzt von 100 auf 
120 DM erhöht werden. Aber ich darf Sie auch 
daran erinnern, Herr Kunze, daß alle diese Erhö-
hungen von  der  Vertriebenenseite — wir waren 
damals ja noch Fraktionsgenossen, 

(Abg. Kunze [Bethel]: Kollegen!) 
Fraktionsfreunde — initiiert warden sind und daß 
wir alle diese Erhöhungen gegen Ihren hartnäcki-
gen Widerstand durchsetzen mußten 

(Abg. Klötzer: Die Bundesregierung wollte 
doch jetzt wieder nicht!) 

und gegen den Willen von Herrn Schäffer. Es ist 
eine Tatsache, daß die Erhöhung von 70 auf 85 DM 
um ein Jahr verzögert worden ist, weil der Herr 
Bundesfinanzminister nur 10 und nicht 15 DM ge-
ben wollte. Also um 5 DM haben wir uns —da-
mals auch mit Unterstützung ides  Bundesvertriebe-
nenministers — ein Jahr mit dem Herrn Bundes-
finanzminister streiten müssen. 

Sie wissen ja, wie das deutsche Wirtschafts-
wunder inzwischen gelaufen ist; Sie wissen, wie 
die Preise quasi weggelaufen sind. Wir sind froh 
darüber, daß wir auf 120 DM kommen. Aber, Herr 
Kollege Kunze — ich habe es vorgestern in der 
Fraktion gesagt, und das war bestimmt nicht nach 
draußen gerichtet —, wir müssen uns darüber klar 
sein, daß inzwischen durch die Entwicklung prak-
tisch auch dieser Satz schon wieder überholt ist. 

(Sehr wahr! beim GB/BHE.) 

Ich verstehe nicht, daß Sie sich auch gegen eine 
sachliche Kritik wenden. Wir sind die letzten, die 
sagen werden, es sei nichts erreicht worden. Im 
Gegenteil, wir haben durchaus die Absicht, das Er-
reichte anzuerkennen, und durchaus nicht die Ab-
sicht, unser Licht dabei unter den Scheffel zu 
stellen. Das haben Sie inzwischen ja wohl auch ge-
merkt, Herr Kunze. Ich habe eben einen Zeitungs-
artikel zu Gesicht bekommen, wo Sie sich dagegen 
wenden, daß unser Herr Dr. Neuhoff auf die Mit-
wirkung der Geschädigtenverbände, insbesondere 
des BVD und auch meiner Fraktion, hingewiesen 
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hat. Es ist ein Gemeinschaftswerk; es hätte nie 
zustandekommen kommen können ohne die Zu-
stimmung der Mehrheit und auch der Opposition 
dieses Hauses. Aber wir wollen die Dinge so sehen, 
wie sie sind: wir haben die Anregung gegeben, 
und Sie haben die Zustimmung gegeben. Das wol-
len wir einmal mit aller Deutlichkeit klarstellen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Czermak. 

Dr. Czermak (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Im Namen meiner politischen 
Freunde kann ich erklären, daß wir in der dritten 
Lesung der vorliegenden Achten Novelle zum 
Lastenausgleichsgesetz zustimmen werden. In den 
Grundfragen — ich betone: in den Grundfragen — , 
Hauptentschädigung, Hausratentschädigung, Unter-
haltshilfe und Entschädigungsrente, Aufbaudar-
lehen und Härtefonds, und auch bezüglich des 
schwierigsten Paragraphen, des § 6, sind wir er-
freulicherweise im ganzen Hause grundsätzlich 
einig. 

Ich bedaure nur sehr, daß in der zweiten Lesung 
einige Änderungsanträge abgelehnt worden sind, 
und zwar hauptsächlich bezüglich der 6 1/2 % bei der 
Schlußgruppe und auch bezüglich der selbständigen 
Kinder. Aber trotz aller Kritik in Einzelfragen muß 
doch objektiv anerkannt werden, daß diese Achte 
Novelle wesentliche Verbesserungen bringt, Härten 
beseitigt, in bisherigen Streitfragen Klarheit schafft 
und damit einen ganz bedeutenden Fortschritt im 
ganzen Lastenausgleich darstellt. 

Allerdings, ein Abschluß ist damit noch lange 
nicht geschaffen. Das ist schon deshalb nicht mög-
lich, weil für das Saargebiet nur eine Übergangs-
regelung getroffen werden konnte, weil für den Fall 
der Wiedervereinigung, die wir alle recht bald her-
beisehnen, ein gesamtdeutscher Lastenausgleich ge-
schaffen werden muß und weil wir heute einfach 
noch nicht die wirtschaftliche Entwicklung bis zum 
Jahre 1979 voraussehen können. Wir müssen uns 
also mit einer Teillösung begnügen, die den der-
zeit gegebenen Tatsachen und Möglichkeiten ent-
spricht. Dabei möchte ich feststellen, daß dieser La-
stenausgleich nicht nur ein finanzielles, politisches, 
soziales und rechtliches Problem ist, sondern vor 
allem ein Gebot der Menschlichkeit, womit Men-
schen geholfen werden soll, welche die Folgen die-
ses Krieges am schwersten zu tragen haben. Ich 
hoffe nur und bin auch davon überzeugt, daß bei den 
kommenden Beratungen des Bundesrats und even-
tuell des Vermittlungsausschusses diese Einsicht von 
wesentlicher Bedeutung sein wird, damit das Ge-
setzeswerk möglichst bald in Rechtskraft erwachsen 
kann. 

Bei der Hauptentschädigung ist vor allem zu be-
grüßen, daß den sozial Schwachen eine volle Ent-
schädigung des festgestellten Schadens bis zu 
4600 Mark, mit Vertriebenenzuschlag 5000 Mark zu-
erkannt worden ist. Auch bezüglich Zeit und Art 
der Auszahlung wurden die dringendsten Fälle — 
Alter,  sozialer Notstand, Ausbildung — und vor 
allem die Eigentumsbildung bevorzugt. Darauf 
legen wir besonderen Wert, weil nur durch eine ent-
sprechende Eigentumsbildung eine echte Eingliede-
rung in Existenz, Beruf und Wohnung ermöglicht 
wird. 

Es freut uns auch, daß bei der Bewertung der 
Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen 

Vermögens eine allgemeine Erhöhung um ein Drit-
tel, auch im Sudetenland, festgelegt wurde. Damit 
ist eine sicherlich berechtigte Forderung gerade der 
am schwersten betroffenen heimatvertriebenen 
Landwirte erfüllt worden. 

Auch die allgemeine Erhöhung der Hausratent-
schädigung in allen drei Gruppen um 400 Mark er-
scheint uns als eine gerechte Lösung, weil gerade die 
Hausratentschädigung für die allermeisten Geschä-
digten den einzigen Aktivposten im Lastenausgleich 
darstellt. 

Eine soziale Verbesserung bedeutet auch die Er-
höhung der Unterhaltshilfe, weil sie vor allen ande-
ren die alten Menschen, die Arbeitsunfähigen be-
trifft, diejenigen, die sich beim besten Willen nicht 
mehr selbst helfen können. Wir begrüßen auch das 
Hineinwachsen von weiteren drei Jahrgängen. Das-
selbe gilt für die Entschädigungsrente, wo weitere 
fünf Jahrgänge hineinwachsen sollen. 

Bezüglich der Aufbaudarlehen muß zunächst fest-
gestellt werden, daß trotz aller bisherigen Leistun-
gen von Bund und Ländern, die wir durchaus aner-
kennen, die Eingliederung der Heimatvertriebenen 
und Geschädigten noch lange nicht abgeschlossen 
ist, besonders nicht in den Notstandsgebieten und 
in den Dörfern, draußen auf dem Lande. Die not-
wendigen Mittel für die Existenzgründung und den 
Wohnungsbau müssen daher auch weiterhin zur 
Verfügung gestellt werden. 

Dabei entsteht die Frage, ob auch genügend Mit-
tel vorhanden sind. Hier ist an die Entschließung 
zu erinnern, die der 1. Bundestag bei der Verab-
schiedung des Lastenausgleichsgesetzes zur Vor-
finanzierung gefaßt hat. Die Bundesregierung muß 
daher nochmals sehr dringend ersucht werden, in 
der Bereitstellung dieser Mittel für den Lastenaus-
gleichsfonds so großzügig wie möglich zu verfah-
ren. Ohne eine genügende Vorfinanzierung bleiben 
alle produktiven Leistungen in einem zu engen Rah-
men. Dies gilt sowohl für die Aufbaudarlehen als 
auch für die Realisierung der Hauptentschädigung. 
Mit Recht wurde von dem Kollegen Klötzer gesagt, 
daß besonders die alten Menschen doch noch die 
Realisierung ihres Anspruchs erleben wollen. 

Nicht nur den Heimatvertriebenen und Kriegs-
sachgeschädigten, auch den Sowjetzonenflüchtlin-
gen muß weiterhin tatkräftig geholfen werden. Das 
ist in § 301 a vorgesehen. Gerade wir Heimatvertrie-
benen haben aus unserem eigenen Erleben volles 
Verständnis für das Schicksal der Sowjetzonen-
flüchtlinge und auch für das schwere Schicksal aller 
Aussiedler, aller politischen Flüchtlinge, aller Heim-
kehrer, die noch — jetzt oder später — zu uns kom-
men und denen wir unbedingt helfen müssen. 

Ein sehr kritisches und bisher sehr wenig befrie-
digendes Kapitel ist jedoch die Schadensfeststel-
lung. Es liegen über 3 Millionen Anträge auf Fest-
stellung der Hauptentschädigung vor, über 7 Mil-
lionen auf Hausratentschädigung, und nur ein ganz 
geringer Bruchteil wurde bisher erledigt. Hier muß 
Tempo gemacht werden. Die Schadensfeststellung 
muß sowohl bezüglich der Hauptentschädigung als 
auch bezüglich der Hausratentschädigung beschleu-
nigt werden. Den Ausgleichsämtern müßten sowohl 

die  notwendigen Geldmittel als auch das notwen-
dige und sachkundige Personal zur Verfügung ge-
stellt werden, was leider nicht überall geschieht. 

(Abg. Dr. Klötzer: Und vor allem die  Be
-wertungsvorschriften!) 
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— Auch die Bewertungsvorschriften und die ande-
ren Rechtsverordnungen müßten endlich erlassen 
werden, worauf schon jahrelang gewartet wird. 
Dasselbe gilt für den Währungsausgleich. Hier liegt 
die schwerste Sorge der meisten Betroffenen darin, 
daß sie die Beweise nicht vorbringen können, keine 
Unterlagen dafür haben. Es müßten also besonders 
bezüglich der Beweismittel wesentliche Erleichte-
rungen durch Verordnungen — und zwar möglichst 
bald — geschaffen werden. 

Ich will nicht wiederholen. Es wurde schon von 
Kollegen zu ,den verschiedenen Fragen ausführlich 
gesprochen. Zusammenfassend möchte ich zum 
Schluß sagen, daß die vorliegende Achte Novelle 
sicherlich sehr viel Positives enthält, daß dabei her-
ausgeholt worden ist, was derzeit unter den ge-
gebenen Verhältnissen herauszuholen war, und daß 
wir sie im Interesse aller Geschädigten bejahen. 
Allerdings, der Weisheit letzter Schluß ist das noch 
nicht; es gibt noch sehr viele offene Fragen. Daher 
besteht für uns alle die ernste Verpflichtung zur 
Vollendung dieses Gesetzeswerkes auch in den kom-
menden Jahren. 

(Beifall bei der  FDP und Abgeordneten der 
Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, jetzt liegen wirklich keine Wortmeldun-
gen mehr vor. Ich schließe die allgemeine Aus-
sprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe Art. I 
§ 1 des Gesetzentwurfs auf, dazu die Änderungs-
anträge Umdruck 1003 zu Nr. 16, Umdruck 1004 zu 
Nr. 37 und Umdruck 1006 zu Nr. 76. Wird zur 
Begründung der Anträge das Wort gewünscht? —
Herr Abgeordneter Dr. Kather! 

Dr. Kather (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Bei dem Antrag auf Umdruck 
1004*) handelt es sich um denselben Antrag, den 
ich heute morgen hier begründet habe, nämlich auf 
Festsetzung der Mindestentschädigung auf 6,5 %. 
Ich verzichte auf eine Begründung dieses Antrags, 
weil heute vormittag in einer eingehenden Dis-
kussion das Wesentliche gesagt worden ist. Ich be-
antrage aber namens meiner Fraktion namentliche 
Abstimmung und bitte die Damen und Herren, 
die heute vormittag unserem Antrag zugestimmt 
haben, diesen Antrag auf namentliche Abstimmung 
zu unterstützen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Der Antrag auf na-
mentliche Abstimmung gilt zu Umdruck 1004. Zur 
Begründung des Antrags auf Umdruck 1003 hat 
der Abgeordnete Dr. Graf das Wort. 

Dr. Graf (München) (DP[FVP]): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es handelt sich bei dem 
Umdruck 1003**) um das Problem des Wiederauf-
baus bis zur Währungsreform bei Einheitswert-
vermögen. Wer bis zum Währungsstichtag wieder 
aufgebaut hat, bekommt nach der heutigen Rege-
lung trotz seines erheblichen Schadens in der Ver-
gangenheit nicht nur keinen Pfennig Entschädi-
gung, sondern muß auch noch in vollem Umfange 
Vermögensabgabe leisten. Er wird behandelt wie 
jeder Nichtgeschädigte auch. Das Ziel unseres An-
trages ist es, die Regierung instand zu setzen, in 

*) Siehe Anlage 9 
**) Siehe Anlage 10 

diesen Fällen wenigstens eine spürbare Minde-
rung der Vermögensabgabe vorzunehmen. Ich bitte 
Sie deshalb, diesem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Anträge auf Um-
druck 1003 und 1004 sind begründet. Wird zu dem 
Antrag auf Umdruck 1006 noch eine Begründung 
gegeben? — Das geschieht nicht. Dann kommen wir 
zur Aussprache. 

Das Wort hat der Abgeordnete Kunze. 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Herr Kollege Kather 
hat auf eine Begründung des Antrags der Frak-
tion des GB/BHE verzichtet und sich auf das be-
zogen, was er heute morgen gesagt hat. Ich tue 
genau dasselbe und plädiere dafür, die Anträge 
abzulehnen. 

Ich muß allerdings, Herr Kollege Dr. Graf, zu 
Ihrem Änderungsantrag Umdruck 1003 *) etwas 
sagen. Was Sie vorschlagen, ist Gegenstand einge-
hender Überlegungen im Zentralverband der Flie-
gergeschädigten gewesen, dessen Vorstand ich an-
gehöre. Ich habe diesen Leuten auseinandergesetzt, 
warum dieser primitive Weg einfach nicht ging. 
Wir würden nämlich in eine vollkommene Rechts-
unsicherheit geraten. Nehmen Sie ein Beispiel. 
Demjenigen, der durch seine wirtschaftliche Exi-
stenz — sei es, daß er Rohmaterial besaß, sei es, 
daß er Kompensationsmaterial besaß — in der 
Lage war,  in den Jahren von 1945 bis 1948 wieder 
aufzubauen, würden wir jetzt durch eine Rechts-
verordnung der Bundesregierung eine Position ein-
räumen, die wir der breiten Masse der Geschädig-
ten nicht einräumen können. Ich fürchte, daß die 
Annahme dieses Antrags grundsätzliche verfas-
sungsrechtliche Schwierigkeiten nach sich ziehen 
müßte. Der Antrag stößt aber auch in der Durch-
führung auf Schwierigkeiten, weil das, was in ihm 
gefordert wird, in der Praxis nicht geht. Ich bitte 
jetzt freundlichst die Mitglieder der Grünen Front, 
mich nicht mißzuverstehen. Wenn ein Bauer in der 
Lage war, seine berechtigte Sehnsucht, wiederauf-
zubauen, zu erfüllen, indem er Schweine schwarz 
verkaufte, dann kann ich doch heute nicht kommen 
und sagen — — 

(Abg. Hilbert: Und wenn er seinen Wald 
abgeschlagen hat?!) 

— Also dann lassen Sie mich ein Beispiel aus 
meiner eigenen Praxis nehmen. Wennn jemand 
Leiter einer großen Ziegelei und in der Lage war, 
Ziegelsteine und sonstiges Baumaterial zu liefern 
— Sie sollten sich als Landwirt nicht angegriffen 
fühlen —, dann kann ich dem doch keine Extra-
wurst braten. Ich muß vielmehr sagen: Du hast 
in der RM-Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum Wäh-
rungsstichtag keine Hypothek aufzunehmen brau-
chen. Da wird die Hypothekengewinnabgabe mit 
einem Satz gestrichen. Vorteile darüber hinaus kön-
nen wir nicht geben, well jeder Vorteil, den wir 
einem geben, für zehn andere ein Nachteil wäre. 
Darum bitte ich sehr herzlich: Verzichten Sie auf 
diesen in der Durchführung unmöglichen Antrag! 
Wenn Sie das nicht können, muß ich das Hohe Haus 
bitten, den Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Graf. 

Dr. Graf (München) (DP[FVP]): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich darf darauf auf- 

*) Siehe Anlage 10 
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merksam machen, daß es sich bei der von uns  be-
antragten Bestimmung um eine Kann-Vorschrift 
handelt, so daß die Regierung keineswegs gehalten 
ist, solche Fälle, wie Sie sie, Herr Kollege Kunze, 
hier angezogen haben, einzubeziehen. 

Ich bin  mir durchaus darüber im klaren, daß 
dieses Problem im Ausschuß erörtert worden ist, 
bin  aber  andererseits der Meinung, daß das eines 
der Probleme ist, die wir noch nicht gelöst haben. 
Ich bin nicht der  Meinung, daß man es deswegen, 
weil es in der Legislative noch nicht gelöst worden 
ist, auf sich beruhen lassen sollte. Dieser Antrag 
zielt gerade darauf hin, der Regierung die Mög-
lichkeit zu geben, die  Gedanken, die sie sich über 
diese Fälle zweifellos bereits gemacht hat, in kon-
krete Bestimmungen einer Verordnung umzusetzen. 

Es ist mir und auch Ihnen, Herr Kollege Kunze, 
bekannt, daß es sich um ein außerordentlich weites 
Problem handelt. Man kann es keineswegs auf die 

 billige Formel bringen: Wer vor der Währungs-
reform gebaut hat,  war  gegenüber dem anderen, 
der nicht bauen konnte, im Vorteil. Vielmehr hat 
der,  der  vor der Währungsreform wiederaufgebaut 
hat, oft sehr große Opfer gebracht. Es ist auch 
durchaus nicht so, daß vor der Währungsreform 
nur illegale Reichsmarkbeträge verbaut worden 
sind. Ich bitte daher, diesem Antrag stattzugeben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird zu den drei 
Änderungsanträgen noch das Wort gewünscht? — 

Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Aussprache 
hierzu. 

Ich komme zur Abstimmung, zuerst über den 
Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Graf 

(München), Dr. Preiß und Genossen Umdruck 1003*), 
der Nr. 16 eine andere Fassung zu geben. Wer die-
sem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere ist Idle  Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über  den 
 Änderungsantrag Umdruck 1004**). Es ist nament-

liche Abstimmung beantragt. Wer unterstützt den 
Antrag auf namentliche Abstimmung? — Das sind 
keine 50 Mitglieder ides  Hohen Hauses. Ich komme 
damit zur einfachen Abstimmung über Umdruck 
1004, Änderungsantrag der  Fraktion des GB/BHE, 
die Nr. 37 zu ändern. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das letztere ist die 
Mehrheit; der  Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zum Umdruck 1006***), Än-
derungsantrag der Fraktion des GB/BHE, der 
Nr. 76 einen neuen Buchstaben e anzufügen. Wer 
dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe.  — Das letztere ist die Mehrheit; der  An-
trag ist abgelehnt. 

Damit, meine Damen und Herren, komme ich zur 
Schlußabstimmung über das Gesetz. Wer dem Ge-
setz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Ohne Enthaltungen; einstimmig angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu den Entschließungs-
anträgen auf den Umdrucken 994 und 997. Wird 

*) Siehe Anlage 10 
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hierzu noch das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Ich lasse abstimmen über Umdruck 994*), Ent-
schließungsantrag der Farktion des GB/BHE. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. Ich bitte um die Gegenprobe. — Ich 
muß die Abstimmung wiederholen lassen. Wer dem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den  bitte ich, sich 
zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letztere ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zum Entschließungsantrag 
Umdruck 997**) der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, 
FDP, DP(FVP), GB/BHE. Wer diesem Antrag zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Ohne Enthaltungen einstimmig ange-
nommen. 

Ich darf noch feststellen, daß ,damit die Petitionen 
für erledigt erklärt werden. — Widerspruch er-
folgt nicht; es ist so beschlossen. 

Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, darf 
ich Ihre Aufmerksamkeit auf folgenden Tatbestand 
lenken. Das Hohe Haus hat das Soldatenversor-
gungsgesetz — Drucksache 2504 — dem Bundes-
tagsausschuß für Verteidigung überwiesen, der 
seine Beratungen abgeschlossen hat.  Der Haus-
haltsausschuß bittet nun, da die Beschlüsse des Ver-
teidigungsausschusses nach seiner Auffassung er-
hebliche finanzielle Auswirkungen haben, ihm das 
Gesetz zur Beratung nach § 96 (neu) der Geschäfts-
ordnung zu überweisen. Ich nehme a n, daß das 
Hohe Haus diesem Antrag entspricht. — Wider-
spruch erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Gemäß interfraktioneller Vereinbarung rufe ich 
nunmehr auf Punkt 10 der Tagesordnung: 

Zweite Beratung des von  der  Fraktion der 
FDP Leingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die Gewährung von Straffreiheit 

(Drucksache 2793); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Rechtswesen und Verfassungsrecht (16. Aus-
schuß) (Drucksache 3157, Umdruck 1001). 
(Erste Beratung 169. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Platner. 

Platner (DP[FVP]), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Bundestag 
beschloß in seiner 169. Sitzung am 8. November 
1956 die Überweisung des von der FDP-Fraktion 
eingebrachten und mit der Drucksache 2793 vor-
gelegten Entwurfs eines Gesetzes über die Gewäh-
rung von Straffreiheit an den Ausschuß für Rechts-
wesen und Verfassungsrecht. Der Rechtsausschuß 
befaßte sich in seinen Sitzungen vom 28. Novem-
ber 1956, 19. Januar und 30. Januar 1957 mit den 
grundsätzlichen Fragen des Für und Wider dieser 
Amnestie. 

Von den Befürwortern der Amnestie wurde zu-
nächst geltend gemacht, daß in der Öffentlichkeit 
allseits eine derartige politische Amnestie für not-
wendig gehalten werde. Mit der Verneinung einer 
derartigen Amnestie würde eine Reihe von Län-
derregierungen wie die FDP-Fraktion desavouiert 
werden. Als Moment für eine Amnestie sei auch 
die Möglichkeit, die Lage der politischen Häftlinge 

*) Siehe Anlage 12 
**) Siehe Anlage 13 



11423 	2. Deutscher Bundestag — 201. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 4. April 1957 

(Platner) 
in der Sowjetzone zu verbessern, ja die Möglich-
keit, durch eine derartige Amnestie die Entlas-
sung von politischen Gefangenen in der Sowjet-
zone zu erreichen, zu berücksichtigen. Deshalb habe 
auch die Vereinigung der Opfer des Stalinismus 
sich für eine derartige Amnestie ausgesprochen. 
Eine Amnestie sei am Platze, wenn in einer Ent-
wicklung ein Schnitt eingetreten sei. Dieser Schnitt 
sei das Verbot der KPD durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 17. August 1956. Weil 
der Kommunismus zur Zeit in der Bundesrepublik 
keine Gefahr mehr bedeute, sei die Amnestie als 
Schlußstrich unter eine vergangene Epoche ge-
boten. 

Hinsichtlich der rechtlichen Gründe, die für eine 
politische Amnestie sprechen könnten, nahm zu-
nächst einen breiten Raum die Argumentation zu 
§ 90 a des Strafgesetzbuchs ein. Die Auffassung, 
daß das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nur 
deklaratorische Bedeutung habe und deshalb die 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer poli-
tischen Partei nur Verfahrensvoraussetzung sei, sei 
mit Art. 21 des Grundgesetzes nicht in Einklang 
zu bringen; denn nach Artikel 21 des Grundge-
setzes könne auch die verfassungswidrige Partei 
an der politischen Willensbildung mitwirken, bis 
ihre Verfassungswidrigkeit vom Bundesverfas-
sungsgericht auch nur deklaratorisch festgestellt 
sei. § 90 a des Strafgesetzbuchs sei daher mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar, und schon aus diesem 
rechtlichen Grund müsse man eine derartige Am-
nestie für notwendig erachten. 

Ferner bestehe aber auch die Gefahr, daß durch 
Verneinung des Unrechtsbewußtseins auf kaltem 
Wege praktisch eine Amnestie herbeigeführt werde. 

Die Bewertung des § 90 a Abs. 3 des Strafgesetz-
buchs als bloßes Verfahrenshindernis mache rück-
wirkend auch die Zugehörigkeit zu einer Partei 
strafbar. Durch das Verbotsurteil des Bundes-
verfassungsgerichts komme eine große Zahl von 
Strafverfahren auf die Gerichte zu. In der Denk-
schrift einer Organisation, die an dem Schicksal 
der politischen Gefangenen interessiert sei, sei die 
Zahl von etwa 3500 derartiger Verfahren vorge-
tragen worden. Bei der Bewältigung dieser großen 
Zahl von Strafverfahren drohe die Gefahr einer 
„kalten Amnestie" auch in der Gestalt der Stra-
pazierung des § 153 der Strafprozeßordnung. Trotz 
Anwendung dieser Bestimmungen bleibe aber eine 
erhebliche Zahl von Verfahren übrig, die über-
haupt nur durch eine Amnestie zu einer schnellen 
Erledigung gebracht werden könnten. 

Bei der geringen Zahl politischer Häftlinge 
werde durch deren Entlassung die Staatssicherheit 
auch nicht beeinträchtigt. 

Von den Gegnern einer politischen Amnestie 
wurde geltend gemacht, eine derartige politische 
Amnestie müsse zur gegenwärtigen Zeit den An-
schein erwecken, daß dem Druck der kommunisti-
schen Propaganda nachgegeben werde. Die Gewalt-
haber der Sowjetzone hätten vor einiger Zeit 
triumphierend zum Ausdruck gebracht, sie würden 
die zuständigen Stellen in der Bundesrepublik 
schon zu einer Amnestie bringen. Das Verbotsurteil 
könne aus Staats- und sicherheitspolitischen Er-
wägungen kein äußerer Anlaß .für eine politische 
Amnestie sein. Es müsse bedenkliche Folgen für die 
Staatssicherheit haben, wenn nach dem Verbot der 
KPD durch das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts nunmehr der Gesetzgeber im Wege einer 

Amnestie erkläre, daß jetzt alles verziehen sei. Mit 
einer solchen Amnestie werde man bei der seit den 
Vorgängen in Polen und Ungarn verhärteten poli-
tischen Haltung der Sowjetzonenregierung kaum 
eine Erleichterung der Lage der politischen Ge-
fangenen in der Sowjetzone, geschweige denn eine 
Entlassung politischer Häftlinge erreichen können. 

Eine politische Amnestie sei aber auch nicht 
etwa deshalb notwendig, weil § 90 a mit dem Ar-
tikel 21 des Grundgesetzes vereinbar sei. Der 
Artikel 21 des Grundgesetzes sei eine Schutzbe-
stimmung für die politischen Parteien. Daraus 
könne nicht gefolgert werden, daß die im § 90 a 
umrissene Tat durch ein Verbotsurteil eine andere 
rechtliche Qualifikation erhalte. Das Verbotsurteil 
sei nur eine Voraussetzung der Verfolgung. Man 
könne nicht sagen, daß praktisch das Verbot der 
Partei eine Strafbarkeit mit rückwirkender Kraft 
begründe. Die Tat als solche, auch wenn sie früher 
begangen worden sei, sei eine strafbare Handlung; 
sie werde jedoch erst verfolgbar, nachdem das Bun-
desverfassungsgericht festgestellt habe, daß es sich 
bei der Organisation um eine verfassungswidrige 
Organisation handle. 

Im übrigen könne nach § 90 a Abs. 5 StGB bei 
geringer Schuld ja von Strafe abgesehen werden. 
Von der Feststellung, daß der subjektive Tatbestand 
des  § 90 a StGB nicht gegeben sei, sei in der Praxis 
kein zu weitgehender Gebrauch gemacht worden. 
Ebensowenig sei der 153 StPO in einem zu großen 
Umfange angewandt worden. Man habe allerdings 
von ihm gegenüber den Kleinen weitgehend Ge-
brauch gemacht. Im übrigen erkläre sich die geringe 
Zahl politischer Häftlinge aus der verständnisvollen 
und humanen Anwendung der Strafaussetzung zur 
Bewährung gemäß § 23 StGB und  der bedingten 
Entlassung gemäß § 26 StGB. 

Das Argument für eine Amnestie — infolge des 
KPD-Verbotsurteils sei eine Lawine von Strafver-
fahren auf die Gerichte zugekommen — werde durch 
die im Ausschuß vorgelegten Zahlen widerlegt. Nach 
dem Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung vom 15. Januar 1957 seien am 
1. August 1956 nur 36 politische Häftlinge in der 
Bundesrepublik vorhanden gewesen und im Januar 
1957 nur noch 27. Wegen Staatsgefährdung seien am 
1. Oktober 1956 173 Verfahren anhängig gewesen, 
im Januar 1957 nur noch 143. Nach dem KPD-Ver-
botsurteil seien insgesamt 1107 neue Verfahren ein-
geleitet worden. Davon seien 641 eingestellt und im 
Januar 1957 insgesamt noch 465 Verfahren anhängig 
gewesen. Von den kleineren Sachen seien etwa vier 
Fünftel auf den Wegen der §§ 23 und 26 StGB er-
ledigt worden. Deshalb bestehe insoweit keine Not-
wendigkeit einer Amnestie; denn es sei de facto 
keine Störung des Rechtsfriedens eingetreten. Durch 
eine Amnestie würden aber auch die generalpräven-
tiven Wirkungen der Straftatbestände der Staats-
gefährdung beeinträchtigt, was  im Interesse der 
Staatssicherheit insbesondere angesichts der gestei-
gerten Aktivität der Sowjetzonenregierung gegen-
über der Bundesrepublik untunlich sei. 

Aus allen diesen Gründen hat  dann in der Sit-
zung des Rechtsausschusses vom 30. Januar 1957 
eine Mehrheit von 13 Mitgliedern des Rechtsaus-
schusses gegen 12 Stimmen den Beschluß gefaßt, den 
Entwurf, der auf Drucksache 2793 vorgelegt ist, ab-
zulehnen. Demgemäß stellt der Rechtsausschuß den 
Ihnen bereits mit Drucksache 3157 unterbreiteten 
Antrag, den auf Drucksache 2793 Ihnen vorgelegten 
Entwurf eines Straffreiheitsgesetzes abzulehnen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, es ist interfraktionell 
vereinbart, daß in diesem Fall die zweite Lesung 
mit einer allgemeinen Aussprache beginnt. Ich er-
öffne die allgemeine Aussprache und erteile dem 
Herrn Bundesminister der Justiz das Wort. 

Dr. von Merkatz, Bundesminister der Justiz: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als 
Bundesminister der Justiz will ich zum Problem 
eines Straffreiheitsgesetzes auf dem Gebiet des 
strafrechtlichen Staatsschutzes unter drei Gesichts-
punkten Stellung nehmen. Zunächst werde ich 
Ihnen die Zahlen bekanntgeben, die für die Beur-
teilung des Problems von Bedeutung sind, und 
versuchen, diese auszuwerten. Anschließend will 
ich einige rechtliche Gesichtspunkte behandeln und 
schließlich zum Amnestieproblem vom rechtspoli-
tischen Standpunkt aus Stellung nehmen. 

Jeder Unbefangene geht davon aus, daß eine 
Amnestie den Zweck habe, für Hunderte oder Tau-
sende von Personen die Gefängnistore zu öffnen. 
Denn wenn das nicht der Fall ist, besteht für einen 
so außerordentlichen Eingriff in den Gang der 
Strafrechtspflege kein berechtigter Anlaß. Ich habe 
die Landesjustizverwaltungen und den Ober-
bundesanwalt gebeten, mir für den Stichtag vom 
1. Januar 1957 die einschlägigen Zahlen mitzutei-
len. Ich danke dem Herrn Berichterstatter, daß er 
versucht hat, auch das Zahlenwerk darzustellen 
halte mich aber für verpflichtet, dem Hause noch 
die authentischen Zahlen bekanntzugeben. Die 
Ausgangszahlen, die ich hier nennen werde, 
haben die Meldungen der Länder und des Ober-
bundesanwalts zur Grundlage. Sie betreffen die 
typischen Staatsschutzdelikte, nämlich Hochverrat, 
Staatsgefährdung und die politischen Organisa-
tionsvergehen. Im einzelnen beziehen sie sich auf 
folgende Tatbestände des Strafgesetzbuchs. 

Erste Gruppe: Hochverräterische Handlungen 
nach den §§ 80 bis 84, insbesondere die Vorberei-
tung eines hochverräterischen Unternehmens nach 
§ 81 und die Verbreitung hochverräterischer 
Schriften nach § 84. 

Zweite Gruppe: Die Staatsgefährdungsdelikte 
nach den §§ 89 bis 97, insbesondere die Betätigung 
der Gründer, Rädelsführer oder Hintermänner 
einer verfassungsfeindlichen Vereinigung nach 
§ 90 a, ferner die Herausgabe und Verbreitung 
staatsgefährdender Schriften nach i§ 93. schließ-
lich die staatsgefährdende Verunglimpfung der 
Parlamente, der Regierungen oder der Verfas-
sungsgerichte nach § 97 und die Verunglimpfung 
des Staates und seiner Symbole nach § 96. 

Die dritte Gruppe sind die politischen Organi-
sationsdelikte, nämlich Geheimbündelei nach § 128. 
die Tätigkeit in Vereinigungen, die strafbare 
Zwecke verfolgen, nach § 129 und die Fortsetzung 
der durch ein oberstes Verwaltungsgericht für ver-
boten erklärten Vereinigungen nach § 129 a. 

Diese drei Deliktsgruppen sind es wohl, die den 
Gegenstand eines Straffreiheitsgesetzes aus Anlaß 

des Verbots der KPD bilden würden. Die Fälle 
des Landesverrats dürfen und müssen meines Er-
achtens außer Betracht bleiben. weil es sich hier

-

bei durchweg um bezahlte Agenten, also um einen 
ganz anderen Täterkreis handelt. 

In der Öffentlichkeit sind Zahlen verbreitet 
worden, die weithin den unzutreffenden Eindruck  

erweckt haben, als würde mit dem Erlaß einer 
Amnestie eine große Zahl von Gefangenen aus den 
Gefängnissen entlassen werden können. Wie aber 
sieht es in Wirklichkeit aus? 

Am 1. Januar 1957 befanden sich wegen der drei 
genannten Gruppen von Straftaten nur 27 Per-
sonen in Strafhaft. Ich habe ferner errechnen 
lassen, wie viele Personen am 1. Januar 1957 wegen 
der genannten Delikte rechtskräftig verurteilt 
waren, ohne daß ihre Strafe schon restlos ver-
büßt oder endgültig erlassen ist. Die Zahl dieser 
rechtskräftig Verurteilten beträgt 585. Die meisten 
dieser Verurteilten brauchen aber ihre Strafe 
ohnehin nicht zu verbüßen. Über 400 Personen von 
den 585 Verurteilten ist nämlich für ihre ganze 
Strafe schon durch die Gerichte bei Erlaß der Ur-
teile Strafaussetzung zur Bewährung bewilligt 
worden. Ein weiterer Teil von ihnen hat die Strafe 
teilweise verbüßt und für den Strafrest — bis zu 
einem Drittel der verhängten Strafe — die Ver-
günstigung der bedingten Entlassung erhalten. 

Von Interesse dürften ferner folgende Einzel-
heiten sein. Von den nicht erledigten rechtskräftig 
erkannten Strafen betrugen nur etwa 200 mehr als 
sechs Monate. Der Anteil der Jugendlichen und 
Heranwachsenden ist sehr gering. Tinter den 585 

Verurteilten befinden sich nur 8 Jugendliche und 
nur 28 Heranwachsende. In der Zahl von 27 Per-
sonen, die ihre Strafe zur Zeit verbüßen — ich 
möchte übrigens sagen, daß von diesen 27, nachdem 
diese Statistik aufgenommen war, bereits weitere 
entlassen worden sind —, sind nur 3 enthalten, die 
zur Zeit der Tat noch nicht 20 Jahre alt waren. 

Ein Straffreiheitsgesetz würde sich jedoch nicht 
darauf beschränken, die rechtskräftig erkannten 
Strafen bis zu einer gewissen Höhe zu erlassen. Es 
würde vielmehr auch die Einstellung schwebender 
und noch anhängig werdender Verfahren vorsehen, 
wenn die zu erwartende Strafe eine bestimmte 
Höhe nicht übersteigt und die Tat vor dem ins 
Auge gefaßten Stichtag einer Amnestie, nämlich 
dem 17. August 1956, dem Tag des KPD-Verbots-
Urteils, begangen worden ist. 

Die voraussichtliche Wirkung dieses Teils einer 
Amnestie kann ungefähr ermessen werden, wenn 
man sich folgende Zahlen vor Augen hält: Am 
1. Januar 1957 waren bei den Gerichten 322 Ver-
fahren mit 566 Angeschuldigten anhängig; bei den 

Staatsanwaltschaften waren im Ermittlungsstadium 
2358 Verfahren mit 3506 Beschuldigten anhängig. 

Da hier und dort die Meinung bestehen könnte, 
es befinde sich eine große Zahl dieser Personen in 
Untersuchungshaft, darf ich hier einschalten, daß 
sich von diesen Beschuldigten und Angeschuldigten 
am 1. Januar 1957 nur 17 in Untersuchungshaft be-
funden haben. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 
Meine Damen und Herren, zu diesen Zahlen ist 

einiges zu bemerken. Sie müssen ausgewertet wer-
den. Man kann sie nur richtig werten, wenn man 
sich vergegenwärtigt, welchen Ablauf diese Ver-
fahren nach den aus der Justizstatistik gewonne-
nen Erfahrungen nehmen werden, wenn von dem 
Erlaß einer Amnestie abgesehen würde. Von den 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren wer-
den erfahrungsgemäß im Durchschnitt 75 bis 80% 
eingestellt. Geht man von einer Einstellungsquote 
von 75 % aus, so ergibt sich folgendes Bild. 

Von den 2358 Ermittlungsverfahren, die am 
1. Januar 1957 wegen der hier behandelten Staats- 
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schutzdelikte bei der Staatsanwaltschaft anhängig 
waren, wird nur ungefähr ein Viertel bei Gericht 
anhängig werden. Das bedeutet. daß unter Ein-
schluß der erwähnten bereits gerichtlich anhängi-
gen Verfahren noch rund 900 Verfahren mit etwa 
1400 Beschuldigten durchzuführen sind. 

Von diesen Beschuldigten wird jedoch ein nicht 
unbeträchtlicher Teil freigesprochen werden. Im 
Bundesgebiet wurde im Jahre 1954 bei mehr als 
13% aller Angeklagten auf Freispruch oder Ein-
stellung des Verfahrens erkannt. In diesem Pro-
zentsatz sind auch diejenigen Fälle enthalten, in 
denen die Gerichte das Verfahren wegen Gering-
fügigkeit oder wegen eines Verfahrenshindernisses 
eingestellt haben. Jedoch sind die Fälle der Ein-
stellung nach dem Straffreiheitsgesetz 1954 als Son-
derfälle nicht miteinbezogen. Bei den hier inter-
essierenden Staatsschutzdelikten betrug im Jahre 
1954 die Zahl der Freisprüche und Verfahrens-
einstellungen sogar über 46 %. Für das Jahr 1955 
stehen mir die entsprechenden Zahlen leider noch 
nicht zur Verfügung. Es mag sein, daß die hohe 
Zahl der Freisprüche auf dem Gebiet des strafrecht-
lichen Staatsschutzes im Jahre 1954 zum Teil dadurch 
bedingt ist, daß es damals noch an einer festen Recht-
sprechung auf diesem Gebiet gefehlt hat, die den 
Staatsanwaltschaften als Richtschnur bei der An-
klageerhebung hätte dienen und somit manche 
Freisprüche durch vorherige Einstellung der Ver-
fahren hätte verhindern können. Man wird aber 
kaum fehlgehen, wenn man in der Prognose für 
den Ablauf der noch durchzuführenden Verfahren 
davon ausgeht, daß mindestens 20 % der rund 1400 
Personen, gegen die noch gerichtliche Verfahren 
durchzuführen sind, freigesprochen werden, d. h. 
also etwa 280 Personen. 

Einem großen Teil der noch verbleibenden etwa 
1120 Personen wird Strafaussetzung zur Bewäh-
rung bewilligt werden. Sie wissen, meine Damen 
und Herren, daß die Gerichte — — 

(Abg. Wittrock: Können Sie nicht das alles 
nach dem Hollerith-Verfahren machen? — 

Heiterkeit bei der SPD.) 

— Nach dem Hollerith-Verfahren pflegt man ein 
so empfindliches und so verantwortungsvolles Ge-
biet, wie es die Strafrechtspflege ist, nicht zu be-
handeln. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Abg. Wittrock: So hört sich das aber 

an!) 

Ich muß Ihnen leider sagen, Herr Kollege: Sie 
haben ein Anrecht darauf und ich habe die Ver-
pflichtung, daß eine solche Statistik dargelegt wird. 
Es ist meine Verpflichtung, diese Statistik nicht als 
ein totes Zahlenwerk vor Ihre Augen zu stellen, 
sondern die Erfahrungen, die die Kriminalstati-
stik hat, hier wertend anzuwenden, um Ihnen ein 
Bild zu geben — und zwar ein geistiges Bild, nicht 
ein mechanistisches Bild —, das Ihren Entschluß 
unterbauen soll. 

(Sehr richtig! bei den Regierungsparteien.) 

Aber ich wäre Ihnen im Interesse einer sachlichen 
Darlegung dankbar, wenn ich fortfahren dürfte. 

Einem großen Teil der noch verbleibenden etwa 
1120 Personen wird also Strafaussetzung zur Be-
währung bewilligt werden. Sie wissen, meine Da-
men und Herren, daß die Gerichte seit Erlaß des 
Dritten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 4. Au-
gust  1953 Strafen bis zu 9 Monaten Gefängnis zur 

Bewährung aussetzen können. Nach den bisher vor-
liegenden statistischen Manuskripttabellen wurde 
in den Jahren 1954 und 1955 in etwa 30 bzw. 35 % 
aller Verurteilungen zu Gefängnisstrafen von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auf dem Ge-
biete der Staatsschutzdelikte wurden die Strafen 
im Jahre 1954 sogar in etwa 41 %, im Jahre 1955 
in etwa 46 % der Verurteilungen zur Bewährung 
ausgesetzt. Es bestehen keine Bedenken, der Pro-
gnose für das mutmaßliche Ergebnis der noch 
durchzuführenden Verfahren den Prozentsatz des 
Jahres 1955 — also 46 % — zugrunde zu legen, da 
die Neigung der Gerichte, Strafaussetzung zur 
Bewährung für die vor dem KPD-Verbot begange-
nen Staatsschutzdelikte zu bewilligen, besonders 
stark sein wird. Man kann also davon ausgehen, 
daß mindestens 45 % der Beschuldigten in den Ge-
nuß dieser Vergünstigung kommen werden. Es 
bleiben dann noch etwa 600 Personen übrig, die 
ihre Strafe verbüßen müßten. Ein Teil dieser 600 
Personen würde aber von der Amnestie gar nicht 
betroffen werden, weil entweder ihre Straftaten 
nach dem 17. August 1956 begangen worden sind 
oder weil auf Strafen erkannt werden muß, die 
über der Amnestiegrenze liegen. 

Meine Damen und Herren, mit dieser auf sta-
tistischen Erfahrungssätzen beruhenden Prognose 
wollte ich Ihnen zeigen. wie sich die anhängigen 
Verfahren voraussichtlich entwickeln werden. Da-
mit habe ich zugleich dargetan, daß von den Zahlen 
kein anzuerkennendes Bedürfnis für eine Amnestie 
auf dem Gebiete des strafrechtlichen Staatsschutzes 
abgeleitet werden könnte. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Von den Zahlen aus gesehen! 

Einen Hauptgrund für die Notwendigkeit einer 
Amnestie sehen deren Verfechter in der rechtlichen 
Situation, in der sich die ehemaligen führenden 
Funktionäre der Kommunistischen Partei befinden. 
Ich spreche von den Funktionären deshalb, weil 
die Mitglieder der KPD, die sich ohne führende 
Stellung in dieser Partei betätigt haben, ohnehin 
nicht in die Gefahr einer strafrechtlichen Ver-
folgung wegen ihrer vor dem Verbot ausgeübten 
Tätigkeit kommen können. 

Dazu darf ich folgendes bemerken: Nach Art. 9 
Abs. 2 des Grundgesetzes sind insbesondere solche 
Vereinigungen verboten, deren Zwecke oder deren 
Tätigkeit sich gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung richten. Die Zuwiderhandlung gegen dieses 
Verbot hat der Gesetzgeber in § 90 a des Strafgesetz-
buches unter Strafe gestellt. Jedoch hat er sich dar-
auf beschränkt, die Gründer, Rädelsführer und Hin-
termänner einer solchen verfassungsfeindlichen 
Vereinigung mit Strafe zu bedrohen. Die Tätigkeit 
der einfachen Mitglieder einer derartigen Vereini-
gung wird daher von § 90 a des Strafgesetzbuches 
nicht erfaßt. 

Aber auch die von der Strafvorschrift des § 90 a 
betroffenen führenden Funktionäre der Kommuni-
stischen Partei konnten bis zum Verbot dieser Par-
tei strafrechtlich nicht verfolgt werden. Das ergibt 
sich aus folgendem. Art. 21 Abs. 2 des Grundgeset-
zes bestimmt, daß nur das Bundesverfassungsgericht 
über die Verfassungswidrigkeit einer Partei zu ent-
scheiden hat. Aus diesem verfassungsrechtlichen 
Parteiprivileg hat § 90 a Abs. 3 des Strafgesetz-
buches die notwendige strafprozessuale Folgerung 
gezogen und ein zeitlich befristetes Verfahrenshin-
dernis vorgesehen. Gründer, Rädelsführer und Hin- 
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termänner einer verfassungsfeindlichen Partei dür-
fen nämlich strafrechtlich erst dann verfolgt wer-
den, wenn das Bundesverfassungsgericht die Ver-
fassungswidrigkeit der Partei festgestellt hat. Durch 
das KPD-Verbot vom 17. August vorigen Jahres ist 
mithin das erwähnte Verfahrenshindernis wegge-
fallen. Seit diesem Zeitpunkt waren die Strafverfol-
gungsbehörden also berechtigt und verpflichtet, 
gegen die ehemaligen führenden Funktionäre der 
KPD Verfahren einzuleiten, wenn der Verdacht 
eines Vergehens nach § 90 a  des Strafgesetzbuches 
bestand. 

Dabei handelt es sich keineswegs um eine Art 
Rückwirkung des Strafgesetzes, wie zuweilen be-
hauptet worden ist. Das Grundgesetz sagt nicht, 
daß verfassungswidrige Betätigung von Partei-
funktionären bis zum Spruch des Bundesverfas-
sungsgerichts erlaubt sei oder auch nur straflos 
bleiben solle. Das ergibt sich ganz eindeutig aus 
der Entstehungsgeschichte des § 90 a des Straf-
gesetzbuches. 

Als der Gesetzgeber im Jahre 1951 an  die For-
mulierung der Strafbestimmung ging, die das in 
Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes enthaltene Ver-
bot der gegen die verfassungsmäßige Ordnung ge-
richteten Vereinigungen unter Strafschutz stellen 
sollte, hatte er zwei Möglichkeiten. Erstens hätte er 
das Wirken an führender Stelle in verfassungs-
widrigen Vereinigungen mit Strafe bedrohen, aber 
für politische Parteien eine Ausnahme vorsehen 
können. Zweitens konnte man von einer solchen 
strafrechtlichen Sonderstellung der politischen 
Parteien absehen und die führende Mitwirkung in 
verfassungswidrigen Vereinigungen aller Art unter 
Strafe stellen. Dann aber mußte dem Parteien-
privileg des Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes in 
der Form eines zeitlich begrenzten Verfahrenshin-
dernisses Rechnung getragen werden, durch das die 
Strafverfolgung der Parteifunktionäre bis zum 
Spruch des Bundesverfassungsgerichts aufgeschoben 
wurde. Der Gesetzgeber hat sich für den zweiten 
Weg entschieden, da gegen den ersten Weg fol-
gende Bedenken bestanden. 

Eine derartige unterschiedliche Behandlung von 
Parteien und anderen politischen Vereinigungen 
hätte eine Aufhebung des verfassungsrechtlichen 
Gleichheitsgrundsatzes bedeutet, zu der sich der 
Verfassungsgesetzgeber nicht entschlossen hat und 
nicht entschließen konnte. Desgleichen hätte die 
Herausnahme der Parteien aus den politischen 
Vereinigungen dazu geführt, daß den Parteifunk-
tionären aller Art eine materielle Immunität, d. h. 
ein Strafausschließungsgrund, zugebilligt worden 
wäre, wie ihn das Grundgesetz mit gutem Recht 
nur den Abgeordneten gewährt hat. Während näm-
lich ein Abgeordneter nach Art. 46 Abs. 1 des 
Grundgesetzes zu keiner Zeit wegen seiner Ab-
stimmung oder wegen einer Äußerung strafrecht-
lich verfolgt werden darf, die er im Bundestag 
oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, fehlt 
eine gleichartige Bestimmung in Art. 21 des Grund-
gesetzes für die Parteifunktionäre, die sich außer-
halb des Bundestages politisch betätigen. 

Daß das Grundgesetz den Funktionären einer 
verfassungswidrigen Partei ein solches Privileg 
nicht gewähren wollte, ergibt sich auch aus folgen-
dem. Früher enthielt das Grundgesetz selbst in 
Art. 143 eine Strafbestimmung gegen Hochverrat. 
Auch in dieser — inzwischen durch das Erste 
Strafrechtsänderungsgesetz gegenstandslos gewor-
denen — Strafbestimmung war eine Ausnahmevor-

schrift für die Funktionäre von Parteien nicht vor-
gesehen. Dadurch wird klar, daß das Parteien-
privileg keine Straflosigkeit für verfassungs-
widrige Parteitätigkeit gewährt, sondern daß es 
lediglich ein strafrechtliches Vorgehen zeitlich so 
lange hindert, bis das Bundesverfassungsgericht 
gesprochen hat. 

(Abg. Metzger: Was hat das mit der 
Amnestie zu tun!) 

Die Bundesregierung verkennt nicht die Schwie-
rigkeit, die dadurch entstanden ist, daß das Ver-
bot der KPD erst im Jahre 1956 ausgesprochen 
worden ist. Dabei handelt es sich aber um ein 
Problem, das sich auch ohne Amnestie gerecht 
lösen läßt. Dazu darf ich folgendes bemerken. 

In der Zeit vom KPD-Verbot vom 17. August 
1956 bis zum 31. Dezember 1956 sind von den 
Staatsanwaltschaften gegen frühere Funktionäre 
der KPD wegen ihrer vor dem Verbot liegenden 
verfassungswidrigen Betätigung 1107 Verfahren 
eingeleitet worden. Davon sind bis zum 31. Dezem-
ber 1956 schon fast 60 % eingestellt worden. Aus 
dieser Tatsache läßt sich ein sehr wesentlicher 
Schluß ziehen: Diese Verfahrenseinstellungen kön-
nen schwerlich mit dem mangelnden Nachweis der 
Funktionärtätigkeit begründet sein; den die Funk-
tionärseigenschaft ist in aller Regel ohne Schwie-
rigkeit nachzuweisen. Die Einstellungen dürften 
daher, wie mir zum Teil auch positiv bekanntge-
worden ist, ganz überwiegend mit dem unverschul-
deten Mangel des Unrechtsbewußtseins begründet 
sein. Nach heutiger Rechtsprechung ist nämlich 
eine strafgerichtliche Verurteilung nur möglich, 
wenn der Täter das Unerlaubte seiner Tat gekannt 
oder fahrlässig nicht erkannt hat. Hierin liegt der 
entscheidende Gesichtspunkt, der die Befürchtung 
zerstreut, daß eine große Zahl früherer verhältnis-
mäßig unwichtiger KP-Funktionäre bestraft würde. 
Gerade weil die Entscheidung über den Antrag der 
Bundesregierung durch das Bundesverfassungsge-
richt so lange auf sich warten ließ, ist dem Durch-
schnittsfunktionär oftmals nicht zu beweisen, daß 
er sich des Unrechts seiner Tätigkeit bewußt war. 
Aus der Tatsache, daß gegen diese verfassungs-
feindliche Betätigung bis zum Spruch des Bundes-
verfassungsgerichts — also jahrelang — nicht ein-
geschritten werden konnte, mag mancher unter-
geordnete Funktionär den zwar unrichtigen. aber 
entschuldbaren Schluß gezogen haben, daß sein 
Wirken nicht verboten sei. Den wirklich führenden 
Funktionären allerdings wird das Unrechtsbewußt-
sein kaum je gefehlt haben. 

Man hat auch versucht, für die Amnestie ein 
Argument aus angeblichen Mängeln der Staats-
schutzgesetzgebung und der Rechtsprechung abzu-
leiten. Gewiß wird auf allen Gebieten der Gesetz-
gebung und auch in der Rechtsprechung niemals 
ein Stillstand eintreten. Es werden immer Fortbil-
dungen und Verbesserungen möglich und wün-
schenswert sein. Man muß gerechterweise aber 
auch zugeben, daß sowohl das Gesetz als auch die 
Rechtsprechung auf dem Gebiet des strafrechtlichen 
Staatsschutzes im großen und ganzen ihre Funk-
tionen voll erfüllt haben. Selbst wenn hier und dort 
Anlaß zur Kritik besteht, so sollte doch nicht ver-
kannt werden, daß das Staatsschutzrecht dieses 
Schicksal mit allen anderen Rechtsmaterien teilt 
und dies keinen Grund für eine Amnestie abgibt. 
Wenn einmal aus Gerechtigkeitsgründen in dem 
einen oder anderen Fall eine Korrektur notwen-
dig sein sollte, gibt der Gnadenweg die Möglichkeit 
dazu. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum 

Schluß einige rechtspolitische Gedanken anfügen. 
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß eine 
Amnestie ein außerordentlicher Eingriff in die 
Strafrechtspflege ist, der nur aus unabweisbar not-
wendigem Anlaß gerechtfertigt sein kann. Das gilt 
ganz besonders für das Gebiet des strafrechtlichen 
Staatsschutzes. Dieser Auffassung hat auch das 
Hohe Haus bei dem Erlaß der Amnestie von 1954 
dadurch Rechnung getragen, daß es damals die 
Staatsschutzdelikte von der Amnestie ausgenom-
men hat. Und zwar mit gutem Grund, da sich näm-
lich die Staatsschutzdelikte gegen den Bestand der 
Bundesrepublik oder gegen unsere freiheitliche 
demokratische Grundordnung richten. Die Vor-
rangstellung dieser Rechtsgüter gegenüber ande-
ren, weniger wichtigen Rechtsgütern muß auch 
künftig gewahrt bleiben. Jede Amnestie führt aber 
auch zu Ungerechtigkeiten, weil sie, was gar nicht 
zu vermeiden ist, schematisiert. 

Unser Strafgesetz dagegen gibt den Strafverfol-
gungsbehörden so viele Möglichkeiten, den Beson-
derheiten des einzelnen Falles, der einzelnen Tat 
und der Person des Täters Rechnung zu tragen, daß 
ganz allgemein kaum mehr ein Bedürfnis für eine 
Amnestie entstehen kann. Ich darf dabei bloß an 
folgende Möglichkeiten erinnern. 

Sind beim Vergehen die Folgen der Tat unbe-
deutend und die Schuld des Täters gering, so kann 
der Staatsanwalt mit Zustimmung des Gerichts 
oder, falls das Verfahren bereits gerichtlich an-
hängig ist, das Gericht mit Zustimmung des Staats-
anwalts das Verfahren einstellen. Denjenigen An-
geklagten, die zu Strafen bis zu neun Monaten ver-
urteilt werden, kann das Gericht im Urteil Straf-
aussetzung zur Bewährung bewilligen, damit sie 
durch gute Führung während einer Bewährungs-
zeit endgültigen Straferlaß erlangen können. Ich 
habe schon an Hand der Zahlen dargetan, welche 
große Rolle diese Institution in der gerichtlichen 
Praxis spielt. Selbst den Verurteilten, deren Stra-
fen höher sind, kann die Vergünstigung der be-
dingten Entlassung für das letzte Drittel der Strafe 
gewährt werden. Darüber hinaus haben die 
Gnadeninstanzen das Recht, eine Strafe ganz oder 
teilweise, bedingt oder unbedingt zu erlassen. 

Freilich ist eine Niederschlagung von Verfahren, 
wie sie durch eine Amnestie ermöglicht würde, 
nach den geltenden Bestimmungen nicht möglich. 
Aber ich halte es für meine Pflicht, darauf hinzu-
weisen, daß schon allein die Durchführung der an-
hängigen Verfahren eine erhebliche präventive 
Wirkung hat. Es bedeutet vom Standpunkt der 
Staatssicherheit aus, die auf dem Gebiete des 
Staatsschutzes auch ein rechtspolitisches Argument 
darstellt, einen großen Unterschied, ob 600 Akteure, 
deren Ziel die Beseitigung unserer freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung ist, durch eine 
Amnestie von jeglicher Verantwortung befreit oder 
ob sie durch eine Strafaussetzung zur Bewährung 
für mehrere Jahre zur Respektierung eben dieser 
verfassungsmäßigen Ordnung gezwungen werden, 
Nimmt man hinzu, daß eine Amnestie auch die bis-
her zur Bewährung ausgesetzten Strafen bedin-
gungslos erlassen würde, so wären es ungefähr 
1000 solcher Akteure, denen eine Amnestie die 
Fortsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Betäti-
gung wesentlich erleichtern würde. 

(Abg. Dr. Greve: Woher wissen Sie das?) 
Woher wissen Sie es nicht? 

(Erneuter Zuruf des Abg. Dr. Greve. — 
Abg. Welke: Sie sind doch beweispflichtig!) 

— Ich versuche ja wirklich angestrengt, Ihnen 
den Beweis zu bringen. Es wäre doch eine Welt-
fremdheit, entschuldigen Sie, 

(Abg. Welke: Das kann man wohl sagen!) 
wenn man diese Zusammenhänge nicht sehen 
wollte. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Die Verfechter des Amnestiegedankens verspre-
chen sich endlich von einer Amnestie, daß die 
Machthaber der sowjetisch besetzten Zone zu 
einem ähnlichen Schritt veranlaßt werden könn-
ten. Das wäre natürlich ein wünschenswertes Ziel, 
denn uns allen liegt sehr daran, sämtliche Möglich-
keiten auszuschöpfen, die zur Befreiung der Tau-
sende von politischen Häftlingen in der sowjetisch 
besetzten Zone führen könnten. Wir können und 
dürfen jedoch nicht außer acht lassen, daß zur Zeit 
keine Anzeichen dafür vorliegen, daß die Macht-
haber der sowjetisch besetzten Zone zur Entlas-
sung ihrer politischen Gefangenen bewogen wer-
den könnten. Der gegenwärtig dort gesteuerte 
Kurs läßt nämlich für einen solchen Optimismus 
leider keinerlei Raum. Die Rechtsprechung der 
Zone ist gerade in der letzten Zeit wieder eindeu-
tig durch Härte gekennzeichnet. Selbst wenn das 
Hohe Haus eine Amnestie beschließen sollte, würde 
diese, wie ich schon ausgeführt habe, nur zur Frei-
lassung einiger weniger in der Bundesrepublik 
in Strafhaft befindlicher Verurteilter führen. Sie 
würde in der sowjetisch besetzten Zone die Wir-
kung eines verpflichtenden Beispiels nicht haben 
können. Im Gegenteil, sie würde von den Macht-
habern der Zone nur bagatellisiert werden. Denn 
die von dort aus betriebene Propaganda für eine 
Amnestie zeigt deutlich, daß es  der  sowjetisch be-
setzten Zone nicht so sehr auf die Befreiung eini-
ger Strafgefangener und auf die Niederschlagung 
schwebender Verfahren ankommt; was man dort 
will, ist die Beseitigung unserer Staatsschutzbe-
stimmungen und die Inhibierung ihrer Anwen-
dung. Wenn die Machthaber der Zone guten Wil-
lens wären, könnte und müßte die milde, sehr 
milde Strafpraxis unserer Gerichte in Staatsschutz-
sachen wie auch die ungemein weitherzige Bewil-
ligung von Strafaussetzungen zur Bewährung 
ebenso im Sinne einer Entspannung wirken wie 
eben eine Amnestie. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

(Abg. Dr. Greve: Das auch noch! Jetzt 
gibt es Pfeffer!) 

Dr. Schrader, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Mein ver-
ehrter Kollege, der Herr Bundesminister der Justiz, 
der in dieser Frage federführend ist, hat soeben 
das Zahlenwerk, die rechtlichen und die rechts-
politischen Gesichtspunkte ausgebreitet. Erlauben 
Sie mir, nun noch einige Anmerkungen zur Ge-
schichte und zu den Hintergründen der Amnestie-
kampagne zu machen. 

Seit Herbst 1955, also beinahe einem Jahr vor 
dem Verbot der Kommunistischen Partei, sind SED 
und KP mit allen Kräften bemüht, eine Amnestie 
für kommunistische Funktionäre in der Bundes- 
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republik zu erreichen. Diesen Bemühungen gab 
man im Dezember 1955 eine breitere Basis: in 
Frankfurt wurde unter Mitwirkung der kommu-
nistischen Hilfsorganisation „Zentralrat zum Schutz 
demokratischer Rechte" ein Initiativausschuß für 
eine Amnestie von Kommunisten gegründet. Diesem 
Ausschuß, der noch tätig ist, gehören unter ande-
rem mehrere Rechtsanwälte an, die nach außen 
hin als von der KP unabhängig erscheinen. Ich ver-
zichte darauf, die Namen der sechs Anwälte zu 
nennen, und werde sie nur nach sonstigen Posi-
tionen bezeichnen. Der eine ist ein Präsidiumsmit-
glied der GVP, der zweite der Zweite Vorsitzende 
der kommunistischen „Liga der Wehrdienstgegner", 
der dritte ein Teilnehmer am „Weltfriedenstreffen" 
in Helsinki von 1955, der vierte ein Teilnehmer 
an der kommunistischen Volksbefragungsaktion 
1951, der fünfte ein Mitglied des Landesvorstandes 
der GVP Hessen und Teilnehmer am „Weltfrie-
denstreffen" in Helsinki 1955, ein sechster und 
schließlich ein siebenter Teilnehmer: dieser sieben-
te Teilnehmer ist Leiter des Heidelberger Kreises 
des „Demokratischen Kulturbundes", Präsidiums-
mitglied der von dem ,Demokratischen Kultur-
bund" gesteuerten „Deutschen Begegnung". Dieser 
Ausschuß versandte Anfang 1956 in mehreren tau-
send Exemplaren einen Appell, mit dem Juristen 
und Politiker der Bundesrepublik aufgefordert 
wurden, seine Bemühungen um eine umfassende 
Amnestie aller politisch Verurteilten zu unter-
stützen. Im März 1956 versandte der Zentralrat 
eine Denkschrift über Probleme der Justiz in poli-
tischen Strafsachen, die von zwei Rechtsanwälten, 
von denen ich vorhin schon einen genannt habe, 
ausgearbeitet worden war. Ende 1956 hat der Zen-
tralrat eine Zusammenstellung über das Ausmaß 
der politischen Verfahren in der Bundesrepublik 
herausgegeben. Diese Schrift ist von den genannten 
Rechtsanwälten im Namen des Amnestieausschus-
ses den Fraktionen des Bundestages übergeben 
worden. Auch diese Tatsache zeigt die weitgehende 
Identität der kommunistischen Hilfsorganisation 
„Zentralrat zum Schutze demokratischer Rechte" 
mit dem Amnestieausschuß. 

Welches Ziel wird von den Kräften. die ich ge-
rade genannt habe, verfolgt? Nach mir vorliegen-
den Berichten gehen leitende SED- und KP-Funk-
tionäre von folgenden Erwägungen aus. Die öffent-
liche Diskussion dieser Fragen sei insofern sehr 
zu begrüßen, weil dadurch in der Bundesrepublik 
und im Ausland weithin bekannt werde, daß es 
auch im Bundesgebiet politische Gefangene gebe. 
Dadurch werde die Bundesrepublik in gewissem 
Umfang in Mißkredit geraten. Die Diskussion 
werfe auch die Frage auf, ob die Bundesrepublik 
wirklich ein Rechtsstaat sei. Dadurch werde der 
moralische Vorsprung der Bundesrepublik gegen-
über der Sowjetzone gemindert. Die Erörterung 
dieser Fragen biete im Rahmen der seit Oktober 
1955 betriebenen und nach dem XX. Parteitag der 
KPdSU nachdrücklich verfolgten Politik Ansatz-
punkte, mit den in Opposition zur Bundesregie-
rung stehenden Kräften zu gemeinsamem Handeln 
zu gelangen. Nach diesen Ansichten, die ich gerade 
zitiere, würde sich auch ein Mißerfolg der kom-
munistischen Agitation zugunsten der SED aus-
wirken, weil durch das Scheitern derartiger Ver-
suche der Schein erweckt würde, daß die Bundes-
republik nicht bereit sei, den Inhaftierten der 
Sowjetzone wirklich zu helfen. 

(Abg. Wittrock: Das ist ja direkt 
beleidigend!) 

SED und KP gingen auch idavon aus, daß die Frage 
der Amnestie, ganz gleich, welche Lösung sie fin-
den werde, im Hinblick auf di e  Bundestagswahlen 
1957 den Zwecken ihrer Politik ,dienstbar gemacht 
werden könne. 

Über diese Erwägungen hinaus versprechen sich 
die Kommunisten von einer Amnestie folgende 
Vorteile. Das Verbot der Kommunistischen Partei 
hat bei ihren Anhängern einen nachhaltigen Schock 
ausgelöst, der noch heute den Aufbau eines illega-
len Apparates entscheidend hemmt. Eine Amnestie 
würde diese Wirkung zunichte machen und die 
Furcht vor dem Risiko 'illegaler Betätigung min-
dern. Die bisher Verurteilten sind, wie die  Durch-
sicht ihrer Akten zeigt, durchweg die fanatischsten 
Kommunisten. Sie würden ihre wiedergewonnene 
Freiheit erneut zum Kampf gegen die Bundesrepu-
blik mißbrauchen, den illegalen Apparat in der 
Bundesrepublik oder die Reihen der Unterdrücker 
in der Sowjetzone wesentlich verstärken. Das gilt 
insbesondere auch für die namhaftesten Kommu-
nisten, die wegen der gegen sie bestehenden Haft-
befehle Idas Gebiet der Bundesrepublik  nicht be-
treten. 

Die von der SED gesteuerte Flucht zahlreicher 
Funktionäre in die Sowjetzone hatte weniger den 
Zweck, die Betreffenden selbst vor Untersuchungs-
oder Strafhaft zu bewahren, sondern mehr noch, 
zu verhindern, daß bestimmte Strafverfahren 
überhaupt durchgeführt werden können, weil die 
Auswirkungen dieser Strafverfahren auf die KP 
und ihre Hilfsorganisationen befürchtet wurden. 
Denn jedes Strafverfahren gegen einen Funktionär 
der KP ist zugleich ein Stück politischen ,,Offen-
barungseides" der Kommunisten, das für die 
Öffentlichkeit außerordentlich instruktiv ist. Eine 
Amnestie würde gerade diesen von der KP beson-
ders gefürchteten „Offenbarungseid" verhindern. 
Eine Amnestie würde das dringend notwendige 
Vorgehen gegen kommunistische Tarnorganisa-
tionen weiter erschweren. 

Lassen Sie mich nun noch einige Worte über die 
Nachteile hinzufügen, die sich aus einer Amnestie 
für den Staatsschutz ergäben. Die bisher durchge-
führten Verfahren gegen die gefährlichsten Kom-
munisten sind das Ergebnis einer sehr mühevol-
len, jahrelangen Kleinarbeit. Das erklärt sich sehr 
leicht daraus, daß bei uns die rechtsstaatlichen 
Anforderungen an der. Nachweis einer Straftat 
äußerst hoch gespannt sind, daß also das Beweis-
material umfassend und lückenlos sein muß. Die 
Arbeitswilligkeit aller Organe des Staatsschutzes 
auf diesem schwierigen und gefährlichen Gebiet 
würde aufs schwerste beeinträchtigt, wenn ihre 
Arbeit von hoher Hand bagatellisiert würde. Ein 
falsches Verhalten an den obersten Führungsstel-
en hat leicht eine verheerende Wirkung auf die 

Pflichttreue des kleinen Mannes „an der Front". 
Was für die untersten Organe der Staatssicherheit 
gilt, kann entsprechend auch von den Staatsanwäl-
ten und Gerichten gesagt werden. Der Ernst des 
strafrechtlichen Staatsschutzes darf nicht relati-
viert werden. Wenn erst einmal der Weg von Am-
nestien für den Staatsfeind beschritten ist, läßt 
sich nicht mehr die Überzeugung wecken. daß dies 
nun die letzte Amnestie sei und daß von jetzt an 
Ernst gemacht werde. 

(Beifall in der Mitte.) 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 

wenige Worte zu der Einstellung auf der anderen 
Seite sagen. Aus dem Munde maßgeblicher Funk- 
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tionäre von drüben wissen wir, daß dort an eine 
Amnestie, d. h. an eine generelle Maßnahme zu-
gunsten der politischen Gefangenen, unter gar kei-
nen Umständen gedacht wird. Ich habe bereits des 
öfteren erklärt, daß wir unter Zurückstellung aller 
Bedenken jederzeit bereit sein würden, einer Am-
nestie zuzustimmen, wenn dadurch der von uns 
allen ersehnte Erfolg der Befreiung der Tausende 
von Häftlingen drüben erreicht würde. 

(Beifall in der Mitte.) 

Wir wissen, daß die totalitären Kommunisten die-
ses Problem unter völlig anderen Gesichtspunkten 
beurteilen. Sie sehen in den wenigen Häftlingen, 
die es in der Bundesrepublik gibt, eingekerkerte 
Patrioten. Die politischen Gefangenen drüben da-
gegen halten sie für den Abschaum der Mensch-
heit. 

Wir verfahren aus Gründen der Rechtsstaatlich-
keit und der Humanität auch in der Staatsschutz

-

praxis überaus nachsichtig. 
Für diejenigen, die vielleicht einen Zweifel an 

 dem hätten, was ich über die Einstellung drüben 
gesagt habe, empfiehlt sich ein Blick in die heu-
tigen Stellungnahmen von drüben zur Begnadigung 
des Kommunisten Angenfort. Ich darf hier etwas 
daraus vorlesen. Die Gnadenentscheidung, heißt 
es dort, des Bundespräsidenten für Angenfort sei 
nicht etwa erfolgt, weil die Bonner Justiz plötzlich 
ein Einsehen bekommen habe, sondern weil die 
zahlreichen Proteste aus aller Welt auch hier nicht 
ohne Wirkung geblieben seien. Es werden Kund-
gebungen verbreitet, deren Tenor ist: Das ist das 
Ergebnis der weltweiten Protestbewegungen ge-
gen die widerrechtliche Inhaftierung westdeutscher 
Patrioten. 

Meine Damen und Herren, es liegt nicht an uns, 
daß es drüben eine Terrorjustiz gibt, die unbeirrt 
ihren eigenen unmenschlichen Gesetzen gehorcht. 
Unter diesen Umständen erweist sich der von der 
Bundesregierung vorgeschlagene Weg als der ein-
zig mögliche: eine rechtsstaatliche Staatsschutz

-

praxis, die Würdigung des einzelnen Täters und 
die Anwendung aller Strafmilderungs- und Begna-
digungsmaßnahmen, soweit sie vertretbar sind. 
Wir werden uns nicht von der Hoffnung abbringen 
lassen, daß diese Einstellung letztlich nicht ohne 
Echo auf der anderen Seite bleiben kann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Stammberger. 

Dr. Stammberger (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Als der Rechtsausschuß seiner-
zeit mit nur einer Stimme Mehrheit unseren Ent-
wurf zu einem Amnestiegesetz ablehnte, hat das 
eine westdeutsche Zeitung, die zweifellos nicht im 
Verdacht steht, kommunistenfreundlich oder gar 
kommunistisch zu sein, nämlich die „Deutsche 
Zeitung und Wirtschaftszeitung", unter der Über-
schrift kommentiert „Mißachtung des Rechts". Mir 
scheint, diese Kritik geht etwas zu weit. Eine 
Amnestie setzt nicht Recht; eine Amnestie läßt 
vielmehr gerade Gnade vor Recht ergehen. Diese 
Feststellung scheint mir notwendig zu sein, not-
wendig vor allem gegenüber den Machthabern in 
der Sowjetzone und der dort geübten Justiz. Unsere 
Gesetze sind auf rechtsstaatlicher Grundlage er-
lassen, und unsere Gerichte entscheiden unabhän-

gig. Die Urteile, die von diesen Gerichten nach die-
sen Gesetzen verkündet werden, sind keine Miß-
achtung des Rechts. 

Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, 
diese Kritik war der Ausdruck eines Gefühls, daß 
jetzt etwas geschehen muß, geschehen nicht allein 
aus rechtlichen, sondern auch aus politischen Er-
wägungen. Diese Erwägungen werden nicht nur 
von denjenigen Parteien geteilt, die im Bundestag 
geschlossen den Amnestiegesetzentwurf eingebracht 
haben oder die ihn unterstützen, sondern sie sind 
auch von Bundesministern und von Bundestags-
abgeordneten der Koalitionsparteien angestellt 
worden, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

ferner von Länderregierungen, auch solchen Län-
derregierungen, an denen die Parteien maßgeblich 
vertreten sind, die hier im Bundestag das Gesetz 
ablehnen, 

(Abg. Wittrock: Und die alle von Minister 
Schröder diffamiert und beleidigt werden!) 

weiter von Institutionen aller Art, auch kirchlicher 
Art, insbesondere vom Kuratorium Unteilbares 
Deutschland. 

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang nach-
drücklich distanzieren von allen kommunistischen 
Organisationen oder irgendwelchen Tarnorganisa-
tionen, die zwar dasselbe Ziel haben, aber aus ganz 
anderen Gründen. 

Meine Damen und Herren, ich bedauere es 
außerordentlich, und ich möchte mich namens 
meiner Fraktion, der Freien Demokraten, nach-
drücklich dagegen verwahren, daß der Herr Bun-
desinnenminister die sachliche Diskussion verlas-
sen hat 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

und alles das in den großen Rahmen einer „Amne-
stiekampagne" und gewisser Hintergründe mit der 
Absicht, den Staat zu zersetzen, hineingestellt hat. 
Das ist keine sachliche Diskussion. 

(Zuruf von der SPD: Er kann doch nicht 
anders!) 

Ich glaube, den Parteien, die in diesem Hause das 
Anliegen einer Amnestie vertreten, geht es um 
andere Gründe. 

Der Herr Bundesinnenminister hat bereits ein-
mal im Bulletin die Befürworter der Amnestie zu 
klassifizieren versucht. Er hat dies in einer Art 
und Weise getan, die die bereits zitierte Zeitung 
zu der Feststellung veranlaßte, er habe den Befür-
wortern der Amnestie eigentlich nur die Wahl ge-
lassen, ob sie sich als böswillig oder dumm be-
trachten wollten. Meine Damen und Herren, leider 
hat der Herr Bundesinnenminister — den ich an-
sonsten, das weiß er. sehr hoch schätze — es auch 
heute nicht über sich gebracht, davon Abstand zu 
nehmen. 

Aber für uns liegen die Dinge doch etwas 
tiefer. Da ist zunächst einmal der § 90 a Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches, wonach eine Verfolgung der Tat 
erst zulässig ist, nachdem das Bundesverfassungs-
gericht festgestellt hat, daß diese Partei verfas-
sungswidrig ist. Wir haben uns im Rechtsausschuß 
über das Problem, über die Bedeutung und insbe-
sondere über die Auswirkungen dieser Vorschrift 
sehr eingehend unterhalten. Die Dinge waren 
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durchaus nicht so einfach, wie sie vorhin der Herr 
Bundesjustizminister dargestellt hat. 

(Abg. Metzger: Sehr richtig!) 

Er selbst hat mit Recht davon gesprochen, daß 
jedem Juristen ein ungelöster Rest in der Brust 
verbleibt und auch verbleiben muß. — Wir haben 
uns, wie gesagt, über die Problematik dieser Vor-
schrift sehr eingehend unterhalten. Zweifellos hat 
der 1. Bundestag, als er sie erließ, nicht vorge-
habt, gegen den fundamentalen Grundsatz einer 
jeden demokratischen Verfassung und auch der 
Verfassung der Bundesrepublik zu verstoßen: 
„Nulla poena sine lege", d. h. rückwirkend etwas 
für strafbar zu erklären, was im Zeitpunkt der Be-
gehung nicht strafbar war. Zweifellos hat man, 
wie es der Herr Bundesjustizminister vorhin ge-
sagt hat, eine Art Verfahrensvoraussetzung ge-
dacht, die durch das Bundesverfassungsgericht ge-
schaffen werden solle. 

Aber in der Praxis, meine Damen und Herren, 
sehen nunmehr — das merken wir ja jetzt — die 
Dinge leider etwas anders aus. Es handelt sich nicht 
um Landesverräter oder um Kriminelle wie etwa 
Menschenräuber, sondern es handelt sich um jene 
politischen Straftaten, es handelt sich um die Tätig-
keit für eine zugelassene Partei, deren politische 
Ziele sich von der Zulassung bis zum Verbot um 
nichts geändert haben. Es handelt sich um eine 
politische Partei, die, sagen wir es doch einmal 
ganz offen, eine Zeitlang bei der Besatzungsmacht 
— nicht nur bei der  sowjetischen — eine Art 
Persona grata war, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

die kostbare Lizenzzeitungen erhielt, 

(Zuruf von der SPD: Davon können wir 
ein Lied singen!) 

die mit Mandaten vom Bundestag über die  Land-
tage hinweg bis in die Gemeindeparlamente ver-
treten war, ja die sogar Minister in verschiedenen 
Länderkabinetten in der ersten Nachkriegszeit ge-
stellt hat. 

Nun wird man sagen können, die geltenden Ge-
setze sind zu Recht beschlossen, die Anklagen sind 
zu Recht erhoben, die Urteile sind zu Recht ge-
fällt worden. Wer für eine solche Vereinigung ar-
beitet, geht eben das Risiko ein, sich strafbar zu 
machen, und wer den gewaltsamen Sturz des demo-
kratischen Staates propagiert, riskiert eben, daß er 
von den Organen dieses Staates eingesperrt wird. 
Jeder mußte mit diesen Folgen rechnen. Aber, 
meine Damen und Herren, man kommt nicht 
darum herum, daß zur Feststellung der Gründe, die 
jedem Staatsbürger, der sich in dieser Art und 
Weise politisch betätigt hat, nach der Meinung des 
Urteils von vornherein geläufig sein sollten, die 
weisen Richter — ich sage das nicht ironisierend, 
ich meine das ernst — des Bundesverfassungs-
gerichts immerhin fünf Jahre gebraucht haben und 
daß dann ein Urteil ergangen ist, das zwar recht-
lich einwandfrei ist und für die Zukunft, vom 
Zeitpunkt seines Ergehens an, klare Verhältnisse 
schafft, über dessen politische Zweckmäßigkeit 
man  aber  durchaus verschiedener Auffassung sein 
kann. Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß 
es nicht sinnvoll ist, an Stelle einer Partei, deren 
politische Bedeutungslosigkeit infolge der Ableh-
nung jeglichen Radikalismus durch das deutsche 
Volk von Wahl zu Wahl mehr dokumentiert wurde,  

die für die ostzonale Propaganda so dringend not-
wendigen Märtyrer zu schaffen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 
Kein Geringerer als der Herr Bundesminister Lem-
mer hat erklärt, die nationale kommunistische Ge-
fahr in Westdeutschland reiche nicht einmal zum 
Kinderschreck aus. 

Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, 
klare Verhältnisse sind seit dem KPD-Verbot für 
jeden ersichtlich geschaffen worden, und nachdem 
das Bundesverfassungsgericht gesprochen hat, darf 
es hier keine Nachgiebigkeit geben. Aber für das, 
was vorher war, sollte man Gnade vor Recht er-
gehen lassen, schon um denjenigen den Weg zur 
Umkehr nicht zu verbauen, die gewillt sind, diesen 
Weg zu gehen. 

Ich weiß, daß Herr Bundesinnenminister Schrö-
der — und er ist es leider nicht allein — auf dem 
Standpunkt steht, diese Leute seien unverbesser-
lich, und gerade Ungarn habe ja gezeigt, daß man 
ihnen gegenüber hart und unnachgiebig sein müsse. 
Meine Damen und Herren, ich bin eher der 
Meinung, daß das Gegenteil der Fall ist. Der Herr 
Bundesinnenminister hat  von einem Schock ge-
sprochen, der bei den meisten Kommunisten durch 
das Verbot der KPD entstanden sei. Ich glaube, 
daß die Vorgänge in Ungarn und insbesondere die 
Vorgänge während und nach dem 20. Parteitag der 
KPdSU eine viel stärkere Erschütterung in den 
Reihen der Kommunistischen Partei hervorgerufen 
haben. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Sie haben doch gehört, in welch starkem Maße sich 
selbst führende Funktionäre der Kommunistischen 
Partei in allen Ländern Westeuropas distanziert 
haben, als der Kurs der Sowjetunion gegenüber 
Ungarn für jeden, der auch nur einigermaßen gut-
willig ist, so offensichtlich zutage trat. 

Wie sich die Dinge bei uns ausgewirkt hätten, 
wissen wir nicht, weil die KPD zum damaligen 
Zeitpunkt bei uns bereits verboten war. Aber, 
meine Damen und Herren, zweifellos gibt es auch 
bei uns Leute, die  umkehrwillig sind, und wir soll-
ten sie nicht unnötigerweise in die Isolierung 
zurücktreiben. indem wir sie nach wie vor mit der 
KPD identifizieren. Wir sollten vor allem nicht die 
Gefahr heraufbeschwören, diese Leute wieder in 
die Arme der KPD zurückzutreiben, schon auf 
Grund der Schützenhilfe auf propagandistischem 
und sonstigem Gebiet, die ihnen ja gerade in 
diesen Prozessen ununterbrochen von dieser Seite 
geleistet wird. 

Dann, meine Damen und Herren, geht es uns 
zum wenigsten um die Sünder hier, sondern es 
geht uns vor allen Dingen — das sagen wir ganz 
offen — um Leben und Freiheit derer, die für ihr 
Eintreten gerade für diese Freiheit hinter den 
Zuchthausmauern der Sowjetzone sitzen. Wie die 
Auswirkungen einer derartigen Amnestie auf die 
Ostzone sein werden, wissen wir nicht: wir können 
nur Hoffnungen haben. Sie wissen, daß wir, die 
Freien Demokraten, die Absicht hatten, eine gleich-
zeitige Aktion drüben in der Ostzone zu erzielen. 
Sie wissen, daß wir gescheitert sind. Man hat das 
seitens der Bundesregierung kommentiert, indem 
man gesagt hat, wir seien schmählich abgeblitzt. 
und man habe eben Recht mit seiner Ansicht, daß 
dort drüben nichts zu erreichen sei. Meine Damen 
und Herren, etwas weniger Selbstgefälligkeit wäre 
besser gewesen; 
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und der SPD) 
denn die Gründe, die zu dieser Selbstgefälligkeit 
führten, die führten ja letzten Endes auch dazu, 
daß Tausende immer noch drüben hinter den 
Zuchthausmauern sitzen. 

(Lachen und Zurufe in der Mitte: Na, na!) 

— Wollen Sie es bestreiten, daß noch Tausende 
dahinter sitzen? Wollen Sie etwa sagen, daß sie alle 
schon entlassen worden seien? 

(Abg. Majonica: Es sitzen noch 13 000! 
Aber Sie wollen doch nicht behaupten, daß 
wir es sind, die dafür gesorgt haben, daß 

die 13 000 noch dort sitzen?!) 

– Das habe ich nicht behauptet. 

(Abg. Majonica: Das haben Sie nicht ge

-

sagt? — Große Unruhe.) 

- Wenn Sie mich dahingehend verstanden haben 
sollten, ich hätte gesagt, daß die Reaktion der Bun-
desregierung dazu geführt habe, dann haben Sie 
mich restlos mißverstanden. Ich glaube, daß die 
anderen mich verstanden haben. 

(Abg. Majonica: Unsere Selbstgerechtig

-

keit habe dazu geführt, haben Sie gesagt!) 

— Was ich gesagt habe, können Sie im Protokoll 
nachlesen. 

Nun, meine Damen und Herren, ist es uns 
andererseits bekannt, daß auch Tausende drüben 
entlassen worden sind. Wir haben uns mit diesen 
Vorgängen sehr genau beschäftigt; denn wir sind 
in einer großen Zahl dieser Fälle helfend tätig ge-
wesen. Wir wissen, daß die Praxis des Umfangs 
und der Begründung der Entlassungen ständig 
schwankt. Aber wir halten es für unsere Aufgabe, 
alles zu tun. um hier einzuwirken und diese Ent-
wicklung zu fördern, und sei es nur, um der ande-
ren Seite den Grund für die unsinnige Behauptung 
zu nehmen, wir würden hier mit den Gegnern 
unserer Staatsordnung genau so verfahren, wie 
man es drüben tut. Meine Damen und Herren, Sie 
mögen das Menschenhandel nennen. Sie mögen 
das, wie es der Herr Bundesinnenminister getan 
hat, eine unsinnige Vorleistung nennen, Sie mögen 
es, wie auch er es getan hat, einen Wettbe werb in 
Menschlichkeit nennen, den wir nicht nötig hätten. 
Sie mögen darauf hinweisen, daß unser Staat ein 
Rechtsstaat und drüben ein Unrechtsstaat ist. 
Meine Damen und Herren, das ist alles schön und 
gut, aber aus dem Gesichtsfeld derer, die drüben 
im Zuchthaus sitzen. sehen die Dinge etwas anders 
aus. 

(Zustimmung bei der SPD.) 
Unterhalten Sie sich einmal mit den Leuten, die 
von drüben herüberkommen, nachdem sie aus dem 
Zuchthaus entlassen worden sind! Wir haben es 
reichlich getan. Sie vertreten alle unsern Stand-
punkt. 

Nun zu einem sehr gewichtigen und durchaus 
nicht beiseite zu schiebenden Argument. das der 
Herr Bundesinnenminister gebracht hat, die Frage 
der Staatssicherheit. Ich möchte zunächst einmal 
sagen. daß ein gewisser Zwiespalt zwischen den 
Ausführungen der beiden Minister liegt, die vor-
hin zu uns gesprochen haben. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Denn während der Herr Bundesinnenminister  

immer noch von einer dadurch auftretenden Ge-
fährdung der Staatssicherheit spricht, sagt der 
Herr Bundesjustizminister, daß das Problem so ge-
ringfügig sei, daß es sich eigentlich gar nicht 
lohne, hier eine Amnestie zu erlassen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 
Es war sehr bedauerlich, daß sich der Herr Be-
richterstatter — kein Vorwurf gegen den Herrn 
Kollegen Platner; denn dafür kann er nichts — 
abermals in der Höhe der Zahlen berichtigen las-
sen mußte. Der Herr Kollege Platner hat die Zah-
len genannt, die uns in der Sitzung des Rechtsaus-
schusses als authentisch angegeben worden sind. 
Heute hörten wir schon wieder andere. 

(Abg. Majonica: Wo haben wir andere ge

-

nannt?) 
Aber ich glaube, daß die Zahl als solche keine Rolle 
spielt. 

Der Herr Bundesinnenminister hat einmal im 
Bulletin drei Fundamente für die Staatssicherheit 
herausgestellt: die wirtschaftliche Lage, die sozia-
len Verhältnisse und die staatliche Autorität mit 
ihren Machtmitteln. Ich bin der Meinung, daß der 
Herr Bundesminister das Wichtigste vergessen hat, 
nämlich das Bindeglied, welches verhindert, daß 
trotz allem die östliche Ideologie im Wege der In-
filtration bei uns eindringt, und das ist der Geist. 
Meine Damen und Herren, Sie können eine Partei 
verbieten, Sie können ihre Anhänger einsperren, 
Sie können ihre Propaganda unterbinden, aber die 
Ideologie, die dahintersteht, die können Sie nur 
ausrotten, wenn Sie an ihre Stelle etwas Besseres 
setzen und wenn von diesem Besseren ein jeder 
Staatsbürger voll und ganz überzeugt ist. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
GB/BHE. — Unruhe in der Mitte.) 

— Wenn vom Geist die Rede ist, Herr Kollege, 
sollten Sie die Geste nicht machen, die Sie soeben 
gemacht haben! 

(Erneuter Beifall bei der FDP, der SPD 
und dem GB/BHE. — Zurufe von der 

Mitte.) 
Diesen Kampf und diese Auseinandersetzung kön-
nen Sie nur in der politischen Arena führen und 
nicht vor dem Prozeßgericht, wenn sich auch natür-
lich politische Prozesse nie ganz vermeiden lassen 
werden. 

(Abg. Majonica: Haben Sie mal etwas von 
der Geschichte der Weimarer Republik 

gehört?) 
— Wäre das nicht so, Herr Kollege Majonica, dann 
würde Ihnen auch die staatliche Autorität allein 
nichts nützen; denn auch diese staatliche Autorität 
stützt sich auf Menschen, die der Anfechtung 
unterliegen. Wir haben das ja erlebt vom Präsiden-
ten des Verfassungsschutzamtes bis hinüber zur 
militärischen Abwehr. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Sicherheit bietet nicht die staatliche Autorität 
allein, Sicherheit bietet nur das in sich gefestigte 
Volk. Das ist das Wesentliche. 

(Erneuter Beifall bei der FDP, der SPD 
und dem GB/BHE.) 

Ein Rechtsstaat, der innerlich stark und innerlich 
fest ist, kann es sich leisten, großzügig zu sein, und 
Amnestie setzt eine Großzügigkeit voraus. Daher 
möchte ich einmal der  harten und unnachgiebigen 
Autoritätsidee des Herrn Bundesinnenministers 



2. Deutscher Bundestag — 201. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 4. April 1957 	11437 

(Dr. Stammberger) 
die Meinung eines Mannes entgegenhalten, der 
ebenfalls von Amts wegen wie kaum ein anderer 
dazu berufen ist, für die Sicherheit unserer Bun-
desrepublik zu sorgen. Das ist der Herr Oberbun-
desanwalt Güde, der unter Bezugnahme auf ein 
Urteil des Supreme Court für ein solches Gesetz 
gegen politische Straftaten und auch für seine An-
wendung im Einzelfall clear and present danger 
— klare und gegenwärtige Gefahr — voraussetzt 
und angenommen wissen will. Er hat das einmal 
in einer Rede kommentiert, die er im Jahre 1955 
gehalten hat. Ich möchte diese Stelle mit der Ge-
nehmigung des Herrn Präsidenten, um die ich 
hiermit bitte, verlesen. Er hat dort gesagt: 

Auch wenn wir die liberale Konzeption angel-
sächsischer Prägung nicht unbesehen auf unsere 
Verhältnisse übertragen wollten, bliebe der 
Begriff der klaren und unzweideutigen Gefahr 
auch für uns ein tragender Begriff allen poli-
tischen Strafrechts, tragend, weil in einer 
grundsätzlich freien Ordnung allein die Ge-
fahr für die Freiheit und die Notwendigkeit 
der Abwendung dieser Gefahr die Rechtferti-
gung für eine Beschränkung der Freiheit geben 
können, tragend aber auch als Rechtsgedanke 
der Schranke und des Maßes. Nicht weiter und 
nicht mehr als zur Abwehr der Gefahr erfor-
derlich, ist die Beschränkung der Freiheit und 
damit auch die Anwendung politischen Straf-
rechts gerechtfertigt. 

So der Herr Oberbundesanwalt. 

Wir glauben, daß unser Rechtsstaat innerlich 
stark und fest genug ist, um großzügig sein zu kön-
nen, und wir glauben auch, daß in unserem Volk 
der Gedanke der Freiheit, wie wir sie verstehen, 
so fest verwurzelt ist, daß Gründe der Staatssicher-
heit einer Amnestie nicht entgegenstehen sollten. 

Lassen Sie mich noch einiges zu dem Lösungs-
vorschlag sagen, den die Koalitionsparteien verfol-
gen, wie er sich aus dem vorgelegten Entschlie-
ßungsantrag ergibt. Wir haben heute früh gelesen, 
daß der Herr Bundespräsident Jupp Angenfort be-
gnadigt hat. Wenn der begnadigt wird, der meines 
Wissens die höchste Strafe erhalten hat, dann 
müßten, wenn man an eine Rechtsgleichheit denkt 
und zu einer Rechtsgleichheit kommen wi ll  — und 
nirgendwo ist sie mehr vonnöten als gerade hier 
—, alle anderen auch entlassen werden. Meine 
Damen und Herren, wo besteht denn da nun die 
Gefahr für die Staatssicherheit, wenn selbst die 
Partei des Herrn Innenministers diesen Stand-
punkt vertritt? 

Aber wir haben zwei Bedenken gegen den uns 
vorgelegten Entschließungsantrag. Der politische 
Effekt, den wir wünschen und den wir uns erhof-
fen, bleibt weg. „Die Welt", auch eine Zeitung, 
die nicht kommunistisch und nicht kommunisten-
freundlich ist und die wahrscheinlich auch keine 
„Amnestiekampagne" treiben will, hat heute noch 
geschrieben, was man hier tun wolle, das sei, das 
politische Pfand umzuwechseln in kleine Münze, 
die als solche bedeutungslos bleiben muß. 

Zweitens befürchten wir eine gewisse Rechts-
unsicherheit. Denn an die Stelle klarer Verhält-
nisse, wie sie für die gesamte Bundesrepublik und 
für die Anwendung auf alle Fälle durch ein Ge-
setz geschaffen würden, das in diesem Hause zu-
stande gekommen ist, treten nunmehr insgesamt 
elf verschiedene Gnadenbehörden: einmal der Herr 
Bundespräsident und dann die zehn Länderregie-

rungen bzw. ihre Justizminister. Allen gegenüber 
sind wir weder weisungsberechtigt noch können 
wir sie zu irgendeinem Verhalten veranlassen. 
Wir können sie nur darum bitten. 

Aus diesem Grunde haben wir erhebliche Beden-
ken gegen den Entschließungsentwurf, der uns hier 
vorgelegt worden ist. Wir stehen nach wie vor zu 
unserem Entwurf und bitten um Ihre Zustimmung. 
Namens meiner Fraktion beantrage ich zu § 1 des 
Gesetzes außerdem die namentliche Abstimmung 
und bitte Sie auch für diesen Antrag um Ihre 
Unterstützung. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD und 
beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Weber. 

Dr. Weber (Koblenz) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es ist ein Thema eigener Art und von eigenem 
Gewicht, das wir heute hier behandeln. Ich bin der 
Meinung, das sollte mit der Vorsicht und der Zu-
rückhaltung geschehen, die die Art des Themas uns 
aufgibt. Wir wollen dieses Thema, das seinen Grund 
zu einem erheblichen Teil in der Teilung Deutsch-
lands hat, mit warmem Herzen, aber auch mit 
wägendem, kühlem Verstand behandeln. Man sollte 
deshalb die Worte hier erst sehr wägen, ehe man 
sie herausläßt. 

Der 1. Deutsche Bundestag hat es im Jahre 1951 
angesichts der Situation des geteilten Deutschland 
für notwendig befunden, Gesetze zu beschließen, 
die durch diese Situation bedingt waren. Die 
Delikte der Staatsgefährdung kannte man früher 
nicht. Damals gab es nur einen Hochverrat und 
einen Landesverrat. Wir mußten uns der neuen 
Situation anpassen, wenn wir unserem Staat den 
notwendigen Schutz geben wollten. Es muß betont 
werden und ist zu begrüßen, daß damals alle staats-
bejahenden Parteien — das waren alle Parteien in 
diesem Hause, die heute hier vertreten sind — mit 
Ausnahme der Kommunisten, die damals ganz auf 
der Linken saßen, dem Ersten Strafrechtsänderungs-
gesetz von 1951 zugestimmt haben, auch diesen 
Paragraphen. 

(Abg. Wittrock: Man kann auch etwas 
dazulernen!) 

— Ja, daß man noch etwas dazulernen kann, 
Herr Kollege Wittrock, werde ich Ihnen gleich 
sagen. Die Frage ist, ob wir etwas dazulernen 
müss en. 

Herr Kollege Greve hat sich einmal bei einer 
Amnestiedebatte — wir haben in den vergangenen 
Jahren deren mehrere geführt — über das Wesen 
der Amnestie geäußert. Er hat sich dabei billigend 
auf den Beschluß des Bundesverfassungsgerichts, 
also unseres höchsten Gerichts, vom 22. April 1953 
bezogen und damals dem Bundesjustizminister vor-
gehalten, er hätte sich diese Entscheidung doch 
besser ansehen sollen. 

In diesem Beschluß 
— so hat er wörtlich gesagt — 

kommt zum Ausdruck, daß die Anschauungen 
über das Wesen der Amnestie Wandlungen 
unterworfen gewesen sind und daß heute im 
Volksbewußtsein die Gewährung von Amnestie 
nicht mehr als Ausfluß einer dem Recht vor-
hergehenden Gnade, sondern als Korrektur des 
Rechts selbst angesehen wird. 
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Ist nun Anlaß gegeben, eine solche Korrektur 

des Rechts vorzunehmen? Haben sich inzwischen, 
frage ich Sie, die Verhältnisse so entscheidend ge-
ändert, daß wir, sei es durch die Änderung dieser 
Gesetze selbst, sei es durch eine Amnestie, nun die 
Korrektur vornehmen müssen? 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Hier handelt 
es sich nur um Gnade, weil es um Dinge 
geht, die vor dem Zeitpunkt des Urteils 

liegen!) 
— Ich habe, Kollege Schröter, zitiert, was das 
Bundesverfassungsgericht über das Wesen der 
Amnestie ausgeführt hat und was der Herr Kollege 
Greve damals billigend zu dieser Entscheidung hier 
von diesem Platz aus gesagt hat. 

Die Erörterung einer Amnestie kann unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Dabei werden 
rechtliche, rechtspolitische und insbesondere bei 
politischen Delikten wie der Staatsgefährdung auch 
echte politische Gesichtspunkte zu berücksichtigen 
sein. Ich will mich nur mit den beiden ersten Ge-
sichtspunkten — mit dem rechtlichen und dem 
rechtspolitischen - befassen, mein Kollege Ma-
jonica wird später noch zu der politischen Bedeu-
tung der Frage sprechen. 

(Zuruf von der SPD: Uns bleibt auch nichts 
erspart!) 

Mehrfache Amnestiedebatten haben stattgefun-
den, sagte ich, und zwar anläßlich des Ersten Straf-
freiheitsgesetzes, bei der sehr umstrittenen Platow-
Amnestie, bei dem Zweiten Straffreiheitsgesetz. 
Wir haben damals die Grundsätze, unter denen uns 
eine Amnestie zulässig erschien, besonders heraus-
gearbeitet. 

Sie wissen — und da mache ich gar kein Hehl 
daraus —, daß die Frage der Amnestie auch in 
unseren Reihen sehr umstritten, will ich ruhig 
sagen, gewesen ist. Ich selbst hatte bis Anfang 
dieses Jahres keinen dezidierten Standpunkt zu 
dieser Frage, sondern es schien mir notwendig zu 
sein, die erforderlichen Unterlagen für die Beurtei-
lung der Frage herbeizuschaffen. Deswegen habe 
nicht nur ich, sondern in der Sitzung vom 7. No-
vember hat auch der Herr Kollege Arndt den 
Justizminister aufgefordert, diese Unterlagen, 
dieses Zahlenmaterial herbeizuschaffen. — Sie 
sprachen heute, Herr Kollege, von einem sozusagen 
Hollerith-Verfahren, weil das Zahlenmaterial Ihnen 
offenbar Unterlagen gebracht hat, die nicht Ihren 
Vorstellungen entsprachen. — Jedenfalls ist gerade 
von Ihrer Seite aus dieses Material gefordert wor-
den, und ich selbst habe es am 28. November auch 
noch einmal gefordert, und zu der entscheidenden 
Sitzung ist uns dieses einwandfreie und, Herr 
Kollege Stammberger, nie widerrufene und nie 
geänderte Zahlenmaterial vorgelegt worden. Der 
Herr Bundesjustizminister hat heute keine anderen 
Zahlen genannt, als damals in der Sitzung des 
Rechtsausschusses angegeben wurden, wo uns diese 
Übersicht vorgelegt worden ist. 

(Abg. Wittrock: Wir sind ja noch nicht 
drangewesen, Herr Kollege Dr. Weber!) 

Für eine Amnestie — meine Damen und Herren, 
das ist übereinstimmende Auffassung in diesem 
Hause gewesen — sollte immer ein besonderer 
Anlaß bestehen. Herr Kollege Greve — ich darf 
das mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zitieren 
— hat in der 17. Sitzung, als das Zweite Straf-
freiheitsgesetz hier zur Behandlung stand, folgendes 
ausgeführt: 

Bei der Amnestie darf es sich, und das berührt 
sowohl den Zeitpunkt als auch den Anlaß, nur 
um eine ganz seltene Angelegenheit aus einem 
besonderen Anlaß im Leben eines Staates und 
eines Volkes handeln. 

Er bezieht sich dann auf die Ausführungen, die der 
Herr Staatssekretär des Bundesjustizministeriums 
zu dieser Frage im Bundesrat am 18. September 
1953 vorgetragen hat. 

Ist ein solcher besonderer Anlaß gegeben? Im 
Rechtsausschuß ist einmal von einer Seite gesagt 
worden, jawohl, es sei ein Schnitt in der Entwick-
lung eingetreten durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 17. August 1956. Man hat in 
früheren Debatten betont, daß solche Veranlas-
sungen gegeben sein könnten, wenn es gelte, einen 
Schlußstrich unter politisch oder wirtschaftlich ver-
worrene Zeiten zu ziehen. 

Im Zusammenhang mit dieser Frage ist auch 
betont worden, der Anlaß sei dadurch gegeben, daß 
auf der anderen Seite in der Sowjetzone eine Teil-
amnestie erlassen worden sei, und diese Behaup-
tung findet sich noch in einer der letzten Veröffent-
lichungen des SPD-Pressedienstes. Ich bin darüber 
erstaunt; mir ist von einer Teilamnestie, die drüben 
erlassen worden sein soll, nichts bekannt, sondern 
mir ist nur bekannt, daß Einzelbegnadigungs-
aktionen auf Grund des § 346 der Strafprozeß-
ordnung der Sowjetzone durchgeführt worden sind. 
Da war allerdings angesichts der Menge der in 
Frage kommenden Verurteilten ein solches Ausmaß 
geboten, daß schon bei dieser Aktion Tausende 
entlassen werden konnten und entlassen werden 
mußten, was wir gerne dankbar anerkennen. Hof-
fentlich wird unsere Einstellung in diesen Dingen 
dazu führen, daß diese Aktionen, die drüben ins 
Stocken geraten sind, nun wieder fortgesetzt 
werden. 

Man hat weiter gesagt, nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 17. August sei nunmehr 
eine Flutwelle von Verfahren zu erwarten, deren 
die Staatsanwaltschaften und die Gerichte nicht 
mehr Herr werden könnten. Das war ein Argument, 
das sich zunächst hören ließ. Was hat sich aber er-
geben? Wir haben die Zahlen soeben gehört, und 
wir werden, wenn wir die Dinge nüchtern und 
sachlich betrachten wollen, nicht daran vorbeikom-
men, daß nach dem 17. August auf Grund des § 
90 a des 'Strafgesetzbuches insgesamt 1107 Verfah-
ren eingeleitet worden sind, wovon 641, also  rund 
drei Fünftel, bereits am 1. Januar eingestellt waren. 
Jetzt sind drei Monate vergangen. Wenn sich die 
Dinge so weiter entwickelt haben, dann werden 
jetzt nur noch wenige Verfahren dieser Art anhän-
gig sein. 

Es wurde ins  Feld geführt, daß sehr viele Ju-
gendliche und Heranwachsende betroffen seien, die 

 politisch irregeleitet gewesen seien. Nun, auch das 
wird durch die Zahlen ganz eindeutig widerlegt. 
Das war — das gebe ich Ihnen offen zu — für mich 
der entscheidende Gesichtspunkt, daß ich schließ-
lich eine ablehnende Haltung zu dem Erlaß einer 
allgemeinen Amnestie einnahm. Wenn sich nämlich 
herausstellt, daß in  den gesamten Verfahren, die 
abgewickelt worden sind, bisher nur acht Jugend-
liche beteiligt waren, daß sich am 1. Januar 1957 
nur zwei Jugendliche in Haft befanden, meine 
Damen und Herren, dann wird man wirklich nicht 
sagen können, daß uns diese Zahlen Veranlassung 
geben müßten — und insofern ist das Zahlen-
material außerordentlich wichtig —, diese Dinge 
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nun durch eine Amnestie zu bereinigen, sondern 
dann kann das 'durchaus im Wege von Einzelak-
tionen, von :Gnadenakten durch die Gerichte und 
die Gnadenbehörden geschehen. Und das eist in 
einem solchen Umfang geschehen, daß meines Er-
achtens eine Amnestie nicht mehr notwendig ist. 

Ich muß die Zahlen, die genannt worden sind, 
noch einmal wiederholen und ihre Bedeutung un-
terstreichen. Es sind 585 rechtskräftig Verurteilte, 
die ihre Strafe noch nicht verbüßt haben. Davon 
sind 464 Fälle erledigt, indem in 418 Fällen die 
Strafen entsprechend § 23 StGB von vornherein zur 
Bewährung ausgesetzt wurden und in 46 Fällen von 
der Befugnis des § 26 des Strafgesetzbuches Ge-
brauch gemacht wurde, d. h. die Betreffenden wur-
den nach Verbüßung eines Teiles der Strafe bedingt 
entlassen. Das sind nach meiner Rechnung vier 
Fünftel der  rechtskräftig Verurteilten. 

Es 'ist auch nicht uninteressant — was die Sta-
tistik auch noch ausweist —, in  welchem Rahmen 
sich die Verurteilungen bei uns bewegen. Zu Ge-
fängnis bis zu sechs Monaten sind verurteilt worden 
insgesamt 376, von sechs Monaten bis zu einem 
Jahr 152, von einem Jahr bis zu zwei Jahren 41, 
von zwei 'bis drei Jahren 6, darüber 6; in einem 
einzigen Fall ist Zuchthaus verhängt worden, und 
der Betreffende ist durch die Entschließung des 
Herrn Bundespräsidenten nunmehr begnadigt wor-
den. 

Meine Dramen und Herren, wenn man von Vor-
leistungen spricht, dann sollte man  sehen, daß die 

 Vorleistung durch uns erbracht worden ist; bei uns 
befindet sich niemand mehr wegen politischer Ver-
gehen im Zuchthaus! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn ob dieser Vorleistung sich drüben die Zucht-
häuser öffneten, dann würden dort  Tausende her

-

ausmarschieren müssen. 
(Erneuter Beifall in  der Mitte.) 

Von einem „Fanal" kann also keine Rede sein. 
Der „politische Effekt", Herr Kollege Stamm-
berger, kann also gar nichterreicht werden, weil 
die Zahl der Strafverfolgten bei uns gar nicht aus-
reicht, um ihn zu erzielen. Es würde also lediglich 
mehr oder weniger eine Deklamation abgegeben 
werden, wenn wir ,ein solches Amnestiegesetz be-
schlössen. Die Zahlen, die Ihnen vorgelegt worden 
sind, beweisen, daß die Zahl der Verurteilten so-
wohl wie auch der laufenden Strafverfolgungen 
nicht derart ist, daß sich ,durch eine Amnestie die-
ser politische Effekt erzielen ließe. 

Um welche Täter handelt es sich? Ich kann Ihnen 
da keine bessere Antwort geben, als es vor wenigen 
Tagen bei einer gleichgearteten Debatte jemand ge-
tan hat,  der  Ihnen jedenfalls nähersteht als uns. 
Der Justizminister Dr. Koch hat sich bei der Etat-
debatte im Bayerischen Landtag zur Frage der 
Amnestie geäußert — mit Erlaubnis ,des Herrn Prä-
sidenten darf ich einige Sätze aus seinen Äußerun-
gen zitieren — : 

Der weitaus größte Teil der Menschen, die in 
politische Strafverfahren verwickelt sind, be-
steht aus uneinsichtigen und unwilligen Fana-
tikern. Sie sind nach ihrer ganzen Einstellung 
nicht in der Lage, eine Amnestie als Grundlage 
für die Befriedung des politischen Lebens an-
zuerkennen und ihr künftiges Verhalten da-
nach einzurichten. 

Das hat ein Fachmann gesagt, der sieh mit diesen 
Dingen kraft Amtes befaßt hat, Herr Kollege 

Stammberger, und er hat einanderes Urteil über 
den hier in Frage kommenden Tätertyp abgegeben, 
als Sie es getan haben. 

Nach meiner Meinung wird der beabsichtigte Ef-
fekt auch durch jene Einzelmaßnahmen erzielt 
werden können, deren Umfang sich daraus ergibt, 
daß rund vier Fünftel der  rechtskräftig erkannten 
Strafen ausgesetzt worden sind. 

Ich habe gesagt, daß die Probleme auch in meiner 
eigenen Fraktion umstritten waren, und von diesem 
Platz aus hat mein sehr geschätzter Kollege, der 
heutige Herr Bundespostminister Lemmer in der 
denkwürdigen Debatte vom 30. Mai sich ebenfalls 
für eine Amnestie eingesetzt. 

(Abg. Metzger: Sogar Sie selber!) 

— Ich habe im Rechtsausschuß in Unkenntnis der 
Zahlen, Herr Kollege Metzger, 

(Zurufe von ,der SPD) 

und nicht zuletzt im Hinblick auf einen Einzelfall 
gesprochen. Sie werden sich entsinnen, daß ich den 
Fall eines jungen Menschenzitiert habe, der in den 
damaligen verworrenen Zeiten, als es um die Frage 
der Wiederaufrüstung ging, in derartige Kreise hin-
eingekommen war und sich nicht rechtzeitig davon 
lösen konnte. Ich habe Ihnen später erklärt, dieser 
Fall sei zufriedenstellend gelöst worden und die 
Zahlen ergäben jetzt, daß meine damalige An-
nahme, es seien Hunderte oder gar Tausende sol-
cher jungen Menschen in derartige Verfahren ver-
strickt, gar nicht zutreffend ist.  Die richtige Zahl — 
ich habe sie Ihnen eben genannt — von Verurteil-
ten ist insgesamt acht. Die Voraussetzungen, von 
denen ich damals ausging, treffen also nicht zu. 

Wir sind infolgedessen der Meinung, daß derar-
tige Einzelmaßnahmen das richtige sind. Es wird 
da keine Willkür Platz greifen, keine Rechtsunsi-
cherheit, wie Sie gemeint haben, Herr Kollege 
Stammberger, sondern es prüfen ja nach § 23 und 
§ 26 des Strafgesetzbuchs die unabhängigen Ge-
richte nach rechtsstaatlichen Grundsätzen die Vor-
aussetzungen der Aussetzung und  der bedingten 
Entlassung. 

(Abg. Dr. Stammberger: Das ist aber eine 
Ermessensentscheidung!) 

Im übrigen wird sich die Praxis der Justizmini-
ster nach meiner Meinung aufeinander abstimmen 
lassen, insbesondere wenn der Deutsche Bundestag 
von sich aus und ihm folgend die Bundesregierung 
einen Appell an sie richten. Ich befinde mich auch 
mit dieser Einstellung in guter Gesellschaft. Der 
Herr Kollege Greve hat in der 17. Sitzung zu dem 
damaligen Zweiten Straffreiheitsgesetz eine Äuße-
rung getan und aus der breiten Erfahrung der 
Praxis berichtet. Ich darf auch diesen Satz mit Ge-
nehmigung ides  Herrn Präsidenten vorlesen; er lau-
tet: 

Wenn Sie sich bei ,den Praktikern der Straf-
rechtspflege in der Bundesrepublik umhören, 
dann werden Sie, glaube ich, feststellen, daß 
die Meinung derjenigen überwiegt, die sagen, 
daß man es, wenn man einzelne Straftaten be-
rücksichtigen will, im Wege der Gnade und 
nicht im Wege der Amnestie machen sollte. 

Das Protokoll verzeichnet in Klammern darunter: 
„Zuruf von der FDP: Richtig!". 

(Heiterkeit bei der  CDU/CSU.) 

Wir haben uns also nunmehr Ihre damalige Mei

-

nung zu eigen gemacht. Wir glaubten allerdings 
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damals, den Schlußstrich unter die verworrenen 
Kriegszeiten ziehen zu sollen und  ziehen zu müs-
sen, und diesen Anlaß sehen wir hier, insbesondere 
angesichts des  vorliegenden Tatsachenmaterials, 
nicht als gegeben an. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Herr Kol

-

lege Weber, damals ging es doch um die 
Amnestie für die Haifische!) 

— Es ging darum, Herr Kollege, die verworrenen 
Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse zu bereinigen. 

Von drüben ist — das wird Herr Majonica 
noch näher ausführen — kein Echo auf die Ange-
bote und die Einstellung, die hier bekundet wor-
den ist, erfolgt. Man geht dort  auch bei gering-
fügigen Vergehen mit schärfsten Strafen vor. Der 
Prozeß, der  jetzt gegen Harich eingeleitet und ab-
geschlossen worden ist, sollte uns in der Hinsicht 
zu denken geben; es hat dort wiederum Zuchthaus-
strafen nur so gehagelt. Wir kämen, wenn wir uns 

 da auf einen Menschenhandel einlassen sollten, in 
ähnliche Verlegenheit, wie es Israel gewesen ist 
beim Austausch der  Kriegsgefangenen mit Ägyp-
ten, als es seine fünf Kriegsgefangenen gegen 5000 
andere austauschen mußte. Aber das sollte uns 
nicht hindern, diesen Weg zu gehen, wenn wir von 
drüben eine Einstellung erkennen könnten, die uns 
Hoffnung gäbe, daß wir auf diesem Weg einen Er-
folg für diejenigen von unseren Landsleuten drü-
ben, die eingekerkert sind, erreichen würden. Aber 
man braucht nur einen Blick in die maßgebende 
Rechtszeitschrift drüben, in die „Neue Justiz" zu 
tun. Da wird ganz eindeutig erklärt: Schluß mit 
der Milde, Schluß mit der Nachsicht, noch härtere 
Strafen als 'bisher, um unser System zu sichern! 

Die Probleme, die heute zu behandeln sind, ent-
stehen nicht nur aus der Problematik des zweige-
teilten Deutschlands. Der Weltkommunismus hat 
seine Ziele noch in keiner Weise zurückgesteckt. Ich 
habe es begrüßt, daß heute morgen Herr Kollege 
Ollenhauer von diesem Platz aus gesagt hat, daß 

auch seine Parteifreunde im Kommunismus die 
größte Bedrohung des deutschen Volkes und der 
Freiheit schlechthin erblicken. 

(Zuruf von der SPD: War Ihnen das denn 
neu? — Gegenruf von der CDU/CSU: 

Nicht so empfindlich!) 

— Nein, das habe ich ja gar nicht behauptet; ich 
habe nur gesagt: ich habe das begrüßt, ich erkenne 
das an und ziehe daraus die gebotenen Schlußfol-
gerungen. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Auffas-
sung, daß das Leid und die Not der politischen Ge-
fangenen in der sowjetischen Zone und ihrer Ange-
hörigen erst dann ein Ende finden werden, wenn 
in der sowjetisch besetzten Zone in vollem Umfang 
die Rechtsstaatlichkeit hergestellt und dement-
sprechend die Strafjustiz nach rechtsstaatlichen 
und humanitären Gesichtspunkten gehandhabt 
wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat  der  Ab-
geordnete Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wenn man vorhin den Herrn Bundes-
minister des Innern gehört hat, muß man zu dem 
Ergebnis kommen, daß er der Auffassung ist: all 
diejenigen, die sich für ein Amnestiegesetz einge-
setzt haben, haben objektiv den Tatbestand der 

Staatsgefährdung erfüllt. Als wir bei dieser Stelle 
— als der Herr Bundesminister des Innern diese 
Ausführungen machte — Zwischenrufe machten, 
hat aus Ihren Reihen irgend jemand zu uns her-
über gerufen: „Sie haben es ja nicht so gemeint!" 
Es scheint also so zu sein — wenn man dieser Auf-
fassung folgt —: wir haben zwar objektiv den Tat-
bestand der Staatsgefährdung erfüllt, aber wir sind 
eben harmlose Trottel oder irgend etwas Ähnliches, 
und aus dem Grunde kriegen wir so eine Art mil-
dernde Umstände. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns von 
dieser Steile aus in jeder Weise und in aller Form 
gegen eine derartige diffamierende Art der Argu-
mentation verwahren. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP.) 
Diese Art der Argumentation des Herrn Bundes-

ministers des Innern ist vielleicht symptomatisch 
für eine ganz bestimmte Methode des Denkens und 
eine ganz bestimmte Auffassung über das Wesen 
eines Parlaments. Der Herr Bundesminister des 
Innern scheint der Auffassung zu sein, dieses Par-
lament sei nichts anderes als das Organ einer 
Regierungspolitik. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Wir, meine Damen und Herren, sind der Auff as

-

sung,  daß dieses Parlament nicht ein Instrument 
irgendeiner Regierungspolitik ist, sondern es ist 
ein freies Parlament, und die Fraktionen und die 
Mitglieder dieses Hauses haben ihre Vorschläge 
und ihre Gesetzesanträge so einzubringen, wie sie 
und wir es nach bestem Wissen und Gewissen für 
politisch richtig und zweckmäßig und notwendig 
halten. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von den 
Regierungsparteien. — Abg. Majonica: 

Das ist doch nie bestritten worden!) 
— Sie sagen: „Das ist nie bestritten worden!" 
Lesen Sie einmal die unglaublichen Ausführungen 
des Bundesministers des Innern, mit denen ich 
mich hier auseinandersetze, im Protokoll nach! 
Dann werden Sie erkennen, aus welchem Geist, aus 
welcher Einstellung zum Parlament diese Ausfüh-
rungen gemacht worden sind. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz]: Aus dem Geist 
der Verantwortung für die Staatssicher-

heit!) 
Meine Damen und Herren, egal was irgendwo in 

Pankow oder Moskau oder sonst irgendwo in der 
Welt irgend jemand sagt, — wir haben hier Poli-
tik nach den Grundsätzen zu machen, die wir für 
richtig halten, und nichts anderes! 

(Zuruf von der Mitte: Jawohl!) 
— Aber der Herr Bundesminister des Innern hat 
eine andere Auffassung! — Wir haben uns das 
Gesetz des Handelns nicht danach bestimmen zu 
lassen, wie so etwas irgendwo in der Welt an-
kommt oder welch eine ganz bestimmte Auffassung 
irgend jemand in der Welt außerhalb dieses Hauses 
zu irgendeinem Problem hat. 

(Abg. Welke: Oder auch in der Bundes

-

regierung! — Unruhe in der Mitte.) 
Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion be-

dauert, daß erst heute hier die Entscheidung über 
die Frage einer Amnestie fällt; sie hatte bereits 
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am 30. Mai 1956 einen entsprechenden Antrag ge-
stellt, und er hat in der Mitte der Parteien der 
Koalition eine grundsätzlich anerkennende Auf-
nahme gefunden. Dieser Antrag hatte damals den 
Sinn, die Diskussion über die Frage der Amnestie 
in Fluß zu bringen. Unser Fraktionskollege Dr. 
Arndt hat dann am 8. Oktober 1956 den übrigen 
Fraktionen des Hauses einen Entwurf als Grund-
lage für interfraktionelle Besprechungen übermit-
telt. Es kam dann am 23. Oktober der Gesetzesan-
trag der FDP, hinter den wir uns grundsätzlich 
gestellt haben. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion hat 
bewußt und, ich möchte sagen, demonstrativ dar-
auf verzichtet, einen eigenen Antrag zu stellen, 
weil wir der Auffassung waren, diese Frage der 
Amnestie ist nicht eine Frage des politischen 
Prestiges für irgendeine Fraktion, sondern bei der 
Amnestie handelt es sich um ein allgemeinpoli-
tisches Problem, das losgelöst von den Fronten der 
Parteien und Fraktionen hier in diesem Hause auf 
einer — einmal von den Fraktionen her gesehen — 
möglichst neutralen Basis diskutiert und einer 
Lösung zugeführt werden sollte. Aus diesen Er-
wägungen und weil wir uns stets darum bemüht 
haben, hier eine gemeinsame Plattform zu finden, 
haben wir auch manchen Zeitverlust hingenommen, 
der einzutreten schien, weil sich gemeinschaftliche 
Lösungsversuche abgezeichnet haben. 

Wir von der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion gehen in diese Debatte, trotz der Kritik 
durch den Herrn Bundesminister des Innern, trotz 
seiner Angriffe, gegen die wir uns wehren müssen, 
nicht aus einer Kampfposition hinein, sondern in 
der Erwartung und in der Hoffnung, daß es mög-
lich ist, gerade angesichts der Tatsache, daß auch 
eine ganze Reihe Angehöriger Ihrer Fraktion — 
ich meine die größte Fraktion des Hauses — dem 
Gedanken einer Amnestie aufgeschlossen gegen-
übersteht, hier noch eine breite Basis für den Ge-
setzentwurf der Fraktion der FDP herzustellen. 
Wir haben den Willen, zu überzeugen, und nichts 
anderes. 

Ich habe vorhin den Ablauf der Amnestiedebatte 
hier geschildert. Sie erinnern sich, daß dann ein, 
sagen wir: Störungsfeuer geschossen wurde, — um 
dem Zuge der Zeit entsprechend einen mili-
tärischen Ausdruck zu gebrauchen. Es war insbe-
sondere der Herr Bundesminister des Innern, der 
wiederholt in einer sehr massiven Weise 

(Abg. Dr. Seffrin: Nicht so massiv wie Sie!) 

und mit einem ähnlichen Tenor wie heute gegen 
den Gedanken der Amnestie vorgegangen ist. 

Ich möchte grundsätzlich sagen, die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion bedauert, daß der 
Wortführer der Bundesregierung zur Frage der 
Amnestie nicht der an sich ressortmäßig zuständige 
Herr Bundesminister der Justiz gewesen ist, son-
dern ausgerechnet der Herr Bundesminister des 
Innern. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Aber dort, wo es zu konkreten Auseinandersetzun-
gen gekommen ist, nämlich in den zuständigen 
Ausschüssen des Bundestages, insbesondere im 
Bundestagsausschuß für Rechtswesen und Verf as-
sungsrecht, hat an den Auseinandersetzungen nicht 
etwa der Wortführer der Bundesregierung nach 
außen hin teilgenommen, sondern dort ist der Herr 
Bundesminister der Justiz erschienen; der Herr 

Bundesminister des Innern hielt es niemals für not-
wendig, sich der Auseinandersetzung im Rechts-
ausschuß zu stellen. Wir bedauern diese Tatsache 
außerordentlich. 

(Abg. Dr. Menzel: Das gilt nicht nur für 
diesen Ausschuß!) 

Durch das Einschalten des Herrn Innenministers 
ist die Debatte um die Frage der Amnestie von 
Anfang an mit dem Gedanken der Staatssicherheit 
und der Staatsautoritat verquickt worden. Wenn 
ich manche Ausfuhrungen des Herrn Bundes-
ministers des Innern über Staatssicherheit und 
Staatsautorität, etwa in der Verlautbarung im Bul-
letin der Bundesregierung vom 15. Januar 1957, 
nachlese, muß ich daran denken, daß von dieser 
Stelle aus — ich glaube, vom Kollegen Dr. Arndt 
— einmal gesagt worden ist: Es gibt Mitglieder 
der Bundesregierung, die sich, wenn sie das Wort 
„Staatsautorität" aussprechen, am liebsten vor sich 
selbst vom Stuhle erhöben. Ich glaube, daß auch 
der Herr Bundesminister des Innern zu den Mit-
gliedern des Kabinetts gehört, die beim Aus-
sprechen des Wortes „Staatsautorität" am liebsten 
vor sich selbst strammstünden. 

(Beifall bei der SPD. — Lachen in der 
Mitte. — Abg. Dr. Weber [Koblenz]: So 
billige Mätzchen sind in dieser Debatte 

nicht angebracht!) 

Der Herr Bundesminister des Innern hat in die-
ser Verlautbarung Äußerungen getan, die derart 
merkwürdig, aber auch derart interessant sind, 
daß ich glaube, sie diesem Hohen Hause nicht vor-
enthalten zu sollen. Er hat im Bulletin vom 
15. Januar 1957 folgendes ausgeführt; ich darf es 
mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zitieren: 

„Wir müssen uns jedenfalls darüber klar sein, 
daß unsere innere Sicherheit auf drei Fakto-
ren beruht: der wirtschaftlichen Lage, den so-
zialen Verhältnissen und der staatlichen Auto-
rität (mit ihren Machtmitteln). Verschlechtert 
sich die Wirtschaftslage, verschlechtern sich 
die sozialen Verhältnisse, dann wäre die Be-
lastung des dritten Faktors vervielfacht. Staat-
liche Autorität kann aber nicht erst in der 
Krise selbst aufgebaut werden, sondern sie 
muß dann eben vorhanden sein, um die Krise 
meistern zu können." 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Majonica: 
Erinnern Sie sich an 1932/33!) 

Meine Damen und Herren, ich darf dazu bemer

-

ken — es gehört an sich nicht zum Thema - daß 
dieser Äußerung des Herrn Bundesministers des 
Innern doch ein beachtlicher und ein interessanter 
Pessimismus hinsichtlich der Beurteilung unserer 
wirtschaftlichen Situation und wirtschaftlichen 
Entwicklung zu entnehmen ist. 

(Lachen in der Mitte. — Abg. Majonica: 
Sie können ja mal an die Regierung kom

-

men; das ist es eben! — Weitere Zurufe 
von der Mitte.) 

— Haben Sie es noch nicht verstanden, Herr Kol-
lege Lücke? Muß ich es noch einmal wiederholen? 
Der Herr Minister sagt: Es gibt drei Säulen, drei 
Faktoren, nämlich wirtschaftliche Lage usw., und 
dann kommt die „Staatsautorität mit ihren Macht-
mitteln", und wenn es bei dem einen, bei der 
wirtschaftlichen Lage hapert, dann müssen die 
Machtmittel ausgebaut werden, d. h. doch letzten 
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Endes die Polizei und auch die Zuchthäuser und 
dergleichen. 

(Widerspruch in der Mitte. — Zuruf: Die 
Phantasie ist gut, wunderbar! — Abg. Dr. 
Seffrin: Typisch dialektische Verdrehung! 

— Abg. Majonica: Eine Frage!) 

— Wollen Sie eine Frage stellen? Bitte schön! 

Majonica (CDU/CSU): Entschuldigen Sie, Herr 
Kollege, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind 
Sie mit der Kapitulation des demokratischen 
Staates 1932/33 einverstanden? 

(Lachen und Zurufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das war keine Frage, 
sondern ein Zwischenruf. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident, ich bin bereit, 
ein Fragezeichen hinter dem Zwischenruf zu kon-
zedieren. 

Gerade Sie, verehrter Herr Kollege, als Abgeord-
neter der Christlich-Demokratischen Union müßten 
davon überzeugt sein, daß die tragenden Faktoren 
unseres Staatswesens nicht allein die wirtschaft-
liche Lage, die sozialen Verhältnisse und die staat-
liche Autorität mit Machtmitteln sind. Was der Herr 
Bundesminister des Innern dort ausgeführt hat, ist 
die Staatsdoktrin eines materialistischen Gewalt-
staates, von der gerade Sie sich, verehrter Herr 
Kollege, als christlich-demokratischer Abgeordneter 
in jeder Weise distanzieren sollten. Sie sollten sich 
von dieser merkwürdigen Staatsphilosophie des 
Herrn Bundesministers des Innern distanzieren. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Staatsautorität des freiheitlichen Staates kann 
nicht entsprechend Ihrer Auffassung mit Polizei-
knüppeln und mit Mitteln der Justiz erzwungen 
werden, sondern die Staatsautorität des freiheit-
lichen Staates, des demokratischen Staates beruht 
ausschließlich — Herr Kollege Stammberger hat 
es in anderem Zusammenhang schon angedeutet — 
auf der freiwilligen Anerkennung durch die Rechts-
gemeinschaft. 

(Abg. Sabel: Schön gesagt! — Zuruf von 
der CDU/CSU: Ausschließlich?! — Weitere 

Zurufe von der CDU/CSU.) 

Die Macht des freiheitlichen Staates, Herr Innen-
minister, ist nur denkbar bei einer freien und frei-
willigen Anerkennung gerade dieser Autorität 
durch die Staatsbürger. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Und wenn sich 
jemand weigert?!) 

— Sonst haben Sie es nicht mit Macht zu tun, son-
dern ausschließlich mit der brutalen Gewalt, und 
ein derartiges Staatssystem unterscheidet sich in 
nichts von den Staatssystemen totalitärer Regimes. 

(Oho-Rufe von der CDU/CSU. — Abg. 
Dr. Weber [Koblenz] : Dann heben wir am 
besten alle Staatsschutzbestimmungen auf! 
Abg. Dr. Rinke: Erzählen Sie keine Mär-
chen! —Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, Sie haben hier von 
der Staatssicherheit gesprochen. Da erhebt sich die 
Frage, ob tatsächlich, wie auch Herr Kollege 
Stammberger bereits ausgeführt hat, die Staats-
sicherheit dadurch gefährdet wird, daß der Bun-
destag ein Amnestiegesetz beschließt. Hier besteht 
eine Diskrepanz in der Argumentation einerseits  

des Innenministers und andererseits des Justiz-
ministers. Der Herr Bundesminister der Justiz hält 
ja sehr viel von Staatsautorität, obgleich er in 
Berlin Versammlungen mit schwarzweißroten 
Plakaten und ähnlichen Dingen durchgeführt hat. 

(Abg. Dr. Rinke: Immer noch besser als rote!) 

— Verehrter Herr Kollege, wenn Sie es  als mit der 
Staatsautorität der demokratischen Bundesrepu-
blik  für vereinbar halten, daß ein Bundesminister 
unter schwarzweißroten Signen auftritt, dann ist 
der Geist der Negation gegenüber dieser demokra-
tisch-parlamentarisch-republikanischen Verfassung 
ja schon sehr weit in die Reihen auch dieses Hau-
ses gedrungen. 

(Beifall bei ,der SPD. — Abg. Dr. Seffrin: 
Sie kommen ja vom Hölzchen aufs Stöck

-

chen!) 

Der Herr Bundesminister der Justiz hat uns hier 
Zahlen vorgeführt. Ich habe dazu einen Zwischen-
ruf gemacht, der von Ihnen, Herr Kollege Dr. We-
ber, gerügt worden  ist.  Mich hat dabei eines ge-
stört. Man kann es sich doch nicht so einfach 
machen, daß man hier sozusagen die Grundsätze 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung anwendet, um 
festzulegen, daß es im Jahre 1956 soundsoviel Ver-
fahren geben wird und daß soundsoviel als Restbe-
stand übrigbleiben wird. Das ist doch ganz unmög-
lich. Ich will Ihnen auch sagen, warum es einfach 
nicht möglich ist, in dieser Weise zu verfahren. Der 
Herr Bundesminister der Justiz oder seine Ver-
treter haben uns ja schon ides  öfteren Zahlen ge-
nannt, und  ich möchte nun  einmal aus diesem Zah-
lenbestand schöpfen. 

Ich glaube, es war Ende Oktober, als uns im 
Rechtsausschuß einige Zahlen mitgeteilt wurden. 
Damais wurde gesagt, daß es am 1. August 1956 
3314 Ermittlungsverfahren und 303 gerichtliche 
Verfahren gegeben habe. 

(Abg. Dr. Gille: Das ist doch vertraulich, 
Herr Kollege!) 

— Aber, verehrter Herr Kollege, warum haben Sie 
diesen Zwischenruf nicht vorhin gemacht, als der 
Herr Bundesminister der Justiz sprach! Zum 1. Ok-
tober 1956 haben sich diese beiden Zahlen wie folgt 
verändert: die Zahl der Ermittlungsverfahren be

-

trug 1715 — vorher 3314 —, die Zahl der gericht

-

lichen Verfahren 210 — vorher 303 —. Also nach 
den Zahlenangaben des Herrn Bundesministers der 
Justiz — ich will mich auf diese beiden Zahlen 
beschränken — eine rückläufige Tendenz. Der Herr 
Bundesjustizminister hat dann gewissermaßen als 
Interpretation, oder um dem Gesamtbild eine ge-
wisse Kolorierung zu geben, noch gesagt: „Neue 
Verfahren gibt es nur in einem ganz geringen 
Maße; anhängige Verfahren werden in großer Zahl 
erledigt." Er wollte damit offensichtlich zum Aus-
druck bringen, daß diese Zahlen sich noch weiter 
ermäßigen würden. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Das hat sich 
bewahrheitet!) 

Sie liegen, Herr Kollege Dr. Weber, — 
(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Sie müssen die 
Zahlen per 1. Januar nehmen; das ist ent

-

scheidend!) 

— Per 1. Januar hat sich die Zahl der Ermittlungs-
verfahren keineswegs ermäßigt; sie hat sich von 
1700 auf 2358 erhöht. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Immer noch 
tausend weniger als tim August!) 
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Also die von dem Herrn Justizminister prophezeite 
rückläufige Tendenz ist gar nicht eingetreten; im 
Gegenteil, es ist wieder eine aufsteigende Tendenz 
zu verzeichnen. Das gleiche gilt von den gericht-
lichen Verfahren. Damals betrug die Zahl 322, war 
also von 210 wieder gestiegen, und zwar gestiegen 
entgegen der Prophezeiung des Herrn Bundesmini-
sters der Justiz. 

Ich will diese Zahlenspielerei hier gar nicht ver-
tiefen; ich möchte Ihnen damit nur sagen, meine 
verehrten Damen und Herren, wie müßig und wie 
nutzlos und auch wie wenig vereinbar mit dem tat-
sächlichen Geschehen es ist, auf Grund irgendwel-
cher irgendwann einmal zusammengetragenen Er-
fahrungstatbestände uns hier eine Rechnung auf-
zumachen und uns als Ergebnis dieser Rechnung 
sozusagen zu demonstrieren: „Es sind aber nur so-
undsoviel." So einfach kann man es sich nicht 
machen. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Wo drüben bei 
18 Millionen 18 000 hinter Schloß und Rie

-

gel sitzen!) 
Aber lassen wir einmal die Zahlenpolemik einen 

Moment beiseite. Die Frage einer Amnestie ist aus-
schließlich eine politische Frage, sie ist nicht eine 
Frage der staatsanwaltschaftlichen Statistik oder 
der Gefängnisstatistik. 

(Abg. Dr. Seffrin: Also hat der Innenmini

-

ster recht!) 
Sie selbst, Ihre Fraktion — vielleicht wissen Sie 
es nicht mehr — haben sich im Jahre 1954 sehr 
stark ,gemacht für ein Amnestiegesetz. Da gab es 
eine allgemeine Amnestie. — Sie brauchen nicht 
mit dem Kopf zu schütteln; ich sauge mir nichts 
aus den Fingern! — Da gab es eine allgemeine 
Amnestie. Dann wurden aus der allgemeinen 
Amnestie gewissermaßen einige Sondergruppen 
herausgehoben. Es gab also für bestimmte Grup-
pen eine Art Sonderamnestie. Es gab eine beson-
dere Amnestie für die Personen, die im Zusammen-
hang mit Interzonengeschäften strafbare Handlun-
gen begangen hatten. Das war ein Streitpunkt im 
Ausschuß. Ich will diese ganze Problematik hier 
gar nicht vor Ihnen demonstrieren. Wir haben da

-

mals gefragt: „Wieviel sind es denn, die unter diese 
Sonderamnestie fallen?" Da wurde uns geantwor-
tet: „Es sind insgesamt 170 Personen", Punkt, 
Schluß; und zwar insgesamt 170 Personen im Bun-
desgebiet ,und in Berlin. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Also 
da wollten Sie doch die Zahlen wissen!) 

Damals haben Sie die Geringfügigkeit der Zahl 
keineswegs ,als einen Hinderungsgrund angesehen, 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Aber der An

-

laß!) 
sich für eine Amnestie einzusetzen, sondern damals 
haben Sie sich trotz alledem in langen und lang

-

wierigen Erörterungen dafür sehr stark gemacht. 
Es gab noch eine zweite Sonderamnestie im Rah-

men des 1954er Gesetzes, und das war die Amne-
stie zugunsten von Personen, die im Zusammen-
hang mit dem staatlichen Zusammenbruch straf-
bare Handlungen begangen haben. Damals wurde 
es bewußt in Kauf genommen, strafbare Handlun-
gen bis zu Tötungsdelikten zu amnestieren. Wenn 
wir uns hier über dieses Straffreiheitsgesetz unter-
halten, dann sollten Sie, meine Damen und Herren, 
auch daran denken, daß gerade Sie damals bereit 
gewesen sind, auch Tötungsdelikte zu amnestieren. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz]: Aber nur bis 
zu einem Ausmaß von drei Jahren!) 

— Sie sagen: „nur". 

(Abg. Dr. Seffrin: Das ist sehr wichtig!) 

— Und Sie sagen: „Das ist sehr wichtig". Wie sieht 
es denn in der Praxis aus? 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz]: Tötungsdelikte 
werden in der Regel höher bestraft!) 

In Schleswig-Holstein ist vor einiger Zeit jemand 
entdeckt worden, der noch Wochen nach dem Tage 
der Kapitulation Soldaten umgebracht hat, — also 
eindeutige Tötungsdelikte. Es kam zu einem Straf-
verfahren. Schließlich fand das Gericht den „salo-
monischen" Ausweg, zu erklären, daß drei Jahre 
Gefängnis genug seien. So fiel der Betreffende 
unter die Amnestie. So sieht es doch in der Praxis 
aus und hat es ausgesehen. 

Sie sollten, gerade wenn Sie sich jetzt mit die-
sem Amnestiegesetz auseinandersetzen, daran den-
ken, daß hier kein einziger amnestiert wird, der 
irgendein Tötungsdelikt begangen hat. Hier wird 
auch kein einziger amnestiert, der irgendeine Kör-
perverletzung begangen hat. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Aber mög

-

licherweise den ganzen Staat gefährdet!) 

Damals aber haben Sie die Amnestierung derarti-
ger Delikte ohne weiteres akzeptiert. Sie halten 
den Staat ja für furchtbar schwach, verehrter Herr 
Kollege Weber. 

(Widerspruch in der Mitte. — Zurufe von 
der SPD.) 

Sie wissen, daß bei allen Wahlen und Abstim-
mungen, die es im Bereich der Bundesrepublik ge-
geben hat, die politischen Parteien, welche die 
parlamentarisch-demokratische Grundordnung be-
jahen, und zwar unbeschadet der Kritik an ein-
zelnen Erscheinungsformen, die sich beim Funk-
tionieren dieser parlamentarisch-demokratischen 
Grundordnung zeigen, eine ganz überwältigende 
Mehrheit der Stimmen des Volkes auf sich haben 
vereinen können, 90, 95 % aller Stimmen. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz]: Haben Sie das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht 

gelesen?) 

Sollten Sie sich nicht auch einmal diesen Tatbe-
stand vor Augen halten? Sollten Sie sich nicht da-
von frei halten, diesen massiven Block des deut-
schen Volkes — leider eben nur in der Bundes-
republik —, der in der Lage gewesen ist, bei freien 
Wahlen ein Bekenntnis zur Demokratie abzulegen, 
in bezug auf seine Verfassungs- und Staatstreue 
zu diskreditieren, 

(Abg. Dr. Seffrin: Wieso denn?) 

indem Sie sagen, eine kleine Zahl von subversi-
ven Elementen werde in der Lage sein, alles das 
sozusagen aus den Angeln zu heben und die Staats-
sicherheit zu gefährden? 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Lesen Sie doch 
das Urteil vom 17. August!) 

So leicht, meine Damen und Herren, sollten Sie es 
sich bei der Auseinandersetzung mit dieser Proble-
matik nicht machen. 

(Abg. Dr. Seffrin: Sie sollten es sich nicht 
so leicht machen!) 

Ich möchte hier noch auf einen Gedanken zu-
rückkommen. Ich habe von der Sonderamnestie für 
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Taten im Zusammenhang mit dem staatlichen Zu-
sammenbruch gesprochen. Damals waren es in 
Bayern, also nur in einem Teil der Bundesrepu-
blik, 80 Personen, die von dieser Amnestie betrof-
fen wurden. Die Zahlen für das gesamte Gebiet 
der Bundesrepublik sind uns nicht bekanntgegeben 
worden. Aber wenn Sie die bayerischen Zahlen 
auf den Gesamtbereich projizieren, ergibt sich im 
höchsten Falle eine dreistellige Zahl unterhalb der 
Zahl 500. Damals — und das ist doch entscheidend 
— haben Sie nicht daran Anstoß genommen, daß 
es nur eine verhältnismäßig geringe Zahl von Per-
sonen gewesen ist, welche unter ein derartiges 
Amnestiegesetz gefallen sind. Ihre ganze Argu-
mentation mit Zahlen und dergleichen steht also 
im Widerspruch zu Ihrem früheren Verhalten, und 
Sie sollten deshalb diese Argumentation aus der 
Debatte ausklammern. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion und 
alle diejenigen, die für eine Amnestie eingetreten 
sind, haben sich von zwei entscheidenden Gesichts-
punkten leiten lassen, einmal von der Verantwor-
tung, die auch wir für die politischen Gefangenen 
im Bereich jenseits der Zonengrenze tragen, und 
zum zweiten von der Sorge um die eigene Rechts-
staatlichkeit. Der Herr Kollege Stammberger hat 
hierzu auch Ausführungen gemacht. Es geht nicht 
darum, ob nun bei der hier in Betracht kommen-
den Bestimmung des Strafgesetzbuches eine Rück-
wirkung der Verfolgbarkeit der Zugehörigkeit zur 
Kommunistischen Partei im technischen Sinne bei 
einer sorgfältigen juristischen Analyse eintritt. 
Entscheidend ist doch, daß in faktischer Hinsicht 
für die Betroffenen ein Effekt eintritt, der einer 
Rückwirkung gleichzusetzen ist. Ich brauche mich 
nur auf den Herrn Bundesminister der Justiz und 
auch auf einen Vertreter des Bundesinnenministe-
riums zu beziehen. Sie, Herr Bundesjustizminister, 
haben im Rechtsausschuß gesagt, dieser § 90 a er-
fülle Sie mit Unbehagen, und Sie — oder es war 
ein Vertreter des Bundesinnenministeriums — ha-
ben gesagt: Die Reform des § 90 a gehört zu den 
gesetzgeberischen Aufgaben Nr. 1. — Jawohl, Sie 
können es im Protokoll des Rechtsausschusses nach-
lesen. Es ist nicht nur die Pflicht eines Rechts-
staates, daß er seine Rechtsstaatlichkeit vor offen-
kundigen Verletzungen bewahrt, sondern ein 
Rechtsstaat hat auch die Aufgabe und die Ver-
pflichtung, jeden Zweifel an dieser Rechtsstaatlich-
keit zu vermeiden. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Weber 
[Koblenz]: Das haben wir getan, indem 
wir es so formuliert haben! — Abg. Dr. 
Seffrin: Wollen Sie behaupten, daß das 

nicht der Fall wäre?!) 

Dieser Überlegung sollten Sie folgen, und schon 
diese Überlegung reicht für sich allein aus, den 
Gedanken an eine Amnestie zu bejahen. 

Dr. Bucerius (CDU/CSU): Sind Sie nicht der 
Meinung, Herr Kollege, daß die obersten Bundes-
gerichte diese Rechtsstaatlichkeit von sich aus wah-
ren? Und wenn Sie dieser Meinung sind, warum 
brauchen wir dann eine Amnestie? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Abg. 
Metzger: Warum haben Sie dann über

-

haupt Amnestien gemacht? — Weitere Zu

-

rufe von der SPD: Platow! Schieber und 
Nazis!) 

Wittrock (SPD): Verehrter Herr Kollege, ich darf 
auf Ihre Frage folgendes antworten. Es ist ein ein-
faches und bequemes Verhalten, die Verantwor-
tung für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit den 
Gerichten zuzuschieben und sich im Parlament vor 
der Verantwortung um die Wahrung der Rechts-
staatlichkeit zu drücken. 

(Beifall bei der SPD und der FDP. — Abg. 
Dr. Weber [Koblenz]: Um Gottes willen! 

Wie weit irren Sie ab!) 

Dr. Bucerius (CDU/CSU): Ist die Verweisung auf 
die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ein 
Drücken vor der Verantwortung Herr Kollege? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Zurufe 
von der SPD.) 

Wittrock (SPD): Verehrter Herr Kollege, hier 
geht es nicht um ein x-beliebiges Rechtsproblem, 
das man getrost der Rechtsprechung überlassen 
kann. Hier geht es um ein ausgesprochenes Poli-
tikum. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Gerade Sie haben sich immer wieder auf den 
Standpunkt gestellt, daß Entscheidungen, wenn sie 
nicht frei von politischer Problematik sind, einen 
politischen Wesenskern und vor allen Dingen 
politische Auswirkungen haben, in jeder Weise und 
soweit dies möglich ist, in die Verantwortlichkeit 
des Parlaments mit hineingehören. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Sie haben das 
Gegenteil exerziert, indem Sie immer wie

-

der das Bundesverfassungsgericht bemüht 
haben!) 

Gerade aus diesem Grunde kann sich das Parla-
ment in einer solchen Frage eben nicht durch die 
Verweisung auf die ordentlichen Gerichte der Stel-
lungnahme entziehen. In welche Schwierigkeiten 
kommen die ordentlichen Gerichte! Darüber, in 
welche Schwierigkeiten sie kommen, werde ich 
noch einige Ausführungen machen. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Sie 
haben doch die Gerichte angerufen!) 

— Ach, verehrte Frau Kollegin Dr. Weber, 
(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Ja, 

das ist doch wahr!) 
man muß sich das doch einmal vorstellen. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Das 
habe ich mir vorgestellt!) 

Eine Tätigkeit, die verfassungsrechtlich bis zum 
17. August 1956 als erlaubt g a 1 t 

(Zurufe von der CDU/CSU: Nein, nein!) 
— ich sage ausdrücklich — — 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz]: Da lesen Sie 
aber den § 90 a falsch!) 

— Nein! Lesen Sie den Art. 21 des Grundgesetzes! 
Eine Tätigkeit, die bis zum 17. August 1956 als 
verfassungsgemäß galt , 

(lebhafter Widerspruch bei der CDU/CSU 
— Zuruf von der CDU/CSU: Galt doch 

nicht als verfassungsgemäß!) 

wird nun rückwirkend für die Jahre nach 1951 als 
strafrechtlich verboten festgestellt. 

(Erneuter lebhafter Widerspruch bei der 
CDU/CSU. — Abg. Dr. Weber [Koblenz] : 
Völlig falsch! — Abg. Dr. Seffrin: Wie 

kann ein Rechtsanwalt so irren!) 

Das ist doch ein unmögliches Resultat! 



2. Deutscher Bundestag — 201. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 4. April 1957 	11445 

(Wittrock) 

Man pflegt bei Ihnen zu sagen, die Auswirkun-
gen seien ja nicht so schlimm. und es könne ja 
manche Unebenheit korrigiert werden etwa durch 
den § 153 der Strafprozeßordnung, durch die Ein-
stellungsmöglichkeit. Der Herr Bundesminister der 
Justiz hat hier ausgeführt, in zahlreichen Fällen 
würden sich die Gerichte doch sicherlich auf den 
Standpunkt stellen, es fehle dem Täter an dem er-
forderlichen Unrechtsbewußtsein, und schon aus 
diesem Grunde erfolge dann die Einstellung. 

Nun, Herr Justizminister, es wird auch Sie in-
teressieren, wie das in der Praxis aussieht. Da gibt 
es ein Urteil des Landgerichts in Dortmund. In die-
sem Urteil hat man sich, und zwar jetzt vor kurzer 
Zeit, mit der Frage dieses Unrechtsbewußtseins 
auseinandergesetzt. In diesem Urteil, Herr Bundes-
minister, ist folgendes ausgeführt worden: Weil er 
— der Angeklagte — das Grundgesetz als ehema-
liger Student genau gekannt habe, seien dem An-
geklagten auch die verfassungsfeindlichen Bestre-
bungen bekannt gewesen; als ein geistig überdurch-
schnittlich begabter Mann sei er verpflichtet gewe-
sen, sich Klarheit über das verfassungsmäßige Un-
recht zu verschaffen, als er in die KPD eingetreten 
sei, obgleich ein Verbotsantrag vorgelegen habe. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

— Sie sagen „Sehr richtig!"; Sie muten also einem 
Studenten oder einem ehemaligen Studenten zu, 
daß er eine Frage für sich persönlich entscheidet, 
zu deren Entscheidung das Bundesverfassungs-
gericht fünf Jahre Zeit gebraucht hat! 

(Sehr gut! bei der SPD. — Abg. Dr. Weber 
[Koblenz] : Nur Rädelsführer und Hinter

-

männer!) 

Meine Damen und Herren, wenn diese Recht-
sprechung Schule macht, führt das doch dazu, daß 
jeder, der einige intellektuelle Fähigkeiten besitzt, 
von vornherein die Vermutung gegen sich gelten 
lassen muß, er habe das Unrechtsbewußtsein ge-
habt, und deshalb über den Abs. 3 des § 90 a zu 
bestrafen ist. Ein unmögliches Ergebnis, und Sie 
sollten doch Ihrerseits hier den Weg dazu öffnen, 
daß ein derartig unmögliches Ergebnis vermieden 
wird. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Sie tun ja 
gerade so, als ob jedes Parteimiglied be

-
straft würde und nicht nur die Hinter

-männer und Rädelsführer!) 

— Sie sagen „nur Hintermänner und Rädelsführer". 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Jawohl, nur 
die werden betroffen!) 

Ich will Ihnen ein Zweites sagen, Herr Kollege 
Weber, gerade weil Sie hier immer wieder auf die 
Hintermänner und Rädelsführer hinweisen. Dabei 
denken Sie offenbar an die ganz Großen, die da so 
hoch in den oberen Regionen schweben und die 
Fäden ziehen. Gestern, Herr Kollege Dr. Weber, 
hat der Bundesgerichtshof in einer Revisionssache 
gegen Clemens ein Urteil gefällt. Dieser Clemens 
war ein einfaches Mitglied der KPD. Er hatte keine 
besondere Funktion. 

(Zuruf rechts: Na, na, na!) 

— Warum sagen Sie denn „Na, na, na"? Warten 
Sie erst einmal ab! 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Mal hören!) 

Dieser Clemens war ein einfaches Mitglied der 
KPD. Er war mit besonderen Funktionen nicht in 

der KPD, sondern in einer anders gearteten Orga-
nisation, 

(lebhafte Rufe in der Mitte: Aha!) 

die mit der Kommunistischen Partei allerdings in 
Geistesverwandtschaft steht, tätig. Dieser Mann ist 
aber über die §§ 128 und 129 des Strafgesetzbuchs 
nicht nur wegen der Zugehörigkeit zu einer ver-
botenen Vereinigung bestraft worden, sondern er 
ist au  c h auf dem Umweg über Absatz 3 des § 90 a 
wegen seiner Mitgliedschaft zur KPD, wegen des 
Organisationsvergehens bestraft worden. Man hat 
von der Tätigkeit in dieser Organisation, die nicht 
mit der Kommunistischen Partei identisch ist, auf 
die Mitgliedschaft zur Kommunistischen Partei 
projiziert und hat den gedanklichen Sprung ge-
macht, zu sagen: Auch damit ist der Tatbestand 
der Rädelsführerschaft innerhalb der Kommunisti-
schen Partei erfüllt. 

In diesem Zusammenhang ist noch interessant 
— ich führe das an, damit Sie sehen, wie proble-
matisch die Geschichte ist; darauf kommt es doch 
hier an —, daß der Bundesgerichtshof diese Rechts-
auffassung entgegen dem Antrag der Bundesan-
waltschaft vertreten hat. Hier klaffen also Bundes-
anwaltschaft und Bundesgerichtshof in der Aus-
legung dieser Vorschrift auseinander. Gerade diese 
Tatsache sollte zeigen, um welch sumpfiges juristi-
sches Gebiet es sich hierbei handelt. Auch diese 
Überlegung sollte bei sachlicher und nüchterner 
Überlegung dazu beitragen, zu sagen: Auch um der 
Wahrung und Garantierung eben der Rechtsstaat-
lichkeit willen entschließen wir uns für eine Am-
nestie. 

Ich will hier keine Ausführungen mehr darüber 
machen, daß eine Amnestie sicherlich auch die 
segensreiche Wirkung hätte, allen mit den Staats-
schutzbestimmungen befaßten Gerichten Gelegen-
heit zu geben, die Problematik unseres Staats-
schutzes im Sinne der einschlägigen Vorschrift des 
Strafgesetzbuchs erneut zu überdenken. Sie wissen 
ebensogut wie ich, welchen Anlaß zu Kritik die 
Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofs 
wie auch mancher Instanzgerichte gegeben hat. Ich 
will jetzt diese Kritik nicht vor Ihnen abrollen las-
sen. Ich möchte aber in Ihre Erinnerung zurück-
rufen, was der damalige Bundesminister der Ju-
stiz, der Herr Kollege Neumayer, in einer Rede 
anläßlich der Amtseinführung des jetzigen Ober-
bundesanwalts am 26. April 1956 gesagt hat. Er 
hat folgendes ausgeführt, was ich gemäß dem Bul-
letin vom 3. Mai 1956 zitieren darf: 

Freilich ist die Abwehr rein ideologischer An-
griffe auf die in unserer Verfassung verkör-
perten Grundsätze der freiheitlichen und 
rechtsstaatlichen Demokratie nicht Aufgabe 
der Justiz. Auch auf dem Gebiete des Staats-
schutzes gibt es kein Gesinnungsstrafrecht. 

Meine Damen und Herren, das ist die Auffassung 
des damaligen Bundesministers der Justiz, 

(Abg. Dr. Bucerius: Auch unsere!) 

des Herrn Neumayer. Ich möchte hier keine Aus-
führungen über die Praxis der Anwendung gewis-
ser Bestimmungen des Strafgesetzbuchs machen. 
Entscheidend ist, daß sie Anlaß zu Kritik und vor 
allen Dingen Anlaß zu manchen Befürchtungen 
hinsichtlich des Durchsickerns eines Gesinnungs-
strafrechts gegeben haben. Diese Tatsache hat Per-
sönlichkeiten, die der Praxis unserer politischen 
Justiz näherstehen als jedes Mitglied dieses Hau- 
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ses, Anlaß gegeben, sorgenvoll darauf hinzuwei-
sen, wie notwendig es ist, die Problematik der poli-
tischen Justiz erneut zu durchdenken. Auch aus 
dieser Überlegung ist man zur Befürwortung eines 
Amnestiegesetzes gekommen. 

Meine Damen und Herren, ich habe hier schon 
darauf hingewiesen, daß wir auch eine Verantwor-
tung gegenüber den politischen Gefangenen jenseits 
der Zonengrenze haben. Das war ja der Ausgangs-
punkt bei der Amnestie-Debatte, insbesondere da-
mals am 30. Mai 1956. Man hat hier gesagt: Keine 
Vorleistungen! Man hat weiterhin gesagt — ich .  zi-
tiere den Bundesinnenminister, der von der verbrief-
ten Garantie gesprochen hat —: Wenn ich eine ver-
briefte Garantie hätte, daß dort drüben Freilassun-
gen erfolgen, ließe sich über manches reden. Ich 
kann es hier zitieren nach dem Bu lletin der Bun-
desregierung. Man hat gesagt: Gebt die Gefangenen 
in euren Zuchthäusern da drüben frei, dann ent-
lassen auch wir! 

Diese Äußerungen werden der Problematik, um 
die es hierbei geht, nicht gerecht. Es kann um des 
Ansehens des demokratischen Rechtsstaates willen 
nicht darum gehen, ein Zug-um-Zug-Geschäft zu 
machen. Es kann nicht darum gehen, so etwas 
Ähnliches wie einen Menschenhandel hier zu trei-
ben:  Gib du mir einen oder gib du mir viele, dann 
gebe ich dir einen! Das wird  der Würde und dem 
Ansehen des 'demokratischen Rechtsstaates nicht 
gerecht. 

Uns geht es ja nur um eines: Es kommt darauf 
an — und gerade wir haben die Verpflichtung —, 
in ,einem niemals ermüdenden und erblahmenden 
Streben uns darum zu bemühen, Bereich der 
Bundesrepublik  ein Fanal der politischen und der 
menschlichen Großherzigkeit aufzurichten. Wir 
haben die Möglichkeit, durch dieses Fanal hoff-
nungserfüllend auf Tausende von Menschen zu 
wirken, die sich jenseits der Zonengrenze im Zu-
stand der Unterdrückung befinden. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Das Fanal ist 
doch da!) 

Wir haben ,die Möglichkeit dazu nicht durch eine 
versickernde Aktion von Gnadenmaßnahmen hie 
und dort, sondern durch einen Akt des Gesetzge-
bers. Dadurch können wir die Gerechtigkeit auch 
hinüber in jenen anderen Bereich ausstrahlen las-
sen. 

Die Sicherheit der  Bundesrepublik steht nicht zur 
Debatte, zur Debatte steht in diesem Zusammen-
hang ausschließlich, jene Ausstrahlung der Mensch-
lichkeit und der Gerechtigkeit zu ermöglichen, und 
nichts anderes. 

(Zuruf von der Mitte: Eine andere Mei

-

nung hat Ihr Genosse Dr. Koch!) 

Meine Damen und Herren, nicht nur wir haben 
diesen Standpunkt vertreten. Die Vereinigung der 
Opfer des Stalinismus, also eine Organisation,  die 
diesen Dingen viel näher steht als jedes Mitglied 
dieses Hauses, hat in einem Schreiben, das sicher-
lich vielen Abgeordneten hier zugegangen ist,  aus-
drücklich auf diese Aufgabe und Verpflichtung der 
Bundesrepublik hingewiesen. Der Vorsitzende des 
Kuratoriums Unteilbares Deutschland  hat  aus den 
gleichen Überlegungen immer wieder seine mah-
nende und, ich möchte sagen, aufrüttelnde Stimme 
erhoben. In der öffentlichen Meinung der Bundes-
republik sind ebenfalls immer wieder Stimmen laut 
geworden, welche menschliche Aufgabe für die 

Bundesrepublik nicht gegenüber denen hier, son-
dern vor allen Dingen gegenüber jenen drüben be-
stehe. Auch Mitglieder dieses Hauses, der Herr 
Bundesminister Lemmer, der Herr Abgeordnete Dr. 
Friedensburg, der Präsident 'dieses Hauses, Herr 
Dr. Gerstenmaier, alle haben oft ihre Stimme er-
hoben. Es wird behauptet, daß sogar der Herr Bun-
deskanzler selbst sich in dieser Richtung Erwägun-
gen zugänglich gezeigt hat. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie 'dem Appell 
derer außerhalb Ihrer Fraktion nicht folgen, son-
dern sich ihm verschließen wollen, dann hören Sie 
wenigstens auf diejenigen innerhalb Ihrer Frak-
tion. Ich möchte wünschen, daß der eine oder an-
dere aus Ihren Reihen, sei es ein Bundesminister, 
sei es ein anderer Abgeordneter, seine Stimme an 
Sie richtet. Hören Sie wenigstens auf diese Stim-
men, wenn Sie sich unseren Appellen und anderen 
Appellen außerhalb Ihrer Reihen verschließen wol-
len! 

(Abg. Dr. Bucerius: Wie ist es mit dem 
Appell aus Bayern?) 

— Wenn Sie sagen „Wie ist es  mit  dem Appell aus 
Bayern?", so möchte ich Ihnen erwidern: Die poli-
tische Haltung der sozialdemokratischen Bundes-
tagsfraktion und der Sozialdemokratischen Partei 
wird nicht durch einen bayerischen Landesminister 
bestimmt. 

(Abg. Dr. Bucerius: Natürlich nicht! Wer 
hat denn das behauptet?) 

Ich darf abschließend die Hoffnung aussprechen, 
daß Sie diese Frage der Amnestie nach wie vor 
nicht als ein parteipolitisches Problem ansehen, 
nicht als ein Problem, das irgend jemanden hier 
im Hause etwa aus dem heraus interessiert,  was 

 man manchmal als Wahlkampfpsychose bezeichnet 
hat. Es geht um ein Anliegen der Rechtsstaatlich-
keit, und es geht darum, die  Fahne der Großher-
zigkeit hier in der Bundesrepublik aufzustecken, 
um auf diese Weise die Möglichkeit und nichts 
anderes können wir sagen — zu haben, auch in die 
Gebiete jenseits der Zonengrenze hinüberzuwir-
ken. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister der Justiz. 

Dr. von Merkatz, Bundesminister der Justiz: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir nur einige ganz kurze 
Bemerkungen. Aus den Darlegungen des Herrn 
Kollegen Wittrock könnte der Eindruck entstehen, 
als habe das Bundesministerium der Justiz zu den 
verschiedenen Zeitpunkten dem Ausschuß irrige 
Zahlen vorgelegt. Das ist nicht der Fall. Ich habe 
allerdings dem Hause bekanntzugeben, daß bei der 
auf den 1. August 1956 berechneten Zahl insofern 
ein Irrtum unterlaufen ist, als die Länderjustizver-
waltungen auch die objektiven Verfahren einge-
rechnet haben. Dadurch ergab sich ein anderes 
Bild. Das haben wir aufgeklärt, und so haben die 
Zahlenangaben nach dem Stand des 1. Oktober ein 
anderes Gesicht bekommen. 

Schließlich muß ich darauf hinweisen, daß ich mich 
in meiner Schätzung im Hinblick auf den Dezem-
ber 1956 und später getäuscht habe; wegen der 
Amnestiedebatte sind zahlreiche Verfahren, die 
man normalerweise erledigt hätte, nicht abge-
schlossen worden, weil die Justizbehörden, Staats- 
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anwaltschaften und Gerichte, abgewartet haben, 
was dabei herauskommt. Dadurch hat sich eine 
anomale Erhöhung der Zahl der Verfahren, näm-
lich alter und neuer, ergeben. Ich möchte also diese 
Punkte richtigstellen, wobei ich nochmals betone: 
alle Statistik und alle Prognosen sind Schätzungen; 
die Wirklichkeit kann sie widerlegen. Dennoch sind 
die Erfahrungssätze, die bei der Kriminalstatistik 
und in meinen heutigen Darlegungen verwertet 
worden sind, ernst zu nehmen und von Bedeutung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es 
kam mir darauf an, mit diesem Zahlenmaterial die 
Frage des Bedürfnisses oder des Nichtbedürfnisses 
darzulegen, nicht in einem nur quantitativen Sinne, 
sondern im qualitativen Sinne, nämlich den Nach-
weis zu führen, daß die vorhandenen gesetzlichen 
Möglichkeiten allen Gegebenheiten Rechnung tra-
gen können, wenn maßvoll, menschlich, milde und 
vernünftig Gebrauch davon gemacht wird, wenn 
sie also dem Zwecke dienen, den Sie mit der Am-
nestie erreichen wollen. Gibt das, was wir in der 
Gesetzgebung an der Hand haben, die Möglich-
keit, menschlicher Gerechtigkeit Genüge zu tun, 
auch milde und großzügig zu sein, oder nicht? 

Hier möchte ich noch etwas zur Sache, außer-
halb des juristischen Denkens, ausführen. Herr 
Kollege Wittrock ist bei der Frage der Amnestie 
von den beiden Forderungen nach Großherzigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit ausgegangen. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, gestatten Sie dem 
Bundesminister der Justiz eine kleine, ernste Ne-
benbemerkung. Der Amnestiegedanke als solcher 
ist seinem Wesen nach stets eine Durchbrechung 
des rechtsstaatlichen Grundsatzes. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Er enthält immer Elemente der Willkür, des Sche-
matisierens und der Ungerechtigkeit. Es gibt ge-
legentlich Umstände, die dazu zwingen, diesen 
Weg zu gehen, weil unser Leben nicht ein mathe-
matisch vollendetes, harmonisches Gebilde ist, son-
dern ein Gebilde voller Widersprüche, voller 
Schuld, voller Reue und voller Einsichten und oft, 
sehr oft voller Uneinsichtigkeit. Man muß manch-
mal korrigieren, muß gewissermaßen aus der gül-
tigen Norm heraustreten, um die Dinge in Ord-
nung zu bringen. 

(Abg. Wittrock meldet sich zu einer Zwi

-schenfrage.) 

— Lassen Sie mich den Satz noch vollenden. — 
Aber  dann kommt der Punkt, wo man sich dar-
über klar sein muß, wann die Stunde der Groß-
herzigkeit kommt. Großherzig ist man aus Stärke. 
Großherzigkeit ist dann einzusetzen, wenn Einsicht 
und Reue in der Welt an Boden gewonnen haben, 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Sehr richtig!) 

d. h. nach unruhigen Zeiten, die schwer verwirrt 
waren, wo Taten begangen worden sind aus dem 
Zwang der Verhältnisse, aus der Verwirrung der 
Zeit, aus der Anarchie, die Täter getrieben waren 
von den Dämonen der Zeit. Wenn dann hinterher 
die Welt ruhiger wird, wenn Einsicht kommt in 
das ganze Volk, in die Gesellschaft, daß das, was 
getan worden ist, wirkliches Unrecht war, kann die 
Großherzigkeit einen Schlußstrich unter die Ver-
gangenheit ziehen, aber nicht, niemals, gegenüber 
Tätern, die — Sie  sagen es selbst — Gesinnungs-
täter sind, die mit aller Zähigkeit an ihrem Ziel 
festhalten und keinen Akt der Gnade, keinen Akt 

des Auslöschens als einen Schlußstrich betrachten, 
sondern denen er ein Zeichen der Schwäche, ein 
Zeichen zum neuen Angriff ist. 

(Abg. Metzger: Woher wissen Sie das?) 

— Woher ich das weiß? 

(Abg. Metzger: Sie kennen doch die ein

-

zelnen gar nicht!) 

— Ich darf nachher darauf eingehen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie jetzt 
eine Zwischenfrage? 

Wittrock (SPD): Herr Bundesminister, erinnern 
Sie sich, daß Sie am 30. Januar 1957 entgegen der 
jetzt hier von Ihnen geäußerten Meinung über das 
Wesen der Amnestie ausdrücklich erklärt haben, 
daß selbstverständlich die Amnestie ein rechts-
staatliches Mittel sei? 

Dr. von Merkatz, Bundesminister der Justiz: 
Herr Kollege, ich kann mich an die Worte nicht 
mehr genau erinnern. 

(Abg. Wittrock: Das ist doch ein Wider

-

spruch!) 

— Entschuldigen Sie, das ist kein Widerspruch. In 
einem Rechtsstaat wird die Amnestie auch als ein 
rechtsstaatliches Mittel gebraucht. Aber wenn Sie 
tiefer darüber nachdenken, welche Beweggründe 
dazu führen, Amnestien zu erlassen, so werden Sie 
zu dem Ergebnis kommen, daß es Durchbrechun-
gen des normalen rechtsstaatlichen Denkens sind, 
und diesem Gedanken habe ich hier Ausdruck ge-
geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich muß auf den Zwischenruf von Herrn Kol-
legen M et zger, der nicht in der Form einer 
Frage gemacht worden ist, der Sache nach ein-
gehen. Er fragt, woher ich das weiß, daß keine Ein-
sicht vorhanden ist. Herr Kollege Metzer, wenn 
Sie recht hätten, wenn hier nur der geringste 
Zweifel darin gesetzt werden könnte, daß Einsicht 
nicht vorhanden ist, wäre die Spannung, in der 
unser Volk lebt, nicht so tiefernst und so bedroh-
lich, wie sie es tatsächlich ist. Verkennen wir doch 
nicht die Lage, in die wir als Volk geraten sind! 
Verkennen wir doch nicht die eigentlichen Beweg-
gründe! Ist es nicht Notwehr, ist es nicht ein not-
voller Zwang, unter dem wir in der Mitte dieses 
Jahrhunderts stehen? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es 
gibt sehr viele Möglichkeiten, die Dinge mit Groß-
zügigkeit und Distanz aufzufassen, sich nicht zu 
ereifern, nicht in den vielen kleinen Fällen, die 
aus dieser Situation entstanden sind, eine zu harte 
Gerechtigkeit geltend zu machen. Wir haben den 
§ 153 der Strafprozeßordnung. Wir haben uns im 
Rechtsausschuß alle gegen den Gedanken gewandt, 
eine solche Bestimmung zu sehr zu strapazieren. 
Aber ohne sie zu strapazieren, lassen sich mit 
Rücksicht auf die Tatsache, daß der KP-Prozeß so 
lange gedauert hat, über den § 153 weit mehr Fälle 
menschlich, vernünftig, gemäßigt regulieren, als 
man vielleicht von vornherein annehmen konnte. 

Der unverschuldete Mangel des Unrechtsbewußt-
seins, der ja zur Straflosigkeit und dann zur Ein-
stellung führen muß, wird und muß bei der Judi-
zierung der Tat eine sehr erhebliche Rolle spielen. 
Natürlich spielt hierbei auch, wenn man einen un- 
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verschuldeten Mangel des Unrechtsbewußtseins an-
nimmt, der Rechtsschein des Erlaubten eine ge-
wisse Rolle und findet Berücksichtigung. 

Ich darf wiederholen: an sich ist der Angriff auf 
die Grundordnung der Gesellschaft, der Angriff 
mit dem Ziel des Umsturzes aller Dinge ein ein-
facher Tatbestand, in den Einsicht zu gewinnen 
jedermann durchaus möglich ist. Dennoch wird mit 
Rücksicht auf die Zeit die Rechtsprechung gerade 
von dem unverschuldeten Mangel des Unrechtsbe-
wußtseins sehr weitgehenden Gebrauch machen. 
Die Rechtsprechung wird hier unter das Gewissen 
gestellt, menschlich zu handeln. 

Ich darf abschließend sagen: wenn man der An-
sicht wäre — das könnte auch aus der Debatte ge-
folgert werden —, das, was drüben in der sowje-
tisch besetzten Zone geschieht, und das, was hier 
geschieht, seien auf irgendeiner Ebene des Den-
kens, des Fühlens und des Gewissens vergleichbar, 
so muß ich als Bundesminister der Justiz hiergegen 
wirklich scharfen Widerspruch erheben. Unser 
Rechtsdenken, das vom Rechtsstaatlichen her ge-
prägt ist, und das Rechtsdenken drüben, das über-
haupt kein Rechtsdenken ist, sondern lediglich ein 
mechanistisches Führungsmittel, das sind zwei 
Welten, so sehr verschieden wie nur möglich. Wenn 
wir schon in dieser Debatte stehen, wollen wir die-
sen letzten Gedanken, die uns quälen, auch nicht 
ausweichen. Tun wir nicht so, als ginge es um 
Harmloses! Tun wir nicht so, als könnte eine ober-
flächliche Großherzigkeit einen Tatbestand bessern, 
der erschreckend ist und in die Tiefe unseres 
Volkslebens reicht! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, ich glaube, wie sind alle davon überzeugt, 
daß eine außerordentlich hochstehende Debatte im 
Gange ist; wir sind alle davon überzeugt, daß die 
Themen, die angesprochen werden, von außer-
ordentlich großer Bedeutung sind. Aber ich möchte, 
ohne daß ich damit kritisch zu irgendeiner Rede 
Stellung nehme, im Hinblick darauf, daß noch fünf 
Redner auf der Rednerliste stehen, bitten, die 
Debatte in der gleichen hochstehenden Weise fort-
zuführen, aber vielleicht mit etwas mehr Präzision. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Platner. 

Platner (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Frage dieser 
politischen Amnestie ist nach unserer Auffassung 
von so ernster und so weittragender Bedeutung, 
daß ihrer zutreffenden Beantwortung nicht mit 
einer persönlich affektiven Polemik, sondern nur 
durch die Betrachtung unter den wirklich zentralen 
und maßgeblichen Gesichtspunkten gedient werden 
kann. 

(Abg. Dr. Stammberger: Sehr richtig, Herr 
Platner! Das gilt aber auch für den Herrn 

Innenminister!) 

Die Frage dieser Amnestie ist in unseren Augen 
primär eine eminent politische Frage. Die Frage 
ihrer politischen Zweckmäßigkeit muß nach un-
serem Dafürhalten beantwortet werden im Blick 
auf die geistig-politische Einstellung des Kommu-
nismus und seine Methodik und Taktik des ideolo-
gischen Krieges gegenüber der freien Welt. 

Nach § 1 ihres Entwurfs fordert die Fraktion der 
FDP diese Amnestie als Beitrag zu einer Bereini-
gung der durch die Aufteilung Deutschlands ent-

standenen Spannungen. Dazu muß grundsätzlich 
und von vornherein gesagt werden: die Aufteilung 
Deutschlands ist allein durch den  Kommunismus 
und seine Helfershelfer in Deutschland geschaffen 
worden. Die durch die Aufteilung Deutschlands 
entstandenen Spannungen sind dann aber ständig 
erneuert und aktiviert worden durch die Maß-
nahmen des psychologischen Krieges, den der 
Kommunismus im Rahmen seiner permanenten 
politischen Initiative insbesondere gegen die frei-
heitliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 
geführt hat. 

Zur Abwehr dieser ständigen politischen Aggres-
sion gegen den Bestand unserer freiheitlichen 
staatlichen Ordnung wurde die Bundesrepublik 
schon in den ersten Jahren ihrer staatlichen Exi-
stenz zur Schaffung neuer Straftatbestände der 
Staatsgefährdung gezwungen. Die Möglichkeit der 
Anwendung dieser strafrechtlichen Bestimmungen 
ist allerdings durch die Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit der Kommunistischen Partei durch 
das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts 
erweitert worden. 

Jetzt soll nach dem uns vorgelegten Gesetzent-
wurf für alle Straftaten des Hochverrats und der 
Staatsgefährdung in dem Zeitraum vom Mai 1949 
bis August 1956 eine Straffreiheit gewährt werden. 
Dadurch würden aber nach unserem Dafürhalten 
die generalpräventiven abschreckenden Wirkungen 
dieser Strafbestimmungen, deren Schaffung der 
frühere Bundesjustizminister Herr Kollege Dr. 
Dehler damals für unerläßlich hielt, erheblich her-
abgesetzt werden. Die Kommunisten würden eine 
derartige Amnestie als Freibrief für eine Fort-
setzung ihrer Unterwühlung unserer freiheitlich 
demokratischen Ordnung bewerten. 

(Sehr wahr! rechts.) 
Es würden also durch eine solche Amnestie die 
innerdeutschen Spannungen nach unserer Auf-
fassung nicht vermindert, sondern die politische 
Aggression der Kommunisten gegen die Bundes-
republik im Rahmen des gnadenlosen ideologischen 
Krieges würde erhöht und damit der Grad der 
innerdeutschen Spannungen gesteigert werden. 

Die Verfechter der Amnestie betrachten diese in 
gewissem Sinne als eine moralische Geste gegen-
über Pankow, durch die die kommunistischen 
Machthaber der Sowjetzone gewissermaßen mora-
lisch zu einer Gegenleistung in Gestalt der Frei-
lassung politischer Gefangener gezwungen werden 
sollen. Aber eine solche Sicht erfolgt doch völlig 
aus westlicher Mentalität. Wir müssen bei der 
Frage, welche Reaktionen wir mit einer solchen 
politischen Amnestie dort drüben im Osten wirklich 
auslösen können, einen Blick auf die völlig andere 
Mentalität und geistig-politische Einstellung dort 
drüben werfen. 

Die Auffassung der FDP und der sonstigen Ver-
fechter dieser Amnestie wäre berechtigt, wenn es 
zwischen uns und den Kommunisten drüben eine 
gemeinsame, einheitliche B as is  der tragenden 
Werte der Moral und des Rechtes gäbe. Das ist 
aber nicht der Fall. Die ganze Tragik unserer heu-
tigen Situation liegt doch gerade darin, daß die 
Grundauffassungen von Moral und Recht im 
freien Westen und im kommunistischen Osten ein-
ander diametral gegenüberstehen. 

Unsere  metaphysisch  begründeten sittlichen 
Normen sind für uns und  in  unserer Sicht absolut 
verbindlich, und nach unserem abendländischen 
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Naturrechtsdenken liegt in ihnen auch die Wurzel 
unseres Rechts. Weil die Einzelpersönlichkeit der 
Träger dieser sittlichen Prinzipien ist, sieht der 
Westen die Einzelpersönlichkeit als den Träger der 
höchsten Werthaftigkeit und als Mittelpunkt aller 
irdischen Werte. Deshalb gewährt der freie Westen 
dieser sittlich gebundenen Einzelpersönlichkeit im 
Rechtsstaat eine in den Grundrechten der Verfas-
sung genau und fest umrissene Sphäre der Frei-
heit. 

Die Wurzel politischer Auffassung von Moral und 
Recht drüben im kommunistischen Osten ist dage-
gen die These des historischen Materialismus. Nach 
dieser werden Moral und Recht durch die mate-
rielle Basis der Produktionsverhältnisse bestimmt. 
In seiner Revision dieser Basis, in seiner ,,Über-
baulehre" betonte Stalin dann neben dem Einfluß 
der Produktionsverhältnisse die beherrschende 
Rolle des Staates. Vom Boden dieser Lehre her in 
Verbindung mit der Diktatur des Proletariats be-
sagt die bolschewistische Morallehre, daß moralisch 
alles ist, was der Macht der Kommunistischen Par-
tei und des von ihr getragenen Staates dient. 

Zwecksubjekt des kommunistischen Rechts ist 
nicht wie bei uns die Einzelpersönlichkeit, sondern 
der kommunistische Staat. Und nach Lenin ist das 
Strafrecht die schärfste Waffe des Klassenkampfes. 

Das bolschewistische Strafrecht ist also aus der 
Sicht des Kommunismus das primäre und wich-
tigste politische Herrschaftsmittel. Von den 147 Ar-
tikeln des Besonderen Teils ides russischen Straf-
gesetzbuches behandeln 89 ,die politischen Vergehen 
gegen dein Staat im weiteren Sinne. Ganz ähnlich 
ist die  Situation in der Sowjetzone, wo das „Gesetz 
zum Schutze des Friedens" und das „Gesetz zum 
Schutze des Volkseigentums" entsprechende poli-
tische Straftatbestände geschaffen h aben. 

Bei dieser absoluten Gegensätzlichkeit der Grund-
auffassung von Moral und Recht kann eine mora-
lische Geste von unserer Seite in  Gestalt einer poli-
tischen Amnestie niemals einen moralischen Druck 
auf den kommunistischen Osten bedeuten; denn 
eine solche Amnestie wäre eine Geste in einen von 
Werten leeren Raum, in das Nichts, die ohne jede 
Resonanz bleiben müßte. 

Eine solche politische Amnestie hat  in der gegen-
wärtigen Situation eine besonders weitreichende 
Bedeutung; denn wirr wissen ja, welche Ereignisse 
in den letzten Monaten in den osteuropäischen 
Ländern eingetreten sind. Der Gesetzentwurf der 
FDP stammt aus der Zeit der sogenannten Tole-
ranzepoche des Kommunismus, während deren die 
politische Optimisten ,des Westens an eine grund-
sätzliche innere Wandlung des Kommunismus ge-
genüber dem freien Westen glaubten. Daß es sich 
aber nur um eine Änderung der politischen Taktik 
handelte, ergab ja schon damals die grundsätzliche, 
mehrfach wiederholte Bemerkung Chruschtschows: 
die Annahme der Möglichkeit  einer ideologischen 
Koexistenz mit  dem Westen sei ein gefährlicher 
Irrtum. Die Ereignisse in Ungarn und idle  brutale 
Unterdrückung jeder 'freiheitlichen Regung durch 
Kadar sowie der wachsende Druck Moskaus gegen-
über den freiheitlichen Tendenzen in Polen zeigen 
uns die völlige Unnachgiebigkeit des Kommunis-
mus gegenüber jedem Versuch zur Schaffung frei-
heitlicher Verhältnisse. 

Angesichts dieser unübersehbaren Tatsachen 
würden die Völker Osteuropas wie des freien We-
stens nach unserem Dafürhalten kein Verständnis  

dafür haben, wenn wir die rechtliche Verteidigung 
unserer freiheitlichen Ordnung durch eine Amne-
stie schwächten. 

In unserem Verhältnis zu Pankow gilt das Ge-
sagte aber  in  verstärktem Maße. Das ist in den letz-
ten Monaten immer deutlicher geworden, da alle 
Maßnahmen des ideologischen Krieges gegen die 
Bundesrepublik seitens der Machthaber in Pan-
kow verschärft worden sind. Eine Amnestie würde 
die Spannung gegenüber Ostdeutschland nicht ver-
ringern, sondern vergrößern, weil die Machthaber 
in Pankow die deutsche Wiedervereinigung ganz 
offen auf komunistischem Wege anstreben. 

Mit einer Amnestie würden wir in der DDR auch 
die Entlassung politischer Gefangener als Gegen-
leistung nicht erreichen. Es besteht —das möchte 
ich insbesondere Herrn Kollegen Stammberger 
sagen — weder die Möglichkeit eines qualitativen 
Vergleichs des  Begriffs  des politischen Gefangenen 
bei uns und drüben noch eine quantitative Ver-
gleichbarkeit des politischen Gefangenen hier  und 
dort.  Bei uns sind die politischen Gefangenen die 
wahren Feinde der Freiheit, dort drüben sind es die 
Freunde  der  Freiheit. Bei uns sind es, wie 
diese Debatte deutlich genug ergeben hat, nur 
einige wenige, dort drüben aber sind es Tausende. 

Bei dieser Situation und gegenüber der Tendenz 
einer Wiedervereinigung auf kommunistischem 
Wege müssen wir unseren Willen zur rechtlichen 
Verteidigung unserer 'freiheitlichen Ordnung durch 
Ablehnung dieser Amnestie klar dokumentieren. 

Ich darf, obwohl in der Debatte in dieser Hin-
sicht schongenügend gesagt worden ist, zu den 
rechtlichen Gründen, die gegen eine Amnestie spre-
chen, noch kurzeinige Bemerkungen machen. Zwin-
gende rechtliche Gründe für eine Amnestie vermö-
gen wir nicht anzuerkennen. Mit Recht  hat  der frü-
here Bundesjustizminister, Herr Kollege Dr. Deh-
ler, am 2. Dezember 1949 im Bundestag jede Amne-
stie als einen tiefen Eingriff in die Rechtspflege be-
zeichnet, der ,die Gefahr einer Erschütterung nicht 
nur des Rechtsbewußtseins, sondern auch der Ver-
bindlichkeit des Rechts mit sich bringe. Eine in  der 
Ebene ides  Rechts mithin so ungewöhnliche Maß-
nahme wie eine Amnestie kann nur aus schwerwie-
genden, ja zwingenden rechtlichen Gründen erfol-
gen. 

In der öffentlichen Debatte, die  sich um diese 
Amnestie in  einer ungeheuren Breite bei uns ent-
sponnen hat, ist die grundsätzliche Frage der Ver-
einbarkeit von Rechtsstaat und politischer Justiz 
erörtert worden. Sie ist auch im Rechtsausschuß 
aufgeklungen und in dieser Debatte bereits ge

-

streift worden. Nun, es gibt eine mit dem Rechts-
staat unvereinbare politische Justiz, die in dem 
Mißbrauch normaler strafrechtlicher Tatbestände 
aus politischen Motiven besteht. Aber bei den Straf-
bestimmungen über Hochverrat und Staatsgefähr-
dung handelt  es sich um berechtigtes politisches 
Strafrecht und seine Anwendung; denn die Tatbe-
stände des Hochverrats und der Staatsgefährdung 
stellen die Verteidigung des Rechtsstaats und sei-
ner freiheitlichen Ordnung gegen seinen grundsätz-
lichen  Gegner dar. 

Man hat ferner kritisiert, daß die Straftatbe-
stände der Staatsgefährdung erst im Jahre 1951 ge-
schaffen worden seien. Aber die Schaffung dieser 
Tatbestände war notwendig, weil der Kommunis-
mus in unserem Jahrhundert erstmalig die Tat-
sache des ideologischen Krieges mit allen seinen 
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zahlreichen Methoden der Unterwühlung und Aus-
höhlung der Verfassungsordnung freiheitlicher 
Staaten geschaffen hat. Da die Strafbestimmungen 
über den Hochverrat nur den mit Gewalt geführ-
ten Anschlag gegen die Staatsgrundlagen erfassen, 
mußte mit den Tatbeständen der Staatsgefährdung, 
die ein Minus gegenüber dem Hochverrat darstel-
len, gegenüber dem ständigen, mit gewaltlosen Mit-
teln geführten Angriff gegen die Staatsgrundlagen 
eine strafrechtliche Abwehr geschaffen werden. 

Ich will jetzt nicht im einzelnen noch weiter in 
die Problematik des § 90a des Strafgesetzbuches 
hineingehen, da hierzu von meinen Herren Vor-
rednern schon das Notwendige in  der gehörigen 
Breite gesagt worden ist. Aber ich möchte doch 
eines sagen. Die Debatte um  den § 90 a des Straf-
gesetzbuches ist selbst in unserer Presse mit einer 
dialektischen Überspitzung geführt worden, die 
sicherlich dem Ansehen unseres Rechtsstaates nicht 
dienlich gewesen ist 

(Abg. Dr. Seffrin: Sehr richtig!) 
und in dieser Schärfe nicht hätte geführt zu wer-
den brauchen. 

(Zustimmung in der Mitte und rechts.) 

In der öffentlichen Diskussion wie auch hier in 
dieser Debatte ist nochmals die Frage der Verlet-
zung des Grundsatzes des Artikels 103 Abs. 2 des 
Grundgesetzes gestreift worden, daß eine Tat nur 
bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit zur 
Zeit der Tat gesetzlich bestimmt war. Nun, dazu 
darf nur noch einmal kurz gesagt werden, daß der 
Straftatbestand des § 90 a seit Inkrafttreten dieser 
Bestimmung im Herbst 1951 existent  war.  Das, was 
nicht voraussehbar war,  war  der Umstand, daß ein 
Verfahren über die Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit einer politischen Partei Jahre in An-
spruch nehmen würde. Diese jahrelange Dauer des 
Prozesses, in dem die Verfassungswidrigkeit der 
KPD festgestellt wurde, ist allerdings in meinen 
Augen ein Zeichen der Gründlichkeit und Gewis-
senhaftigkeit deutscher Richter. 

(Sehr richtig! rechts.) 
Das muß bei dieser Gelegenheit auch einmal ge-
sagt werden. 

Wenn nun jetzt ein Zeitraum von mehreren Jah-
ren verstrichen ist, ehe die Prozeßvoraussetzung, 
nämlich die Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
einer politischen Partei durch das zuständige Ge-
richt, in die Welt kam, dann ist das ein einmaliger 
und besonderer Vorgang, der meines Erachtens 
nicht zu einem generellen Angriff gegen den § 90 a 
aus der Ebene des Artikels 103 Abs. 2 des Grund-
gesetzes führen kann. 

Daß bei der Bewältigung der politischen Straf-
verfahren aus Anlaß des KPD-Verbotsurteils der 
§ 153 der Strafprozeßordnung nicht strapaziert wor-
den ist, ist von einigen meiner Herren Vorredner 
bereits treffend dargetan. Es kann mithin auch 
keine Rede davon sein, daß mit Hilfe einer Strapa-
ziereng dieser Bestimmung 'der Strafprozeßordnung 
gewissermaßen auf kaltem Wege eine Amnestie ge-
schaffen worden sei. 

Schließlich hat sich ergeben — auch das möchte 
ich doch noch einmal hervorheben —, daß von den 
Möglichkeiten der Strafaussetzung zur Bewährung 
nach § 23 des Strafgesetzbuches und der bedingten 
Entlassung gemäß § 26 des Strafgesetzbuchs von 
unseren Strafbehörden ein wirklich weitgehender 
und humaner Gebrauch gemacht worden 'ist. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Daraus erklärt sich auch die geringe Zahl der jetzt 
noch in der Bundesrepublik vorhandenen poli-
tischen Häftlinge. 

Es ist schon gesagt worden, daß neben diesen 
beiden Wegen immer noch das Gnadenrecht als 
individuelle Maßnahme bleibt. 

Nach alledem sehen wir auch keine zwingenden 
rechtlichen Gründe für eine generelle Amnestie; 
denn eine Amnestie ist ein generalisierender Akt, 
der dem Erfordernis der Gerechtigkeit nicht ent-
spricht. Der Gerechtigkeit dient das Individualisie-
ren; deshalb sind wir der Ansicht, daß dem Erfor-
dernis der Gerechtigkeit mehr durch jene bereits 
genannten individuellen Maßnahmen entsprochen 
wird. 

Schließlich hat Herr Kollege Stammberger ge-
sagt, ein gefestigter Staat wie der unsrige könne 
sich eine solche Amnestie leisten. Demgegenüber 
darf ich hervorheben, daß selbst Herr Kollege Dr. 
Arndt im November 1956 in der Debatte des 
Rechtsausschusses anläßlich der Eingliederung des 
Saargebietes die Bemerkung gemacht hat, daß wir 
uns hier in  der Bundesrepublik noch in durchaus 
labilen Zuständen befänden. 

Mir wurde heute die letzte SPD-Korrespondenz 
vorgelegt, in  der  ausgeführt wurde, daß die Geg-
nerschaft gegen diese politische Amnestie aus einer 
gewissen Engherzigkeit heraus komme. Lassen Sie 
mich dazu in aller Sachlichkeit noch eine Bemer

-

kung machen. Es geht nicht, wie es dort ausgeführt 
wurde, um  die  geringe Zahl der augenblicklich 
noch in Haft befindlichen politischen Verurteilten, 
sondern es geht um viel mehr. Es geht um die 
ungeheure psychologische Auswirkung einer sol-
chen Amnestie nicht nur für den Augenblick, son-
dern für die weitere Zukunft. 

(Zustimmung rechts.) 

Lassen Sie mich dazu zum Schluß noch eines sagen. 
Wenn wir die Auswirkung einer solchen Amnestie 
für die Zukunft ins  Auge fassen, dann, bitte, ver-
schaffen wir uns über folgendes grundsätzliche 
Klarheit: In der geistigen Struktur des Bolschewis-
mus haben sich zwei Grundelemente zusammenge-
funden, nämlich einmal das rationale und relativ 
statische Element der marxistischen Doktrin, aber 
daneben das irrationale und dynamische Element 
des russischen — ursprünglich religiösen — Sen-
dungsglaubens, der dahin geht, daß das russische 
Volk bzw. der russische Kommunismus in der näch-
sten Epoche zur Führung der gesamten Menschheit 
berufen sei. Aus diesem Imperativ weltweiter poli-
tischer Initiative wird der ideologische Krieg gegen 
uns und den freien Westen gnadenlos fortgesetzt 
werden. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Würden wir in der Abwehr dieser ständigen, auch 
weiterhin zu befürchtenden politischen Aggression 
schwach werden, dann wäre unser Schicksal und 
das Schicksal des freien Westens überhaupt in 
Kürze entschieden. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Also so 
sieht ein starker Mann aus!) 

Weil wir unsere Freiheit, die freiheitliche Ordnung 
der Bundesrepublik und ihrer 50 Millionen deut-
scher Menschen vor ihrer Zerstörung bewahren 
wollen, deshalb lehnen wir diese Amnestie ab im 
Namen der Freiheit. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Oho-Rufe bei der SPD.) 
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Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich betrachte es lediglich als 
meine Aufgabe, die Auffassung meiner Fraktion 
sehr nüchtern und wirklichkeitsnahe zu begrün-
den. Ich werde nicht der Versuchung anheimfal-
len, mich in rechtsphilosophischen und staatsphilo-
sophischen nebelhaften Fernen zu verkriechen. 
Meine Damen und Herren, was wir eben gehört 
haben, hat doch kaum noch etwas mit der Frage 
zu tun, die dem Parlament heute zur Entscheidung 
vorliegt. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Es ist ja auch merkwürdig! Wer in den letzten 
Monaten an den Beratungen im Rechtsausschuß 
teilgenommen hat, hat häufig den Eindruck gehabt, 
daß alle Fraktionen nur noch ganz wenig ausein-
ander gewesen sind. Nicht nur einmal, sondern 
mehrfach haben wir die Hoffnung gehabt, daß ein 
gemeinsamer Beschluß auf Erlaß einer politischen 
Amnestie zustande kommen würde. 

(Zustimmung links.) 

Die heutige Debatte aber hat Klüfte zwischen den 
verschiedenen welt anschaulichen Auffassungen auf-
gezeigt, die bisher gar nicht vorhanden waren. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, den 
Versuch machen, Ihnen zu sagen, wie meine poli-
tischen Freunde glauben, diese Dinge sehen zu sol-
len. Die Geschichte der politischen Auseinanderset-
zung der westdeutschen Bevölkerung mit dem 
Kommunismus ist jetzt zwölf Jahre alt. Wir soll-
ten uns die Mühe machen, uns einmal ganz kurz 
anzusehen, was in diesen zwölf Jahren alles vor 
sich gegangen ist. Die Vertreter der kommunisti-
schen politischen Auffassung haben nach dem Zu-
sammenbruch — das kann niemand bestreiten — 
als Lieblingskinder der Besatzungsmacht jahre-
lang ein sehr unheilvolles Wirken hier im Westen 
ausüben können. 

(Zustimmung beim GB/BHE und der SPD.) 

Wir sollten es hier ruhig einmal aussprechen: Was 
sich damals an verantwortungslosem Treiben von 
Dienststellen der Besatzungsmacht gegen die poli-
tische Gesundung der westdeutschen Bevölkerung 
abgespielt hat, ist kaum aufzuzeichnen. 

(Zustimmung beim GB/BHE. — Abg. Dr. 
Seffrin: Das hat hiermit nichts zu tun!) 

Trotz dieser bevorzugten Stellung der politischen 
Drahtzieher ist das deutsche Volk mit dem Pro-
blem viel schneller fertig geworden, als man das 
vielleicht zu hoffen wagte. Ich möchte meinen, daß 
es etwa um die Wende des Jahres 1950 schon so 
weit war. Damals saßen zwar noch eine Reihe von 
Kommunisten in diesem oder jenem Ausschuß, in 
dieser oder jener Körperschaft, auch im Parlament, 
vielleicht war auch irgendwo noch ein Landrat 
oder ein Oberbürgermeister da, aber im großen 
und ganzen konnte doch die politische Auseinan-
dersetzung mit dem Kommunismus und seiner Irr-
lehre hier im Westen als im positiven Sinne ent-
schieden betrachtet werden. 

Dann kam im Jahre 1951/52 der Entschluß der 
Bundesregierung — ich will im Augenblick gar 
nicht einmal werten, ob er richtig oder falsch 
war —, durch das Bundesverfassungsgericht das 

Verbot der KPD, mit der wir praktisch schon poli-
tisch fertig geworden waren, aussprechen zu lassen. 
Es ist heute von vielen Rednern erwähnt worden, 
daß wir auf das Urteil fünf Jahre haben warten 
müssen. Es mag sein, daß das ein Beweis beson-
derer Gründlichkeit der Verfassungsrichter ist. Ich 
möchte mich diesem Urteil nicht unbedingt an-
schließen. Aber eines kann man vielleicht sagen: 
Die Frage, ob das Wirken der Kommunistischen 
Partei ausreichende Gründe bot, die Verfassungs-
widrigkeit dieser Partei festzustellen, ist für das 
oberste Gericht nicht ganz einfach zu beantworten 
gewesen; denn wenn die Verfassungswidrigkeit 
klar zutage getreten wäre, dann hätte doch das 
Bundesverfassungsgericht zweifellos nicht fünf 
Jahre für diese Feststellung gebraucht. 

Und nun bitte ich, diese beiden Dinge einmal zu-
sammenzusehen: die fünf Jahre hindurch in der 
öffentlichen Erörterung hin- und hergezerrte Pro-
blematik und dazu der unselige verantwortungs-
lose Einfluß unserer Besatzungsdienststellen, nun 
nicht auf eingefleischte unverbesserliche kommu-
nistische Funktionäre, sondern auf die, sagen wir, 
14- bis 22jährigen, also jene Jahrgänge, die heute 
bereits nicht mehr als Jugendliche im Sinne des 
Strafrechts zählen. Wer bei der Betrachtung dieser 
Dinge die Hoffnung aufgibt, daß unter denen, die 
sich straffällig gemacht haben, noch genug Men-
schen vorhanden sind — nicht Jugendliche im 
Sinne des Strafrechts, sondern junge Menschen, die 
diesen Einflüssen ausgesetzt gewesen sind —, die 
wir wieder von dem Irrweg wegbringen können, 
von dem weiß ich nicht, wie er eigentlich die gro-
ßen Aufgaben der Auseinandersetzung einmal an-
packen will, die vor uns stehen, wenn wir, hoffent-
lich recht bald, die sowjetische Besatzungszone in 
unsere staatliche Gemeinschaft hineinnehmen wer-
den. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 
Um diesen schlichten Sachverhalt geht es doch! Ein 
Schlußstrich unter diese ganze Entwicklung der 
politischen Auseinandersetzung mit dem Kommu-
nismus war zweifellos das Urteil am 17. August 
1956. Das ist ein echter Einschnitt in einer über 
zwölfjährigen Entwicklung. Die Befürworter der 
politischen Amnestie, zu der meine Freunde aus-
nahmslos gehören, meinen, daß dieser Schnitt, dar-
gestellt durch das Urteil, uns ausreichenden Anlaß 
gibt, das zu beschließen, was man eine politische 
Amnestie nennt. 

Meine Damen und Herren, wir sind ja auf dem 
Gebiet der Amnestien nicht mehr jungfräulich un-
schuldig, und was auch dieser Bundestag in dieser 
Beziehung gemacht hat und welche Gedanken und 
Erwägungen im Jahre 1954 eine Rolle gespielt ha-
ben, das ist uns ja allen noch gegenwärtig. Da nun 
zu sagen: es handelt sich nur um eine kleine Zahl 
von vielleicht 300 oder 600 oder 900, — das trifft 
doch das Problem nicht! Diese Zahl umfaßt nach 
meiner Auffassung eine ganze Reihe von Menschen, 
die  durch die zwölf Jahre und durch alles, was auf 
uns gekommen ist, abgerutscht sind, auf Irrwege 
geraten sind und die wir durchaus noch für uns 
wiedergewinnen können. 

(Abg. Dr. Seffrin: Sind gut behandelt 
worden!) 

Die Hoffnung sollten wir jedenfalls nicht aufgeben. 

Ich unterlasse es absichtlich, in die Auseinander-
setzung über § 90 a Abs. 3 und seine Strafbarkeits- 
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voraussetzungen, Verfolgungsvoraussetzung, seine 
Rückwirkung — praktisch — und seine Nichtrück-
wirkung — theoretisch — einzutreten. Das hat 
doch nichts damit zu tun. 

Und ein Zweites, meine Damen und Herren, ist 
für uns wesentlich. Wir können bei der geistigen 
Auseinandersetzung mit dem Kommunismus doch 
nicht die tragische Situation der Spaltung über-
sehen, in der wir leben. Auch durch die Bande, die 
hin- und herlaufen, und die Verbindungen können 
natürlich Einflüsse auf junge Menschen hier ein-
gedrungen sein, denen sie niemals ausgesetzt ge-
wesen wären, wenn man uns nicht jahrelang in 
dieser Spaltungssituation belassen hätte. Wir sind 
also der Meinung, daß die Dinge gar nicht drama-
tisiert zu werden brauchen, daß die Staatssicher-
heit ernstlich nicht gefährdet ist. Nach den über-
zeugenden Ausführungen des Herrn Bundesjustiz-
ministers gegen seinen Bundeskabinettskollegen 
braucht man da kein Wort hinzuzufügen. 

(Sehr wahr! beim GB/BHE.) 

Der Herr Bundesjustizminister hat es wirklich in 
sehr eingehenden Ausführungen in einer Weise 
dargestellt, daß keiner von uns auf den Gedanken 
kommen konnte, hier sei eine ernste Gefahr für 
den Staat vorhanden. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Nur Zweck

-

pessimismus! — Gegenruf des Abg. Dr. 
Bucerius: Welcher Zweck?) 

Wir übersehen nicht die Notwendigkeit eines 
Staatsschutzrechts. Wir übersehen nicht die Not-
wendigkeit der verschiedensten staatlichen Ein-
richtungen, für eine wirkungsvolle Abwehr gegen 
kommunistische Infiltrationsversuche zu sorgen. 
Wir werden alle Maßnahmen, die in dieser Bezie-
hung notwendig sind, unterstützen. Aber bitte, 
sehen Sie ein, daß das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts einen Schlußstrich nach einer Ent-
wicklung von etwa zwölf Jahren gezogen hat. 

Herr Kollege Dr. Weber ist im Augenblick nicht 
da. Ich möchte ihn daran erinnern, daß das Bei-
spiel, das er aus seinem persönlichen Erleben im 
Rechtsausschuß gegeben hat, auf mich den tiefsten 
Eindruck gemacht hat. 

(Sehr richtig! links.) 

Er hat uns doch damals in wirklich bewegenden 
Worten erzählt, daß ein junger Mensch aus einer 
Familie, der man irgendwelche kommunistische 
Infiltrationsgefährdung nie zutrauen konnte, tat-
sächlich durch die Labilität unserer Verhältnisse, 
durch die Erlebnisse nach dem Kriege in solche 
Situation geraten ist. Auch ich persönlich kenne 
zwar nicht Dutzende, aber zwei, drei solcher Men-
schen. Um diese geht es doch. Ob Sie einige Funk-
tionäre mit sechs Monaten Gefängnis verurteilen 
und sie dann nach drei Monaten mit Bewährungs-
frist herauslassen, — das sind doch alles keine 
Dinge, die unseren Staatsschutz, die die Arbeiten 
unserer pflichttreuen Beamten auf diesem Gebiet 
irgendwie erschweren oder diese Beamten gar 
mutlos und amtsmüde machen werden. Die Dinge 
sind dramatisiert. Die Dinge sind uns auf recht-
lichem und auch auf staatsrechtlichem Gebiet weit 
in philosophische Nebelfernen entglitten. Die Frage 
ist viel einfacher und viel schlichter. Es geschieht 
unserer Bundesrepublik nichts. Aber wir vermei-
den, daß im Rahmen dieses großen Reinemachens 
nach dem Urteil vom 17. August eine gewisse An-
zahl von Menschen auf die andere Seite gedrängt 

werden. Und wenn es nur 50 oder 100 Menschen 
sind, die für uns gewonnen oder zurückgewonnen 
werden können, die Sie aber vielleicht restlos und 
hoffnungslos in die andere Front stoßen, wenn Sie 
ihnen eine Strafe aufdiktieren, die ja nicht dadurch 
getilgt ist, daß Sie die Absitzung der Strafe aus-
setzen! 

Wir bedauern, daß der Ausschuß keine Möglich-
keit hatte, die Dinge im einzelnen zu erörtern. 
Vielleicht wäre es dann in gemeinsamen Bemü-
hungen möglich gewesen, dieses oder jenes noch 
etwas differenzierter auszudrücken und dieses oder 
jenes Bedenken noch auszuräumen. Das war leider 
nicht möglich. Es bleibt uns also nur übrig, den 
Vorschlag der FDP in der Form, wie er jetzt vor-
liegt, in toto anzunehmen. Meine politischen 
Freunde werden dieser Amnestie zustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE, der SPD und der 
FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Majonica. 

Majonica (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Bundesminister der 
Justiz hat darauf hingewiesen, daß jede Amnestie 
einen Eingriff in die rechtsstaatliche Ordnung, 
einen Eingriff in das Rechtspflegesystem darstellt 
und daß sie damit immer auf rechtspolitische Be-
denken stoßen wird. Nun, diese Amnestie stößt zu-
dem auch noch auf politische Bedenken, die vor 
allen Dingen der Herr Bundesinnenminister als 
verantwortlicher Ressortminister für die Staats-
sicherheit dargestellt hat. Ich muß sagen, Herr Kol-
lege Wittrock, Sie haben sich die Polemik gegen 
den Herrn Bundesminister des Innern etwas sehr 
einfach gemacht. 

(Sehr wahr! in der Mitte.) 

In dem Artikel, den er im Bulletin geschrieben 
hat, wollte er ja nicht eine allgemeine Staatsphilo-
sophie darstellen, sondern er wollte gewisse Vor-
aussetzungen, die ein Staat erfüllen muß, wenn er 
sich gegenüber seinen Feinden durchsetzen will, 
kennzeichnen. Sie wollen doch nicht bezweifeln, 
daß gesunde soziale und wirtschaftliche Verhält-
nisse eine gesunde Grundlage für den Staat dar-
stellen und daß ein Staat auch über Staatsautorität 
verfügen muß? 

Sie haben gesagt, ein Staat ruht im wesentlichen 
in der Zustimmung seiner freien Staatsbürger. — 
Selbstverständlich tut er das. Wer wollte das be-
streiten? Aber was machen Sie, wenn eben diese 
freie Zustimmung der Staatsbürger bei einigen 
nicht vorhanden ist? Dann müssen Sie doch auch 
gegenüber diesen Menschen Mittel der Staatsautori-
tät haben, um sich durchsetzen zu können! Wir 
haben es doch 1932/33 erlebt, daß eben ein großer 
Teil der Menschen nicht bereit war, den freiheit-
lichen Staat weiterhin zu tragen, und wir haben 
es erlebt, daß der Staat dann schließlich vor die-
sen Menschen kapitulierte, weil er nicht mehr die 
notwendige Autorität besaß, um sich diesen Men-
schen gegenüber durchzusetzen. 

(Vizepräsident Dr. Schneider über

-

nimmt den Vorsitz.) 

Es ist auch selbstverständlich, daß gerade die Am

-

nestie, die hier vorgeschlagen wird, eine ganze 
Reihe von Problemen der Staatssicherheit aufwirft, 
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sei es das Problem, daß man sie praktisch als eine 
Korrektur des KPD-Urteils ansehen könnte, 

(Unruhe bei der SPD) 

sei es das Problem, das darin liegt, daß eben die 
Staatsfeinde eine derartige Amnestie als Schwä-
che dieses Staates ansehen könnten, sei es, daß die 
in die sowjetisch besetzte Zone geflüchteten Funk-
tionäre in unseren Staat zurückkehren könnten, sei 
es, daß die Bekämpfung der Tarnorganisation er-
schwert würde, sei es vor allen Dingen — darauf 
möchte ich noch mit besonderen Nachdruck hin-
weisen —, daß der Wille der Gerichte gelähmt 
wird, die zukünftige Strafverfolgung derartiger 
Fälle durchzuführen. 

Ich möchte aber ganz deutlich und mit großem 
Nachdruck sagen, daß wir uns über alle diese sehr 
schwerwiegenden Bedenken hinwegsetzen würden, 
wenn wir die Hoffnung hätten, daß die Zone nach-
ziehen würde, wenn wir erreichen könnten, daß 
die Tausende und aber Tausende — nach den An-
gaben des bayerischen Ministers der Justiz befin-
den sich noch über 13 000 in den Kerkern der Zone 
— entlassen würden, wenn wir einen derartigen 
Akt vornähmen. Glauben Sie denn nicht, daß auch 
wir mit den Menschen in der Zone, die in Kerkern 
sitzen, fühlen? 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Sie wissen doch, daß es auch unsere Freunde sind, 
die dort sitzen. Sie wissen doch, daß wir Listen 
von unseren engeren politischen Freunden, die 
dort eingekerkert sind, haben. Wir fühlen mit ihren 
Freunden, wir fühlen doch mit ihren Angehörigen. 
Wir haben sie doch noch selbst in den Konferenzen 
der Jahre 1946, 1947 und 1948 persönlich erlebt, 
wo wir auf Tagungen mit ihnen zusammen gewe-
sen sind, und heute sitzen sie in den Kerkern. 
Glauben Sie nicht, daß wir alles, aber auch alles 
tun würden, damit sie aus diesen Kerkern wieder 
entlassen werden? 

Aber glauben Sie denn wirklich, daß der hier 
vorgeschlagene Weg dazu führen wird, daß diese 
Entlassungen erfolgen werden — ich meine, das 
ist der wirklich springende Punkt bei dieser Aus-
einandersetzung —, ich persönlich glaube es nicht! 
Es ist ein sehr schwerwiegendes Urteil, das sicher-
lich sehr, sehr sorgfältig untersucht werden sollte. 
Ich darf darauf hinweisen, daß wir mit den Vor-
leistungen gegenüber der Zone nicht immer die 
besten Erfahrungen gemacht haben. Man hat uns 
einmal prophezeit: Wenn ihr die Zonengrenze 
öffnen werdet, wenn ihr die freie Einreise gestat-
ten werdet, dann werden drüben die Zonenmacht-
haber nachfolgen und auch ihrerseits die Zonen-
grenze öffnen. Wir haben es getan, sie nicht. Man 
sagt mir: Das liegt auf einer ganz anderen Ebene, 
das ist hiermit gar nicht zu vergleichen. Aber ge-
rade der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem wir 
uns im Augenblick auseinanderzusetzen haben, 
gibt ein Beispiel für einen gescheiterten Versuch, 
Maßnahmen in der Bundesrepublik mit Maßnah-
men in der Zone zu koppeln. Damals haben die 
Freien Demokraten bei der Einbringung des Ge-
setzentwurfs ausdrücklich erklärt, daß sie eine 
gleichlautende und gleichlaufende Aktion der Frak-
tion der sogenannten LDP in der Volkskammer 
anregen würden. Sie haben diesen Entwurf an die 
Fraktion dort drüben mit der Bitte geschickt, auch 
von sich aus diesen Antrag in der Volkskammer 
einzubringen. Aber sie haben sich eine ganz kalte 

Abfuhr geholt. Nach der Meinung der Machthaber 
dort drüben in der Zone und damit auch bei der 
LDP-Fraktion, die an dieser Macht teilhat, ist es 
so, daß hier in der Bundesrepublik heldenhafte, 
tapfere Patrioten eingekerkert seien, denen ein 
großes Unrecht geschehen sei, während drüben in 
der Zone Verbrecher eingesperrt worden seien, die 
ihre wohlverdiente Strafe absäßen. Diesen Stand-
punkt nehmen die Machthaber der Zone doch offi-
ziell ein. Sie haben damit die Tradition der Nazis 
übernommen, indem sie derartige Dinge krimina-
lisieren und in jedem, der gegen ihre Parteidikta-
tur aufsteht, ein minderwertiges Subjekt sehen, 
das einfach vernichtet werden muß. 

Auf Grund dieser Anschauungen, dieser Staats-
doktrine in der Zone müssen wir feststellen, daß 
das uns heute zur Beratung vorliegende Gesetz 
schon in der Anlage ein Torso ist, schon in der An-
lage als gescheitert angesehen werden muß, weil 
dadurch, daß sich die LDP selbstredend versagte 
und in ihrem Antwortschreiben nur eine Amnestie 
in der Bundesrepublik gefordert hat, die Aktion 
dort drüben ausgeblieben ist und damit jede Hoff-
nung auf eine Amnestie in der Zone und somit 
auch auf eine Amnestie hier zerstört worden ist. 

Wir haben mit großer Freude festgestellt, daß 
in den vergangenen Jahren viele Häftlinge in der 
Zone entlassen worden sind. Es waren manche 
Freunde darunter, mit denen wir früher politisch 
zusammengearbeitet haben. Aber es war keine 
Amnestie, die dort drüben eingesetzt hat, es waren 
Teilerlassungen von sehr, sehr hohen Strafen, die 
dort ausgesprochen wurden. Es waren bedingte 
Straferlassungen, Strafaussetzungen zur Bewäh-
rung. Und mögen diese Entlassungen der vergan-
genen Jahre auch ein ganz schwaches Anzeichen 
einer Entstalinisierung in der Zone gewesen sein, 
viel hat sich auf diesem Gebiete in der Zone doch 
wirklich nicht getan; so haben die Ereignisse in 
den Satellitenstaaten diese zarten Pflänzchen sehr 
bald wieder zerstört. Es sind heute auch — das 
darf hier einmal gesagt werden — selbst Frauen, 
die von sowjetischen Militärtribunalen verurteilt 
worden sind, noch drüben in den Kerkern. Sie sind 
nicht entlassen worden. Man hat eben aus Ungarn 
und Polen die falschen Konsequenzen gezogen: daß 
hart, sehr hart regiert werden muß, daß es keine 
Milde mit den Parteifeinden geben darf. Nach den 
Informationen, die uns zugegangen sind, rechnet 
man dort drüben gar nicht mit einer Amnestie. 
Man denkt dort gar nicht an eine Amnestie. Im 
Gegenteil, man will eine Verschärfung, man will 
eine Verhärtung. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: So wie Sie!) 

— Entschuldigen Sie, warten Sie, bis ich fertig bin. 
Ich will bestimmt keine Verhärtung auf diesem 
Gebiet. Ich habe es gesagt und werde es noch deut-
lich sagen. 

Wir haben doch gesehen, daß die rächende Hand 
Ulbrichts nun auch die eigenen Genossen erfaßt, 
wie wir es beim Prozeß Harich erleben mußten, daß 
die Urteile schürfer und die Strafen höher werden, 
daß sich in  der Zone Tat  und  Sühne immer weiter 
entfernen, so daß die vom Staat diktierte Sühne 
nachher zum eigentlichen Verbrechen wird. 

Aber ich glaube, das ist das Entscheidende: Wenn 
der Versuch der FDP, zu einer gleichlautenden Ak-
tion zu kommen, schon im Sommer 1956 gescheitert 
ist, wie sehr muß dann der augenblickliche Versuch 

scheitern, der in eine völlig veränderte politische 
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Situation hineintrifft, wo eben  die  Machthaber der 
 Zone jene Konsequenzen, von denen ich gesprochen 

habe, aus ,den Ereignissen in  Polen und Ungarn ge-
zogen haben! Sicherlich, wir werden die Hoffnung 
nicht aufgeben, wir schlagen die Tür trotz alledem 
nicht zu, wir wollen die  Tür aufstehen lassen, die 
Tür der Milde, indem wir solche Einzelmaßnahmen 
treffen, von denen hier gesprochen worden ist, in-
dem wir ein weises Maßhalten im allgemeinen wal-
ten lassen. Ein Maßhalten im allgemeinen, das ja 
in den Zahlen sehr deutlich zum Ausdruck kommt. 
Hier ist doch deutlich geworden, wie großzügig bis-
her in der Bundesrepublik verfahren worden ist, 
und wir begrüßen ;diese Großzügigkeit und das 
Maßhalten im einzelnen. Wir wollen vor allen Din-
gen — und das möchte ich zu der Kritik meines 
Vorredners sagen — nicht die Kleinen fangen. Wir 
begrüßen es, daß von der Strafaussetzung mit Be-
währung sehr großzügig Gebrauch gemacht wird 
und daß, wo es angängig ist, Gnadenerweise erfol-
gen, daß Einstellungen von Verfahren wegen Ge-
ringfügigkeit verfügt werden. Wir wollen gar nicht 
die Spannung auf diesem Gebiet, wir wollen eben 
mit Milde und Großzügigkeit diese Dinge regeln. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir 'hoffen, daß jeder einzelne Gnadenerweis ein 
Appell an die Machthaber in der Zone ist, nun auch 
ihrerseits Milde und Gnade walten zu lassen, daß 
auch die Zone eines guten Tages vielleicht dazu be-
reit ist, wozu wir grundsätzlich bereit sein würden, 
wenn nicht  die  veränderten Verhältnisse hinzuge-
kommen wären: einen Strich zu einem bestimmten 
Datum zu ziehen, um eben alle diese Dinge auszu-
räumen. 

Wenn aber jenes Ziel, Freiheit für die Gefange-
nen der Zone, durch eine Amnestie nicht erreicht 
werden kann — und es scheint mir nach dem Aus-
geführten einfach unmöglich, daß wir im Augen-
blick durch eine Amnestie diese Freilassung der Ge-
fangenen in der Zone erreichen können —, dann 
bleiben eben die großen Bedenken bestehen, die ich 
eingangs erwähnt habe. Jetzt stehen wir, wo jene 
Möglichkeit der Massenfreilassung in der Zone 
durch eine Maßnahme der Amnestie nicht gegeben 
ist, einfach vor der Verantwortung, an die Sicher-
heit unseres Staates zu denken. 

(Huh!-Rufe von der SPD.) 

— Ich möchte doch einmal an Ihre eigenen Erfah-
rungen appellieren. Wir haben es erlebt, welches 
Schicksal ein Staat nahm, der den Radikalen in  sei-
nen Grenzen einfach freien Lauf ließ. Er wurde 
zum Opfer dieser Radikalen. Ich darf Ihnen sagen, 
für mich ist das größte Erlebnis der Unrechtsstaat 
des Dritten Reichs gewesen, und wenn mich etwas 
zur Politik gebracht hat, dann eben das Gefühl und 
die Einsicht, Derartiges darf in unserem Volke nie 
wieder geschehen. Deshalb meine ich, daß wir alle 
aufgerufen sind, hier  den Anfängen zu wehren. 

Wenn man sagt, bei der geringen Zahl derer, die 
heute in der Bundesrepublik inhaftiert seien, werde 
sehr deutlich, daß es eine echte Staatsgefährdung 
nicht gebe, so ist das kein echtes Gegenargument. 
Denn diese geringe Zahl zeigt, mit welcher Groß-
zügigkeit verfahren worden ist. Sie zeigt aber auch, 
daß eben wirklich nur die bedeutsamsten Fälle 
übriggeblieben sind, und diese wirklich bedeut-
samsten Fälle darf man, wenn unsere Staatssicher-
heit nicht Schaden erleiden soll, nicht bagatellisie-
ren. Das muß mit Nachdruck festgestellt werden. 
Wenn wir auch diese Fälle bagatellisieren, dann 
heben wir den Staatsschutz, den wir selbst geschaf

-

fen haben, wieder auf. Ich meine, das wäre nicht 
richtig, das darf ein Parlament nicht tun. 

Wenn uns hier gesagt wird: Dieser Staat ist doch 
so gesund, sozial und wirtschaftlich gefestigt, daß 
ihm keine Gefahr droht, so meine ich, daß wir die 
Dinge auch hier nicht so leichtfertig sehen dürfen. 
Sicherlich werden wir von der CDU/CSU das Kom-
pliment, das in dieser Feststellung für die Regie-
rungspolitik der vergangenen sieben Jahre liegt, 
sehr dankbar entgegennehmen. Aber ich meine, 
wir sollten schon heute darauf achten, daß den An-
fängen gewehrt wird. Sicherlich können einmal 
soziale und wirtschaftliche Krisen diesen Staat er-
schüttern. Wenn wir heute ,die Staatsautorität schon 
schwächen, dann werden wir jenen Feinden der 
freiheitlichen Ordnung zu wissen geben — — 

(Abg. Wittrock meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Bitte sehr! 

Wittrock (SPD): Eine Zwischenfrage, um eine 
Wahlkampfklitterei zu vermeiden: Herr Kollege, 
erinnern Sie sich, daß ich keineswegs von einer 
sozialen und wirtschaftlichen Stabilität gesprochen 
habe, sondern ausschließlich von der politischen 
Stabilität, die sich aus dem Votum der Bevölke-
rung zugunsten der demokratischen Parteien er-
gibt? Erinnern Sie sich daran, daß ich von nichts 
anderem gesprochen habe? 

Majonica (CDU/CSU): Glauben Sie, Herr Kol-
lege Wittrock, daß ein Staat, der  wirtschaftlich und 
sozial ungesund ist, ein derartiges Votum erreicht 
haben würde? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich glaube, das dürfte unmöglich sein. 
Wenn wir jetzt die Staatsautorität schwächen, 

dann werden wir in jenen Zeiten wirtschaftlicher 
und sozialer Krisen — kein Mensch weiß, ob nicht 
diese Krisen einmal unseren Staat heimsuchen wer-
den — mit jenen Feinden unserer freiheitlichen 
Ordnung nicht fertig werden. Sie müssen heute 
schon wissen, daß dieser Staat nicht mit sich spaßen 
läßt, daß dieser Staat bereit ist, sich zu wehren. 

Ich darf auch auf etwas anderes hinweisen. Eine 
Amnestie würde sicherlich von den Zonenmacht-
habern als eine Schwäche ausgelegt werden. Sie 
wäre damit kein Mittel, die Wiedervereinigung 
zu fördern. Die Machthaber drüben würden sich 
ja in ihrer Politik bestätigt finden. Sie brauchen 
doch nur an die Reaktion zu denken, die schon die 
Entlassung Angenforts in der Zone ausgelöst hat. 
Man hat gesagt: Das ist auf Grund der Proteste 
in der Welt geschehen; damit zeigt man, daß man 
kein Rechtsstaat ist, damit zeigt man, daß man ein 
schlechtes Gewissen hat. Ich glaube, das würde ge-
rade hier noch stärker eintreffen, wenn wir eine 
allgemeine Amnestie erließen. 

Dann ist hier die Frage der inneren Befriedung 
aufgeworfen worden. Nun, ich möchte nicht das 
zitieren, was der sozialdemokratische bayerische 
Justizminister gesagt hat. Ich hätte es wahrschein-
lich nicht so scharf formuliert. Aber ich glaube 
doch, der Grundgedanke ist richtig. Man kann ohne 
eine Prüfung des Einzelfalles einfach nicht davon 
ausgehen, daß sich dieser Mensch wieder in unsere 
rechtsstaatliche, freiheitliche Ordnung einfügen 
wird. Man kann vielmehr gerade hier mit Einzel-
maßnahmen am besten helfen. Man hat gerade 
hier, wenn man den Einzelfall prüft, am besten 
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die Gewähr dafür, daß dieser Mensch den Ab-
sprung von den kommunistischen Idealen auch 
wirklich gewagt hat und nunmehr als freier Staats-
bürger in einer freiheitlichen Ordnung mit uns ar-
beiten wird. So meine ich, wir werden die Erfolge, 
die sich die Initiatoren dieser Amnestie auf politi-
schen Gebiete versprechen, viel eher errreichen, 
wenn wir den einzelnen Fall betrachten und Ein-
zelmaßnahmen Platz greifen lassen, als wenn wir 
mit einer generellen Amnestie irgendeinen Schritt 
täten, der alle jene Gefährdungen nach sich ziehen 
würde, von denen ich hier gesprochen habe. So 
werden wir unserem Ziele näherkommen, Ent-
spannung zu erreichen, Milde walten zu lassen, 
ohne zu einer allgemeinen Gefährdung unseres 
Staates zu kommen. 

Meine politischen Freunde und ich werden daher 
der Vorlage nicht zustimmen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Bucher. 

Dr. Bucher (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auch wir sind uns der Problematik 
voll bewußt, die in jedem Amnestiegesetz steckt. 
Der Herr Bundesjustizminister hat sie heute ja 
ausführlich dargestellt. Er hat von einer Durch-
brechung des rechtsstaatlichen Prinzips gesprochen. 
Ich stimme ihm darin zu, daß jede Amnestie eine 
solche Durchbrechung darstellt. Aber er hat dann 
daraus die weitere Folgerung gezogen, eine Amnestie 
dürfe nur erlassen werden, wenn sie unabweisbar 
notwendig sei. Das scheint mir doch erheblich zu 
weit zu gehen. Vor solch strengen Maßstäben 
dürfte kein Amnestieentwurf bestehen, auch der 
unsere nicht. 

Um es am Gegenteil zu beleuchten: diese Am-
nestie ist keine, auf die Staatssekretäre und Bot-
schafter ihr hoffendes Herze werfen könen, wenn 
sie mit Strafverfahren inkriminiert sind. 

(Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

Gerade der skandalöse Vorfall, den ich damit an-
deute, zeigt die Problematik einer jeden Amnestie 
und zeigt die Problematik der letzten allgemeinen 
Amnestie, die wir hier beschlossen haben. Es ist 
vielleicht kein Zufall, daß gerade Herr Kollege 
Stammberger und ich seitens unserer Fraktion 
für diese Amnestie sprechen, nachdem wir beide 
damals die Amnestie des Jahres 1954 — die, ob-
wohl sich ja größtenteils die Opposition auch daran 
beteiligt hat, als „Wahldankgesetz" bezeichnet 
wurde — nicht mitgemacht haben. 

Jede Amnestie wirft die Frage auf, was nun 
— richtig verstanden — die Staatsautorität ist, die 
durch die Amnestie eventuell beeinträchtigt wird. 
Der Herr Bundesinnenminister hat in seinen Aus-
lassungen im Bulletin, die hier schon oft zitiert 
wurden, eine Art Drei-Säulen-Theorie aufgestellt. 
Er sagte, die Staatssicherheit beruhe auf dem 
Funktionieren der Wirtschaft, auf der sozialen 
Zufriedenheit — oder so ähnlich — und auf der 
Staatsautorität. Nun, je nachdem, was man unter 
Staatsautorität versteht, ist das doch eine ziemlich 
materialistische Auffassung. Heute können wir 
noch beruhigt sein; die wirtschaftliche Sicherheit 
wird ja vorläufig noch durch ganzseitige Zeitungs-
annoncen garantiert. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD.) 

Aber ich gebe dem Herrn Bundesinnenminister 
darin recht: es kann natürlich ein Zeitpunkt kom-
men, wo die beiden ersten Säulen ins Wanken ge-
raten, und dann soll die Staatsautorität eingrei-
fen. Aber worin besteht sie? Etwa allein in Straf-
androhungen in Gesetzen? 

Ich kann hier der Debatte vielleicht einen ganz 
guten Dienst erweisen, wenn ich zitiere, was unser 
heutiger Herr Bundesjustizminister in seiner Dis-
sertationsschrift, die im Jahre 1935 in Quaken-
brück erschienen ist, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

auf Seite 42 sagt — wenn der Herr Präsident das 
Zitat gestattet —; es heißt hier: 

Die Staatsführung ist autoritäre Führung. Das 
setzt solche Führer voraus, die Träger der 
natürlichen, aus der Kraft ihres Wesens aus-
strahlenden Autorität sind. Sie schaffen eine 
geheiligte Obrigkeit 

(große Heiterkeit links) 

und aus ihrer persönlichen Autorität, die Ver-
trauen im Volke begründet, die auf dem Volks-
geist ruhende und in diesem sich weiterbil-
dende Staatsautorität. 

(Anhaltende Heiterkeit und Unruhe. — 
Abg. Metzger: Der Herr Justizminister 
war damals schon Philosoph! — Erneute 

Heiterkeit.) 
Die Autorität des Führers bietet die Grund-
lage der Herrschaft. Sie bestimmt und ermög-
licht die Herrschaft als Führung. 

Nun, meine Damen und Herren, wenn man die 
etwas jugend- und auch sonst bewegte Sprache 
dieser Stelle ins Demokratische übersetzt, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

so findet sich darin ein richtiger Kern, nämlich 
der, daß die Staatsautorität letzten Endes auf den 
Persönlichkeiten beruht, die den Staat führen und 
die ihn auch in einer Demokratie führen müssen. 

(Abg. Wittrock: Er nickt ausdrücklich 
dazu!) 

Aber sie beruht nicht auf Gesetzen und Paragra-
phen und Strafdrohungen. Diese Staatsautorität, 
wenn man sie so versteht, wird aber durch unseren 
Amnestieentwurf überhaupt nicht angetastet. 
Darüber ist man sich hier im Hause einig — das 
ist das Seltsame —, daß man Maßnahmen ergrei-
fen will, die praktisch zu dem von uns erstrebten 
Erfolg führen werden. Denn die Amnestie hat 
doch in diesem Fall zwei Zwecke: einmal den, eine 
Korrektur des gewiß unglücklichen § 90 a Abs. 3 
des Strafgesetzbuches vorzunehmen. Dieser Para-
graph schafft eine doch wirklich singuläre Situa-
tion, die darin besteht, daß sich — ganz abgesehen 
davon, um welche Partei es sich handelt — Ange-
hörige einer Partei, die von 1918 bis 1933 und 
dann wieder nach 1945 staatlich zugelassen war 
und die sich als zugelassen fühlen durfte, nun 
praktisch rückwirkend sich als Staatsfeinde be-
trachten müssen. Das ist eine einmalige Situation. 
Dieser hier nun praktisch gerecht zu werden, ist 
das Anliegen unseres Entwurfs. 

Diesem Anliegen will auch die Mehrheit dieses 
Hauses, die Koalition, mit ihrem Entschließungs-
antrag Rechnung tragen. Denn es heißt hier: Man 
nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß jene 
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Bestimmungen in maßvoller Weise gehandhabt 
wurden, daß von der Möglichkeit der Strafaus-
setzung zur Bewährung Gebrauch gemacht wurde, 
und man fordert die Bundesregierung auf, bei den 
zuständigen Bundes- und Landesinstanzen darauf 
hinzuwirken, daß das Begnadigungsrecht weit-
gehend angewendet wird. Das ist also praktisch 
dasselbe, was wir wollen. Bedenken wegen An-
tastung der Staatsautorität fallen deshalb von 
vornherein weg. Ich glaube, diese Diskussion hät-
ten wir uns eigentlich sparen können. 

Der zweite Zweck unseres Entwurfs — darüber 
besteht nun ein wirklicher Streit hier im Hause — 
geht dahin, in die Zone zu wirken. Zwar sind wir 
gar nicht so vermessen, wie Kollege Majonica sagt, 
daß wir glauben, dadurch die Wiedervereinigung 
fördern zu können. Aber wir glauben doch, eine 
psychologische Wirkung auch auf die Bevölkerung 
in der sowjetisch besetzten Zone und dadurch 
einen moralischen Druck auf das dortige Regime 
auszuüben. Wir glauben das nicht nur im Hinblick 
auf die Entlassung von Gefangenen, die dort statt-
finden könnte, sondern z. B. auch — ich meine, 
mich nicht zu täuschen, daß sogar der Herr Bun-
deskanzler diesen Zusammenhang hergestellt hat 
— im Hinblick auf den kommenden Kirchentag, 
dem in der Zone Schwierigkeiten bereitet werden. 

An alle diese Dinge haben wir gedacht. Sie sind 
heute hier gründlich zerredet worden, und das 
Kind ist, kann man sagen, bereits in den Brunnen 
gefallen. Denn wenn schon einmal in einer solchen 
Situation Zahlen genannt werden, so ist klar, daß 
nicht mehr viel herauskommen kann. Die Gegen-
seite hat sehr hohe Zahlen von Inhaftierten bei 
uns genannt. Gut, hätten wir es doch dabei gelas-
sen, hätten wir diese Zahlen in der Welt stehen-
lassen. Hätten wir unsere allgemeine Amnestie 
dann gemacht, unter der sich der eine drüben 
Tausende vorstellt und wir eben die Zahlen, die 
uns der Herr Bundesjustizminister genannt hat. 
Aber man hätte doch die Hoffnung haben können, 
daß der Zweck erreicht wird. 

Es wird uns nun gesagt, es habe keinen Sinn, 
überhaupt darauf zu hoffen, daß dort etwas ge-
schieht. Wir haben immerhin — gestatten Sie mir 
einen so materialistischen Vergleich — beim In-
terzonenhandel gesehen, daß die Herrschaften auf 
der anderen Seite auch nicht unbelehrbar waren 
und daß dieser Handel nach anfänglich sehr großen 
Schwierigkeiten nun doch einigermaßen läuft. Man 
kann jedenfalls nicht von vornherein sagen: jede 
Hoffnung ist vergebens. 

Man spricht hier von Vorleistungen. Was haben 
wir nicht schon für Vorleistungen erbracht! Ich habe 
grundsätzlich gar nichts gegen Vorleistungen zu-
gunsten eines einigen Europas usw. Aber warum 
sollten wir nicht auch hier eine Vorleistung er-
bringen, 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD) 

zumal in einem Falle, wo, wie ich vorhin ausge-
führt habe, doch die Staatsautorität nicht mehr auf 
dem Spiele steht? Es ist ja außer Streit, daß wir 
in diesen Fällen eingreifen wollen, die einen durch 
Amnestie, die andern mit Einzelmaßnahmen. Daß 
die dann drüben von „Zeichen der Schwäche" 
reden, sollte uns nicht aufregen. Das sind doch 
alles keine Argumente. 

Ich frage mich wirklich immer wieder: Warum 
will man denn das durch Einzelmaßnahmen, sozu-

sagen heimlich, machen, was wir in aller Öffent-
lichkeit durch eine generelle Amnestie tun wollen? 
Warum will man diese öffentliche Dokumentation 
nicht? 

Das frage ich mich besonders in Erinnerung 
daran, welches Echo zunächst unser Gesetzentwurf 
in der Öffentlichkeit und in diesem Hause gefun-
den hatte. Es war zunächst fast ausschließlich ein 
positives. Ich habe an den Beratungen im Rechts-
ausschuß nicht teilgenommen, glaube aber, daß es 
richtig ist, wenn ich sage, daß sich im Rechtsaus-
schuß zunächst kaum eine Stimme des Wider-
spruchs erhob. Der einzige, der sich dagegen aus-
sprach und in diesem Punkt wie auch sonst manch-
mal eine beachtenswerte Konsequenz zeigte, war 
der Herr Bundesinnenminister. Aber gerade beim 
Herrn Justizminister hatte man den Eindruck, daß 
er sich keineswegs in, um nochmals seine Disser-
tation zu zitieren, „rückhaltloser Unselbständig-
keit", die einem Minister nicht geziemt, dem an-
geschlossen hat; man hatte den Eindruck, daß er 
zunächst sehr aufgeschlossen war.  

Es ist hier bereits erwähnt worden, welche Ver-
bände und welche Persönlichkeiten sich positiv zur 
Amnestie ausgesprochen haben. Es wäre höchstens 
noch zu ergänzen: es ist kein Geheimnis, daß die 
Bundesanwaltschaft trotz der angeblich geringen 
Zahl bevorstehender Verfahren mit sehr großem 
Mißvergnügen daran denkt, alle diese Verfahren 
noch durchführen zu müssen. Auch muß gesagt 
werden, daß bis zum heutigen Tag, soweit ich es 
feststellen konnte, in der Presse noch keine ein-
zige Stimme gegen die Amnestie laut geworden ist. 

Deshalb ist es um so bemerkenswerter, wie aus 
dieser zunächst sehr erfreulichen Tendenz jetzt 
diese starre Ablehnung seitens der Koalitionspar-
teien geworden ist. Ich kann nur wieder mit der 
Frage schließen: Worin liegt der Grund dafür, 
daß man zwar einzelne Begnadigungen vornehmen 
will, die nach außen, nach der sowjetischen Zone 
hin keine Wirkungen haben, daß man aber die 
von uns vorgeschlagene Amnestie nicht beschließen 
will, obwohl man doch hoffen kann, daß sie in der 
sowjetischen Zone und für die davon betroffenen 
Menschen eine erfreuliche Auswirkung haben 
wird? 

(Beifall bei der FDP und links.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordneter 
Wehner, Sie  haben sich noch zu Wort gemeldet. 
Bitte. 

Wehner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wenn ich am Abend dieser Debatte an 
die Diskussion denke, die  am 30. Mai des vergan-
genen Jahres stattfand, dann kann ich nur sagen: 
Welch ein Unterschied! Denn in jener Debatte 
wurde in den  Morgenstunden des 30. Mai vergan-
genen Jahres der Gedanke einer Amnestie als eines 
Mittels zur Entspannung der innerdeutschen Ge-
gensätze und des Versuchs einer Hilfe für die in der 
Gefangenschaft der Zone (leidenden Menschen aus-
gesprochen. 

Ich sage das besonders deshalb, weil in der heu-
tigen Debatte eine Legende rüber das Zustande-
kommen ,der Forderung nach einer Amnestie, nach 
einem Straffreiheitsgesetz aufgetischt worden ist. 
Dagegen wende ich mich mit  der  Feststellung, daß 
hier am 30. Mai vergangenen Jahres der Gedanke 
der Amnestie ausgesprochen worden ist von An-
gehörigen verschiedener Fraktionen, die ich hier 
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noch zitieren werde, damit die Legende des Herrn 
Bundesministers des Innern nicht im Raume ste-
henbleibt. 

(Beifall bei der SPD.) 
Aber ich sage noch einmal: welch ein Unterschied 

sowohl hinsichtlich der Bereitschaft, in dieser Frage 
einen Versuch zu unternehmen, als auch hinsicht-
lich der Akteure! Wo sind die, die damals, am 
30. Mai, hier ihr Wort für diese Amnestie einge-
legt haben? Ich möchte nicht annehmen, daß sie nur 
deshalb heute in der Reihe derer, die sich hier aus-
sprechen, gefehlt haben, weil sie inzwischen die 
Sitze gewechselt haben. Ich hoffe, das Anliegen, das 
sie damals hier vorbrachten, ist auch heute noch ihr 
Anliegen. 

Es war meine Fraktion, die damals mit ihrem 
Antrag — leider ist er bis heute dem Plenum nicht 
wieder vorgelegt worden, und wir können bald das 
Jahresjubiläum der Einreichung feiern, ein betrüb-
liches Jubiläum — das Thema gestellt hat, daß 
durch diese Amnestie ein Beitrag zur Entspannung 
der Beziehungen der beiden Teile Deutschlands zu-
einander geleistet werden könnte. Damals — ich 
habe das Protokoll hier — war das ein Gedanke, 
der keineswegs mit dem Eifer, mit dem man jetzt 
gegen ihn zu Felde zieht, diskutiert und bekämpft 
worden isst. 

Mein Kollege Dr. Mommer begründete damals 
diesen Antrag und führte dazu aus: 

Wir wissen sehr wohl, wie schwierig dieses 
Problem ist. Wir werden nicht in den Fehler 
verfallen, die Verurteilung von einigen Dut-
zend Kommunisten hier in einem rechtsstaat-
lichen Verfahren zu Strafen, deren höchste, so-
viel ich sehen konnte, fünf Jahre beträgt, 
gleichzusetzen mit der Willkürjustiz auf der 
anderen Seite, die zur Verurteilung von vielen 
Tausenden zu Todesstrafe, lebenslänglichem 
Zuchthaus und anderen Strafen geführt hat. 
Aber immerhin, wir haben in der Bundesrepu-
blik auch einige Gefangene, die wegen politi-
scher Straftaten Gefangene sind, und nach un-
serer Meinung kann kein Zweifel 'daran be-
stehen, daß die Erwägung einer Amnestie der 
Auflockerung, der Entkrampfung und der Ent-
spannung des Verhältnisses der beiden Teile 
Deutschlands zueinander dienen würde. 

Ich habe noch gestern die Worte des Herrn Kol-
legen Brookmann nachgelesen, der  als Sprecher der 
Christlich Demokratischen Union hier sagte, daß 
seine Fraktion fest entschlossen sei, alle Maßnah-
men zu unterstützen, die den Zusammenhalt des 
deutschen Volkes festigen, die Lage der Deutschen 
in der sogenannten DDR erleichtern und den Weg 
zu einer Wiedervereinigung in Frieden und Frei-
heit bahnen helfen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Das wollen 
wir auch!) 

— Ich freue mich, wie sehr Sie heute noch dazu 
stehen, wahrscheinlich im allgemeinen! 

(Heiterkeit bei der SPD. — Abg. Müller

-

Hermann: Was soll das heißen?) 

Dann sprach der zur Christlich Demokratischen 
Union gehörende Kollege Lemmer, der damals 
sagte: 

Wenn wir also der Meinung sind, daß hier ein 
Akt politischer Klugheit und zugleich ein Akt 
der Menschlichkeit geboten wäre, lassen Sie 
mich, mit der feinen Unterscheidung — ich wie

-

derhole es  — zwischen Gesinnungstätern und 
Kriminellen, meinen Dank anfügen an die 
deutsche Presse und an den deutschen Rund-
funk, die mein Anliegen nicht der Person, son-
dern der Sache wegen in den letzten Wochen 
so gut unterstützt haben. 

— Er sagte weiter: 

Was uns vorschwebt, ist, daß Gesten, zwingende 
Gesten guten Willens gemacht werden, und ich 
bin sicher, daß nach der Beantwortung der 
diesbezüglichen Frage auch die Bundesregie-
rung bereit sein wird, einzelne Fälle zu prüfen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Jawohl, das 
gilt heute noch! Angenfort! — Weitere leb

-

hafte Zurufe von den Regierungsparteien.) 

— Dazu werden Sie noch einiges hören! — 

(Andauernde Zurufe; große Unruhe.) 

— Sie werden, nachdem Sie sich so lange angehört 
haben, was andere dazu zu sagen haben, vielleicht 
die Geduld aufbringen, anzuhören, was ich dazu zu 
sagen habe. Ich werde jedenfalls nicht darauf ver-
zichten, und wenn Sie glauben, das könnten Sie in 
einem solchen Chorus untergehen lassen, irren Sie 
sich! 

(Abg. Stücklen: Ein ganz einfacher, be

-

scheidener Zwischenruf! — Abg. Hilbert: 
Herr Wehner hat solche Methoden wohl 

gelernt!) 

Meine Damen und Herren! Herr Dr. Will von der 
Freien Demokratischen Partei hat damals in den 
Vordergrund die Forderung: „Gebt endlich die poli-
tischen Gefangenen frei!" gestellt, und er hat für 
seine Fraktion erklärt: 

Diese Forderung und all das, was dazu gesagt 
worden ist, machen wir uns in vollem Umfange 
zu eigen. Wir werden wie die übrigen Frak-
tionen dieses Hauses niemals aufhören, diese 
Forderung als erste immer wieder vorzutragen 
und zur Durchsetzung zu bringen. ... Wenn 
es aber dahin führen sollte, 

— daß durch die Freilassung von politischen Ge-
fangenen, die im Bundesgebiet noch vorhanden 
sind, etwas erreicht werden kann — 

dann sollte kein Weg umbegangen bleiben, der 
zu einem solchen Ziele führen könnte. 

Ich denke auch an die Worte des Kollegen Sei-
both, der für den BHE sprach und sagte, wir sollten 
in dieser Beziehung recht großzügig sein. 

Ja, sogar in den Worten der Sprecherin der 
Deutschen Partei habe ich eine, wenn auch nicht 
direkte Unterstützung unserer Forderung gefun-
den, so doch eine gewisse Bereitschaft, ihr wohlwol-
lend gegenüberzustehen, denn sie sagte, das 
Menschliche sollte das oberste Gesetz unseres Han-
delns sein. 

Das, meine Damen und Herren, war der Aus-
gangspunkt jener Forderung, der Ausgangspunkt 
für den Versuch, ein Straffreiheitsgesetz, ein Am-
nestiegesetz zustande zu bringen, und es war — ich 
sage es noch einmal — nicht so, wie es in der uns 
heute hier vorgetragenen Legende scheinen soll,  bei 
der das „Komitee" irgendwo im Hintergrund alle 
Fäden zieht. Man könnte beinahe an die Konstruk-
tionen des Anklägers Wyschinski denken, vom For-
mat abgesehen, wenn man das hier sieht. 

(Pfui-Rufe bei der CDU/CSU. — Abg. 
Sabel: Unerhört! — Sie haben gerade 
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Grund! — Abg. Bausch: Das sollen wir uns 
von Ihnen sagen lassen! — Abg. Sabel: Sie 
waren doch mal sein Kollege! — Abg. 
Huth: Sie sollten sich was schämen! Aus

-

gerechnet der  Herr Wehner!) 

— Wir haben uns anhören müssen, wie der Herr 
Bundesminister des Innern, ohne auch nur mit 
einem Satz zu diesem Gesetzentwurf und zu dem 
Vorhaben vom 30. Mai zu sprechen, seine Lesart 
vom Zustandekommen der Amnestieforderung hier 
dem Hause vorgetragen hat, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

und jetzt sage  ich Ihnen dazu meine Meinung. 

(Abg. Bausch [vom Platz aufspringend]: 
Sagen Sie das, wem Sie wollen, aber nicht 
uns! — [Abg. Bausch begibt sich zum Saal

-

ausgang.] — Abg. Schröter [Wilmersdorf] : 
Das ist die moralische Aufrüstung! [Eine 
Anzahl Abgeordnete der CDU/CSU verlas

-

sen den Saal.] — Anhaltende Wechselrufe 
zwischen SPD und CDU/CSU. — Zuruf 
von der CDU/CSU zur SPD: Sie sollten 
sich wirklich genieren, den Vergleich mit 
Wyschinski zu bringen! — Weiterer Zuruf: 
Wird das vom Präsidenten nicht gerügt?! 

— Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordneter 
Wehner, darf ich eine Frage an Sie stellen. 

(Abg. Wehner: Ja, bitte!) 

Ich habe Sie nicht ganz verstanden; ich habe nur 
das Wort „Wyschinski" gehört. Haben Sie irgend 
jemanden in diesem Hause in seiner Haltung oder 
in seinen Ausführungen mit jenem berüchtigten 
Wyschinski — den wir ja alle kennen — gleichset-
zen wollen? Wie gesagt, ich habe Ihre Formulie-
rung selbst nicht hören können. 

Wehner (SPD): Ich bitte Sie, Herr Präsident, im 
Protokoll nachzusehen. Sie werden finden, daß ich 
dort von einer Konstruktion gesprochen habe, bei 
der ,das „Komitee" im Hintergrund alle Drähte 
zieht, und daß dies eine Konstruktion würdig derer 
sei, die man damals vorgenommen hat. 

(Beifall bei der SPD. - Abg. Spies [Em-
menhausen] : Eine solche Pseudoehrener-
klärung muß man sich hier sagen lassen! 
— Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren! Die Frage ist, ob die 
Notwendigkeit, die am 30. Mai  so viele Sprecher so 
vieler Fraktionen dieses Hauses zu diesen Vor-
schlägen und Gedanken gebracht hat, noch besteht 
oder ob sich inzwischen etwas geändert hat. Ich bin 
der Überzeugung, wir müssen nach wie vor hoffen, 
daß es gelingt, den politischen Gefangenen in der 
sowjetisch besetzten Zone zu helfen, wenn wir uns 
dazu entschließen können, Opfer des Kalten Krie-
ges zu begnadigen. Man sollte dabei nicht davon 
sprechen, daß wir hier eine Vorleistung zu erbrin-
gen hätten, die uns nicht zukomme. Über die Unter-
schiedlichkeit der Rechtssysteme ist hier viel ge-
sagt worden. Im Grunde genommen ist aber dem 
nichts Neues hinzugefügt worden, was alle, die sich 
damals am 30. Mai für die Amnestie eingesetzt ha-
ben, seinerzeit schon dazu gesagt haben. Ich bin der 
Überzeugung, daß wir hier in der Bundesrepublik 
die moralische Pflicht haben, das Äußerste zu tun, 
oder sagen wir: zu versuchen, damit den leidenden 
Menschen drüben in der Gefangenschaft geholfen  

und eine Entspannung in dieser Hinsicht herbeige-
führt wird. 

(Abg. Schlick: Geschieht denn das nicht? — 
Gegenruf von der SPD: Schlick, sei ruhig!) 

Hier wurde gefragt, ob denn überhaupt drüben 
Leute entlassen worden seien, und es wurde wei-
ter gefragt, wie denn die Entwicklung in dieser Be-
ziehung gelaufen sei. Wir haben eine Drucksache 
dieses Hauses — sie hat die Nr. 3030 —, die  den 

 ersten Bericht des Ausschusses für Gesamtdeutsche 
und Berliner Fragen über die Entwicklung in der 
sowjetisch besetzten Zone und die Möglichkeiten 
engerer Verbindungen zwischen den beiden Teilen 
Deutschlands enthält. Der Ausschuß hat diesen Be-
richt auf Grund des Beschlusses des Bundestages 
vom 30. Mai ,dem Hause vorgelegt. Darin wird er-
wähnt, daß der Bundesminister für gesamtdeutsche 
Fragen am 30. Mai 1956 vor dem Bundestag die 
Zahl der seit Januar 1954 entlassenen politischen 
Häftlinge mit 13 428 angegeben hat. Weiter wird 
gesagt, daß mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vom 
Juni bis Ende November 1956 weitere 5759 Häft-
linge entlassen worden seien, so daß, vom Aus-
gangspunkt der Entlassungsaktion im Juni 1954 an 
gerechnet, bis Ende November 1956 19 187 politi-
sche Häftlinge entlassen worden seien. Das ist der 
Bericht, der sich auf die Angaben der zuständigen 
Ministerien stützt. 

Zu der Frage, wie groß die Zahl der aus politi-
Gründen in der Zone noch immer Verurteilten oder 
Verhafteten ist, wird  in  dem Bericht gesagt: Da seit 
Juni 1956 5759 politische Häftlinge entlassen wor-
den sind und damals 18 900 Fälle politischer Ver-
urteilungen bekannt waren, ist davon auszugehen, 
daß sich Ende November  1956 noch 13 141 politische 
Häftlinge von ursprünglich 18 900 in sowjetzonaler 
Haft befunden haben. Hinzu kommt jedoch die Zahl 
derer, die seit Anfang Juni 1956 verurteilt worden 
sind. 

Wenn man heute hört, daß wir uns damals, aus-
gehend von jener Debatte des 30. Mai, jedenfalls 
in einigen Ausschüssen intensiver mit der Frage 
befaßt haben, ob durch eine Amnestie und Straf-
freiheitshandlung hier weitere Hilfe für die poli-
tischen Gefangenen dort gebracht werden kann, so 
muß man sich auch in dem Zusammenhang daran 
erinnern, daß sich ein Ausschuß dieses Hauses, der 
Ausschuß für Gesamtdeutsche und Berliner Fragen, 
am 11. Oktober des Jahres 1956 einstimmig für die 
Vorlage eines Straffreiheitsgesetzes entschieden 
hat. In diesem Ausschuß sitzen Angehörige dersel-
ben Fraktionen, nach demselben Kräfteverhältnis 
verteilt wie die Fraktionen hier im Plenum. Wie 
konnte es sein, daß dieser Ausschuß unter dem 
Eindruck der intensiven Beschäftigung mit den 
Fragen, um die es in Wirklichkeit bei dem Amne-
stiegesetz geht und die eben andere sind als die, 
die man inzwischen in den Vordergrund schieben 
möchte, einstimmig zu einer solchen Stellungnahme 
kam, die ich Ihnen hier vortrage? 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Er hat sich, nachdem ein Unterausschuß am Tage 
vorher dasselbe einstimmig formuliert hat, darauf 
geeinigt. Seit dem Monat Juni hat der Unteraus

-

schuß die Probleme geprüft, die mit der Freilas

-

sung der Verurteilten für Straftaten aus politi

-

schen Motiven und der Erledigung schwebender 
Verfahren in der Bundesrepublik zusammenhän

-

gen. Vor den Parlamentsferien hatte dieser Unter

-

ausschuß die Bundesregierung gebeten, alle Mög- 
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lichkeiten zu prüfen, die ohne ein Straffreiheits-
gesetz zu dem gewünschten Ziele führen könnten. 
Inzwischen hat sich aber im Unterausschuß die 
Überzeugung herausgebildet, daß nur ein Straf-
freiheitsgesetz den Erfordernissen der durch das 
KP-Verbot veränderten Situation gerecht werden 
würde. Der Unterausschuß empfiehlt daher, die 
Bundesregierung zu ersuchen, dem Bundestag bal-
digst einen Gesetzentwurf über Straffreiheit für 
Straftaten aus politischen Motiven vorzulegen, so-
weit diese Straftaten vor dem Verbot der KP 
durch das Bundesverfassungsgericht liegen. 

Das war eine klare Sprache, und der Ausschuß 
für Gesamtdeutsche und Berliner Fragen hat sich 
diese Empfehlung einstimmig zu eigen gemacht. 
Der Minister für gesamtdeutsche Fragen hat sich 
mit dieser Empfehlung damals zum Kabinett be-
geben mit der Erklärung, er wolle dafür sorgen, 
daß noch am selben Tage in der damals stattfin-
denden Kabinettssitzung des 11. Oktober die An-
gelegenheit wegen ihrer Dringlichkeit zur Sprache 
und zur Entscheidung komme. 

(Abg. Dr. Strosche: Stimmt haargenau!) 
Leider ist der Herr Bundesminister für gesamt-
deutsche Fragen in dieser Debatte, die wir vor 
allem unter gesamtdeutschen Gesichtspunkten 
sehen und gesehen wissen wollen, nicht anwesend, 
und leider hat er, der sich ja wohl persönlich für 
eine solche Regelung ausgesprochen hat, die Ge-
legenheit nicht benutzt, in dieser Richtung das, 
was uns die Regierung inzwischen dargeboten hat, 
verändern zu helfen. 

Meine Damen und Herren, ist es denn so, daß 
man etwa seit den schrecklichen Ereignissen 
in Ungarn oder seit den Entwicklungen in Polen, 
die hin- und hergehen, zu dieser Amnestiehand-
lung in Deutschland andere Stellung nehmen 
müsse? Was uns die Bundesregierung bei den Ar-
beiten des Ausschusses für Gesamtdeutsche und 
Berliner Fragen in dieser Frage dargeboten hat, 
das war zu allen Zeiten, lange vor Ungarn und 
auch nach Ungarn, immer ablehnend, und wenn 
neuerdings die Ereignisse in Ungarn oder irgend-
welche anderen Ereignisse, die für sich ihre be-
sondere Bedeutung haben, hier mit hineingezogen 
werden, so muß ich sagen, daß das nicht zur Sache 
gehört. 

Man hat uns heute Zahlen genannt. Über diese 
Zahlen haben einige meiner Vorredner gesprochen. 
Mit den Zahlen ist es eine eigentümliche Sache. 
Einmal heißt es, sie seien aufschlußreich, die Zahl 
derer, die unter die Amnestie fallen würden, sei 
so unerheblich, daß man sagen könne, das falle 
gar nicht ins Gewicht. Andererseits hören wir — 
wir haben es heute wieder gehört —, es komme 
nicht auf die Zahlen an, es komme auf das an, was 
man mit solcher Amnestie, mit solchem Straffrei-
heitsgesetz an Unsicherheitsfaktoren schaffe. 

Ich muß einiges über die Diskussionen sagen, 
die in bezug auf Zahlen geführt worden sind. Das 
Justizministerium hatte in derselben Gliederung, 
in der uns heute diese Zahlen vorgetragen worden 
sind, erklärt, daß wegen der Hochverratsparagra-
phen 80 bis 84 des Strafgesetzbuchs 86 Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet, 84 Verfahren bei den 
Gerichten anhängig und 4 Fälle dem Strafvollzug 
überstellt seien, wegen der §§ 89 bis 97 — Staats-
gefährdung — 2689 Ermittlungsverfahren anhän-
gig gemacht worden seien — von denen Sie da-

mals sagten, der größte Teil dürfte wohl einge-
stellt werden —, 135 Fälle vor Gerichten anhängig 
und 20 Fälle zur Strafverbüßung überstellt seien. 
Wegen politischer Organisationsvergehen — § 129 a 
— liefen — so wurde uns gesagt — 539 Ermitt-
lungsv erfahren bei den Staatsanwaltschaften, wäh-
rend 84 Verfahren vor den Gerichten eingeleitet 
seien und 9 Fälle zur Strafverbüßung überstellt 
worden seien. Gnadenerweise — ist uns gesagt 
worden — kämen nur für die schon Verurteilten 
in Frage. Bei dieser Aufstellung waren außer acht 
gelassen alle wegen Landesverrats oder wegen des 
besonderen Berliner Gesetzes zum Schutze der per-
sönlichen Freiheit Inhaftierten bzw. vor Gericht 
Gestellten. 

Es wurde uns erklärt, es sei damit zu rechnen, 
daß noch etwa 1400 Verfahren vor den Gerichten 
durchzuführen sein würden. Dabei handele es sich 
aber um solche Verfahren, die bisher eingeleitet 
worden seien. Gewisse Verfahren — so ist uns da-
mals vom Bundesjustizministerium erklärt worden—
konnten überhaupt noch nicht eingeleitet werden, 
weil der Spruch des Bundesverfassungsgerichts 
noch nicht vorlag. Es handelt sich dabei um die 
Straftaten nach § 90 a, die ja bei all den anderen 
bisher aufgezählten überhaupt nicht mit erfaßt 
sind. Diese Verfahren — so wurde uns damals ge-
sagt — könnten aus dem Jahre 1951 stammen; sie 
würden jetzt erst anlaufen. Ähnliches, so sagte man 
uns, gilt für die Verfahren gemäß § 93, Herstel-
lung und Verbreitung von staatsfeindlichen Schrif-
ten. Solange die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht vorlag, sind die verschiedenen 
Gerichte, und zwar — so ist uns gesagt worden — 
höchste Gerichte, Oberlandesgerichte, insbesondere 
in Nordrhein-Westfalen, nicht bereit gewesen 
diese Verfahren überhaupt durchzuführen. Infolge-
dessen gäbe es noch einen ziemlichen Ballast an 
Strafverfahren vor den Gerichten und auch vor 
den Staatsanwaltschaften, und deswegen müsse 
mit einer größeren Zahl von Verfahren gerechnet 
werden, die noch zu den bisher behandelten und 
bekanntgegebenen Zahlen hinzukommen würde. 

Auf die Frage, was denn infolge des KP-Ver-
bots nun zu den genannten Zahlen hinzukommen 
könne, ist uns gesagt worden, daß konkrete An-
gaben über die Zahl der auf Grund dieser Bestim-
mungen eingeleiteten Verfahren bisher, d. h. bis 
dahin, nur vom Lande Hamburg vorliegen, in dem 
es sich allein um rund 400 nach dem Urteil im 
KP-Prozeß neu einzuleitende Verfahren handelte. 

Vielleicht hat das Justizministerium inzwischen 
so viel geklärt und ist eine so veränderte Sach-
lage eingetreten, daß das, was das Justizministe-
rium während der Ausschußarbeiten zur Klärung 
beigetragen hat und was hier wiederholt worden 
ist, überholt ist. Aber hier wurde ja gefragt, wie-
so wir daran zweifelten, daß die zuständigen Ge-
richte ausreichten. Nun, dazu ist im Laufe dieser 
Ausschußarbeiten sehr vieles gesagt worden, und 
zwar nicht von uns, sondern von denen, die es 
wissen müssen, z. B. auch vom Herrn Oberbundes-
anwalt. Es ist dort z. B. gesagt worden, daß in den 
damals 36 Fällen solcher Leute, die einsitzen und 
Strafe verbüßen, kein Anlaß bestehe, eine Kor-
rektur zu empfehlen. Gut, das war also ein Stand-
punkt, der sich etwa mit dem Grund rechtfertigen 
ließ, daß die Inhaftierten nicht unter Gesichts-
punkten abgeurteilt worden seien, die heutzutage 
nicht mehr gültig seien. — Aber — und da kam 
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der entscheidende Punkt — dagegen entstünden 
unter dem Gesichtspunkt der Rechtsprechung er-
hebliche Probleme in einem Großteil der Fälle, in 
denen noch kein Urteil gefällt wurde. Der § 90 a 
— von dem ja hier die Rede war — stellt soge-
nannte Rädelsführer, Hintermänner und Gründer, 
d. h. aber auch Förderer verfassungsfeindlicher 
Organisationen unter Strafe und, soweit es die 
Parteien betrifft, eben in der Weise, die wir ge-
hört haben. In der Praxis — so wurde uns ge-
sagt - hätten ja bisher führende Funktionäre der 
früheren KP nicht unter dem Gesichtspunkt des 
§ 90 a unter Strafe gestellt werden können, jetzt 
aber sei dies möglich, und zwar rückwirkend bis 
zum September 1951, dem Monat des Inkrafttre-
tens des Strafrechtsänderungsgesetzes. 

Dazu ist gesagt worden, nach dem Legalitäts-
prinzip sei gleichzeitig die bloße Möglichkeit zur 
Anwendung dieser Strafbestimmungen für die 
Staatsanwaltschaften verbindlich. Praktisch werde 
jeder gehobene Funktionär der KP-Vorstände auf 
Bundes-, Landes- und Kreisebene betroffen wer-
den. Der Präsident des Bundesgerichtshofs habe 
sich — so hieß es damals — mit sehr scharfen 
Worten gegen den Versuch ausgesprochen, die be-
stehenden Schwierigkeiten durch einzelne Gnaden-
erweise oder durch die Anwendung des § 153 der 
Strafprozeßordnung zu lösen, weil darin ein Ein-
griff in die Rechtsprechung zu sehen sei. — Das 
war ein Standpunkt, der gegen die Praxis spricht, 
die Sie uns heute von der Regierung her empfeh-
len und als die eigentlich wahre und gute Praxis 
darstellen. 

Es ist uns dabei auch gesagt worden: Verlassen 
Sie sich bitte nicht darauf, daß bezüglich der Vor-
schrift des § 153 der Strafprozeßordnung eine auch 
nur einigermaßen gleichmäßige Handhabung zu 
erzielen sein wird. Und so wurde resümiert: Es 
könne dann nur negativ gesagt werden, einzelne 
Gnadenerweise, die auch nur den Anschein der 
Korrektur in der Anwendung des § 153 in sich 
enthielten, müßten von der Rechtsprechung aus 
gefürchtet werden, womit wohl gesagt worden ist, 
sie führen jedenfalls nicht zu dem Ergebnis, das 
mit der Amnestie angestrebt wird und auf das wir 
mit den Erklärungen und Forderungen der De-
batte vom 30. Mai hinauswollten. 

Ich glaube nicht, daß die Zahlen, die der Herr 
Bundesjustizminister hier vorgetragen hat und die 
ich noch ein wenig mit Hilfe von Angaben, die uns 
im Lauf der Ausschußberatungen gemacht worden 
sind, erläutert habe, etwas gegen die Notwendig-
keit eines Amnestiegesetzes aussagen; denn diese 
Zahlen allein geben gar nicht das Bild, das man 
sich machen muß, um im Bilde zu sein. Einmal 
— ich sage es noch einmal — will man mit der 
Geringfügigkeit der Zahl die Amnestie als nicht 
erforderlich und als nicht wirksam hinstellen. Ein 
anderes Mal aber sagt man, die kleine Zahl sei es 
nicht, um die es dabei gehe. 

Mein Herr Vorredner hat gesagt, ihm erscheine 
das, worauf es eigentlich bei diesem ganzen Unter-
fangen eines Straffreiheitsgesetzes ankomme, schon 
durch die Art gefährdet. wie man dazu Stellung 
genommen habe. Ich fürchte, daß der Wille zu 
dem Versuch, der damals am 30. Mai in allen 
Franktionen jedenfalls von namhaften Kolleginnen 
und Kollegen für notwendig gehalten worden ist, 
heute so nicht mehr vorhanden ist. Man hat eine 
ganze Menge von anderen Argumenten, die wie 

Ausflüchte wirken. Man spricht davon, daß jede 
Amnestie ein Eingriff sei, ausgerechnet bei dieser 
Amnestie! Ich kann nur mit Bedauern feststellen, 
daß das Anliegen, worum es am 30. Mai ursprüng-
lich gegangen ist, wovon der Antrag der sozial-
demokratischen Fraktion in dieser Frage ausge-
gangen ist und was uns dann bei den Beratungen 
sowohl dieses Antrages als auch des heute zur De-
batte stehenden Straffreiheitsgesetzentwurfs, der 
nun nach qualvollen Diskussionen zu einer Ent-
scheidung steht, bewegt hat, heute noch dasselbe 
ist, wie es damals war, daß aber ein erheblicher 
Teil der Mehrheit dieses Hauses leider nicht mehr 
dieselbe Auffassung von den Notwendigkeiten und 
den Möglichkeiten zur Lösung dieser Frage hat, 
wie sie damals vorhanden zu sein schien. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundesinnenminister. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt kommt der 
Schulmeister!) 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich würde 
die Aufmerksamkeit des Hohen Hauses zu dieser 
vorgerückten Stunde angesichts der Mahnung des 
Herrn Präsidenten, sich kurz zu fassen, nicht in An-
spruch genommen haben, um auf den größten Teil 
der Ausführungen des Herrn Kollegen Wehner ein-
zugehen. Ich halte den größten Teil dieser Ausfüh-
rungen für durch die Debatte widerlegt. 

Was mich veranlaßt, das Wort zu nehmen, sind 
ganz wenige Bemerkungen des Herrn Kollegen 
Wehner. Ich bin nicht so mimosenhaft empfind-
lich wie er. Aber das, was er gesagt hat, geht doch 
erheblich über das hinaus, was ich hier unange-
sprochen lassen kann. 

(Beifall bei den  Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, ich habe das Steno-
gramm der  kurzen Rede, die ich heute nachmittag 
hier gehalten habe, vor mir. Ich habe, wie es sich 
versteht, an diesem Stenogramm nicht ein einziges 
Wort geändert, es sei denn, einen Hörfehler der 
Herren Stenographen berichtigt. Der Herr Kollege 
Wehner wird — ich weiß nicht, ob er meine Rede 
gehört hat — Gelegenheit haben, diese Rede nach-
zulesen. Ich werde dafür sorgen, daß sie in der 
nächsten Ausgabe des Bulletin veröffentlicht wird. 
Er hat gesagt, es sei hier eine Legende aufgetischt 
worden, meine Damen und Herren. 

(Zurufe von der Mitte: Unerhört!) 

Ich möchte ihm zunächst einmal vorschlagen, meine 
Rede Wort für Wort nachzulesen, und dann fordere 
ich ihn auf, die dort genannten Tatsachen zu ent-
kräften 

(Unruhe bei der SPD) 

und nicht Tatsachen hier mit der Bezeichnung „Le-
gende" zu belegen. 

(Beifall bei ,den Regierungsparteien.) 

Das ist das eine, weswegen ich das Wort ergriffen 
habe. 

(Lebhafte Zurufe von der SPD.) 

Meine Damen und Herren, das zweite ist dies. 
(Zuruf von der SPD: Zackiger werden!) 

— Meine Damen und Herren, die Zackigkeit über-
lasse ich Ihnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Das andere ist dies. Ich will dem Herrn Kollegen 
Wehner in diesen Tagen auch persönlicher Erleb-
nisse für ihn allerhand zugute halten. Und trotz-
dem glaube ich nicht, daß er selbst in einer so ge-
radezu gespenstischen Weise die Schatten seiner 
Vergangenheit beschwören sollte. 

(Stürmischer, langanhaltender Beifall bei 
den Regierungsparteien. — Lebhafte Pfui-
Rufe von der SPD. — Zuruf von der SPD: 
Das war das Verhalten eines SA-Mannes! 
— Abg. Schröter [Wilmersdorf] : SS mar-
schiert! — Zurufe von der SPD: Ihre SA- 
Manier! — Wie die Nazis früher! — An-
haltende erregte Zurufe von der SPD. — 
Abg. Wittrock tritt an ein Saalmikrofon.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Minister, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage? 

(Abg. Wittrock: Herr Bundesminister, de-
monstrieren Sie durch die Art — — ! — 
Stürmische Gegenrufe von der CDU/CSU. 
— Zuruf von der SPD: Lümmelhaftes Be-

nehmen! — Anhaltende Zurufe.) 

— Der Herr Bundesminister gestattet keine Frage. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs-
parteien. — Lachen bei der SPD. — Abg. 
Wittrock: Sie demonstrieren Ihre Vergan-
genheit! — Abg. Mattick: 8 Millionen Tote! 
— Abg. Wittrock: Sie haben heute noch 
die geistigen SA-Stiefel an! — Abg. Schrö-
ter [Wilmersdorf] : Das ist fürwahr maka-
ber! — Lachen bei der CDU/CSU. — Ge-
genruf von der CDU/CSU: Makaber ist 
Herr Wehner! — Zuruf von der SPD: Ihnen 
fehlt nur der schwarze Schnurrbart! — 
Weiterer Zuruf von der SPD: Führer eines 
SA-Rollkommandos, aber nicht Innenmini-
ster! — Abg. Wittrock: Ihnen fehlt nur der 
schwarze Schnurrbart! — Weitere erregte 

Zurufe von der SPD.) 

— Meine Damen rund Herren, ich möchte doch bit-
ten, daß hier kein Zustand entsteht, der mich 
zwingt, den Präsidentenstuhl zu verlassen. 

(Andauernde Zurufe von der SPD. —
Auseinandersetzungen zwischen Abgeord-
neten der SPD und der CDU/CSU. — 
Abg. Wittrock: Der hat es nötig, von der 
Vergangenheit zu reden! — Abg. Hansen 
[Köln]: Er soll endlich den Mund halten! 
— Abg. Neumann: Die Linie wird klar, 
immer klarer! — Bundesminister Dr. 
Schröder wendet sich an den Präsiden-
ten. — Zuruf von der SPD: Fragen Sie 
mal den Minister, was Sie tun dürfen, der 

sagt es Ihnen! — Weitere Zurufe.) 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident, vielleicht ist es doch möglich, Ruhe auf 
der linken Seite des Hauses — — 

(Fortgesetzte Zurufe.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich kann es nicht 
erzwingen. — Meine Damen und Herren, lassen Sie 

 doch den Herrn Minister weiterreden! 

(Anhaltende erregte Zurufe von der SPD. 
— Abg. Dr. Wuermeling: Das sind Demo-

kraten, Wehner-Demokraten! — Fort-
dauernder Lärm.) 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Viel-
leicht versuchen Sie es noch einmal, Herr Prä-
sident! 

(Andauernde Zurufe von der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich werde jetzt aus 
dem Stenogramm der Rede des Herrn Kollegen 
Wehner den Satz zitieren, den ich meine: 

Man könnte beinahe an die Konstruktionen 
des Anklägers Wyschinski denken, vom For-
mat abgesehen, wenn man das hier sieht. 

(Stürmische Rufe von den Regierungspar

-

teien: Hört! Hört! — Pfui! — Unerhört! — 
Zuruf von der CDU/CSU: Raus mit den 

Leuten!) 

Ich neide dem Herrn Kollegen Wehner diese hohe 
Einschätzung des Anklägers Wyschinski nicht. 
Seine Kenntnis von ihm ist größer als meine. Ich 
verwahre mich aber dagegen, daß dieser Mann im 
Zusammenhang mit mir genannt wird. 

(Stürmischer. langanhaltender Beifall bei 
den Regierungsparteien. — Lebhafte Zu

-

rufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich erteile das 
Wort zur Geschäftsordnung dem Abgeordneten 
Stücklen. 

Stücklen (CDU/CSU): Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, im Namen der CDU/CSU-Frak-
tion beantrage ich Unterbrechung der Sitzung für 
eine Stunde. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, wenn ein solcher Antrag von einer großen 
Fraktion dieses Hauses gestellt wurde, war es 
üblich, ihm zu entsprechen. Ich verfahre auch heute 
so. 

(Abg. Stücklen: Die Unterbrechung reicht 
über 21 Uhr hinaus; morgen Fortsetzung!) 

— Morgen Fortsetzung? 

Meine Damen und Herren. es ist hier beantragt 
Unterbrechung der Sitzung auf eine Stunde. 

(Weitere Zurufe.) 

— Lassen Sie mich doch bitte erst aussprechen! — 
Es  war im Altestenrat vereinbart, die heutige 
Sitzung spätestens um 21 Uhr zu beenden. Wenn 
ich die Sitzung jetzt auf eine Stunde unterbräche, 
würde das bedeuten, daß wir damit schon 20 Mi-
nuten über die vereinbarte Zeit kämen, ohne daß 
ich dann absehen könnte, wann überhaupt Schluß 
wäre. Ich frage die Antragsteller. ob sie damit ein-
verstanden sind, daß ich den Antrag auf Vertagung 
auf eine Stunde so auffasse, daß wir heute über

-

haupt Schluß machen. Ist das der Fall? 

(Zustimmung.) 

Ist das Haus damit einverstanden? - Gut. 

Dann berufe ich die nächste Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Freitag, den 5. April 1957, 
9 Uhr, und schließe die heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 20 Uhr 22 Minuten.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 
a) Beurlaubungen 

Dr. Bartram 5. 4. 
Bauknecht 5. 4. 
Becker (Hamburg) 12. 4. 
Brandt (Berlin) 5. 4. 
Frau Brauksiepe 4. 4. 
Brese 5. 4. 
Dr.-Ing. Drechsel 9. 4. 
Eckstein 4. 4. 
Etzenbach 4. 4. 
Feldmann 6. 4. 
Frau Finselberger 15. 4. 
Dr. Franz 4. 4. 
Frehsee 8. 4. 
Frau Dr. Gantenberg 6. 4. 
Frau Geisendörfer 4. 4. 
Hansen (Köln) 5. 4. 
Dr. Hellwig 4. 4. 
Frau Herklotz 6. 4. 
Hermsdorf 6. 4. 
Höcherl 4. 4. 
Höfler 5. 4. 
Holla 4. 4. 
Hoogen 4. 4. 
Frau Dr. Hubert 4. 4. 
Kalbitzer 3. 5. 
Keuning 4. 4. 
Kiesinger 5. 4. 
Dr. Köhler 30. 4. 
Frau Korspeter 5. 4. 
Dr. Leiske 4. 4. 
Lenze (Attendorn) 4. 4. 
Mauk 5. 4. 
Meyer (Wanne-Eickel) 4. 4. 
Frau Meyer-Laule 5. 4. 
Meyer-Ronnenberg 5. 4. 
Morgenthaler 30. 4. 
Müller (Wehdel) 4. 4. 
Frau Nadig 5. 4. 
Onnen 5. 4. 
Pelster 20. 4. 
Dr. Pohle (Düsseldorf) 4. 4. 
Rasch 4. 4. 
Dr. Reif 5. 4. 
Richter 6. 4. 
Dr. Röder 5. 4. 
Ruland 4. 4. 
Dr. Schild 4. 4. 
Schmücker 4. 4. 
Dr. Schöne 29. 4. 
Frau Schroeder (Berlin) 31. 5. 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth 6. 4. 
Seidl (Dorfen) 5. 4. 
Frau Dr. Steinbiß 4. 4. 
Thieme 5. 4. 
Unertl 6. 4. 
Voß 4. 4. 
Wacher (Hof) 4. 4. 
Weber (Untersontheim) 5. 4. 
Frau Wolff (Berlin) 9. 4. 

b) Urlaubsanträge bis einschließlich 

Dr. Arndt 14. 4. 
Blachstein 12. 4. 
Böhm (Düsseldorf) 14. 4. 
Caspers 20. 4. 
Demmelmeier 12. 4. 

Geiger (München) 27. 4. 
Hahn 13. 4. 
Heinrich 20. 5. 
Frau Lockmann 13. 4. 
Rademacher 10. 4. 
Raestrup 20. 4. 
Schmidt (Hamburg) 13. 4. 
Dr. Starke 27. 4. 
Dr. Storm 14. 4. 

Anlage 2 	 zu Drucksache 3322 
(Vgl. S. 11400 C) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für den Lastenausgleich (20. Aus-
schuß) über den von der Fraktion des GB/BHE 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über Aus-
gleichsleistungen an Sowjetzonenflüchtlinge (Druck-
sache 1966), 

über den von der Fraktion des GB/BHE einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Lastenausgleichsgesetzes (Drucksache 1974), 

über den von der Fraktion der SPD eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes (Drucksache 2113), 

über den von der Fraktion des GB/BHE einge-
brachten Entwurf eines Achten Gesetzes zur Ände-
rung des Lastenausgleichsgesetzes - Gesetz nach 
§ 246 Abs. 3 LAG - (8. ÄndG LAG) (Drucksache 
2645), 

über den Entwurf eines Achten Gesetzes zur Ände-
rung des Lastenausgleichsgesetzes (Gesetz nach 
§ 246 LAG) (Drucksache 2674), 

über den von der Fraktion der FDP eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes (Drucksache 2746), 

über den von den Fraktionen der CDU/CSU, DP, 
FVP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes und des 
Feststellungsgesetzes (Drucksache 2820) und 

über den Entwurf eines Neunten Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Lastenausgleichsge-
setzes (Drucksache 3208). 

Berichterstatter: Abgeordneter Kunze (Bethel) 

I. 

Allgemeiner Bericht 

Dem Ausschuß ist der Regierungsentwurf eines 
Achten Gesetzes zur Änderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes am 28. September 1956 und eines 
Neunten Gesetzes zur Änderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes am 22. Februar 1957 überwiesen 
worden. Der Ausschuß hat die Beratung dieser 
beiden Vorlagen und der vorbezeichneten Initiativ-
anträge aus dem Hause, die ihm außerdem über-
wiesen waren, verbunden. Er legt hiermit als 
Ergebnis dieser Beratungen eine einheitliche 
Vorlage vor, welche das Ergebnis der Prüfung 
aller ihm überwiesenen Anträge zusammenfaßt. 
Diese Vorlage enthält, wegen des engen inneren 
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Zusammenhangs aller Probleme im Bereich des 
Lastenausgleichs, Änderungen nicht nur des 
Lastenausgleichsgesetzes (auf der Leistungs- und 
auf der Abgabenseite), sondern auch des Fest-
stellungsgesetzes, des Währungsausgleichsgesetzes 
und des Altsparergesetzes. 

Der Ausschuß hat alle Vorschläge eingehend ge-
prüft. Bei seinen Beratungen stand im Vorder-
grund der gemeinsame Wille der Mitglieder, die 
Leistungen an die Geschädigten in jeder vertret-
baren Weise zu verbessern und zu erhöhen. Die-
sem einheitlichen Wunsch des Ausschusses waren 
allerdings Grenzen gezogen durch den Umfang der 
Mittel, welche dem Ausgleichsfonds für die Lei-
stungen an die Geschädigten nach den vorliegen-
den Schätzungen bis zum Jahre 1979 zur Ver-
fügung stehen werden, einerseits und durch den 
Umfang der der Feststellung zugrundeliegenden 
Schäden andererseits. Der Ausschuß mußte sich 
deshalb auch besonders mit der Prüfung und Er-
örterung der Schätzungen über die Größenordnung 
dieser Ansätze beschäftigen. 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Aus-
gleichsfonds wird in der Hauptsache durch das 
Aufkommen der Lastenausgleichsabgaben (Ver-
mögensabgabe, Hypothekengewinnabgabe, Kredit-
gewinnabgabe) bestimmt. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß dieses Aufkommen am besten 
dadurch stabil erhalten werden kann, daß von 
Änderungen bei den Ausgleichsabgaben, deren 
Veranlagung im wesentlichen abgeschlossen ist und 
die bereits in einer beachtlichen Zahl von Fällen 
vorzeitig abgelöst wurden, abgesehen wird. Der 
Ausschuß konnte sich jedoch nicht der Notwendig-
keit entziehen — neben den in der Regierungs-
vorlage eines Neunten LAG-Änderungsgesetzes 
vorgeschlagenen Vorschriften mit technischem 
Charakter und über Abgabevergünstigungen für 
Berlin — Verbesserungen der Schadensermäßigung 
vorzusehen, deren Hauptgewicht auf einer Ver-
dreifachung der gewährten Ermäßigungsbeträge 
liegt (vgl. den neu eingefügten § 47 a). Anderer-
seits hat der Ausschuß zur Verbesserung des Auf-
kommens den in den Anträgen der Fraktionen der 
SPD und des GB/BHE gemachten Vorschlag einer 
Verkürzung der Laufzeit der Vermögensabgabe in 
bestimmten Fällen eingehend geprüft. Er ist zu 
dem Ergebnis gekommen, daß eine freiwillige Ver-
kürzung der Laufzeit der Vermögensabgabe vor-
geschlagen werden soll, wobei die Leistungen der 
letzten Jahre der Laufzeit unter Inanspruchnahme 
von Vergünstigungen schon in den ersten Jahren 
zusätzlich aufgebracht werden (vgl. den neu ein-
gefügten § 199 a). 

Die Vorlagen sind dem Ausschuß für den 
Lastenausgleich — mit Ausnahme der Druck-
sache 1966 — allein überwiesen worden. Der Aus-
schuß hat aber die Ergebnisse seiner Beratungen, 
soweit durch sie die Arbeitsbereiche anderer Aus-
schüsse berührt werden, in der üblichen Weise mit 
diesen Ausschüssen abgestimmt. Hinsichtlich der 
Drucksache 1966 steht der Entwurf im Einklang mit 
der Stellungnahme des Ausschusses für Gesamt-
deutsche und Berliner Fragen. 

Nachfolgend wird zunächst die Einzelbegrün-
dung zu den Vorschriften der Vorlage gegeben. 
Von der Erwähnung von Vorschriften unterge-
ordneter oder nur redaktioneller Art ist dabei 
abgesehen worden. In der Anlage wird ein knap-
per systematischer Überblick über den wesentlichen 

Inhalt der Vorlage gegeben. 

II. 

Im einzelnen 

Zu Artikel I 

Zu § 1 (Lastenausgleichsgesetz) 

Zu Nr. 1 (§ 2 LAG) 

Absatz 2 ist durch die  Streichung des § 201 Abs. 1 
bis 3 LAG und des § 349 LAG gegenstandslos ge-
worden. 

Zu Nr. 3 (§ 5 LAG) 

§ 5 Abs. 2 Satz 2 LAG sollte die Möglichkeit 
schaffen, daß der Ausgleichsfonds diejenigen Bank-
kosten übernimmt, die sich aus der näheren Rege-
lung des Präsidenten des Bundesausgleichsamts 
insbesondere bezüglich der Gewährung und der 
Verwaltung der Aufbaudarlehen ergeben. Auf 
Grund der inzwischen durch den Präsidenten ge-
troffenen Regelungen entstehen solche Kosten nicht 
nur bei den Hausbanken, welche die Darlehen 
gegenüber den Geschädigten verwalten, sondern 
auch bei gewissen zentralen Geldinstituten. Diesen 
letzteren Kasten steht eine Einsparung bei den aus 
dem Bundeshaushalt zu bestreitenden Verwal-
tungskosten des Bundesausgleichsamts gegenüber. 
Der Ausschuß hat sich nach Abwägung aller Ge-
sichtspunkte zu der Regelung entschlossen, daß 
diese letzteren Kosten nunmehr aus Haushaltsmit-
teln aufgebracht werden sollen. Dies wird durch 
die vorgeschlagene Änderung des § 5 Abs. 2 LAG 
erreicht; der Ausschuß ist davon ausgegangen, daß 
es sich bei solchen Gebühren der zentralen Geld-
institute um Kosten auf Grund vom Bundesaus-
gleichsamt abgeschlossener Geschäftsbesorgungs-
verträge, mithin um Kosten des Bundesausgleichs

-

amts nach § 351 Abs. 1 LAG, handelt. 

Zu Nr. 4 (§ 6 LAG) 
Der Ausschuß mußte sich mit § 6 LAG besonders 

eingehend beschäftigen, weil es sich hier um Ent-
scheidungen handelt, die für den Ausgleich der 
Einnahmen und Ausgaben des Ausgleichsfonds und 
damit für die Möglichkeit der Durchführung des 
Lastenausgleichs in der vorgesehenen Form und für 
die Einlösung der gegenüber den Geschädigten durch 
Vorschrif ten des Dritten Teils eingegangenen Rechts-
verpflichtungen entscheidende Bedeutung haben. 
Der Ausschuß hat die Fragen des § 6 LAG in 
engem Zusammenhang mit derjenigen der Neufest-
setzung der Grundbeträge nach § 246 LAG gesehen 
und seine Entscheidung nach einer eingehenden 
Erörterung der finanziellen Verhältnisse des Aus-
gleichsfonds unter Berücksichtigung sowohl der der 
Vorlage der Bundesregierung beigefügten Zahlen-
übersicht als auch des sonst dem Ausschuß unter-
breiteten Materials getroffen. 

Hinsichtlich der Neufassung des § 6 Abs. 1 LAG 
hat der Ausschuß der Vorlage der Bundesregierung 
dem Grunde nach zugestimmt. Er hält weiter an 
der vom Bundestag stets vertretenen Auffassung 
fest, daß für den Lastenausgleich zugunsten der 
Geschädigten neben den Abgaben des Zweiten 
Teils des Gesetzes, die als Stichtagsabgaben not-
wendig eine sinkende Tendenz haben müssen, auch 
eine Einnahmequelle mit steigender Tendenz zur 
Verfügung stehen muß, und daß diese Quelle ein 
Zuschuß aus dem Aufkommen der Vermögensteuer 
sein soll. Der Ausschuß ist deshalb der Auffassung, 
daß die zunächst für eine beschränkte Zeit getrof-
fene Regelung des § 6 Abs. 1 LAG auf die Dauer 
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der Durchführung des Lastenausgleichs erstreckt 
werden muß (Auffüllung des Aufkommens aus den 
LA-Abgaben auf je 2600 Mio DM). Was die Höhe 
des Zuschusses anlangt, ist der Ausschuß der Vor-
lage der Bundesregierung nicht gefolgt. Er ist der 
Meinung, daß in der Beschränkung des Zuschusses 
auf 90 v. H. des den Ländern insgesamt zufließen-
den Aufkommens der Vermögensteuer eine ange-
messene Berücksichtigung der Interessen der Länder 
liegt und daß auch die Erhöhung der Ausgleichs-
leistungen an die Geschädigten, welche der Entwurf 
vorsieht, die Regelung des § 6 Abs. 1 rechtfertigt, 
zumal die Leistungen an  die  Geschädigten durch-
weg wieder zu einer Steigerung der Wirtschafts-
kraft innerhalb der Länder des Bundesgebiets füh-
ren müssen. 

Der Ausschuß hat ferner, wie später ausgeführt 
werden wird, eine Erhöhung der Unterhaltshilfe-
sätze um durchschnittlich 20 v. H. für erforderlich 
gehalten. Dadurch wird der Jahresbedarf für 
Unterhaltshilfe den bisher veranschlagten Höchst-
betrag von 880 Mio Deutsche Mark überstei-
gen. Der Ausschuß hält unter diesen Umstän-
den eine Streichung der Vorschrift für erforderlich, 
wonach bisher der Zuschuß des Bundes und der 
Länder nach § 6 Abs. 2 LAG auf höchstens 
440 Mio Deutsche Mark jährlich begrenzt war. 
Bei den Beratungen ist zum Ausdruck gekom-
men, daß erhebliche Gründe dafür sprächen, daß 
Anhebungen der Unterhaltshilfe, welche durch die 
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung veranlaßt 
sind, voll aus Haushaltsmitteln bestritten werden. 
In Würdigung der Lage der öffentlichen Haushalte 
hat der Ausschuß von einem derartigen Vorschlag 
abgesehen, jedoch eine uneingeschränkte Ausdeh-
nung des Grundsatzes der 50%igen Beteiligung der 
Haushalte an den Kosten der Unterhaltshilfe auch 
auf die Erhöhungsbeträge für mindestens erforder-
lich gehalten. 

Die Vorlage sieht ferner in Absatz 3 einen ein-
maligen Zuschuß des Bundes in Höhe von 100 Mio 
DM vor. Der Zuschuß ist mit den zuständigen, für 
den Bundeshaushalt verantwortlichen Stellen ab-
gestimmt. Der Ausschuß hält ihn insbesondere des-
wegen für angemessen, weil durch die Änderung 
des § 88 LAG (Vergünstigungen bei der Ver-
mögensabgabe in Berlin) nicht unbeträchtliche 
Ausfälle für den Ausgleichsfonds eintreten. 

Zu Nr. 5 (§ 11 LAG) 

Die Änderungen beseitigen einige Zweifel und 
schließen kleinere Lücken, die sich auf Grund der 
bisherigen Abgrenzung des Vertriebenenbegriffs 
in der Praxis ergeben haben. Eine entsprechende 
Änderung des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes 
ist vorgesehen. 

Zu Nr. 6 (§ 12 LAG) 
Es handelt sich durchweg um Änderungen von 

beschränkter Bedeutung, die sich auf Grund der 
Erfahrungen bei der Durchführung des Gesetzes 
als notwendig ergeben haben. Lücken mußten ge-
schlossen und Zweifel der Auslegung beseitigt wer-
den; außerdem ergaben sich verschiedene redak-
tionelle Berichtigungen. 

Insbesondere schlägt der Ausschuß in diesem Zu-
sammenhang vor (Absatz 3), auch Schäden in ge-
wissen Vertreibungsgebieten (z. B. im Sudetenland) 
als Vertreibungsschäden anzuerkennen, wenn die 
Geschädigten nach dem 31. Dezember 1937, aber  

vor Beginn der allgemeinen Vertreibungsmaßnah-
men, unter Hinterlassung von Vermögen in das 
Altreichsgebiet übergesiedelt sind. Ferner hat es 
sich für die Praxis als notwendig erwiesen, den 
Zeitpunkt des Eintritts des Vertreibungsschadens 
für die typischen Fälle der Vertreibung festzulegen, 
wobei sich in der Regel bei Ausgewiesenen, Ge-
flüchteten und Aussiedlern der Zeitpunkt des Ver

-

lassens der deutschen Ostgebiete bzw. des Vertrei-
bungslandes, bei Nichtrückkehrern der Zeitpunkt 
des deutschen Zusammenbruchs und im Falle des 
Todes im Vertreibungsgebiet vor dem 1. April 1952 
der Zeitpunkt des Todes anbot. 

Zu Nr. 7 (§ 14 LAG) 
Auch bezüglich des Begriffs des Ostschadens hält 

der Ausschuß einige Berichtigungen für erforder-
lich. Insbesondere kann zur Beseitigung von Här-
ten auf die den Schadenstatbestand bisher ein-
engende Voraussetzung verzichtet werden, daß der 
unmittelbar Geschädigte den ständigen Aufenthalt 
am 31. Dezember 1944 im Reichsgebiet gehabt 
haben muß; die nach der Stichtagsregelung des 
§ 230 LAG auch für Ostschäden geforderte Voraus-
setzung, daß der Geschädigte im Grundsatz am 
31. Dezember 1952 den ständigen Aufenthalt im 
Bundesgebiet gehabt haben muß, erscheint aus-
reichend. 

Zu Nr. 8 (§ 15 LAG) 
Der Begriff der Spareinlage und der weitere Be-

griff der Sparanlage muß gleichmäßig für das Alt-
sparergesetz, für das Währungsausgleichsgesetz 
und auch für § 15 des Lastenausgleichsgesetzes gel-
ten. Die bei den beiden ersterwähnten Gesetzen 
veranlaßten Änderungen waren daher auf § 15 
LAG zu übertragen. Wegen der Begründung wird 
auf den Bericht zu § 1 a WAG und zu § 2 a ASpG 
verwiesen. 

Zu Nr. 9 (§ 18 LAG) 
Dem Bundestag liegt der Entwurf eines Gesetzes 

über die Liquidation der Deutschen Reichsbank und 
der Deutschen Golddiskontbank — Drucksache 
2327 — vor. Nach diesem Gesetzentwurf steht 
fest, daß die Deutsche Reichsbank unter Berück-
sichtigung ihrer vom Zentralbanksystem übernom-
menen Giroverpflichtungen und unter Berücksich-
tigung der von anderen Geldinstituten übernom-
menen Verpflichtungen am Währungsstichtag über-
schuldet war. Die Zuteilung von Ausgleichsforde-
rungen gegen die öffentliche Hand an die Deutsche 
Reichsbank unterbleibt jedoch mit Rücksicht auf 
die vereinfachte Abwicklung, wie sie in § 4 des Ent-
wurfs eines Gesetzes über die Liquidation der 
Deutschen Reichsbank und der Deutschen Gold-
diskontbank vorgesehen ist. Unter diesen Umstän-
den erschien es dem Ausschuß angezeigt, die 
Deutsche Reichsbank in den Befreiungskatalog des 
§ 18 LAG mit aufzunehmen. Die Frage der Ver-
mögensabgabepflicht der Anteilseigner wird durch 
diese Entscheidung nicht berührt. 

Zu Nr. 10 (§§ 27 a und 27 b LAG) 
Durch Einfügung der §§ 27 a und 27 b sollen Ge-

setzeslücken geschlossen werden. Es war u. a. bisher 
nicht möglich, das Vermögen der ehemaligen 
NSDAP und ihrer Gliederungen entsprechend den 
Grundsätzen des LAG zur Vermögensabgabe heran-
zuziehen. Das genannte Vermögen war nach der 
Kontrollratsdirektive Nr. 50 in der Regel an demo- 
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kratische Organisationen zurückzugeben; soweit 
eine solche Rückgabe nicht in Betracht kam, ist das 
Vermögen den Ländern verblieben. Das Vermögen 
soll bei demjenigen herangezogen werden, der es 
endgültig erhalten hat. 

Zu Nr. 11 (§ 39 LAG) 
Die Änderung ist durch die vorgesehene Ände-

rung des § 12 Abs. 1 Nr. 2 LAG veranlaßt. 

Zu Nr. 12 (§ 40 LAG) 

Die Änderung entspricht der für die Entschädi-
gungsseite vorgesehenen Änderung des § 229 LAG. 
Die dort in Absatz 2 ausgesprochene Maßgeblich-
keit der Zurechnungsgrundsätze des § 11 des 
Steueranpassungsgesetzes ergibt sich für die Ab-
gabenseite bereits aus § 203 Abs. 1 LAG. 

Zu Nr. 13 (§ 41 LAG) 
Der hier angefügte Absatz 3 ergänzt die neu ein-

gefügten Absätze 5 und 6 des § 13 des Feststel-
lungsgesetzes zur Beseitigung von Härten bei der 
Ermittlung des Schadenshöchstbetrags für Kriegs-
sachschäden an gewerblichen Betrieben. Es handelt 
sich dabei um solche Berichtigungen, die nur bei 
Kapitalgesellschaften und diesen gleichzustellenden 
Körperschaften und Gesellschaften vorkommen 
können und daher in ihrer Auswirkung auf eine 
Ermäßigung der Vermögensabgabe beschränkt 
bleiben. 

Bei Kapitalgesellschaften, die in der Zeit vom 
1. Januar 1940 bis zum 21. Juni 1948 ihrem Betrieb 
aus Fremdmitteln neues Kapital zugeführt haben, 
hält es der Ausschuß für gerechtfertigt, den da-
durch im Zwischenzeitraum eingetretenen Ver

-

mögenszugang für die Berechnung des Schadens-
höchstbetrags nach § 13 Abs. 4 des Feststellungs-
gesetzes beim Anfangsvermögen mitzuberücksich-
tigen. Nach der in Nr. 1 vorgeschlagenen Regelung 
werden deshalb die im Zwischenzeitraum bewirk-
ten Zuführungen aus Fremdmitteln dem Einheits-
wert des gewerblichen Betriebs vom 1. Januar 
1940 (Anfangsvergleichswert für die Berechnung 
des Schadenshöchstbetrags) hinzugerechnet. Zu den 
Zuführungen aus Fremdmitteln rechnen bei Aktien-
gesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung nur 
solche Kapitalerhöhungen, die durch Zuführung 
neuer Mittel, nicht dagegen durch Umwandlung 
vorhandener Rücklagen in Grund- oder Stamm-
kapital oder durch Ausgabe von Freiaktien aus er-
zielten Gewinnen der Gesellschaft bewirkt worden 
sind, bei bergrechtlichen Gewerkschaften alle Zu-
wendungen der Gewerken an die Gewerkschaft, 
die den aus Fremdmitteln herrührenden Kapital-
zuführungen bei Aktiengesellschaften usw. ver-
gleichbar sind. 

Nach Nr. 2 ist dem für den gewerblichen Betrieb 
auf den 1. Januar 1940 festgestellten Einheitswert 
bei der Berechnung des Schadenshöchstbetrags der 
Betrag hinzuzurechnen, um den der Wert der nach 
§ 60 des Bewertungsgesetzes bei dieser Einheits-
wertfeststellung außer Ansatz gebliebenen Schach-
telbeteiligungen den Wert der bei der Einheits-
wertfeststellung zum 21. Juni 1948 außer Ansatz 
gebliebenen Schachtelbeteiligungen übersteigt. Da-
durch wird erreicht, daß der Mehrwert der Schach-
telbeteiligungen am 1. Januar 1940, der infolge der 
Befreiungsvorschrift des § 60 des Bewertungs-
gesetzes beim Einheitswertvergleich nicht in Er-

scheinung treten kann, zu einer dem Mehrwert ent-
sprechenden Erhöhung des auf der Grundlage des 
Einheitswertvergleichs zu ermittelnden Schadens-
höchstbetrags führt. 

Zu Nr. 14 (§ 43 LAG) 
Die Änderung bewirkt, daß die Sondervorschrif-

ten über den Ansatz von Verlusten an privatrecht-
lichen geldwerten Ansprüchen, die in der in § 245 
Nr. 4 LAG vorgesehenen Rechtsverordnung getrof-
fen werden, zugleich für den Wertansatz bei der 
Schadensberücksichtigung durch Ermäßigung der 
Vermögensabgabe gelten. 

Zu Nr. 15 (§ 46 LAG) 
Der in der Neufassung des § 14 Abs. 1 LAG vor-

gesehene Verzicht auf die den Begriff des Ostscha-
dens einengende Voraussetzung, daß der unmittel-
bar Geschädigte am 31. Dezember 1944 den ständi-
gen Aufenthalt im Reichsgebiet gehabt haben muß, 
macht für die nur auf der Abgabenseite berechtig-
ten juristischen Personen eine entsprechende Ände-
rung des § 46 Abs. 1 LAG erforderlich. 

Zu Nr. 16 (§ 47 LAG) 

Die Ausfälle an Vermögensabgabe, die sich auf 
Grund der Schadensberücksichtigung — einschließ-
lich der zusätzlichen Berücksichtigung nach § 47 a 
LAG — ergeben, lassen sich nunmehr mit hinrei-
chender Sicherheit übersehen. Es bedarf daher 
nicht mehr der in § 47 Abs. 4 LAG vorsorglich vor-
gesehenen Möglichkeit einer nachträglichen Kor-
rektur des Ausmaßes der Schadensberücksichtigung. 

Zu Nr. 17 (§ 47 a LAG) 

Die Ausfälle an Vermögensabgabe, die infolge 
der Berücksichtigung von Kriegsschäden auf Grund 
des geltenden Ermäßigungstarifs des § 47 LAG 
eintreten, können auf jährlich etwa 40 bis 
45 Mio DM geschätzt werden. Die Auffüllung dieses 
Betrags auf den für derartige Ausfälle vorgese-
henen Betrag von 100 Mio DM würde eine An-
hebung der Hundertsätze des Ermäßigungstarifs in 
§ 47 Abs. 2 LAG um etwa das 1 1 /2fache erforder-
lich machen. Würde man die zusätzlichen Minde-
rungsbeträge an Vermögensabgabe bereits für die 
ersten fünf Jahre der 27jährigen Laufzeit rückwir-
kend anwenden, so würde dies zu Erstattungen 
führen, die für den LA-Fonds nicht tragbar wären. 
Die Minderungen des Vierteljahrsbetrags müssen 
daher auf die für die Zeit vom 1. April 1957 bis 
31. März 1979 entfallenden Vierteljahrsraten be-
schränkt werden. Zum Ausgleich dafür werden in 
§ 47 a Abs. 1 LAG die Minderungsbeträge, um die 
sich die auf die restlichen 22 Jahre der Laufzeit 
entfallenden Vierteljahrsbeträge ermäßigen sollen, 
statt auf das 1 1/2fache auf das Zweifache des Be-
trags bemessen, um den sich der Vierteljahrsbetrag 
bereits auf Grund des geltenden Ermäßigungs-
tarifs gemindert hat. Absatz 1 Satz 3 stellt klar, 
daß in den Fällen, in denen sich rechnerisch 
ein Minderungsbetrag ergibt, der höher ist als der 
ursprüngliche Vierteljahrsbetrag, ein Ausgleich 
über diesen Betrag hinaus nicht stattfindet; die An-
wendung des § 47 a LAG führt also in diesen Fäl-
len zu einer Minderung des ursprünglichen Viertel-
jahrsbetrags auf Null. 

Die Regelung des § 47 a LAG bewirkt zugleich, 
daß die Begrenzung der Abgabeermäßigung bei 
Vermögen über 50 000 DM auf einen bestimmten 
Hundertsatz der Abgabe (§ 47 Abs. 2 LAG rechte 
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Tarifspalte) für die Zeit ab 1. April 1957 in Fort-
fall kommt. 

Auf die bei Berliner Vermögen ermäßigten Vier-
teljahrsbeträge (§ 88 Abs. 2 LAG) kann die in 
§ 47 a Abs. 1 LAG vorgesehene Regelung nicht un-
mittelbar angewandt werden. Da der Minderungs-
betrag von dem vollen Ermäßigungsbetrag des 
§ 47 LAG errechnet wird, darf er nicht voll von 
dem nach § 88 Abs. 2 LAG ermäßigten Viertel-
jahrsbetrag abgesetzt werden. Es würde sich sonst 
eine zu hohe Minderung ergeben. § 47 a Abs. 2 LAG 
sieht daher vor, daß der Minderungsbetrag in dem-
selben Verhältnis gekürzt werden muß, in dem der 
Vierteljahrsbetrag für Vermögen in Berlin (West) 
ab 1. April 1957 ermäßigt wird. 

Aus der Natur der Regelung des § 47 a LAG 
ergibt sich, daß die dadurch eintretende Änderung 
auf den Entstehungszeitpunkt der Vermögens-
abgabe zurückwirkt. Dies hat zur Folge, daß auch 
die Fälle, die durch Ablösung (zwangsweise oder 
freiwillig) abgewickelt sind oder in denen durch 
Schuldübernahme oder dergleichen eine Änderung 
des Vierteljahrsbetrags zwischenzeitlich eingetreten 
ist, in die Regelung mit einzubeziehen sind. § 47 a 

 Abs. 3 LAG enthält eine Ermächtigung, Näheres 
zu den vorbezeichneten Fragen und über die Aus-
wirkung bei Banken usw. (§ 19 LAG) sowie über 
das Verhältnis zur Vergünstigung für Sowjetzonen-
flüchtlinge (§ 55 a LAG) durch eine Rechtsverord-
nung zu regeln. 

Die auf Grund des § 47 a LAG für die Zeit ab 
1. April 1957 eintretenden Minderungen des  Vier-
teljahrsbetrags müssen, da sie eine zusätzliche 
Schadensabgeltung darstellen, mit ihrem Zeitwert 
auf den Grundbetrag der Hauptentschädigung an-
gerechnet werden. Eine entsprechende Kürzungs-
vorschrift ist in die Neufassung des § 249 Abs. 3 
LAG eingefügt worden. 

Zu Nr. 18 (§ 55 a LAG) 

Die in § 55 a LAG vorgesehene Vergünstigung 
für Sowjetzonenflüchtlinge soll die besondere Lage 
dieses Personenkreises, die auf der Entschädigungs-
seite zur Einfügung des § 301 a LAG geführt hat, 
auf der Abgabenseite berücksichtigen. Für das Aus-
maß der Vergünstigung bildete die Regelung für 
rassisch Verfolgte in § 26 Abs. 1 LAG einen Anhalt. 
Die Beschränkung auf Abgabepflichtige mit einem 
der Vermögensabgabe unterliegenden Vermögen 
bis zu 100 000 DM trägt dem sozialen Einschlag der 
Vergünstigung Rechnung. 

Zu Nr. 19 (§ 58 LAG) 

§ 58 LAG in seiner alten wie neuen Fassung ent-
hält Ansätze für die Durchführung eines Natural-
ausgleichs auf dem Gebiet des Wohnungsbaus. Die 
Vorschrift wurde seinerzeit aus dem Gedanken 
heraus geschaffen, vermögensabgabepflichtigen 
Eigentümern größeren Wohnhausbesitzes die Mög-
lichkeit zu gehen, die von ihnen zu entrichtende 
Vermögensabgabe in Form von Darlehen des Aus-
gleichsfonds zum Wohnungsbau für Geschädigte zu 
behalten. Die praktischen Erfahrungen mit der ge-
nannten Vorschrift haben jedoch gezeigt, daß sich 
dem Gedanken des Naturalausgleichs auch auf dem 
Gebiet des Wohnungsbaus in verwaltungsmäßiger, 
rechtlicher und praktischer Hinsicht Hindernisse 
entgegenstellen, die einen nennenswerten Erfolg 
der in § 58 LAG vorgesehenen Maßnahmen aus-
schließen. So wurde eine Umwandlung der Vermö-
gensabgabe in Darlehen des Ausgleichsfonds nach  

§ 58 LAG nur in 231 Fällen beantragt; nur in 109 
Fällen sind die den Abgabepflichtigen — zunächst 
im Wege der Stundung — belassenen Beträge an 
Vermögensabgabe bereits für Zwecke des Woh-
nungsbaus verwendet worden. 

Die gesetzlichen Vorschriften des § 58 LAG in 
der bisherigen Fassung gaben nur den Grund-
gedanken wieder und überließen es dem Verord-
nungsgeber, eine in der Praxis brauchbare Rege-
lung für die Durchführung der Umwandlung von 
Vermögensabgabe in Wohnungsbaudarlehen zu fin-
den. Die vorgesehene Rechtsverordnung konnte je-
doch nicht erlassen werden, weil sich dies nach dem 
Wortlaut des § 58 LAG als unmöglich herausge-
stellt hat. Eine gesetzliche Neuregelung war somit 
unumgänglich. Hierbei erscheint es dem Ausschuß 
in Anbetracht der bei der Durchführung aufgetre-
tenen Schwierigkeiten und mit Rücksicht auf den 
geringen Erfolg der Vergünstigung in bezug auf 
die Förderung des Wohnungsbaus, der sich auch in 
Zukunft nicht vergrößern wird, zweckmäßig, die 
Vergünstigung zu einem möglichst nahen Zeitpunkt 
(ab 31. März 1959) auslaufen zu lassen. Bei der zu 
diesem Zweck getroffenen Regelung wurde eine 
Benachteiligung der bisher auf die Vergünstigung 
vertrauenden Abgabepflichtigen vermieden und 
von einer Umwandlung der Vierteljahrsbeträge in 
Darlehen abgesehen, weil dazu komplizierte Rechts-
vorschriften (die im Gesetz selbst hätten getroffen 
werden müssen) notwendig gewesen wären. An 
Stelle einer Umwandlung in Darlehen an den Aus-
gleichsfonds wird den die Vergünstigung beanspru-
chenden Abgabepflichtigen gestattet, die auf Wohn-
grundstücke entfallende Vermögensabgabe für die 
Zeit bis 31. März 1959 bis zur Höhe der im Woh-
nungsbau für Geschädigte aufgewendeten Eigen-
leistungen als Vermögensabgabe in der verbleiben-
den Laufzeit (1. April 1959 bis 31. März 1979) nach-
zuentrichten. 

Zu Nr. 20 (§ 59 LAG) 
Die Vorschrift des § 59 LAG ermächtigte die 

Bundesregierung zum Erlaß einer Rechtsverord-
nung, in der die Tilgung der Vermögensabgabe 
durch Übertragung bestehender Wohnungen auf 
Geschädigte vorgesehen werden sollte. Diese Er-
mächtigung konnte von der Bundesregierung bis-
her mit Rücksicht auf die zu § 58 LAG erwähnten 
Hindernisse, die sich der Durchführung eines Na-
turalausgleichs entgegenstellen, nicht ausgefüllt 
werden. Es erscheint nunmehr zweckmäßig, die Er-
mächtigung zu streichen, da kein sachlicher Anlaß 
besteht, eine entsprechende Rechtsverordnung zu 
erlassen. 

Zu Nr. 21 (§ 78 LAG) 
In der Regierungsvorlage eines Neunten LAG- 

Änderungsgesetzes hatte die Bundesregierung die 
Schaffung einiger weiterer Ermächtigungen zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen vorgesehen. Der 
Ausschuß hat die Notwendigkeit und Zweckmäßig-
keit dieser Ermächtigungen geprüft und die erbe-
tenen Ermächtigungen gebilligt. Auf Grund dieser 
Ermächtigungen wird die Bundesregierung in die 
Lage versetzt, einige Fragen vorwiegend tech-
nischer Natur und einige Teilfragen eines einheit-
lichen Fragenkreises, dessen einer Teil bereits 
durch eine Rechtsverordnung geklärt wurde, zu 
regeln. 

Zu Nr. 22 (§ 88 Abs. 2 LAG) 

Nach § 88 Abs. 2 LAG sind die Vierteljahrs-
beträge der Vermögensabgabe in Berlin (West) für 
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die Zeit vom 1. April 1952 bis 31. März 1957 nur 
in Höhe eines Drittels zu leisten. Über die Frage 
der Weitergewährung von Vergünstigungen ist 
eine gesetzliche Regelung zu treffen, weil sonst 
mangels anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen 
ab 1. April 1957 die Vierteljahrsbeträge der Ver-
mögensabgabe auf Vermögen in Berlin (West) voll 
entrichtet werden müßten. Die Bundesregierung 
hatte in der Regierungsvorlage eines Neunten 
LAG-Änderungsgesetzes vorgeschlagen, die bis-
herige Ermäßigung der Vierteljahrsbeträge der 
Vermögensabgabe um zwei Drittel (also ihre Erhe-
bung nur in Höhe eines Drittels) für die gesamte 
Laufzeit der Vermögensabgabe beizubehalten. Der 
Ausschuß ist trotz gewisser Bedenken, die gegen eine 
so weitgehende Vergünstigung unter aufkommens-
mäßigen Gesichtspunkten vorgebracht worden sind, 
zu dem Ergebnis gelangt, daß die Sonderlage Ber-
lins eine Beibehaltung der seitherigen Ermäßigung 
erfordert. Aus verwaltungsmäßigen Gründen ist 
eine Erstreckung auf die ganze Laufzeit der Ver-
mögensabgabe unumgänglich. 

Zu Nr. 23 (§ 199 a LAG) 
Die Anträge auf Änderung der §§ 34 bis 36 LAG 

in Drucksache 2113 — Artikel I — und Drucksache 
2645 — Artikel I Nr. 6 bis 8 — bezweckten eine 
Vermehrung des Aufkommens an Vermögensabgabe 
in den nächsten Jahren dadurch, daß bei einer ge-
setzlichen Verkürzung der Laufzeit die einzelnen 
Vierteljahrsbeträge entsprechend erhöht werden. 

Der Ausschuß hat sich nach eingehender Erörte-
rung unter Abwägung aller Gründe überzeugt, daß 
trotz übereinstimmender Billigung des Zwecks der 
beantragten Gesetzesänderung dieselbe wegen der 
sich aus ihr ergebenden wirtschaftlichen, recht-
lichen und verwaltungstechnischen Schwierigkeiten 
nicht empfohlen werden kann. 

Die günstige Entwicklung der Konjunktur würde 
zwar zahlreichen Abgabepflichtigen eine schnellere 
Tilgung der Abgabeschulden ohne eine zu große 
Beeinträchtigung anderer wirtschaftlicher Aufgaben 
gestatten, es gibt aber auch eine sehr große Zahl 
von Abgabeschuldnern, denen eine Mehrleistung in 
den nächsten Jahren nicht zugemutet werden kann. 
Gerade im Hinblick auf die gewerbliche Wirtschaft, 
an deren gestiegene Leistungsfähigkeit die Antrag-
steller wohl in erster Linie gedacht haben, läßt sich 
nicht verkennen, daß einmal bestimmte Unter-
nehmenszweige im Schatten der Konjunktur ver-
blieben sind und daß es zweitens auch innerhalb 
der begünstigten Unternehmenszweige zahlreiche 
schwache oder sogar notleidende Betriebe gibt. 

Bei einer gesetzlichen Verkürzung der Laufzeit 
müßten infolgedessen entweder bereits in das Ge-
setz Ausnahmevorschriften für diejenigen Abgabe-
pflichtigen aufgenommen werden, denen die Auf-
bringung der erhöhten Vierteljahrsbeträge nicht 
zugemutet werden kann, oder es müßte der Ver-
waltung eine außerordentlich weitgehende Er-
messensfreiheit zum Verzicht auf die Erhöhung 
bzw. zur Einräumung von Stundungen zugebilligt 
werden. In beiden Fällen würde die Abgrenzung 
der leistungsfähigen und zur Zahlung der erhöhten 
Vierteljahrsbeträge verpflichteten Abgabeschuld-
ner von den nicht leistungsfähigen und deshalb 
von der Erhöhung befreiten kaum überwindbare 
Schwierigkeiten verursachen. 

Der Ausschuß hält aber den Grundgedanken der 
Anträge, ein höheres Aufkommen in den nächsten 
Jahren durch eine Verkürzung der Laufzeit der 

Vermögensabgabe zu erreichen, für richtig und das 
erstrebte Ziel für so wesentlich, daß er vorschlägt, 
durch Einfügung eines § 199 a in das Gesetz die 
Möglichkeit für eine freiwillige Verkürzung der 
Laufzeit zu schaffen und zugleich zur Ausnutzung 
dieser Möglichkeit durch Gewährung einer Ver-
günstigung anzureizen, die der Vergünstigung für 
die bereits bestehenden Ablösungsmöglichkeiten 
entspricht. 

Zu Nr. 24 (§ 201 LAG) 

Vom Standpunkt des Lastenausgleichsfonds ist 
ein Naturalausgleich, wie sich in der Praxis zuneh-
mend gezeigt hat, unzweckmäßig, weil hierdurch 
die dem Lastenausgleichsfonds zur Verfügung 
stehenden freien Mittel gekürzt werden. Eine Kür-
zung der baren Mittel hemmt die Bewegungsfrei-
heit des Fonds, da diese Mittel nicht mehr in der 
sonst möglichen Höhe und so frühzeitig eingesetzt 
werden können, wie es die Gesamtlage der Ge-
schädigten und die soziale Dringlichkeit erfordern. 
Der Ausschuß beschloß deshalb die Streichung des 
§ 201 Abs. 1 bis 3 LAG und des § 349 LAG, die die 
Bundesregierung zum Erlaß von Rechtsverordnun-
gen zur Durchführung des Naturalausgleichs ver-
pflichteten; auch § 2 Abs. 2 wird dadurch gegen-
standslos. 

Zu Nr. 25 (§ 202 LAG) 

Sowjetzonenflüchtlinge und diesen gleichzube-
handelnde Personen können Aufbaudarlehen aus 
dem Härtefonds erhalten, während außerdem auch 
die Abgabe von Siedlungsland an Sowjetzonen-
flüchtlinge nach den §§ 47 bis 56 des Bundesvertrie-
benengesetzes durch Gewährung steuerlicher Er-
leichterungen (insbesondere Fortfall der Ver-
mögensabgabe) begünstigt wird. Es erscheint daher 
angezeigt, auch die Abgabe gewerblicher Betriebe 
an Sowjetzonenflüchtlinge zu begünstigen und 
dementsprechend den Wortlaut des § 202 LAG zu 
erweitern. Bei dieser Gelegenheit soll auch die Er-
mächtigung (auf Grund deren die 13. AbgabenDV-
LA ergangen ist) erweitert werden, um Möglich-
keiten des Mißbrauchs bei Weiterveräußerung oder 
Verpachtung durch den Geschädigten an einen 
Nichtgeschädigten vorzubeugen. 

Zu Nr. 27 (§ 229 LAG) 

Nach wiederholter eingehender Prüfung ist der 
Ausschuß zu dem Ergebnis gekommen, daß die bis-
herige gesetzliche Regelung, wonach nur gewisse 
nähere Angehörige bei Erbfällen vor dem 1. April 
1952 Ausgleichsleistungen in Anspruch nehmen 
konnten, zur Vermeidung von Härten und auch zur 
Vereinfachung des Verfahrens vollends aufge-
hoben werden kann, nachdem schon durch die bis-
herige Novellengesetzgebung eine erhebliche Er-
weiterung des zu berücksichtigenden Erbenkreises 
vorgenommen worden war; die finanziellen Aus-
wirkungen der Änderung sind gering. 

Zur Beseitigung von Zweifeln ist außerdem klar-
gestellt worden, daß dann, wenn bei einem Ge-
schädigten im Zeitpunkt der Schädigung das for-
male Eigentumsrecht und das wirtschaftliche Eigen-
tumsrecht (wie z. B. bei Treuhandverhältnissen) 
auseinanderfielen, in sinngemäßer Anwendung der 
Grundsätze des Steuerrechts das wirtschaftliche 
Eigentum als maßgebend betrachtet werden soll. 
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Zu Nr. 28 (§ 230 LAG) 

In Absatz 1 ist zur Beseitigung in der Praxis auf-
getretener Härten eine Übergangsregelung vorge

-

sehen worden, die es ermöglicht, auch Geschädigte 
zu berücksichtigen, die trotz rechtzeitiger Be-
mühungen um Aufnahme in das Bundesgebiet an 
der fristgemäßen Aufenthaltnahme gehindert 
waren. 

In Absatz 2 wird in Anknüpfung an die in § 12 
Abs. 11 getroffene Regelung der Zeitpunkt der 
Vertreibung bzw. Aussiedlung, von dem ab die 
Frist bis zur Aufenthaltnahme im Bundesgebiet 
läuft, näher bestimmt, um in Rechtsprechung und 
Praxis aufgetretene Zweifel zu beseitigen. 

Im übrigen waren in den Absätzen 2 bis 5 einige 
Klarstellungen und Berichtigungen erforderlich. 

Absatz 6 beseitigt Zweifel, die sich bei der Aus-
legung des Gesetzes bisher in denjenigen Fällen 
ergeben haben, in denen Gläubiger aus Reichstiteln 
erst nach dem Zeitpunkt der Währungsreform in 
das Bundesgebiet gekommen sind. Die Änderung 
stellt klar, daß in diesem besonderen Fall dieselben 
Stichtagsvoraussetzungen gelten sollen, wie sie für 
Vertriebene und Ostgeschädigte gelten. 

Zu Nr. 29 (§ 233 LAG) 
Die Änderung dient der Angleichung an die 

Neufassung des § 229 Abs. 1. Die bisherige Rege-
lung, welche die Gewährung von Ausgleichs-
leistungen ohne Rechtsanspruch auf solche Erben 
von Geschädigten beschränkt hatte, die nähere An-
gehörige des Erblassers waren, hat sich nach Auf-
fassung des Ausschusses im allgemeinen bewährt. 
Da es sich hier jedoch nur um eine Kannvorschrift 
handelt, konnte es dem Präsidenten des Bundes-
ausgleichsamts überlassen bleiben, eine solche Ab-
grenzung unter dem Gesichtspunkt der Dringlich-
keit selbst vorzunehmen. 

Zu Nr. 30 (§ 236 LAG) 

Aus der Versäumung der Antragsfrist haben 
sich nicht selten Härten besonders für geschäfts-
ungewandte Geschädigte ergeben. Der Ausschuß ist 
der Auffassung, daß die Frist nunmehr ohne 
größere Bedenken gestrichen werden kann, zumal 
anzunehmen ist, daß die ganz überwiegende Zahl 
der Geschädigten den Antrag bereits gestellt hat. 

Zu Nr. 31 (§ 239 LAG) 

Die Änderung soll dem Umstand Rechnung 
tragen, daß in den erwähnten Gebieten gerade die 
Volksdeutschen nicht selten erst nach 1938 ein den 
Verhältnissen im Altreichsgebiet vergleichbares 
Einkommen hatten. Trotz gewisser systematischer 
und praktischer Bedenken hat es der Ausschuß für 
richtig gehalten, den Vertriebenen aus diesen Ge-
bieten die Möglichkeit zu geben, sich auf die Durch-
schnittseinkünfte der Jahre 1939 und 1940 (statt 
der Jahre 1937 bis 1939) zu berufen. 

Zu Nr, 32 (§ 240 LAG) 

Forderungen gegen das Reich, die Reichsbahn 
und die Reichspost sind nach § 14 UG nicht auf 
Deutsche Mark umgestellt worden. Forderungen 
gegen das Land Preußen sind umgestellt, aber 
wegen Fehlens eines zur Zahlung verpflichteten 
Schuldners nicht bedient worden. In diesen Fällen 
ist damit zu rechnen, daß die Forderungen dem-
nächst nach Maßgabe des Allgemeinen Kriegsfol-

gengesetzes abgelöst werden. Zur Vermeidung von 
Zweifeln soll klargestellt werden, daß bei der Be-
rechnung des Sparerschadens nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz von einer Kürzung des Schadensbe-
trags wegen der Ablösungsbeträge abzusehen ist. 
Dies entspricht nicht nur dem Grundsatz der Ver-
fahrensvereinfachung, sondern auch der Billigkeit, 
weil die Gläubiger derartiger Forderungen ohne-
dies später und unter ungünstigeren Bedingungen 
befriedigt werden als im allgemeinen die Gläubiger 
der nach dem Umstellungsgesetz umgestellten For-
derungen. 

Zu Nr. 33 (§ 241 LAG) 

Die Berücksichtigung früherer Vermögenser-
klärungen des Geschädigten nach § 22 des Feststel-
lungsgesetzes gibt bei Kriegssachschäden eine 
wertvolle Kontrollmöglichkeit mit Bezug auf den 
Umfang des früheren Vermögens und damit auf 
die Höhe des Schadens. Die Anwendung dieses 
Grundsatzes auch bei Sparerschäden, wie sie durch 
§ 241 LAG vorgesehen ist, hat aber in der Praxis 
zu besonderen Härten geführt. Die letzte Ver-
mögenserklärung im Bundesgebiet war im Jahre 
1946, also in der Zeit zwischen Kriegsende und 
dem Währungsstichtag, abzugeben. In dieser Zeit 
haben die fast ausnahmslos in höheren Lebensjah-
ren stehenden Sparer, die für die Kriegsschaden-
rente in Betracht kommen, die Abgabe der Er-
klärung nicht selten aus entschuldbaren Gründen 
versäumt. In Würdigung dieser Verhältnisse 
empfiehlt der Ausschuß die Streichung des § 241 
LAG. 
Zu Nr. 36 (§ 245 LAG) 

Im Einklang mit der Regierungsvorlage und auch 
mit dem Antrag der Fraktion des GB/BHE 

—Drucksache 2645 - hält der Ausschuß eine Erhö-
hung der Schadensbeträge beim land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen für angebracht. Der 
Ausschuß ist der Meinung, daß wegen der beson-
deren Umstände hier ausnahmsweise für Zwecke 
der Entschädigung eine Sonderregelung zur Ver-
meidung von Härten gerechtfertigt ist. Der Zuschlag 
muß so gewählt werden, daß im Rahmen des Mög-
lichen die Geschädigten, die Vermögen der ver-
schiedenen Arten verloren haben, wirtschaftlich 
gleich behandelt werden. Nach Prüfung des ver-
fügbaren Materials hält der Ausschuß eine Anhe-
bung der Schadensbeträge in diesen Fällen um 
33 1 /3  v. H. für angemessen. Besonders eingehend 
hat sich der Ausschuß mit der Frage beschäftigt, 
oh für Gebiete mit nachträglicher Einheitsbewer-
tung, insbesondere für das Sudetenland, ein ver-
kürzter Zuschlag angebracht ist. Erfahrungsgemäß 
ruft jede Differenzierung der gewährten Leistun-
gen besondere Verstimmung bei den betroffenen 
Geschädigten hervor. Nach eingehender Würdigung 
des Materials ist der Ausschuß zu dem Ergebnis 
gekommen, daß das vorgelegte Material nicht aus-
reicht, um einen so schwerwiegenden Entschluß zu 
rechtfertigen, zumal offensichtlich im Einzelfall die 
Verhältnisse gewisse Unterschiede aufwiesen. Das 
Ergebnis, daß es bei einer Schadensberechnung auf 
der Grundlage der Einheitsbewertung in mehreren 
Millionen einzelner Fälle zu gewissen Unterschied-
lichkeiten kommen muß, muß bei der Durchfüh-
rung des Lastenausgleichs auch in anderen Fällen 
in Kauf genommen werden. 

Um eine möglichst weitgehende Gleichbehand-
lung der Kriegssachschäden mit den Vertreibungs-
schäden zu erreichen, hält der Ausschuß eine An- 
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gleichung des bisherigen § 245 Nr. 2 LAG an den 
Grundgedanken des bisherigen § 245 Nr. 1 LAG für 
angebracht. Verbindlichkeiten sind nach dieser Vor-
schrift von Vertreibungsschäden und Ostschäden 
nur mit dem halben Betrag abzusetzen. Der Aus-
schuß schlägt vor, dementsprechend in Zukunft 
auch die Minderungsbeträge der Hypotheken-
gewinnabgabe von dem Schadensbetrag der Kriegs-
sachschäden am land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen und am Grundvermögen nur mit dem 
halben Betrag, statt nach bisherigem Recht mit 
dem vollen Betrag, abzusetzen. Eine Übertragung 
dieses Grundsatzes auf den Abgabenteil des Geset-
zes hält der Ausschuß allerdings weder für erfor-
derlich noch für möglich. Die bereits fast vollständig 
durchgeführte Veranlagung der Vermögensabgabe 
kann nicht neuerdings in zahlreichen Fällen ge-
ändert werden. Die in der Änderung des § 245 
Nr. 2 LAG liegende Verbesserung der Hauptent-
schädigung kommt allen Geschädigten, auch den Ver-
mögensabgabepflichtigen, nach denselben Grund-
sätzen zugute. 

Der Ansatz von Vertreibungsschäden und Ost-
schäden an privatrechtlichen geldwerten Ansprü-
chen nur mit dem Umstellungsbetrag nach § 245 
Nr. 3 LAG in der bisher geltenden Fassung ist 
dann nicht gerechtfertigt, wenn der Anspruch auf 
eine Währung gelautet hat, die in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit praktisch keine Entwertung erfah-
ren hat. Für solche Fälle soll deshalb eine Sonder-
regelung durch Rechtsverordnung getroffen wer-
den können. 

Zu Nr. 37 (§ 246 LAG) 
Die Neufestsetzung der Grundbeträge der Haupt-

entschädigung war in § 246 Abs. 3 LAG in der bis-
her  geltenden Fassung ausdrücklich angekündigt; 
sie ist eine der wichtigsten Entscheidungen des 
Entwurfs. Die neue Tabelle sieht eine Entschädi-
gung mit 100 v. H. des festgestellten Schadens bis 
zu einem Schadensbetrag von 4600 RM vor; der 
Entschädigungssatz sinkt dann derart ab, daß bei 
einem Schadensbetrag von 1 Mio RM die Ent-
schädigung 6,5 v. H. beträgt. Der Ausschuß ist in 
sehr eingehender Würdigung des gesamten Zahlen-
materials einmütig zu der Überzeugung gekommen, 
daß diese Sätze das Äußerste darstellen, was unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten auf der Ein-
nahmenseite des Ausgleichsfonds und der bezüglich 
der allgemeinen Entwicklung bis 1979 bestehenden 
Unsicherheiten verantwortet werden kann. Die Er-
höhung der Grundbeträge entspricht nach den Be-
rechnungen im Gesamtdurchschnitt gegenüber dem 
derzeitigen Rechtsstand einer Anhebung auf etwa 
165 v. H., wobei dieser Hundertsatz bei kleinen 
Schadensbeträgen im allgemeinen überschritten, 
bei größeren Schadensbeträgen nicht erreicht wird. 
Die Regierungsvorlage hatte eine Anhebung auf 
120 v. H. vorgesehen. Dem Ausschuß lag insbeson-
dere daran, einen möglichst großen Kreis von Ge-
schädigten in den Genuß einer rechnerisch 
100%igen Entschädigung zu bringen. 

Abgesehen von der Erhöhung der Grundbeträge 
der Hauptentschädigung enthält die Neufassung 
des § 246 LAG zwei weitere sachliche Verbesse-
rungen für die Geschädigten: Die Abstufung der 
Schadensgruppen wurde bei den größeren Schäden 

beträchtlich verfeinert, um die „Brüche" an den 
Grenzstellen abzuschwächen. Ferner wurde ein 
Grundbetrag auch bei geringeren Schadensbeträ-
gen als 500 RM vorgesehen. Da schon in § 8 des 

Feststellungsgesetzes die Vorschrift enthalten ist, 
daß Schäden von weniger als 500 RM nicht fest-
gestellt werden können, bewirkt die vorliegende 
Änderung im Ergebnis, daß ein 500 RM überstei-
gender Verlust an einem geldwerten Anspruch 
auch dann eine Hauptentschädigung begründen 
kann, wenn er in Auswirkung des § 245 Nr. 3 
(künftig Nr. 4) LAG nur mit einem geringeren 
Betrag als 500 RM anzusetzen ist. 

Zu Nr. 39 (§ 249 LAG) 

Der Ausschuß ist nach mehrfacher Erörterung 
zu dem Ergebnis gekommen, daß zur Beseitigung 
von Härten dem im Regierungsentwurf enthalte-
nen Änderungsvorschlag zu § 249 Abs. 1 Nr. 3 
LAG, dem im wirtschaftlichen Ergebnis auch der 
Vorschlag der Fraktion des GB/BHE zu derselben 
Vorschrift nahekommt, gefolgt werden soll. Da-
neben hält der Ausschuß zur Beseitigung von Här-
ten auch bei § 249 Abs. 1 Nr. 1 LAG eine Ände-
rung für angebracht, die den Umstand berücksich-
tigt, daß das Vermögen des Geschädigten am Wäh-
rungsstichtag in vielen Fällen durch die Vermö-
gensabgabe belastet ist. An Stelle der ursprünglich 
erwogenen Zulassung der rechnerischen Kürzung 
dieses Vermögens um die pauschal mit einem Zeit-
wert von 60 v. H. veranschlagte Vermögensabgabe 
hat der Ausschuß der Kürzung um 30 v. H. des 
Vermögens am Währungsstichtag den Vorzug ge-
geben, weil damit die Verbesserung allen Geschä-
digten gleichmäßig zugute kommt ohne Rücksicht 
darauf, ob im Einzelfall die Vermögensabgabe ge-
kürzt oder in Wegfall gekommen ist, etwa wegen 
der Freibetragsregelung des § 29 LAG oder wegen 
der Ermäßigungsvorschriften der §§ 39 ff. LAG. 
Im Hinblick auf die Erhöhung der Grundbeträge 
und die Änderung des bisherigen § 249 Abs. 1 Nr. 1 
bedarf auch die bisherige Vorschrift des § 249 
Abs. 2 LAG (Sonderregelung bei kleinen Schadens-
beträgen, bei denen der Entschädigungshundertsatz 
50 v. H. des Schadens übersteigt) der Anpassung. 
Dies ist durch den letzten Satz des neuen Absat-
zes 1 erreicht, der sicherstellt, daß nicht durch die 
Regelung des Absatzes 1 eine automatische Kap-
pung aller Grundbeträge eintritt, welche 50 v. H. 
des Schadensbetrags übersteigen. 

Zu Nr. 40 (§ 249 a LAG) 
Der Ausschuß ist im Grundsatz der Anregung 

gefolgt, die Hauptentschädigung wegen des Ver-
lustes solcher Sparanlagen, die nicht nach dem 
Währungsausgleichsgesetz berücksichtigt werden, 
aus der Hauptentschädigung im übrigen herauszu-
nehmen und insoweit einen besonderen, den 
Grundsätzen der Währungsumstellung angegliche-
nen Zuschlag vorzusehen. Die Gewährung eines 
darüber hinausgehenden Altsparerzuschlags da-
gegen ist nicht neu, sondern entspricht dem gelten-
den Recht. Die Änderung betrifft nicht solche Geld-
anlagen, die zum Betriebsvermögen gehört haben. 

Eine Einbeziehung von anderen Geldansprüchen 
als Sparanlagen, also insbesondere von Girokonten, 
in diese Sonderregelung hält der Ausschuß aus 
sachlichen und aus technischen Gründen für un-
möglich. 

Zu Nr. 42 (§ 252 LAG) 

Im Einklang mit der Regierungsvorlage ist der 
Ausschuß der Auffassung, daß für die Auszahlung 
der Hauptentschädigung bis auf weiteres der 
Grundsatz der Berücksichtigung der jeweils dring- 
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lichsten Fälle maßgebend sein soll. Bei der Beur-
teilung der Dringlichkeit sieht der Ausschuß neben 
den sozialen Verhältnissen insbesondere auch die 
Gesichtspunkte der Eigentumsbildung als wesent-
lich an; zur Verdeutlichung dieser Auffassung hat 
er in Absatz 1 nähere Richtsätze aufgenommen. 

Neben der schon im Regierungsentwurf vorge-
sehenen Möglichkeit der Befriedigung der An-
sprüche auf Hauptentschädigung durch Aushändi-
gung von Schuldverschreibungen an die Geschädig-
ten hat der Ausschuß die weitere Möglichkeit der 
Befriedigung durch Eintragung in ein Schuldbuch 
gestellt; in Übereinstimmung mit der Willensbil-
dung des Ausschusses für Geld und Kredit bei 
den Beratungen über das Allgemeine Kriegsfolgen-
gesetz hat er dabei die ausdrückliche Feststellung 
für notwendig gehalten, daß in solchen Fällen die 
Zinsleistungen nicht den Steuern vom Einkommen 
und Ertrag unterliegen. 

Zu Nr. 43 (§ 253 LAG) 
Die Änderung dient zunächst der redaktionellen 

Anpassung an die Änderungen des Gesetzes im 
übrigen. Sachlich enthält sie die Einbeziehung der 
Ostschäden in die Regelung der Aufbaudarlehen. 
Der Ausschuß hat sich nach gründlicher Überprü-
fung der Angelegenheit dafür entschieden, auch 
bei Ostschäden die Möglichkeit der Gewährung 
von Aufbaudarlehen vorzusehen, insbesondere weil 
er sich überzeugt hat, daß in der Stadt Berlin eine 
gewisse Zahl von Fällen festgestellt wurde, in 
denen durch Ostschäden die Lebensgrundlage der 
Betroffenen zerstört oder ernsthaft gefährdet 
wurde. 

Zu Nr. 44 (§ 254 LAG) 

In verhältnismäßig seltenen Sonderfällen sind 
die Gesellschafter kleinerer Familiengesellschaften 
durch Kriegssachschäden, welche die Gesellschaft 
erlitten hat, so schwer getroffen worden, daß ihre 
persönliche Lebensgrundlage zerstört oder gefähr-
det wurde. Die Gewährung der Hauptentschädigung 
wegen solcher Schäden, die juristischen Personen 
entstanden sind, muß nach den allgemeinen Grund-
sätzen des Gesetzes ausgeschlossen bleiben. Doch 
erscheint es dem Ausschuß vertretbar, in solchen 
Fällen im Hinblick auf die Zerstörung der Lebens-
grundlage des Gesellschafters eine Hilfe durch die 
Gewährung eines Aufbaudarlehens zu gestatten. 

Wird einem Geschädigten durch ein Aufbaudar-
lehen die Wohnmöglichkeit in einer Mietwohnung 
oder Genossenschaftswohnung verschafft, dann er-
wirbt er damit kein Eigentum. Für die Rückzahlung 
des Darlehens haftet nach den getroffenen Regelun-
gen neben dem Geschädigten der Hauseigentümer. 
Die Tilgungszeit läuft üblicherweise 50 Jahre. Der 
Ausschuß hielt es für richtig, in diesen Fällen dem 
Geschädigten die Möglichkeit zu geben, nach Ab-
lauf einer angemessenen Zeit aus der Haftung aus-
zuscheiden. Es würde in der Öffentlichkeit kaum 
verstanden werden, wenn die Mithaftung des Ge-
schädigten sich weit über die übliche Dauer des 
Mietverhältnisses und vielleicht sogar über seine 
Lebensdauer hinaus erstrecken würde. 

Zu Nr. 45 (§ 255 LAG) 

Die Neufassung bezweckt zunächst die Klarstel-
lung, daß es bei der Darlehensgewährung auf den 
Auszahlungsbetrag der Hauptentschädigung, also 
auf den Grundbetrag einschließlich der Zinsen, an-
kommen soll. In erster Linie soll die Neufassung  

zur Verfahrensvereinfachung sicherstellen, daß die 
Darlehenshöchstbeträge in denjenigen Fällen ge-
ringfügig überschritten werden dürfen, in denen 
anderenfalls ein kleiner Rest der Hauptentschädi-
gung stehen bleiben müßte. 

Zu Nr. 46 (§ 257 LAG) 

Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Novelle 
muß die Entschädigungsphase des Lastenausgleichs 
zunehmend in den Vordergrund treten. Damit müs-
sen sich auch, soweit noch Aufbaudarlehen gewährt 
werden, die Maßstäbe der Dringlichkeit verschie-
ben. Mit Vorrang müssen Antragsteller berück-
sichtigt werden, die Schäden im Sinne des Fest-
stellungsgesetzes, also insbesondere nach dem La-
stenausgleichsgesetz bei der Hauptentschädigung zu 
berücksichtigende Vermögensschäden, erlitten ha-
ben. Bei Hausratschäden wäre allerdings nach dem 
Sinn der Vorschrift die Anerkennung eines Vor-
rangs nicht gerechtfertigt. 

Daneben hält der Ausschuß das Ziel der Eigen-
tumsbildung im Wohnungsbau für so wichtig, daß 
er auch derartige Vorhaben als vorrangberechtigt 
betrachtet, und zwar insbesondere dann, wenn der 
Geschädigte dabei gleichzeitig seine bisherige Woh-
nung für einen anderen Geschädigten verfügbar 
macht. 

Zu Nr. 47 (§ 258 LAG) 
Beim Bezug einer Mietwohnung oder Genossen-

schaftswohnung, durch den für den Geschädigten 
kein Eigentum entsteht, kann in der Verrechnung 
der Darlehensverbindlichkeit mit der Hauptent-
schädigung eine Härte für den Geschädigten liegen. 
Der Ausschuß hält es daher für richtig, daß in 
diesen Fällen die Verrechnung nur auf Antrag des 
Geschädigten eintritt. 

Einem vielfach aus Kreisen der Geschädigten ge-
äußerten Wunsch entsprechend, hat der Ausschuß 
ferner vorgesehen, daß die Verrechnung der Dar-
lehensverbindlichkeit mit der Hauptentschädigung 
sich auf Antrag auch auf Hauptentschädigungs-
ansprüche gewisser naher Angehöriger des Geschä-
digten erstrecken soll. Eine noch weitere Ausdeh-
nung des Kreises der in Betracht kommenden 
Hauptentschädigungsempfänger hält der Ausschuß 
allerdings für bedenklich, weil dann mit Fällen des 
Mißbrauchs gerechnet werden müßte. 

Die Neufassung des Absatzes 4 dient der Anpas-
sung an die neuen Vorschriften über die Auszah-
lung der Hauptentschädigung. 

Der Ausschuß hält eine ausdrückliche Klarstel-
lung für nützlich, daß auch durch die Erfüllung 
des Anspruchs auf Hauptentschädigung die Gewäh-
rung eines Aufbaudarlehens nicht ausgeschlossen 
wird. Damit soll insbesondere deutlich gemacht 
werden, daß dann, wenn der Hauptentschädigungs-
anspruch eines Geschädigten zur Durchführung 
eines förderungswürdigen Vorhabens nicht aus-
reicht, der Betrag durch ein Aufbaudarlehen er-
gänzt werden kann. 

Zu Nr. 48 (§ 261 LAG) 
Die bisherige Fassung ging von dem Regelfall 

aus, daß der Ehemann der Ernährer war und den 
Lebensunterhalt der Familie bestritten hat. Die 
Neufassung soll Härten in denjenigen Ausnahme-
fällen beseitigen, in denen die verstorbene Ehefrau 
den Lebensunterhalt der Familie ganz oder über-
wiegend bestritten hatte, und soll es in diesen Fäl-
len dem überlebenden Ehemann ermöglichen, sich 
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auf den Schaden seiner verstorbenen Ehefrau zum 
Zweck der Erlangung von Kriegsschadenrente zu 
berufen. Entsprechende Vorschriften enthalten die 
Änderungen des § 272 Abs. 2 und des § 285 Abs. 2, 
die eine Weitergewährung von Kriegsschadenrente 
an den überlebenden Ehemann vorsehen. 

Zu Nr. 50 (§ 264 LAG) 

Auch die Neufassung geht von dem Grundsatz 
aus, daß weitere Jahrgänge in die Kriegsschaden-
rente nicht nachrücken sollen. Sie trägt aber dem 
Umstand Rechnung, daß die §§ 273 und 282 nun-
mehr Ausnahmen von diesem Grundsatz vorsehen. 

Zu Nr. 51 (§ 265 LAG) 
Die Änderung dient nur der Klarstellung von 

Zweifelsfragen, die sich aus der bisherigen Fassung 
ergeben hatten; sie entspricht der bisherigen Praxis. 

Zu Nr. 52 (§ 266 LAG) 
Die Neufassung des Absatzes 1 ist durch Ände-

rungen bei § 245 veranlaßt und enthält im übrigen 
nur eine redaktionelle Klarstellung. 

Zu Nr. 53 (§ 267 LAG) 
zu Buchstabe a 

In Absatz 1 wird der Einkommenshöchstbetrag 
entsprechend der in § 269 vorgesehenen Anhebung 
der Sätze der Unterhaltshilfe erhöht. Die Gewäh-
rung von Pflegezulagen wird aus sozialen Gründen 
auf den Fall ausgedehnt, daß zwar nur ein Ehe-
gatte pflegebedürftig, der andere aber außerstande 
ist, die Pflege zu übernehmen. 

zu Buchstabe b 
Durch die Ergänzung der Nr. 1 in Absatz 2 wer-

den Ehrengaben aus öffentlichen Mitteln, insbeson-
dere solche des Bundespräsidenten und der Mini-
sterpräsidenten der Länder, wie karitative Leistun-
gen behandelt. Die damit vorgesehene Freistellung 
solcher Einkünfte entspricht dem besonderen Cha-
rakter dieser Zuwendungen. 

zu Buchstabe c 
Nach der Neufassung sollen für Kriegerwitwer 

entsprechend dem in der Neufassung des § 261 zum 
Ausdruck gekommenen Grundsatz der Gleich-
behandlung beider Ehegatten Freibeträge wie für 
Kriegerwitwen gewährt werden. 

zu Buchstabe d 
Die Neufassung des Absatzes 2 Nr. 2 Buchstabe d 

sieht neben redaktionellen Änderungen eine Er-
weiterung auf alle Personen vor, die aus Anlaß 
eines Unfalltodes eine Hinterbliebenenrente bezie-
hen, ohne daß es darauf ankäme, ob die Rente auf 
der gesetzlichen Unfallversicherung beruht. 

Ferner enthält die Vorschrift Verbesserungen 
hinsichtlich der Berücksichtigung von Elternrenten 
in Anpassung an die Regelung des Bundesversor-
gungsgesetzes. Die Umstellung von einem festen 
Freibetrag auf einen entsprechenden Vomhundert-
satz der Sätze der Elternrente nach § 51 Abs. 1 des 
Bundesversorgungsgesetzes hat — auch für Emp-
fänger von Elternrenten nach dem Bundesentschä-
digungsgesetz und aus der Unfallversicherung — 
eine Erhöhung des bisherigen Freibetrages von 
20 DM auf 22,50 DM bzw. von 30 DM auf 33 DM 
zur Folge und ermöglicht eine automatische An-
passung der Freibeträge im Falle künftiger Ände-
rungen des Bundesversorgungsgesetzes. Die Be-
grenzung des Freibetrags auf den Auszahlungs-

betrag der Elternrente bedeutet nur eine Klarstel

-

lung auf der Grundlage der bisherigen Praxis. 

zu Buchstabe e 
Der Freibetrag für kleinere Arbeitseinkünfte soll 

nach Nr. 3 aus sozialen Erwägungen von 20 auf 
30 DM und je nach Kinderzahl differenziert noch 
weiter erhöht werden. Außerdem sollen durch die 
Neufassung Zweifel behoben werden, auf welche 
Einkunftsarten diese Freibeträge Anwendung fin-
den. 

zu Buchstabe f 
Es handelt sich um eine Anpassung an Buch-

stabe b. 

zu Buchstabe g 
Die Neufassung der Nr. 5 soll eine automatische 

Anpassung an die jeweilige Höhe des Kindergeldes 
ermöglichen. 

Durch Nr. 6 werden die Freibeträge für Renten 
der Sozialversicherung um 50 v. H. angehoben, wo-
mit in Verbindung mit der Erhöhung der Unter-
haltshilfe erreicht wird, daß die Verbesserung ins-
gesamt noch über die Mindestrentenerhöhung der 
Rentenneuordnungsgesetze hinausgeht. Ferner wird 
der Freibetrag auf ähnliche Versorgungsbezüge 
(wie z. B. Pensionen) ausgedehnt. 

zu Buchstabe h 
Durch Nr. 7 soll eine vielfach als Härte empfun-

dene Lücke geschlossen werden, die darin bestand, 
daß bisher für kleinere Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung oder aus Kapitalvermögen kein 
Freibetrag gewährt wurde. 

Zu Nr. 54 (§ 268 LAG) 
Die Erhöhung der Grenze des Schonvermögens 

trägt dem Umstand Rechnung, daß inzwischen an 
die Geschädigten kleinere Entschädigungen aus 
Lastenausgleichsmitteln bezahlt worden sind, und 
soll Härten beseitigen, die sich für Eigentümer 
kleinerer Restvermögen ergeben hatten. Eine wei-
tere Erhöhung des Schonvermögens war im Hin-
blick auf die große Zahl der vermögenslosen Unter-
haltshilfeempfänger nicht zu rechtfertigen. 

Zu Nr. 55 (§ 269 LAG) 
Eine Anhebung der Unterhaltshilfe verbessert 

die Lage der alten und erwerbsunfähigen Geschä-
digten, die sich in sozial bedrängten Verhältnissen 
befinden. Sie entzieht andererseits dem Ausgleichs-
fonds und damit der Gesamtheit der Geschädigten 
Mittel, die sonst für andere Ausgleichsleistungen 
zur Verfügung stehen würden. Der Ausschuß hat 
nach eingehender Abwägung aller Gesichtspunkte 
eine Erhöhung der Unterhaltshilfe auf 120 DM für 
den Berechtigten, auf 60 DM für den Ehegatten 
und auf 42 DM für das Kind, also eine Anhebung von 
20 v. H., für richtig gehalten. Er war sich dabei im 
klaren, daß eine Anhebung in dieser Höhe durch 
die seit Inkrafttreten des Lastenausgleichsgesetzes 
zu beobachtende Erhöhung der Lebenshaltungs-
kosten allein nicht veranlaßt gewesen wäre. Er 
war aber der Auffassung, daß auch den Unterhalts-
hilfempfängern ein Anteil an der allgemein zu be-
obachtenden Steigerung des sozialen Wohlstandes 
zugute kommen muß und daß insbesondere das 
Verhältnis der Unterhaltshilfe zu den Fürsorge-
richtsätzen und zu den Sozialrenten, die beide in 
der Zwischenzeit nicht unbeträchtlich erhöht wor-
den sind, einigermaßen gewahrt bleiben soll. 
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Die Erhöhung der Aufwendungen des Aus-

gleichsfonds für Unterhaltshilfe durch die vorge-
schlagenen Änderungen ist, bei Berücksichtigung 
der Erhöhung der anzurechnenden Rentenleistun-
gen, mit insgesamt etwa 200 Mio DM zu veran-
schlagen. 

Zu Nr. 58 (§ 272 LAG) 

zu Buchstabe a 
Der Abgrenzung der Unterhaltshilfe auf Zeit 

zur Unterhaltshilfe auf Lebenszeit bei Kriegssach-
geschädigten, Ostgeschädigten und Sparern liegt 
der Gedanke zugrunde, daß der Bezug einer 
lebenslänglichen Rente nur von einem bestimmten 
Mindestschaden ab zu rechtfertigen ist, der nach 
der Lebenserfahrung zu einem Existenzverlust ge-
führt hat. Diesen Mindestvermögensschaden hatte 
das LAG zunächst mit 10 000 RM angesetzt. Durch 
das 4. Änderungsgesetz ist dieser Schadensbetrag 
auf einen Grundbetrag von 3600 DM umgestellt 
worden. Nachdem nunmehr im Rahmen dieses Ge-
setzes eine wesentliche Erhöhung des Grundbetrags 
vorgesehen ist, mußte dem auch durch eine Erhö-
hung des Grundbetrags, von dem ab Unterhalts-
hilfe auf Lebenszeit gewährt werden kann, Rech-
nung getragen werden. Der Ausschuß hielt eine 
Erhöhung auf einen Grenzbetrag von 5600 DM  — 
was  in der Regel einem Schadensbetrag von min-
destens 7201 RM entspricht — für angemessen, 
wobei er von der Erwägung ausgeht, daß damit 
auch Härten, die im Hinblick auf die Kürzungs-
vorschriften des § 249 LAG entstehen könnten, ver-
mieden werden und eine Verschlechterung nicht 
eintreten kann. 

zu Buchstabe b 
Aus sozialen Gründen schlägt der Ausschuß vor, 

das Mindestalter der Ehefrau, die nach dem Tode 
des anderen Ehegatten eine Weitergewährung der 
Unterhaltshilfe in Anspruch nehmen kann, von 60 
auf 55 Jahre herabzusetzen. Eine weitergehende 
Abweichung von den Voraussetzungen, die für das 
eigene Antragsrecht der Witwe gelten, hielt der 
Ausschuß nicht für vertretbar. 

Zu Nr. 59 (§ 273 LAG) 

zu Buchstabe a 
Aus Anlaß der Erhöhung der Unterhaltshilfe mit 

Wirkung vom 1. April 1957 (bei gleichzeitigem Be-
zug von Sozialrenten ab 1. Mai 1957 — s. Artikel III 
§ 17 —) hält der Ausschuß eine Änderung der An-
rechnungsgrundsätze derart für angebracht, daß der 
Auszahlungsbetrag in Zukunft nur noch mit 40 v. H. 
statt mit 50 v. H. auf die Hauptentschädigung an-
gerechnet wird; auf diese Weise wird vermieden, 
daß die Erhöhung der Sätze der Unterhaltshilfe zu 
einer Verkürzung der Laufzeit der Unterhaltshilfe 
führt. 

Bei diesem Anlaß sind die Anrechnungsvor-
schriften im übrigen übersichtlicher gestaltet wor-
den. 

zu Buchstabe b 

Während der Ausschuß aus zwingenden grund-
sätzlichen und finanziellen Erwägungen ein weite-
res allgemeines Hineinwachsen jüngerer Jahrgänge 
in die Unterhaltshilfe ablehnen mußte (vgl. oben 
Nr. 50), hielt er es für angezeigt und vertretbar, 
wenigstens drei weiteren Jahrgängen solcher f rü-
her selbständiger Geschädigter, die einen Haupt-
entschädigungsanspruch von mindestens 5000 DM  

zu verzehren haben, Unterhaltshilfe auf Zeit zu ge-
währen. Ein Ausscheiden dieses Personenkreises 
aus der Unterhaltshilfe soll erst erfolgen, wenn das 
2 1 /2fache der Hauptentschädigung verbraucht ist. 

Zu Nr. 60 (§ 274 LAG) 

Auch in den Sonderfällen, in denen die Unter-
haltshilfe wegen des Wegfalles von Vorzugsrente, 
Liquidationsrente oder Kleinrentnerhilfe gewährt 
wird, war aus denselben Erwägungen wie zu § 269 
eine Erhöhung des Satzes der Unterhaltshilfe ge-
boten. In Abwägung der in Betracht kommenden 
Gesichtspunkte hält der Ausschuß eine Anhebung 
von 120 v. H. auf 150 v. H. des Reichsmarkbetrags 
für angemessen. 

Zu Nr. 61 (§ 275 LAG) 

Die Anhebung der Sätze der Unterhaltshilfe 
mußte sich sinngemäß auch auf die Vollwaisen er-
strecken. 

Zu Nr. 62 (§ 276 LAG) 

In Anpassung an die geänderten Beitragssätze 
der Krankenversicherung soll der Höchstbetrag, bis 
zu dem freiwillige Krankenkassenbeiträge erstattet 
werden, von monatlich 6 DM auf monatlich 9 DM 
angehoben werden. 

Zur Beseitigung von Härten in solchen Fällen, 
in denen Unterhaltshilfeempfänger nach der Ein-
weisung in die Unterhaltshilfe im Vertrauen auf 
die Krankenversorgung nach dem LAG ihre frei-
willige Versicherung aufgegeben haben und bei 
ihrem Alter nicht mehr neu aufgenommen werden, 
soll durch die Neufassung die Weitergewährung 
der Krankenversorgung bei Ruhen oder Einstel-
lung der Unterhaltshilfe ermöglicht werden. 

Um die Abrechnung zwischen Fürsorgeverbän-
den und Ausgleichsbehörden zu vereinfachen, ist 
die Pauschalierung des Beitrags des Ausgleichs-
fonds zu den Kosten der Krankenversorgung nach 
näherer Maßgabe einer Rechtsverordnung vorge-
sehen worden. 

Im übrigen enthält die Neufassung einige Klar-
stellungen und redaktionelle Verbesserungen. 

Zu Nr. 63 (§ 277 LAG) 

Da Personen in höherem Alter in der Regel nicht 
mehr in eine private Sterbegeldversicherung auf-
genommen werden, sieht die Neufassung die Mög-
lichkeit einer Aufrechterhaltung der Sterbevor-
sorge auch bei Ruhen oder Einstellung der Unter-
haltshilfe vor. 

Zu Nr. 64 (§§ 278 und 278 a LAG) 

Mit dem Beginn der Auszahlung der Hauptent-
schädigung bedarf auch die Frage des Verhältnisses 
zwischen Unterhaltshilfe und Hauptentschädigung 
einer genaueren Klärung. Hiervon zu unterschei-
den ist die Frage des Verhältnisses der Unterhalts-
hilfe zur Entschädigungsrente. Auch dieses Ver-
hältnis mußte neu geregelt werden. Dadurch sind 
die Vorschriften umfangreicher geworden. Der 
Ausschuß hat deshalb die Trennung des bisherigen 
§ 278 in die §§ 278 und 278  a für zweckmäßig ge-
halten, wodurch gleichzeitig die Verschiedenheit 
der zu behandelnden Gegenstände verdeutlicht 
wird. 

Da für die Grundbeträge der Hauptentschädi-
gung und damit auch für die Grundbeträge der 
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Kriegsschadenrente in diesem Gesetz eine wesent-
liche Erhöhung vorgesehen ist, erschien dem Aus-
schuß auch eine mäßige Anhebung der durch 
Gewährung von Unterhaltshilfe in Anspruch ge-
nommenen Beträge (Sperrbeträge) zwangsläufig 
und gerechtfertigt, zumal diese Beträge bisher un-
verhältnismäßig tief festgesetzt waren. Auch die 
neuen Sperrbeträge liegen bei höheren Auszah-
lungsbeträgen und bei längerer Inanspruchnahme 
von Unterhaltshilfe noch weit unter dem Betrag, 
den der Ausgleichsfonds auch unter Berücksichti-
gung einer nur 40%igen Anrechnung tatsächlich 
aufwenden muß. Bei der Neufestsetzung der Sperr-
beträge ist zugleich eine wesentliche Verfeinerung 
der Stufen vorgenommen worden, um Härten zu 
beseitigen. 

Was das Verhältnis der Unterhaltshilfe zur 
Hauptentschädigung anlangt (§ 278 a), sind die we-
sentlichsten Anrechnungsgrundsätze schon durch 
die Regelung des § 273 vorgezeichnet. Hervorzu-
heben ist, daß auch hier die Unterhaltshilfe künf-
tig nur noch zu 40 v. H. auf die Hauptentschädi-
gung angerechnet wird. Die Sätze 2 und 4 des Ab-
satzes 2 in der bisherigen Fassung des § 278 sind 
als überflüssig weggelassen worden, da § 278 a 
nur noch den Grundbetrag der Hauptentschädigung 
betrifft und der Grundbetrag der Kriegsschaden-
rente daher nicht angesprochen zu werden braucht; 
eine materielle Änderung gegenüber dem bisheri-
gen Recht tritt hier nicht ein. Hinsichtlich der son-
stigen Änderungen hat sich der Ausschuß den Er-
wägungen der Regierungsvorlage angeschlossen. 

Zu Nr. 65 (§ 279 LAG) 

Im Zuge der Bemühungen, die Lage der Emp-
fänger von Kriegsschadenrente zu verbessern, hält 
der Ausschuß auch eine Erhöhung des Einkom-
menshöchstbetrags bei der Entschädigungsrente 
von 250 DM auf 300 DM und des Ehegattenzu-
schlags von 75 DM auf 100 DM sowie des Kinder-
zuschlags von 35 DM auf 50 DM für vertretbar. 
Von einer weitergehenden Erhöhung mußte abge-
sehen werden, da sonst die gemeinsame Grundlage 
der Kriegsschadenrente gesprengt worden wäre, 
sich ferner ein Mißverhältnis zu der Regelung auf 
der Abgabenseite (§ 54) ergeben hätte und schließ-
lich auch der Ausgleichsfonds überfordert wäre. 

Zu Nr. 66 (§ 280 LAG) 

Für die hauptentschädigungsberechtigten Bezie-
her von Entschädigungsrente unter 67 Jahren 
schlägt der Ausschuß eine Erhöhung des Mindest-
satzes der Entschädigungsrente von 4 auf 6 v. H. 
vor, um auch für diesen Personenkreis auf dem 
Wege über die Entschädigungsrente eine allmähliche 
Tilgung der Hauptentschädigung herbeizuführen. 
Im Zuge dieser Neuregelung ist ferner der Min-
destsatz für hochgradig Erwerbsbeschränkte erhöht 
worden. Im übrigen betreffen die Änderungen des 
§ 280 nur die Redaktion; der Vorbehalt in Absatz 1 
wurde als überflüssig oder gar mißverständlich ge-
strichen. 

Zu Nr. 67 (§ 282 LAG) 

zu Buchstabe a 
Die bisherige Bindung der Gewährung von Ent-

schädigungsrente bei Sparerschäden an einen Scha-
den in Höhe bestimmter Sperrbeträge konnte we-
gen der systematischen und summenmäßigen Ände-
rung der Sperrbeträge nicht beibehalten werden. 

Es erscheint richtiger, nunmehr die Mindestgrund-
beträge, von denen ab Entschädigungsrente bei 
überwiegenden Sparerschäden gewährt werden 
kann, ohne Bezugnahme auf § 278 zahlenmäßig 
festzulegen. Dabei sind die Vorschriften gegenüber 
der bisherigen Regelung für die geschädigten Spa-
rer etwas günstiger als bisher gestaltet worden. 

zu Buchstabe b 

Absatz 4 ermöglicht für fünf weitere Jahrgänge 
von Hauptentschädigungsberechtigten das Hinein-
wachsen in die Entschädigungsrente und trägt da-
mit dem Umstand Rechnung, daß das vorliegende 
Gesetz in die Entschädigungsphase des Lastenaus-
gleichs überleitet. Nach § 285 endet die Entschädi-
gungsrente in diesen Fällen, wenn der Anspruch 
auf Hauptentschädigung in voller Höhe erfüllt ist. 

Zu Nr. 68 (§§ 283 und 283 a LAG) 

Wie bei der Unterhaltshilfe (§§ 278, 278 a) ergab 
sich auch bei der Entschädigungsrente mit dem Be-
ginn der Auszahlung der Hauptentschädigung das 
Bedürfnis nach einer wesentlich mehr ins einzelne 
gehenden Regelung des Verhältnisses zur Haupt-
entschädigung. Auch hier wird daher eine Zwei-
teilung des bisherigen § 283 vorgeschlagen. Neu 
eingefügt wird entsprechend der Regierungsvor-
lage die Möglichkeit eines Verzichts auf Weiter-
gewährung von Entschädigungsrente, um die Er-
füllung des Anspruchs auf Hauptentschädigung zu 
ermöglichen. Über die Regierungsvorlage hinaus 
wird auch ein Teilverzicht dann zugelassen, wenn 
die Berechtigten nicht zugleich Unterhaltshilfe be-
ziehen. 

Zu Nr. 69 (§ 284 LAG) 
Im Zuge der allgemeinen Verbesserung der 

Kriegsschadenrente wird auch eine Erhöhung der 
Entschädigungsrente bei Verlust der Existenz-
grundlage um jeweils 10 DM vorgeschlagen. Da 
allerdings die Unterhaltshilfe ohnedies beträchtlich 
angehoben wird, ergab sich zwangsläufig auch eine 
Anhebung des Abgeltungsbetrags bei gleichzeitigem 
Bezug der Unterhaltshilfe. 

Im Zusammenhang hiermit empfiehlt der Aus-
schuß in Absatz 2 eine Sonderregelung zugunsten 
früherer Anwärter auf privatrechtliche Versor-
gungsansprüche, die zwar im Zeitpunkt der Ver-
treibung die Pensionsleistung noch nicht erhielten, 
sie aber ohne die Vertreibungsmaßnahmen inner-
halb weniger Jahre zu erwarten gehabt hätten. Da-
mit wird diesem kleinen Personenkreis eine ange-
messene Mittelstellung gegeben zwischen denjeni-
gen, die bereits Pension bezogen und damit einen 
feststellungsfähigen Anspruch auf Hauptentschädi-
gung haben, und denjenigen, die im Zeitpunkt der 
Schädigung noch auf der Höhe ihrer Arbeitskraft 
standen. 

Zu Nr. 70 (§ 285 LAG) 

Absatz 1 trifft eine besondere Regelung für den 
neuen Personenkreis, der nach § 282 Abs. 4 in die 
Entschädigungsrente nachrücken kann; auf die Aus-
führungen zu Nr. 67 wird verwiesen. Absatz 2 ent-
spricht den Änderungen der §§ 261, 272 LAG. 

Durch Absatz 3 wird die alleinstehende Tochter 
hinsichtlich der Dauer der Entschädigungsrente dem 
überlebenden Ehegatten gleichgestellt, da die bis-
herige Sonderregelung zu erheblichen Schwierig-
keiten geführt hatte. 



11474 	2. Deutscher Bundestag — 201. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 4. April 1957 

(Kunze [Bethel]) 
Zu Nr. 71 (§ 287 LAG) 

Durch die Vorschrift des Absatzes 2 soll vermie-
den werden, daß im Ausland lebende Deutsche hin-
sichtlich der Auszahlung von Kriegsschadenrente 
schlechter gestellt werden als Angehörige der Ver-
einten Nationen, die bereits durch den Deutsch-
landvertrag begünstigt worden sind. Darüber hin-
aus eröffnet Absatz 2 die Möglichkeit der Auszah-
lung von Kriegsschadenrente in das Ausland an 
alle Hauptentschädigungsberechtigten. 

Absatz 3 stellt in Anlehnung an die bisherige 
Praxis klar, in welchem Umfang Unterhaltshilfe 
weitergewährt werden kann, wenn der Berechtigte 
oder ein Familienangehöriger eine längerdauernde 
Freiheitsstrafe verbüßt oder wenn strafgerichtlich 
eine anderweitige Unterbringung angeordnet wor-
den ist. 

Zu Nr. 72 (§ 291 LAG) 

Absatz 1 soll über die bisherige Regelung hinaus 
den Bezug von Kriegsschadenrente ermöglichen, 
auch wenn ein vorher gewährtes Aufbaudarlehen 
noch nicht voll zurückgezahlt, aber die Rückzahlung 
ohne Beeinträchtigung der Interessen des Aus-
gleichsfonds in anderer Weise sichergestellt ist. Im 
übrigen dient die Neufassung der Anpassung an die 
geänderten Vorschriften über das Verhältnis zwi-
schen Kriegsschadenrente und Hauptentschädigung. 

Zu Nr. 73 (§ 292 LAG) 
Die Erhöhung des bei der öffentlichen Fürsorge 

anrechnungsfreien Betrags für Bezieher von Rent-
nerunterhaltshilfe von 36 DM auf 45 DM dient der 
Anpassung an die in § 274 vorgenommene Ver-
besserung, die damit auch den in öffentlicher Für-
sorge stehenden Beziehern zugute kommen soll. 

Die Erhöhung des Taschengeldes für Anstalts-
insassen entspricht der allgemeinen Erhöhung der 
Sätze der Unterhaltshilfe. 

Die Änderung der Überschrift und des Absatzes 6 
dient der Anpassung an die neuen Begriffsbestim-
mungen des AVAVG. Darüber hinaus wird zur Be-
hebung aufgetretener Zweifel klargestellt, daß das 
Arbeitslosengeld und die Unterstützung aus der 
Arbeitslosenhilfe als Rentenleistungen im Sinne 
der Vorschriften über die Kriegsschadenrente an-
zusehen und daher auch z. B. bei Anwendung des 
§ 290 Abs. 3 LAG unmittelbar an den Ausgleichs-
fonds zu bewirken sind. 

Zu Nr. 74 (§ 293 LAG) 

Der Ausschuß hat neuerdings die mehrfach er-
örterte Frage überprüft, ob die Versagung der Haus-
ratentschädigung gegenüber Geschädigten, die in 
den Jahren 1949 bis 1951 ein bestimmtes Einkom-
men bezogen oder ein bestimmtes Vermögen be-
sessen haben, aufrechterhalten bleiben soll. Der 
Ausschuß hat sich entschlossen, nunmehr die Strei-
chung dieser Sondervorschrift vorzuschlagen. Bei 
voller Würdigung der seinerzeit für § 293 Abs. 3 
LAG maßgebenden Gründe glaubt er doch, daß mit 
der immer stärkeren Betonung des Entschädigungs-
gedankens im Lastenausgleich die Vorschrift ihre 
innere Rechtfertigung verloren hat, zumal die Aus-
zahlung der Hausrathilfe an Geschädigte mit ge-
ringerem Einkommen oder Vermögen immerhin 
8 Jahre früher begonnen hat. 

Zu Nr. 75 (§ 294 LAG) 

Aus ähnlichen Erwägungen wie bei § 229 LAG 
ist es auch bei der Hausratentschädigung gerecht-
fertigt, im Zusammenhang mit der zunehmenden 
Betonung des Entschädigungsgedankens im Lasten-
ausgleich, die Beschränkung des Erbrechts auf 
nähere Angehörige fallenzulassen. Auch soll dem 
Geschädigten in Zukunft die Übertragung des An-
spruchs auf Hausratentschädigung, z. B. zur Ab-
sicherung eines Kredits, gestattet sein. 

Zu Nr. 76 (§ 295 LAG) 

Dem Ausschuß erscheint eine Anhebung nicht nur 
der Sätze der Hauptentschädigung nach § 246 LAG, 
sondern auch der Sätze der Hausratentschädigung 
erforderlich. In Würdigung der besonderen sozialen 
Bedeutung der Hausratentschädigung und in Rück-
sicht auf die derzeitigen Kosten der Wiederbeschaf-
fung von Hausrat ist er über die Regierungsvorlage 
hinausgegangen. Der Ausschuß schlägt eine gleich-
mäßige Anhebung der Stammbeträge der Hausrat-
entschädigung um je 400 DM vor. 

Dem Antrag, die Entschädigungsbeträge je nach 
der Höhe der verlorenen Einkünfte stärker abzu-
stufen, konnte der Ausschuß wegen der außer-
ordentlichen verfahrenstechnischen Schwierigkeiten 
nicht folgen. 

Der Ausschuß hat sich eingehend mit dem Antrag 
beschäftigt, Kinderzuschläge auch für solche Kinder 
zu gewähren, die zwar im Zeitpunkt der Schädi-
gung zum Haushalt des Geschädigten gehörten, sich 
aber am 1. April 1952 nicht mehr in seinem Haus-
halt befanden oder nicht mehr von ihm wirtschaft-
lich abhängig waren. Er ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, daß eine solche Regelung mit beträcht-
lichen Verzögerungen und Erschwerungen bei der 
Abwicklung der Hausratentschädigung verbunden 
wäre und daß es insgesamt richtiger ist, die ver-
fügbaren Mittel für die vorgeschlagene Anhebung 
der Stammbeträge, ergänzt durch eine Anhebung 
der Kinderzuschläge entsprechend der Regierungs-
vorlage, zu verwenden. 

Zu Nr. 77 (§ 296 LAG) 

Die Vorschrift muß der endgültigen Fassung der 
§§ 8 FG und 249 LAG angepaßt werden. Insbeson-
dere müssen in Rücksicht auf neuerliche praktische 
Erfahrungen auch Entschädigungszahlungen be-
rücksichtigt werden, die nicht auf Reichsmark ge-
lautet haben. 

Zu Nr. 78 (§ 297 LAG) 

Die Absätze 2 und 3 können gestrichen werden, 
weil sie eine Übergangsregelung enthalten, die nun-
mehr durch die endgültige Regelung abgelöst wor-
den ist. 

Zu Nr. 80 (§§ 301 und 301 a LAG) 

Der Ausschuß hat sich mit der Gestaltung der 
Leistungen aus dem Härtefonds besonders ein-
gehend, insbesondere auch im Hinblick auf den An-
trag Drucksache 1966, beschäftigt. Er ist zu dem 
Ergebnis gekommen, daß im Hinblick auf die be-
sonderen Schwierigkeiten und Bedürfnisse der 
Sowjetzonenflüchtlinge die Leistungen an diese 
noch weiter ausgebaut werden sollen. Um dies be-
sonders deutlich zu machen und auch der Übersicht 
halber ist der bisherige § 301 in zwei Paragraphen 
zerlegt worden, von denen der erste die Leistungen 
aus dem Härtefonds im allgemeinen, der zweite die 
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besonderen Leistungen für Sowjetzonenflüchtlinge 
betrifft. 

Hinsichtlich des § 301 (Leistungen aus dem Härte-
fonds im allgemeinen) haben sich keine sachlichen 
Änderungen ergeben. 

Hinsichtlich der Sowjetzonenflüchtlinge jedoch 
hat der Ausschuß in § 301 a einige wesentliche Än-
derungen vorgesehen. Insbesondere ist klargestellt, 
daß die Beihilfen für die Beschaffung von Hausrat 
an diesen Personenkreis in derselben Höhe gewährt 
werden sollen, in der an die Vertriebenen und 
Kriegssachgeschädigten die Hausratentschädigung 
der ersten Stufe gewährt wird. Außerdem soll im 
Hinblick auf die besondere Lage der Sowjetzonen-
flüchtlinge hier ein Zuschlag zu den Beihilfen zum 
Lebensunterhalt (welche etwa der Unterhaltshilfe 
entsprechen) gewährt werden, der in etwa der Ent-
schädigungsrente wegen verlorener Einkünfte nach 
§ 284 entspricht. 

Zu Nr. 83 (§ 305 LAG) 

Die Änderung dient der Klarstellung; sie bezieht 
insbesondere auch das Altsparergesetz ausdrücklich 
in die organisatorische Regelung ein. 

Zu Nr. 84 (§ 314 LAG) 

Die Änderung gibt auch den Verbänden der 
Sowjetzonenflüchtlinge die Möglichkeit, zusätzlich 
einen Vertreter für den Ständigen Beirat beim 
Bundesausgleichsamt vorzuschlagen. 

Zu Nr. 85 (§ 323 LAG) 

In den kommenden Jahren muß zunehmend die 
Auszahlung der Hauptentschädigung im Lasten-
ausgleich in den Vordergrund treten. Im Einklang 
mit der Regierungsvorlage ist der Ausschuß der 
Auffassung, daß dies insbesondere ein allmähliches 
Zurücktreten der Aufbaudarlehen voraussetzt. Ein 
plötzliches Aufhören der Aufbaudarlehen kann 
allerdings nicht in Betracht kommen, weil es immer 
noch zahlreiche Fälle gibt, in denen aus sozialen 
Gründen die Eingliederung der Geschädigten in die 
gewerbliche Wirtschaft oder in die Landwirtschaft 
sowie insbesondere auch der Wohnungsbau der Ge-
schädigten und der Wohnungsbau für die Geschä-
digten gefördert werden muß. Gegen die Vorschrift 
der Regierungsvorlage, wonach Kreditmittel im 
Wege der Auflage von der Bundesregierung dem 
Ausgleichsfonds auch zur Verwendung für Aufbau-
darlehen außerhalb des Höchstbetrags zur Ver-
fügung gestellt werden können, hat der Ausschuß 
Bedenken; durch derartige Maßnahmen könnte die 
Entscheidungsfreiheit des Ausgleichsfonds zu sehr 
eingeengt werden, im übrigen müßten auch solche 
mit Zweckbindung gegebenen Kredite zu gegebener 
Zeit zu Lasten der Hauptentschädigung zurück-
bezahlt werden. 

Bezüglich der Wohnraumhilfe (nunmehriger Ab-
satz 2) hält der Ausschuß die Streichung der bisher 
festgelegten Mindestsumme von anfänglich 300 Mio 
DM für angebracht. Obwohl es zweifelhaft sein 
kann, ob diese Streichung praktische Bedeutung 
gewinnen wird, hält er die Klarstellung für ge-
boten, daß im Interesse des Anlaufens der Haupt-
entschädigung die Bereitstellung für Wohnraum-
hilfe allein durch den jeweils maßgebenden Hun-
dertsatz des Aufkommens an Hypothekengewinn-
abgabe bestimmt wird. Nach eingehender Erörte-
rung ist der Ausschuß zu dem Ergebnis gekommen, 
daß in Zukunft die Ablösungsbeträge aus der Hypo-
thekengewinnabgabe nicht mehr für eine bestimmte 

Ausgleichsleistung (Aufbaudarlehen für den Woh-
nungsbau) gebunden sein, sondern im Rahmen des 
Wirtschafts- und Finanzplans frei für die Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen verfügbar sein sol-
len. Diese Regelung soll erstmals für das Rech-
nungsjahr 1957 gelten. Dadurch wird nicht ausge-
schlossen, daß die vorläufigen Bereitstellungen für 
Wohnraumhilfe und für Aufbaudarlehen für den 
Wohnungsbau im Jahre 1956 nachträglich berichtigt 
werden. 

Im Einklang mit der Regierungsvorlage hält es 
der Ausschuß für richtig, daß der Präsident des 
Bundesausgleichsamts ermächtigt wird, die laufen-
den Erträge der Hypothekengewinnabgabe bis zu 
einem Anteil von 50 v. H. zusätzlich, also außerhalb 
des Höchstbetrags nach Absatz 1, für Aufbaudar-
lehen für den Wohnungsbau statt für Wohnraum-
hilfe bereitzustellen. Eine solche Maßnahme würde, 
wie sich aus § 23 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
ergibt, der Zustimmung des Bundesministers für 
den Wohnungsbau bedürfen. 

Die Gewährung weiterer Arbeitsplatzdarlehen 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds wäre im Hinblick 
auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes einerseits, 
das zunehmende Überwiegen des Entschädigungs-
gedankens im Lastenausgleich andererseits nicht 
mehr vertretbar; dem trägt die Änderung des Ab-
satzes 3 (bisher Absatz 2) Rechnung. 

In § 303 Abs. 2 LAG ist vorgesehen, daß sich der 
Ausgleichsfonds zur wirtschaftlichen und sozialen 
Förderung von Geschädigten an öffentlich-recht-
lichen Anstalten der Bundesrepublik Deutschland 
beteiligen kann. Der Höchstbetrag der Beteiligung 
ist durch § 323 Abs. 4 auf 30 Mio Deutsche 
Mark beschränkt. Auf Grund dieser Vorschrift hat 
sich der Ausgleichsfonds an der Lastenausgleichs-
bank und an der Deutschen Pfandbriefanstalt be-
teiligt; der gesetzliche Höchstbetrag ist damit aus-
geschöpft. Zur Zeit sind Erörterungen im Gange, 
ob nicht außerdem eine Beteiligung des Ausgleichs-
fonds an der Deutschen Landesrentenbank im In-
teresse der Geschädigten nützlich wäre. Um für 
den Fall eines positiven Ergebnisses dieser Be-
sprechungen die nötigen gesetzlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, schlägt der Ausschuß vor, 
in Absatz 5 (bisher Absatz 4) an die Stelle eines 
Gesamtbetrags von 30 Mio Deutsche Mark einen 
Gesamtbetrag von 35 Mio Deutsche Mark zu setzen. 

Zu Nr. 86 (§ 324 LAG) 
Die Vorschrift soll dem Präsidenten des Bundes-

ausgleichsamts die Möglichkeit geben, in be-
schränktem Umfang durch die Anlage von Kassen-
mitteln bei der Deutschen Bau- und Bodenbank 
gewisse zusätzliche Maßnahmen der Eigentums-
bildung zugunsten der Geschädigten zu ermög-
lichen. 

Zu Nr. 87 (§ 326 LAG) 

Die Vorschrift enthält in Absatz 1 nur eine Klar-
stellung. Durch Absatz 2, der neu hinzugefügt ist, 
sollen gewisse Zweifel verfahrenstechnischer Art, 
die sich in der Praxis ergeben haben, beseitigt 
werden. 

Zu Nr. 88 (§ 334 LAG) 

Die Änderung bewirkt in Anpassung an die all-
gemeinen Rechtsgrundsätze, daß die Kosten einer 
Vertretung vor den Verwaltungsgerichten nicht 
stets vom Antragsteller getragen werden, sondern 
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gegebenenfalls bei Obsiegen erstattet werden kön-
nen. Die bisherige strengere Regelung hatte in 
dieser Beziehung zu Härten geführt. 

Zu Nr. 89 (§ 335 LAG) 
Die Änderung ist vorwiegend durch die Not-

wendigkeit veranlaßt, nunmehr auch das Verfah-
ren bei der Gewährung der Hauptentschädigung 
näher zu regeln. Die Neufassung unterscheidet 
zwischen der Zuerkennung der Hauptentschädi-
gung, die dem Ausgleichsausschuß obliegt, und 
anderen Bescheiden über die Hauptentschädigung 
von geringerer Bedeutung, die praktisch — wie 
auch bei der Hausratentschädigung und der Kriegs-
schadenrente — zur Beschleunigung dem Leiter 
des Amts überlassen bleiben können. 

Zu Nr. 91 (§ 342 LAG) 

Absatz 1 ist zur Beseitigung aufgetauchter Zwei-
fel klarer gestaltet worden; insbesondere ist aus-
drücklich auf die entsprechenden Vorschriften des 
Vierten Buches der Zivilprozeßordnung Bezug ge-
nommen worden. 

Absatz 2 hat sich in seiner bisherigen Fassung 
als zu eng erwiesen. Die aus dem besonderen Ge-
sichtspunkt des Lastenausgleichs maßgeblichen 
Wiederaufnahmegründe sind daher um weitere 
typische Fälle erweitert worden. 

Zu Nr. 92 (§ 343 LAG) 
Es handelt sich um die Klärung aufgetauchter 

Zweifelsfragen in Grenzfällen und — in Absatz 4 — 
um  eine Anpassung an die Neufassung des § 342 
Abs. 2. 

Zu Nr. 94 (§ 345 LAG) 

Die Neufassung ist durch die Notwendigkeit ver-
anlaßt, die Erfüllung der Ansprüche auf Haupt-
entschädigung auch verfahrensmäßig zu regeln. 

Zu Nr. 95 (§ 346 LAG) 

Die Vorschrift dient der Verfahrensvereinfachung. 
Wenn beispielsweise der Anspruch auf Hauptent-
schädigung bei Geschädigten in einem bestimmten 
Lebensalter allgemein erfüllt wird, wäre eine Ein-
schaltung des Ausgleichsausschusses zeitraubend 
und überflüssig. Da der Gesetzgeber in § 252 dem 
Präsidenten des Bundesausgleichsamts übertragen 
hat, das Nähere über die Erfüllung der Hauptent-
schädigung zu bestimmen, mußte dem Präsidenten 
auch überlassen bleiben, das Verfahren hierzu be-
sonders zu regeln. 

Zu Nr. 96 (§ 348 LAG) 
Die Vorschrift soll sicherstellen, daß die Mittel 

aus den den Ländern gegebenen Darlehen dem 
Ausgleichsfonds bis zu demjenigen Zeitpunkt wie-
der zur Verfügung stehen, in dem nach § 252 LAG 
der Anspruch auf Hauptentschädigung spätestens 
erfüllt sein muß. Gegenüber der Regierungsvorlage 
hat der Ausschuß zur Klarstellung Absatz 4 neu 
hinzugefügt. Was für die Darlehen im Rahmen der 
Wohnraumhilfe gilt, muß sinngemäß ebenso für die 
nach dem Soforthilfegesetz und nach dem Hypo-
thekensicherungsgesetz den Ländern zur Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaues gegebenen Dar-
lehen und ebenso auch für die Darlehen nach § 46 
Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes (Förderung 
der landwirtschaftlichen Siedlung) gelten. 

Zu Nr. 97 (§ 349 LAG) 

Aus den im Bericht zu § 201 LAG gegebenen 
Gründen ist die Streichung nicht nur der Absätze 1 
bis 3 des § 201 LAG, sondern auch die Streichung 
der korrespondierenden Vorschrift des § 349 LAG 
zweckmäßig. 

Zu Nr. 98 (§ 350 a) 

Durch die Neufassung des § 350 a Abs. 2 wird 
über die bereits bestehenden Verrechnungsmög-
lichkeiten hinaus eine weitere Verrechnungsmög-
lichkeit gegenüber Empfängern von Entschädi-
gungsrente oder Unterhaltshilfe auf Zeit geschaf-
fen. In diesen Fällen soll künftig der nach § 266 
ermittelte Grundbetrag in Höhe eines Rückfor-
derungsanspruchs des Ausgleichsfonds gekürzt 
werden können. Eine andere Verrechnungsmöglich-
keit (wie z. B. mit Hauptentschädigung oder mit 
laufenden Leistungen an Kriegsschadenrente) wäre 
sonst nicht gegeben.. 

Zu Nr. 99 (§ 351 LAG) 

Nach der Grundsatzvorschrift des § 351 LAG 
erstattet der Bund den Ländern sowie den Stadt- 
und Landkreisen 50 v. H. der ihnen aus der Durch-
führung der Lastenausgleichsgesetze entstehenden 
Verwaltungskosten. Die Kosten der Heimataus-
kunftstellen, welche in die Schadensfeststellung 
bei Vertreibungsschäden und Ostschäden einge-
schaltet sind, erstattet der Bund zu 100 v. H. In 
gewissen Sonderfällen hat es sich bei der Durch-
führung des Lastenausgleichsgesetzes und des Fest-
stellungsgesetzes als erforderlich erwiesen, ein-
zelnen Ausgleichsämtern Aufgaben überregionaler 
Art zu übertragen. Soweit solche Aufgaben sich 
im Gesamtdurchschnitt der Ausgleichsbehörden 
einigermaßen ausgleichen oder nicht mit einer ins 
Gewicht fallenden Kostenerhöhung verbunden sind, 
besteht keine Veranlassung für eine Sonderrege-
lung. Doch hält es der Ausschuß für erfor-
derlich, daß in besonderen Fällen die Möglichkeit 
besteht, die organisatorisch zweckmäßigste Rege-
lung zu treffen, ohne daß dies an Schwierigkei-
ten scheitert, die sich aus der Kostenfrage ergeben. 
In diesen Fällen soll die Bundesregierung eine 
Kostenregelung treffen können, ohne starr an die 
Begrenzung auf 50 v. H. gebunden zu sein. Dies 
gilt insbesondere für Aufgaben, bei denen anderen-
falls eine Beauftragung der Heimatauskunftstellen 
in Betracht kommen würde. 

Zu Nr. 100 (§ 358 LAG) 
Die Änderung ist durch die vorgesehenen Ände-

rungen des § 249 LAG veranlaßt. 

Da die Vierteljahrsbeträge der Vermögens-
abgabe in Berlin nach § 88 nur ein Drittel der Ver-
mögensabgabe im übrigen ausmachen, bewirkt 
auch die Ermäßigung der Vermögensabgabe in 
Berlin eine Entlastung nur mit einem Drittel 
der Entlastung, die im übrigen eintritt. Des-
wegen muß auch bei der Anrechnung der 
Ermäßigung der Vermögensabgabe auf die Haupt-
entschädigung an die Stelle der Werte nach § 249 
Abs. 3 LAG die Anrechnung mit einem in Abrun-
dung etwa auf ein Drittel herabgesetzten Wert tre-
ten. Bei der Sondervorschrift des § 47 a ergibt sich 
eine ähnliche Notwendigkeit nicht, weil § 47 a und 
entsprechend § 249 Abs. 3 Satz 2 LAG unmittelbar 
auf die Vierteljahrsbeträge bezogen sind. 
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Zu Nr. 102 (§ 367 LAG) 

Die Möglichkeit, die Ermächtigung zur näheren 
Regelung von Angelegenheiten mit vergleichsweise 
untergeordneter Bedeutung durch Rechtsverord-
nung auf den Präsidenten des Bundesausgleichs-
amts zu delegieren, hat sich schon bei der Durch-
führung des Altsparergesetzes und des Feststel-
lungsgesetzes bewährt. Ein gleiches Bedürfnis er-
gibt sich auch im Bereich des LAG, insbesondere 
bei der in § 276 Abs. 6 (neu) vorgesehenen Rechts-
verordnung. 

Zu § 2 (Feststellungsgesetz) 

Zu Nr. 1 bis 3 (§§ 3 bis 5 FG) 

Die umfangreichen Vorschriften der §§ 3 bis 5 
des Feststellungsgesetzes über die in Betracht kom-
menden Schadenstatbestände sind sachlich eine ge-
naue Wiederholung der Schadenstatbestände der 
§§ 12 bis 14 des Lastenausgleichsgesetzes, mit der 
einzigen Ausnahme, daß Schäden durch Verlust 
der Existenzgrundlage oder des Wohnraums für 
eine Feststellung nach dem Feststellungsgesetz 
nicht in Betracht kommen. Bei jeder Änderung 
der entsprechenden Vorschriften des Lastenaus-
gleichsgesetzes mußten und müssen auch die §§ 3 
bis 5 des Feststellungsgesetzes geändert werden. 
Einer Anregung der Verwaltung folgend empfiehlt 
deshalb der Ausschuß, zur Verfahrensverein-
fachung auf die entsprechenden Vorschriften des 
Lastenausgleichsgesetzes Bezug zu nehmen. Eine 
sachliche Änderung liegt hierin nur insoweit, als 
die entsprechenden Vorschriften des Lastenaus-
gleichsgesetzes geändert worden sind. 

Zu Nr. 4 (§ 6 FG) 

Die Vorschrift soll eine angemessene Entschä-
digungsregelung in Sonderfällen, insbesondere ge-
genüber den früheren Rußlanddeutschen, ermög-
lichen. 

Zu Nr. 5 (§ 7 FG) 

Die Vorschrift stellt entsprechend der schon bis-
her maßgebenden Auslegung klar, daß mittelbare 
Schäden, auch soweit sie nicht unter den Begriff 
Nutzungsschaden fallen sollten, nicht feststellungs-
fähig sind. Im übrigen ist die Änderung zur redak-
tionellen Anpassung erforderlich. 

Zu Nr. 6 (§ 8 FG) 

Die Änderungen in Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 4 
dienen der Klarstellung und der redaktionellen 
Anpassung. Die Änderung in Absatz 2 Nr. 5 soll 
sicherstellen, daß bei der Hauptentschädigung auch 
diejenigen Geschädigten noch berücksichtigt wer-
den können, deren Schaden — insbesondere bei 
der Ersatzeinheitsbewertung — mit genau 500 RM 
festgestellt worden ist. 

Zu Nr. 7 und 8 (§§ 9 und 10 FG) 

Für die Änderung sind dieselben Gründe maß-
gebend wie für die Änderung der §§ 3 bis 5. Die 
Bezugnahme auf die entsprechenden Vorschriften 
des Lastenausgleichsgesetzes dient der Verfahrens-
vereinfachung; sachliche Entscheidungen liegen 
hierin nicht. 

Zu Nr. 10 (§ 12 FG) 

Die Änderung berücksichtigt zunächst die Ein-
beziehung der Verluste an Gewerbeberechtigungen 
in § 12 LAG. Zur Beseitigung von Zweifeln wird 
außerdem durch Streichung der Worte „die zum 
Grundvermögen gehörten" klargestellt, daß, wie 
bei Kriegssachschäden so auch bei Vertreibungs-
schäden ein entrichteter Abgeltungsbetrag grund-
sätzlich dem Einheitswert eines seinerzeit mit der 
Gebäudeentschuldungsteuer belasteten Grund-
stücks auch dann hinzuzurechnen ist, wenn dieses 
Grundstück zu einem Betriebsvermögen gehörte. 

Trotz der Vorschrift des § 245 Nr. 1 (in Zukunft 
Nr. 2) LAG, wonach Verbindlichkeiten bei Vertrei-
bungsschäden und Ostschäden nur mit dem halben 
Betrage anzusetzen sind, hat sich gezeigt, daß in 
Auswirkung der Vorschriften des Bewertungsge-
setzes über die Bewertung wiederkehrender 
Nutzungen und Leistungen der Schadensbetrag bei 
landwirtschaftlichen Grundstücken, die mit Alten-
teilen belastet waren, oft fast ganz oder ganz hier-
durch aufgezehrt wurde. Dieses Ergebnis steht 
nicht im Einklang mit den wirtschaftlichen Gege-
benheiten; der Wert eines Anwesens wird durch 
die Altenteilslast zwar zeitweise gemindert, aber 
keineswegs beseitigt. Der Entwurf sieht deswegen 
vor, daß der Wert des das landwirtschaftliche An-
wesen belastenden Altenteils höchstens mit 2/3 des 
Einheitswerts festzustellen ist. Da nach § 245 LAG 
Verbindlichkeiten bei der Berechnung des Scha-
densbetrags mit dem halben Betrag anzusetzen sind, 
wirkt sich die Vorschrift dahin aus, daß der Wert 
des landwirtschaftlichen Anwesens durch das Al-
tenteil im Höchstfall um 1/3  verringert werden 
kann. 

Zu Nr. 11 (§ 13 FG) 

Bisher ist vorgeschrieben, daß auch die auf 
einem durch Kriegssachschäden betroffenen Grund-
stück ruhenden Verbindlichkeiten gesondert fest

-

zustellen sind. Für die Berechnung der Entschädi-
gung ist diese Feststellung jedoch bedeutungslos, 
weil es nach § 245 Nr. 2 (in Zukunft Nr. 3) LAG 
nur auf die Minderung der Hypothekengewinn-
abgabe ankommt, welche die Ausgleichsbehörden 
ohnedies besonders bei den die Hypothekenge-
winnabgabe erhebenden Stellen in Erfahrung brin-
gen müssen. Auf die Feststellung der Verbindlich-
keiten beim land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen sowie beim Grundvermögen kann daher 
unbedenklich verzichtet werden. Beim Betriebs-
vermögen andererseits sind die Verbindlichkeiten 
ohnedies im Einheitswert miterfaßt. 

Der Ausschuß hat sich sehr eingehend mit den 
mehrfachen Anträgen beschäftigt, den § 13 Abs. 4 des 
Feststellungsgesetzes zu streichen, der eine Höchst-
grenze für die Festsetzung der am Betriebsver-
mögen entstandenen Kriegssachschäden enthält. Er 
ist zu dem Ergebnis gekommen, daß eine Streichung 
der Vorschrift auf grundsätzliche Bedenken stoßen 
müßte, weil dadurch der Grundsatz der Gleichbe-
handlung des geschädigten Betriebsvermögens mit 
dem geschädigten Grundvermögen verlassen würde 
und auch weil der der Vorschrift zugrunde liegende 
leitende Gesichtspunkt, daß nämlich der Schaden 
um während der Kriegszeit entstandene Gewinne 
sich verringern soll, weiterhin berechtigt erscheint. 
Der Ausschuß hat es für richtig gehalten, den be-
sonderen Schwierigkeiten der Kriegssachgeschä-
digten einerseits durch die Verbesserung der Grund- 
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beträge des § 246 LAG, andererseits durch die 
Verbesserung der Vorschriften des § 249 LAG und 
ferner durch die Verbesserung der Ermäßigungs-
regelung im Rahmen der Vermögensabgabe nach 
§ 47 a Rechnung zu tragen. Er hält es ferner für 
erforderlich, bei dem Vermögensvergleich nach § 13 
Abs. 4 verschiedene Korrekturen vorzusehen, durch 
die sichergestellt werden soll, daß die zu ver-
gleichenden Zahlen um Wertverschiebungen be-
richtigt werden, die zufallsbedingt oder gegen-
über den leitenden Grundsätzen des § 13 Abs. 4 
bedeutungslos sind. Absatz 5 faßt solche Wert-
verschiebungen zusammen, die sich auf den in 
Reichsmark aufgeführten Anfangsvergleichswert 
beziehen, Absatz 6 Wertverschiebungen, die den 
in D-Mark aufgeführten Endvergleichswert be-
treffen. Es handelt sich durchweg um Berichtigun-
gen zugunsten der Geschädigten, die nur auf An-
trag vorgenommen werden. 

Zu Nr. 13 (§ 16 FG) 

Die Vorschrift ist in Absatz 1 der Änderung des 
§ 239 LAG angepaßt und bei dieser Gelegenheit 
gleichzeitig redaktionell übersichtlicher gestaltet 
worden. 

Zu Nr. 14 (§ 17 FG) 

In Absatz 1 kann der zweite Satz nunmehr weg-
fallen, weil die nähere Regelung insoweit in §§ 20 
und 21 FG enthalten ist. 

Zu Nr. 15 (§ 18 FG) 

Sachlich neu ist nur Absatz 2, der zur Behebung 
von Zweifeln und Härten die Regelung gewisser 
Ausnahmefälle ermöglicht. 

Zu Nr. 16 (§ 21 FG) 

Die Vorschrift soll Zweifel beseitigen, die da-
durch entstanden sind, daß die bisherige Fassung 
des Gesetzes nicht deutlich erkennen läßt, auf 
welchen Zeitpunkt es bei der Bewertung des er-
haltenen Vermögensteils ankommt. Die neue Fas-
sung stellt klar, daß bei Einheitswertvermögen 
die Wertverhältnisse am Währungsstichtag zu-
grunde gelegt werden sollen, bei anderen Ver-
mögenswerten dagegen, bei denen vielfach die 
Wertverhältnisse erst wesentlich später wieder 
überschaubar geworden sind, auf den nach dem 
Inkrafttreten des Feststellungsgesetzes folgenden 
Jahresersten. 

Zu Nr. 17 (§ 31 FG) 

Die Neufassung enthält keine wesentliche sach-
liche Änderung, dient aber der Behebung von 
Zweifelsfragen. 

Zu Nr. 18 (§ 36 FG) 

Die Änderung des Absatzes 1 war veranlaßt 
durch die Änderung des § 13 Abs. 2. Bei dieser 
Gelegenheit ist zugleich klargestellt worden, daß 
die Feststellung von Schäden und Verbindlichkei-
ten mit Bezug auf den unmittelbar Geschädigten 
zu erfolgen hat. 

Die Anfügung des Absatzes 4 soll sicherstellen, 
daß bei Beteiligung mehrerer Personen an einer 
Kapitalgesellschaft eine endgültige Entscheidung 
über den Schaden, der je 100 RM Anteilsrecht ent-
standen ist, auch dann getroffen werden kann,  

wenn einzelne Anteilseigner zunächst nicht ermit-
telt werden können. 

Zu Nr. 20 (§ 43 FG) 

In Einzelfällen haben sich Härten daraus er-
geben, daß die tatsächlichen Einheitswerte (z. B. 
bei Siedlungsbauten) aus sozialen Erwägungen be-
wußt abweichend von den Grundsätzen der Ein-
heitsbewertung zu niedrig angesetzt wurden. Die 
Vorschrift soll verhindern, daß den Geschädigten 
bei der Schadensfeststellung hieraus Nachteile 
entstehen. 

Zu § 3 (Währungsausgleichsgesetz) 

Zu Nr. 1 (§ 1 a WAG) 

Die Abgrenzung des Begriffs der Spareinlage 
im Währungsausgleichsgesetz hat (ebenso wie im 
Altsparergesetz und in § 15 des Lastenausgleichs-
gesetzes) gewisse Härten mit sich gebracht. Der 
Ausschuß hat diese Fragen mehrfach erörtert. Zum 
Teil lassen sich die Härten nicht beseitigen, wenn 
nicht die Grundlagen des Währungsausgleichs-
gesetzes und in noch stärkerem Umfang des Alt-
sparergesetzes aufgegeben werden sollen. Der Aus-
schuß ist jedoch zu dem Ergebnis gekommen, daß 
in gewissen Fällen die Beseitigung von Härten 
möglich ist, ohne daß die Grundsätze des Gesetzes 
gefährdet werden. 

Der Ausschuß hält zunächst — im Einklang mit 
einer bisher vereinzelt schon vertretenen Gesetzes-
auslegung, die aber bei der Rechtsprechung teil-
weise auf Bedenken gestoßen war — die Berück-
sichtigung solcher Depositenkonten für vertretbar, 
über die den Sparbüchern vergleichbare Urkunden 
ausgestellt worden waren. In solchen Fällen war 
für die Sparer der Unterschied zwischen Spar-
konten und Depositenkonten oft nicht erkennbar; 
es sind auch im Bereich des Genossenschaftsspa-
rens Fälle bekanntgeworden, in denen ohne vor-
herige Befragung des Sparers Sparbücher in ent-
sprechende Depositenbücher umgetauscht wurden. 
Eine Berücksichtigung der Depositenkonten im all-
gemeinen dagegen würde die Grenzen sowohl des 
Währungsausgleichsgesetzes als auch des Alt-
sparergesetzes sprengen. 

Es gibt weiter einige Formen der Geldanlage 
von untergeordneter Bedeutung (z. B. Versor-
gungsstockkonten), deren Gleichstellung mit den 
Spareinlagen vertretbar erscheint. In solchen Fäl-
len soll die Einbeziehung in das Altsparergesetz 
(und entsprechend in das Währungsausgleichsge-
setz) durch Rechtsverordnung möglich sein. Dabei 
muß es sich naturgemäß im Bereich des WAG um 
Geldeinlagen handeln, also um Guthaben bei Geld-
instituten, die der Kapitalanlage oder der Versor-
gung dienten und deshalb den Spareinlagen gleich-
zustellen sind. 

Zu Nr. 2 (§ 2 WAG) 
Die Änderungen bezwecken im wesentlichen die 

Angleichung an die entsprechenden Vorschriften 
des Lastenausgleichsgesetzes. Auch hier soll die 
Berücksichtigung der Erben nunmehr ohne Be-
schränkung auf nähere Angehörige gestattet wer-
den. Nach den gewonnenen Erfahrungen hält es 
der Ausschuß auch für vertretbar, auf die Ver-
triebeneneigenschaft des Erben eines vertriebenen 
Sparers zu verzichten. 
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Zu Nr. 3 (§ 3 WAG) 

Die Erstreckung des Stichtags bis zum 8. Mai 
1945 (in Verbindung mit der Anlage) ist erforder-
lich, um Härten in Sonderfällen zu beseitigen. 
Trotz gewisser verwaltungstechnischer Bedenken 
ist der Ausschuß im Interesse der Gleichbehand-
lung der Geschädigten zu dem Ergebnis gekom-
men, daß auch beim Währungsausgleich die Be-
rücksichtigung von Umwandlungsfällen nach den 
Grundsätzen des Altsparergesetzes gestattet wer-
den soll. 

Zu Nr. 4 (§ 7 WAG)  

Ebenso wie die Antragsfrist nach dem Feststel-
lungsgesetz (§ 236 LAG) erscheint nunmehr auch 
die Antragsfrist nach dem Währungsausgleichsge-
setz entbehrlich. Die überwiegende Mehrzahl der 
Geschädigten hat den Antrag gestellt. Die wenigen 
Fälle, in denen es nicht geschehen ist, stellen ohne-
dies meist Härtefälle dar, wobei es sich in der 
Regel um alte und wenig geschäftsgewandte Ge-
schädigte handelt. 

Zu Nr. 5 (§ 9 WAG) 
Soweit die Änderungen nicht nur redaktioneller 

Art sind, bezwecken sie die Ausdehnung der Zu-
ständigkeit der eingeschalteten Geldinstitute zur 
Erteilung von Bescheiden auf alle Fälle, in denen 
nicht aus besonderen Gründen durch Rechtsver-
ordnung die Zuständigkeit auf die Ausgleichs-
ämter beschränkt wird. 

Zu Nr. 6 (§ 14 a WAG) 

Die Vorschrift kann nunmehr auf die bisherige 
3) Nr. 1 beschränkt werden, weil Nr. 2 durch den 

Wegfall der Antragsfrist in § 7 und Nr. 3 durch 
die Neufassung des § 9 Abs. 3 sachlich gegenstands-
los geworden ist. 

Zu Nr. 7 (Anlage) 

Auf den Bericht zu § 3 (Nr. 3) wird Bezug ge-
nommen. 

Zu § 4 (Altsparergesetz)  

Zu Nr. 1 (§ 2 ASpG) 

Durch die Änderung wird die bisherige Vorschrift, 
daß bei Höchstbetragshypotheken eine Altsparer-
entschädigung ausnahmslos entfällt, beseitigt. Es 
hat sich gezeigt, daß in gewissen Fällen, insbeson-
dere in Süddeutschland, zur Sicherung von An-
sprüchen, die der Kapitalanlage oder der Versor-
gung dienten, auch die Eintragung einer Höchst-
betragshypothek üblich war. Unberührt bleibt die 
Vorschrift, wonach der Sparer den Beweis zu füh-
ren hat, daß der gesicherte Anspruch der Kapital-
anlage oder der Versorgung diente. 

Zu Nr. 2 (§ 2 a ASpG) 

Auf die Ausführungen zu § 1 a WAG wird Bezug 
genommen. Während es sich jedoch beim WAG nur 
um die Gleichstellung von Geldeinlagen mit Spar-
einlagen handeln kann, befaßt sich das Altsparer-
gesetz mit dem wesentlich weiteren Begriff der 
Sparanlage. Die Ermächtigung ist daher in diesem 
Fall weiter; sie bezieht sich auf Formen nicht nur 
der Einlage bei Geldinstituten, sondern der Geld-
anlage im allgemeinen. 

Zu Nr. 3 (§ 4 ASpG) 

Die Änderung beseitigt Zweifel, die nachträglich 
durch den Erlaß des Gesetzes vom 5. August 1955 
entstanden waren. 

Zu Nr. 5 (§ 9 ASpG)  
In verhältnismäßig seltenen Sonderfällen waren 

bei Durchführung des Altsparergesetzes Härten 
daraus entstanden, daß eine Lieferbarkeitsbeschei-
nigung nicht ausgestellt werden mußte oder eine 
Wertpapierart nicht dem Wertpapierbereinigungs-
verfahren unterworfen wurde oder Wertpapiere 
wegen der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse 
abhanden kamen. Diese Lücke soll durch Ermäch-
tigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung geschlos-
sen werden. 

Zu Nr. 6 (§ 12 ASpG)  

Die Änderung ermöglicht die Beseitigung von 
Härten in solchen Fällen, in denen die Eintragung 
einer Hypothek vor dem 1. Januar 1940 bewilligt 
war, aber erst nach diesem Zeitpunkt beim Grund-
buchamt vollzogen wurde. 

Zu Nr. 7 (§ 13 ASpG) 

Die Ermächtigung zur Regelung der Umwand-
lungsfälle wird durch die vorgeschlagene Fassung 
sachlich erweitert und gleichzeitig übersichtlicher 
gestaltet. Die sachlichen Änderungen sind insbe-
sondere die folgenden: 

1. Es wird unter besonderen Voraussetzungen auch 
die Berücksichtigung solcher Fälle gestattet, in 
denen eine Sparanlage zeitlich vor Beendigung 
einer vorausgehenden Sparanlage, sachlich aber 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Been-
digung, begründet worden ist. 

2. Neben Einheiten des Grundvermögens werden 
auch andere Vermögenswerte als geeignet er-
klärt, im Falle einer Veräußerung eine Altspar-
anlage zu begründen, ebenso bestimmte Schuld-
verschreibungen. 

3. Entsprechend sollen in Zukunft Versicherungs-
leistungen wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie Kapital-
abfindungen in bestimmten Fällen berücksich-
tigt werden können. 

Zu Nr. 9 (§ 15 ASpG)  

Zur Beseitigung von Zweifeln stellt die Ände-
rung klar, daß das Institut auch im „Amtsverfah-
ren" einen anfechtbaren Bescheid erteilen oder die 
Angelegenheit zur Entscheidung an das Ausgleichs-
amt abgeben kann. 

Zu Nr. 10 (§ 23 ASpG)  

Die Vorschrift ermöglicht die Beseitigung von 
Härten, die sich bei der Kostenregelung in ver-
einzelten Sonderfällen in Durchführung des Ge-
setzes ergeben haben. 

Zu Nr. 11 (§ 27 ASpG)  

Die bisherige Fassung des § 27 war zu eng. Die 
Neufassung ermöglicht zunächst auch die Berück-
sichtigung von Bausparguthaben bei Instituten, 
deren Unterlagen weitgehend durch Kriegseinwir-
kung verlorengegangen sind. Sie ermöglicht weiter 
die Berücksichtigung solcher Fälle, in denen die 
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Sparanlage zwar nicht am Währungsstichtag, wohl 
aber am 1. Januar 1940 bei einem Institut der im 
Gesetz bezeichneten Art bestanden hat. Maß-
gebend für diese Änderung war die Erwägung, daß 
auch dann, wenn die Sparanlage früher bei einem 
der im Gesetz erwähnten Institute bestanden hat, 
der Beweis dafür, daß die Anlage am 1. Januar 
1940 schon dem Grunde nach bestanden hat, dem 
Sparer nicht zugemutet werden kann. 

Zu Artikel  II  (Vergünstigungen für Staats

-

angehörige der Vereinten Nationen in Berlin [West]) 

Der Überleitungsvertrag (einer der Zusatzver-
träge zum Deutschlandvertrag) mit den in ihm 
enthaltenen Abgabevergünstigungen für Angehö-
rige der Vereinten Nationen gilt — wie alle mit 
dem Deutschlandvertrag zusammenhängenden Ver-
träge — nicht für Berlin (West). Es bedarf daher 
einer ergänzenden gesetzlichen Regelung, um zu 
vermeiden, daß Angehörige der Vereinten Na-
tionen nur wegen der besonderen politischen Lage 
Berlins schlechter gestellt werden. Die hiernach 
notwendige Angleichung an die Rechtslage im 
Bundesgebiet wird durch die Vorschriften des Ar-
tikels II herbeigeführt. 

Zu Artikel III (Überleitungs- und Schluß-
vorschriften) 

Zu § 11 (Übergangsregelung für die Vermögens-
abgabe) 

Bei den vorgesehenen Änderungen auf dem Ge-
biet der Ausgleichsabgaben, insbesondere der Ver-
mögensabgabe, handelt es sich größtenteils um Be-
stimmungen, durch die die auf Grund der bis-
herigen Vorschriften sich ergebende Rechtslage 
nachträglich rückwirkend geändert werden soll. 
Da die meisten Abgabebescheide bereits rechts-
kräftig geworden sind, ist in § 11 Abs. 1 ausdrück-
lich bestimmt worden, daß Abgabebescheide, die 
der neuen Rechtslage nicht entsprechen, auch dann 
durch neue Bescheide, die der Änderung Rech-
nung tragen, ersetzt werden, wenn sie bereits un-
anfechtbar geworden sind. Entsprechendes muß 
auch für die in Berlin (West) als Vorläufer des 
Lastenausgleichs erhobene Baunotabgabe und Not-
abgabe von Betriebsvermögen gelten, die durch 
die Erstreckung der im Bundesgebiet geltenden 
Vergünstigungen für Angehörige der Vereinten 
Nationen auf Berlin (West) — Artikel II — berührt 
werden. 

In Absatz 2 wird für Zwecke der Vermögens-
abgabe die Anwendung der Vorschriften geregelt, 
die in bestimmten Fällen eine Erhöhung des sich 
aus § 13 Abs. 4 des Feststellungsgesetzes ergeben-
den Schadenshöchstbetrags ermöglichen sollen (§ 13 
Abs. 5 und 6 des Feststellungsgesetzes, § 41 Abs. 3 
LAG). Ob die Voraussetzungen für eine Erhöhung 
des Schadenshöchstbetrags vorliegen, kann aus den 
bisherigen Erklärungen des Abgabepflichtigen zur 
Vermögensabgabe regelmäßig nicht entnommen 
werden. Die Inanspruchnahme der vorgesehenen 
Berichtigungsmöglichkeiten ist daher von einem 
Antrag des Abgabepflichtigen abhängig gemacht 
worden. Der Antrag kann nur bis zum 31. März 
1958 gestellt werden, jedoch ist Nachsichtgewäh-

rung wegen Versäumung der Frist beim Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen (§§ 86 und 87 
der Reichsabgabenordnung) zulässig. 

Zu § 12 (Übergangsregelung bei der Kriegs

-

schadenrente) 
Die Vorschrift des Absatzes 1 soll sicherstellen, 

daß Personen, die infolge der Verbesserungen die-
ses Gesetzes erstmals Antrag auf Kriegsschaden-
rente stellen können, ihre Bezüge grundsätzlich 
von einem einheitlichen Zeitpunkt ab erhalten, so-
fern sie innerhalb einer angemessenen Frist An-
trag stellen; auf diese Weise soll zugleich vermie-
den werden, daß solche Anträge sich in der ersten 
Zeit nach Inkrafttreten des Gesetzes bei den Aus-
gleichsbehörden häufen. 

Anträge auf Kriegsschadenrente wegen Erwerbs-
unfähigkeit können nach § 265 Abs. 4 LAG nur bis 
zum 31. Dezember 1955 gestellt werden. Für An-
tragsteller, die erst nach diesem Gesetz antrags-
berechtigt werden, mußte daher in Absatz 2 
zwangsläufig eine weitere Frist eingeräumt wer-
den. Entsprechendes gilt für einen kleinen Per-
sonenkreis, der durch die Neufassung des AVAVG 
im vergangenen Jahr betroffen worden ist. Bei 
dieser Gelegenheit wurde aus Billigkeitsgründen 
auch für geschäftsungewandte Personen eine Nach-
frist zur Antragstellung gewährt. Die Überleitungs-
vorschrift bezieht sich nur auf die formelle An-
tragsfrist, nicht auf das Vorliegen der materiellen 
Voraussetzungen für die Gewährung von Kriegs-
schadenrente wegen Erwerbsunfähigkeit. 

Absatz 3 soll im Interesse der Verwaltungs-
vereinfachung verhindern, daß Unterhaltshilfe-
empfänger auf Zeit, die wegen Verbrauchs ihres 
Grundbetrags bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
schon ausgeschieden sind, infolge der im vorlie-
genden Entwurf vorgesehenen Erhöhung der 
Grundbeträge erneut auf Zeit in die laufende 
Unterhaltshilfe eingewiesen werden müssen. Wei-
tere laufende Zahlungen, die durch die Neurege-
lung ermöglicht würden, sollen durch Gewährung 
einer Abgeltungssumme innerhalb eines Zeit-
raumes von 2 Jahren abgelöst werden. 

Zu § 13 (Kosten im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren bei Klaglosstellung) 

Die Vorschrift trägt der Billigkeitserwägung 
Rechnung, daß Gerichtskosten in schwebenden 
Verfahren bei Klaglosstellung infolge dieses Ge-
setzes für die Beteiligten nicht entstehen sollen. 
Gleichzeitig soll ein Anreiz zur Zurücknahme ein-
gelegter Rechtsmittel gegeben werden. 

Zu § 14 (Sonderregelung für die Übergangszeit bis 
zur wirtschaftlichen Eingliederung des Saarlandes) 

Wie sich aus § 16 ergibt, gilt dieses Gesetz nicht 
im Saarland. Es besteht jedoch das Bedürfnis, auch 
für die Anwendung dieses Gesetzes durch die Be-
hörden des bisherigen Bundesgebiets während der 
Übergangszeit bis zur wirtschaftlichen Eingliede-
rung des Saarlandes einige Sondervorschriften zu 
erlassen, um Lücken zu schließen und Härten zu 
vermeiden. 

In Absatz 1 wird der Grundsatz aufgestellt, daß 
überall dort, wo in den Lastenausgleichsgesetzen 
der Geltungsbereich des Grundgesetzes ange-
sprochen ist, diese Bezugnahme nicht das Saarland 
umfaßt. Während dieser Grundsatz für die Ab-
gabenseite des Lastenausgleichs selbstverständlich 
erscheint, hätten sich bei Anwendung der Lasten-
ausgleichsgesetze im übrigen in dieser Beziehung 
Zweifel ergeben können. 
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Die Vorschrift des Absatzes 2 soll vermeiden, 
daß jemand, der nach einjährigem Aufenthalt im 
bisherigen Bundesgebiet vor dem 31. Dezember 
1952 in das Saarland verzogen ist, hinsichtlich der 
Geltendmachung von Schäden schlechter gestellt 
wird, als wenn er in das Ausland verzogen wäre. 

Geschädigte, die die allgemeinen Voraussetzun-
gen des Lastenausgleichsgesetzes für die Geltend-
machung von Schäden erfüllen, verlieren schon 
nach dem geltenden Recht die einmal begründeten 
Ansprüche im allgemeinen nicht dadurch, daß sie 
in das Saarland verziehen. Eine Ausnahme bildet 
§ 287 Abs. 2 LAG, wonach Kriegsschadenrente 
grundsätzlich nur für die Dauer des ständigen 
Aufenthalts im Bundesgebiet gewährt wird. Nach-
dem durch die Änderung des § 287 die Zahlung 
der Kriegsschadenrente unter bestimmten Voraus-
setzungen in das Ausland ermöglicht wird, war 
eine entsprechende Vorschrift für den Fall des 
ständigen Aufenthalts im Saarland erforderlich. 
Über die Neufassung des § 287 hinaus soll Kriegs-
schadenrente bei allen Schäden, die nach § 261 LAG 
berücksichtigt werden, auch bei ständigem Aufent-
halt im Saarland gewährt werden, um dadurch die 
politische Einheit des neuen Bundesgebiets zu 
unterstreichen. 

Absatz 4 will Härten beseitigen, die sich bisher 
daraus ergeben hatten, daß Personen, die im bis-
herigen Bundesgebiets wohnen, aber im Saarland 
Kriegssachschäden erlitten haben, weder Leistun-
gen nach LAG noch nach saarländischem Recht 
erhalten konnten. Sie sollen nunmehr während 
ihres ständigen Aufenthalts im bisherigen Bundes-
gebiet an den Sozialleistungen des Lastenaus-
gleichsgesetzes teilnehmen, soweit und solange sie 
nicht entsprechende Leistungen aus dem Saarland 
erhalten, was bei der Hausratentschädigung bereits 
der Fall ist. Eine entsprechende Regelung ist für 
Vertriebene, Ostgeschädigte und Sparer vorge-
sehen, die zwar jetzt im bisherigen Bundesgebiet 
wohnen, aber die Aufenthaltsvoraussetzungen des 
Lastenausgleichsgesetzes ganz oder teilweise im 
Saarland erfüllt haben. 

Da das Saarland künftig auch teilhaben wird an 
der Aufnahme von Aussiedlern und Sowjetzonen-
flüchtlingen, soll durch die in den Absätzen 5 und 6 
vorgesehene Regelung sichergestellt werden, daß 
diese Personen, solange sie nicht entsprechende 
Leistungen vom Saarland erhalten können, bezüg-
lich der Sozialleistungen des Lastenausgleichsge-
setzes nicht schlechter gestellt werden, als wenn 
sie in einem anderen Bundesland aufgenommen 
worden wären. 

Die Anrechnungsvorschrift des Absatzes 8 soll 
Doppelentschädigungen vermeiden. 

Die Vorschrift des Absatzes 9 trifft eine der 
vorläufigen Stellung des Saarlandes angepaßte 
organisatorische Regelung, indem sie eine be-
ratende Mitwirkung saarländischer Vertreter im 
Kontrollausschuß und im Ständigen Beirat er-
möglicht. 

Zu § 16 (Nichtanwendung im Saarland) 

Die „negative Saarklausel" trägt der verschie-
denartigen Rechtsentwicklung des Kriegsschäden

-

rechts Rechnung, die eine Einführung der Lasten-
ausgleichsgesetze im Saarland nicht zuläßt. 

Zu § 17 (Inkrafttreten) 
Die Vorschrift über das formelle Inkrafttreten 

dieses Gesetzes entspricht der allgemeinen Übung. 
Von welchem Zeitpunkt ab die einzelnen Vor-
schriften anzuwenden sind, ergibt sich bei den 
§§ 5 ff. aus dem Inhalt dieser Vorschriften selbst. 
Die Vorschriften der §§ 1 bis 3 sollen im Grund-
satz mit Wirkung vom Inkrafttreten des Lasten-
ausgleichsgesetzes ab angewendet werden. Dieser 
Grundsatz der Rückwirkung gilt insbesondere für 
die Vorschriften über die Schadenstatbestände, die 
Hauptentschädigung und die Hausratentschädigung. 

Die Ausnahmeregelung des Absatzes 2 (Wirk-
samwerden ab 1. April 1957) bezieht sich auf die 
Änderung des Altsparergesetzes, auf die finanzielle 
Auseinandersetzung mit den öffentlichen Haushal-
ten (§ 6 LAG) sowie auf die Kriegsschadenrente, 
die Ausgleichsleistungen ohne Rechtsanspruch und 
auf die Verfahrensvorschriften. 

Absatz 3 ist durch die Regelung der Rentenneu-
ordnungsgesetze veranlaßt, wonach die Renten-
erhöhungen für die Monate Januar bis April 1957 
auch bei der Unterhaltshilfe nach LAG anrech-
nungsfrei bleiben. Es erschien nicht vertretbar, 
zusätzlich zu dieser Vergünstigung die Verbesse-
rungen bei der Unterhaltshilfe sich schon im Monat 
April auswirken zu lassen, da sich sonst in die-
sem Monat Vergünstigungen einmalig kumuliert 
hätten und mehrfache Neuberechnungen notwendig 
geworden wären. 

Die Verbesserungen der Hauptentschädigung 
sollen sich bei der Kriegsschadenrente erst mit 
Wirkung vom 1. April 1957 auswirken, um Neube-
rechnungen und Nachzahlungen für die zurück-
liegende Zeit zu vermeiden. 

Die Vorschrift des Absatzes 5, die die Rückzah-
lungen bereits gewährter Leistungen ausschließen 
will, ist nur vorsorglich in das Gesetz aufgenom-
men worden. 

Anlage 

Der wesentliche Inhalt des Entwurfs eines Achten 
Gesetzes zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 

I. Hauptentschädigung 
Der Entwurf erhöht im Interesse der Geschädig-

ten die Grundbeträge der Hauptentschädigung in 
dem Umfang, in dem dies nach den finanziellen 
Möglichkeiten eben noch vertretbar erschien. Die 
Regierungsvorlage hatte eine gleichmäßige An-
hebung der derzeit nach § 246 LAG maßgebenden 
Grundbeträge um etwa 20 v. H. vorgesehen. Dem-
gegenüber beträgt die Anhebung nach dem Ent-
wurf bei kleineren Schadensbeträgen bis zu 
100 v. H. der derzeitigen Grundbeträge. Bei größe-
ren Schadensbeträgen sinkt sie prozentual ab der-
art, daß sie beispielsweise bei einem Schadens-
betrag von 1 Mio RM 30 v. H. der derzeitigen 
Grundbeträge ausmacht und bei noch höheren 
Schadensbeträgen mit 20 v. H. der derzeitigen 
Grundbeträge ausläuft. Bezogen auf die Schadens-
beträge bewirken die Grundbeträge des Entwurfs 
bei Schäden bis zu 4600 RM eine 100%ige Ent-
schädigung. Die Schadensgruppen der Tabelle des 
§ 246 LAG sind bei dieser Gelegenheit insbeson- 
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dere bei Schäden über 40 000 RM erheblich ver-
feinert worden. 

Der Entwurf erkennt an, daß sich aus der 
Schadensberechnung bei Schäden am land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen für die Geschädig-
ten — auch im Vergleich mit den Schäden am 
Grundvermögen und am Betriebsvermögen — Be-
nachteiligungen ergeben haben. Er versucht, diese 
Ungleichmäßigkeit dadurch auszugleichen, daß 
beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
der Schadensbetrag für die Berechnung der Haupt-
entschädigung um ein Drittel erhöht wird (§ 245 
Nr. 1 LAG). Eine weitere Härte, die sich insbeson-
dere beim landwirtschaftlichen Vermögen der Ver-
triebenen gezeigt hat, liegt darin, daß wegen der 
Vorschriften über die Schadensberechnung durch 
Altenteilslasten vielfach der Schadensbetrag weit-
gehend oder sogar vollständig aufgezehrt wurde. 
Durch Änderung des § 12 Abs. 3 FG in Verbindung 
mit § 245 Nr. 2 LAG ist sichergestellt, daß die 
Altenteilslast nunmehr im Höchstfall den Einheits-
wert des landwirtschaftlichen Betriebs um ein 
Drittel kürzen kann. 

Besondere Härten, die sich vorwiegend im Be-
reich der Kriegssachschäden gezeigt haben, will der 
Entwurf durch das Zusammenwirken dreier Vor-
schriften beseitigen: Die Ermäßigung der Ver-
mögensabgabe nach §§ 39 ff. LAG wird als Vor-
wegleistung auf die Hauptentschädigung behan-
delt. Durch die Neufassung des § 249 Abs. 3 LAG 
wird bewirkt, daß in Zukunft nicht mehr der 
Nennbetrag der Ermäßigung, sondern nur der 
pauschal veranschlagte Zeitwert der Ermäßigung 
als Vorwegleistung vom Grundbetrag der Haupt-
entschädigung abgesetzt wird. Ferner bestimmt das 
Gesetz (§ 249 Abs. 1 LAG), daß das erhaltene Ver-
mögen des Geschädigten durch den Grundbetrag 
höchsten auf 50 v. H. des Anfangsvermögens des 
Geschädigten „aufgefüllt" werden kann. Dabei 
blieb bisher der Umstand, daß das erhaltene Ver-
mögen grundsätzlich der Vermögensabgabe unter-
liegt, unberücksichtigt. In Zukunft soll dieser Um-
stand durch einen pauschalen Abschlag von 30 v. H. 
vom erhaltenen Vermögen berücksichtigt werden. 
Dadurch wird insbesondere erreicht, daß auch bei 
Schäden an Grundstücken, bei denen der Schadens

-

grad niedriger ist als 50 v. H., möglicherweise 
noch eine Hauptentschädigung in Betracht kommt. 
Bisher wurden bei der Berechnung der Vertrei-
bungsschäden die Verbindlichkeiten nach § 245 
Nr. 1 LAG nur mit dem halben Betrag abgesetzt; 
die Minderung der Hypothekengewinnabgabe bei 
Kriegssachschäden dagegen führte zu einer Kür-
zung der Hauptentschädigung mit dem vollen Be-
trag. Im Interesse der Gleichbehandlung der Ge-
schädigtengruppen ist nunmehr vorgesehen, daß 
auch in diesem Fall für die Berechnung der Haupt-
entschädigung nur der halbe Betrag der Minderung 
berücksichtigt wird. 

Ist an Sparanlagen ein Vertreibungsschaden oder 
Ostschaden entstanden, dann wurde schon bisher 
insoweit ein besonderer Altsparerzuschlag zum 
Grundbetrag der Hauptentschädigung gewährt. 
Dieser Altsparerzuschlag wird nunmehr durch 
Änderung des § 249 a LAG zu einem Sparerzu-
schlag ausgebaut, mit der Wirkung, daß die Ge-
schädigten grundsätzlich insoweit als Hauptent-
schädigung dieselben Beträge erhalten, welche die 
Gläubiger umgestellter Sparanlagen durch die 
Währungsreform in Verbindung mit dem Alt-

sparergesetz erhalten haben. 

Bisher konnte die Hauptentschädigung nur mit-
telbar im Wege der Verrechnung mit Aufbaudar-
lehen oder der Leistung der Entschädigungsrente 
(bzw. der Unterhaltshilfe) an die Geschädigten aus-
bezahlt werden. In Zukunft wird, entsprechend der 
Ankündigung in § 246 Abs. 3 LAG, auch die un-
mittelbare Auszahlung als solche ermöglicht (§ 252 
LAG). Freilich wird anfänglich die Auszahlung nur 
in einer beschränkten, allerdings fortlaufend an-
steigenden Zahl von Fällen nach dem Umfang der 
verfügbaren Mittel möglich sein. Der Entwurf ent-
hält deshalb Näheres über die Dringlichkeitsgrund-
sätze, nach denen sich der Vorrang bei der Aus-
zahlung bestimmen soll. Er sieht außerdem eine 
Regelung vor, wonach unter besonderen Voraus-
setzungen der Anspruch der Geschädigten auf 
Hauptentschädigung dann durch Aushändigung von 
Schuldverschreibungen oder durch Eintragung in 
ein Schuldbuch erfüllt werden kann, wenn dadurch 
den Geschädigten genützt werden kann und die 
Verhältnisse des Kapitalmarktes es ermöglichen. 

II. Hausratentschädigung 
Auch die Hausratentschädigung wird durch den 

Entwurf nicht unbeträchtlich erhöht. Der Ausschuß 
hat die verschiedenen ihm vorliegenden Vorschläge 
und auch die finanziellen Möglichkeiten geprüft. 
Dabei war zu berücksichtigen, daß Antrag auf 
Hausratentschädigung in mehr als 7 Millionen Fäl-
len gestellt ist. Das Ergebnis war, daß — neben 
einer Anhebung der Kinderzuschläge entsprechend 
der Regierungsvorlage — eine gleichmäßige An-
hebung aller Stammbeträge um je 400 DM die 
zweckmäßigste und für die Geschädigten günstigste 
Lösung bildet, bei der insbesondere auch nicht die 
Auszahlung an die Geschädigten durch übermäßige 
Erschwerung der Verwaltungsarbeit verzögert 
wird (§ 295 LAG). Mit dieser allgemeinen An-
hebung sollte auch der Vorschlag berücksichtigt 
werden, Zuschläge zur Hausratentschädigung für 
solche Kinder zu gewähren, die am 1. April 1952 
nicht mehr zum Haushalt des Geschädigten gehör-
ten und von diesem abhängig waren. Die Durch-
führung einer solchen Maßnahme in der vorge-
schlagenen Form wäre nach Auffassung des Aus-
schusses nur mit großen Schwierigkeiten möglich 
gewesen. 

Von der Gewährung der Hausratentschädigung 
waren bisher Geschädigte ausgeschlossen, die in 
den Jahren 1949 bis 1951 ein Einkommen von 
mehr als 10 000 DM oder ein Vermögen von mehr 
als 35 000 DM hatten. Nachdem nunmehr im 
Lastenausgleich der Entschädigungsgedanke immer 
stärker in den Vordergrund tritt, soll diese be-
schränkende Vorschrift gestrichen werden (§ 293 
LAG). Der Anspruch auf Hausratentschädigung 
kann in Zukunft unbeschränkt vererbt und auch 
abgetreten werden (§ 294 LAG). 

III. Unterhaltshilfe 

Der Entwurf geht davon aus, daß auch die 
Empfänger der Unterhaltshilfe an der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung einen angemessenen An-
teil, unter Berücksichtigung der finanziellen Mög-
lichkeiten des Ausgleichsfonds, haben sollen. Ins-
besondere muß auf die Beibehaltung eines ange-
messenen Verhältnisses zwischen den Leistungen 
der Unterhaltshilfe und den neuerdings durch die 
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Sozialreform angehobenen Leistungen der Sozial-
versicherung geachtet werden. Deswegen ist die 
Anhebung der Unterhaltshilfe für den Familienvor-
stand von 100 auf 120 DM, für die Ehefrau von 
50 auf 60 DM und für das Kind von 35 auf 42 DM 
(also jeweils um 20 v. H.) vorgesehen (§ 269 LAG). 
Für Vorzugsrentner und Kleinrentner gilt die Son-
derregelung des § 274 LAG; hier ist eine An-
hebung der Sätze von 120 v. H. auf 150 v. H. der 
Ausgangsbeträge in Aussicht genommen. Auch dar-
über hinaus sieht der Entwurf zahlreiche Verbesse-
rungen bei der Regelung der Unterhaltshilfe vor. 
Beispielsweise werden die Freibeträge bei gleich-
zeitigem Bezug von Sozialrenten um 50 v. H. (in 
der Regel von 10 DM auf 15 DM monatlich) ange-
hoben sowie Freibeträge bei Kapital- und Mietein-
künften neu eingeführt (§ 267 Abs. 2 LAG). Der 
Grenzbetrag des Vermögens, das der Geschädigte 
noch besitzen darf, wird zur Verringerung aufge-
tretener Härten von 5000 auf 6000 DM erhöht 
(§ 268 LAG). Geschädigten, die früher von einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit lebten und die 
einen bestimmten Mindestgrundbetrag der Haupt-
entschädigung erreichen, wird, auch wenn sie die 
bisherigen Altersvoraussetzungen nicht erfüllen, 
d. h. am Stichtag noch nicht das 65. (Frauen das 
60.) Lebensjahr erreicht hatten, auf weitere drei 
Jahre das „Hineinwachsen" in die Unterhaltshilfe 
ermöglicht. Die Unterhaltshilfe wird in diesem 
Fall gewährt, bis der Grundbetrag der Hauptent-
schädigung bei 40%iger Anrechnung der Unter-
haltshilfezahlungen erreicht ist (§ 273 Abs. 5 LAG). 
Zahlreiche weitere Änderungen beziehen sich auf 
eine Verbesserung der Anrechnungsgrundsätze 
beim Bezug eigener Einkünfte (§ 267 LAG) und 
bei gleichzeitigem Anspruch auf Hauptentschädi-
gung (§ 278 a LAG); im letzteren Fall sollen in 
Zukunft nicht mehr 50 v. H., sondern nur noch 
40 v. H. des Auszahlungsbetrags der Unterhalts-
hilfe auf die Hauptentschädigung angerechnet 
werden. 

IV. Entschädigungsrente 
Die Entschädigungsrente stellt begrifflich in 

erster Linie die Vorwegnahme der Auszahlung der 
Hauptentschädigung an alte oder erwerbsunfähige 
Geschädigte dar; doch wird sie daneben auch bei 
Sparerschäden und beim Verlust höherer Einkünfte 
gewährt. Eine beträchtliche Erhöhung der Ent-
schädigungsrente ergibt sich ohne weiteres aus 
der Erhöhung der Grundbeträge der Hauptent-
schädigung nach § 246 LAG. Diese Erhöhung kann 
je nach den Umständen des Einzelfalles etwa 
zwischen 30 v. H. und 100 v. H. ausmachen. Ferner 
ist der monatliche Einkommenshöchstbetrag, bis 
zu dem Entschädigungsrente in Frage kommt, auf 
300 DM für den Berechtigten und zusätzlich 100 DM 
für den Ehegatten, sowie 50 DM für jedes Kind 
(statt bisher 250 DM, 75 DM und 35 DM) erhöht 
worden (§ 279 LAG). Das weitere „Hineinwachsen" 
in die Entschädigungsrente ist Hauptentschädi-
gungsberechtigten auf 5 Jahre ermöglicht (§ 282 
Abs. 4 LAG). Für hauptentschädigungsberechtigte 
Geschädigte beträgt ferner der Mindestsatz der 
Entschädigungsrente in Zukunft 6 v. H. (statt bis-
her 4 v. H.) des Grundbetrags (§ 280 LAG). Auch 
soweit Entschädigungsrente wegen Existenzverlusts 
gewährt wird, werden die Monatsbeträge ange-
hoben und zwar um je 10 DM. Diese Anhebung 
wirkt sich aber nicht bei gleichzeitig unterhalts

-

hilfeberechtigten Empfängern, die ohnedies schon 
eine Anhebung der gesamten Kriegsschadenrente 
um 20 DM oder mehr erhalten, aus, wohl aber bei 
Beziehern der Entschädigungsrente allein (§ 284 
LAG). 

V. Aufbaudarlehen 

Die Aufbaudarlehen müssen allmählich, wenn 
die „soziale" Phase des Lastenausgleichs zuneh-
mend in die Entschädigungsphase übergeht, zurück-
treten, um Raum für die Auszahlung der Hauptent-
schädigung zu schaffen. Der Entwurf legt deshalb 
Höchstbeträge für die Bereitstellung für Aufbau-
darlehen fest. Diese Höchstsumme beträgt im Jahr 
1957 650 Mio Deutsche Mark; sie sinkt dann 
bis 1965 allmählich auf 0 ab (§ 323 Abs. 1 LAG). 
Die Aufbaudarlehen sollen in Zukunft auch bei 
Ostschäden gewährt werden dürfen, damit Härten 
beseitigt werden, die sich vor allem in Berlin ge-
zeigt haben (§ 253 LAG). In Zukunft ist den An-
tragstellern, die Vermögensschäden im Sinne des 
Feststellungsgesetzes geltend machen können, aus-
drücklich ein Vorrang bei der Darlehensgewährung 
zuerkannt; entsprechendes gilt für Antragsteller, 
die mit dem Darlehen ein Familienheim oder eine 
Eigentumswohnung bauen wollen (§ 257). Ge-
schädigte, die sich mit dem Darlehen eine Miet-
wohnung oder eine Genossenschaftswohnung be-
schafft haben oder beschaffen, sind nach 10 Jahren 
zu Lasten des Gebäudeeigentümers aus der Haf-
tung zu entlassen (§ 254 Abs. 3 LAG). Die Verrech-
nung der Aufbaudarlehen mit der Hauptentschädi-
gung tritt, wenn mit dem Darlehen eine Mietwoh-
nung oder eine Genossenschaftswohnung gefördert 
worden ist, nach dem Entwurf nur noch auf Antrag 
ein. Andererseits werden die Darlehen auf Antrag 
mit dem Hauptentschädigungsanspruch nicht nur 
des Geschädigten selbst, sondern auch seiner näch-
sten Angehörigen verrechnet (§ 258 LAG). Der 
Präsident des Bundesausgleichsamts wird ermäch-
tigt, flüssige Kassenmittel bis zu einem Höchstbe-
trage bei der Deutschen Bau- und Bodenbank an-
zulegen, wenn damit Eigentumsmaßnahmen für die 
Geschädigten gefördert werden können (§ 324 
Abs. 5 LAG). 

VI. Härtefonds 
Die Härtefondsregelung des § 301 LAG wird 

weiterhin (insbesondere bezüglich der Sowjetzonen-
flüchtlinge) verbessert. Bei dieser Gelegenheit wird 
die besondere Regelung für die Sowjetzonenflücht -
linge in einem neuen § 301 a zusammengefaßt. Ver-
besserungen ergeben sich zunächst aus der An-
gleichung an die allgemeine Anhebung der Aus-
gleichsleistungen nach dem LAG. Ausdrücklich ist 
klargestellt, daß die Beihilfen für die Beschaffung 
von Hausrat an Sowjetzonenflüchtlinge den vollen 
Betrag der Hausratentschädigung der ersten Stufe 
(1200 DM zuzüglich Familienzuschläge) erreichen 
sollen und daß an Sowjetzonenflüchtlinge, die Ein-
künfte von bestimmter Höhe verloren haben, des-
wegen Zuschläge zu den der Unterhaltshilfe ent-
sprechenden Unterhaltsbeihilfen gewährt werden 
können. 

VII. Allgemeine Vorschriften 
und Verfahrensvorschriften des LAG 

Auch die allgemeinen Vorschriften der Leistungs-
seite des LAG werden an zahlreichen Stellen ge- 
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ändert. Maßgebend waren neben dem Wunsch zur 
Beseitigung sozialer Härten auch Gründe der Ver-
waltungsvereinfachung und der Wunsch nach Klar-
stellung von Zweifelsfällen. So ist der Vertrie-
benenbegriff des § 11 LAG, im Einklang mit der 
beabsichtigten Neufassung des Vertriebenenbegriffs 
nach dem Bundesvertriebenengesetz, neu gefaßt. 
Die Tatbestände des Vertreibungsschadens (§ 12 
LAG), des Ostschadens (§ 14 LAG) und des Sparer-
schadens (§ 15 LAG) sind zur Berücksichtigung von 
Sonderfällen erweitert. Auf den Schaden können 
sich in Zukunft alle Erben ohne Beschränkung auf 
nähere Angehörige berufen (§ 229 LAG). Die Frist 
für Anträge nach dem Feststellungsgesetz war seit 
längerer Zeit abgelaufen; sie ist nunmehr über-
haupt aufgehoben worden (§ 236 LAG). Auch die 
Vorschriften über das Verfahren wurden an ver-
schiedenen Stellen neu gestaltet und verbessert; 
besonders mußte auch das Verfahren bei Gewäh-
rung und Auszahlung der Hauptentschädigung ge-
regelt werden (§§ 335, 345, 346 LAG). 

VIII. Lastenausgleichsabgaben 

Hinsichtlich der Lastenausgleichsabgaben geht 
der Entwurf von der Erkenntnis aus, daß im 
Interesse der Abgabepflichtigen wie auch des Aus-
gleichsfonds Änderungen, nachdem nunmehr in 
der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle die 
Veranlagung durchgeführt worden ist, möglichst 
vermieden bleiben müssen. Der Entwurf enthält 
deshalb neben verschiedenen ergänzenden Rege-
lungen technischer Art und einigen Vorschriften 
zur Anpassung an Änderungen auf der Leistungs-
seite nur wenige Vorschriften von größerer sach-
licher Bedeutung. 

Bei der seinerzeitigen Beratung über § 47 LAG, 
der die Höhe der Ermäßigung der Vermögensab-
gabe wegen Kriegsschäden betrifft, war davon aus-
gegangen worden, daß der Ermäßigungsbetrag im 
Jahr insgesamt etwa 100 Mio DM ausmachen 
werde. Inzwischen hat sich gezeigt, daß der jährlich 
durch § 47 LAG insgesamt bewirkte Ermäßigungs-
betrag erheblich niedriger ist. Der Entwurf ergänzt 
den § 47 deshalb durch den neuen § 47 a, der im 
Ergebnis etwa zu einer Verdreifachung der Er-
mäßigungsbeträge führen wird. Während die Er-
mäßigung nach § 47 mit Bezug auf die Haupt-
summe der Vermögensabgabe berechnet wird, ist 
die Ermäßigung nach § 47 a unmittelbar auf die 
Vierteljahrsbeträge bezogen. Diese Unterschei-
dung ist notwendig, damit nicht die bereits durch-
geführten Veranlagungen unrichtig werden und 
wiederholt werden müssen. 

Eine Streichung des § 13 Abs. 4 des Feststel-
lungsgesetzes, wie sie beantragt worden war, ist 
nicht möglich. Doch bringt der Entwurf zu § 13 FG 
verschiedene Erleichterungen, die sich besonders 
zugunsten der Kriegssachgeschädigten auswirken, 
insbesondere in § 13 Abs. 5 und 6 des Feststellungs-
gesetzes und in § 41 LAG. Damit wird erreicht, 
daß beim Vergleich des Werts eines geschädigten 
gewerblichen Betriebes am 1. Januar 1940 und am 
Währungsstichtag auf Antrag des Geschädigten Be-
richtigungen z. B. bei Kapitalerhöhungen, bei Sach-
einlagen und bei Kapitalveränderungen ähnlicher 
Art vorgenommen werden können. 

Die Vermögensabgabe in Berlin war bisher mit 
Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse Berlins  

auf die Dauer von 5 Jahren nur mit einem Drittel 
zu entrichten gewesen. Wegen der besonderen Lage 
Berlins sieht der Entwurf vor, daß diese Regelung 
auf die Dauer des Lastenausgleichs fortgesetzt 
wird (§ 88 LAG). 

Der Entwurf folgt, wegen der besonderen 
Schwierigkeiten und Unterschiede bei den Ab-
gabepflichtigen, nicht dem Vorschlag, bei gewerb-
lichen Betrieben die Entrichtung der Vermögens-
abgabe mit verkürzter Laufzeit („Raffung") vorzu-
schreiben. Doch enthält er (in § 199 a LAG) Ver-
günstigungen für den Fall, daß sich die Abgabe-
pflichtigen freiwillig zu der beschleunigten Bezah-
lung der Vermögensabgabe entschließen. Damit ist 
dem Grundgedanken der antragstellenden Frak-
tionen durch einstimmigen Beschluß des Aus-
schusses Rechnung getragen. 

Lücken des Gesetzes schließen insbesondere die 
Vorschriften des Entwurfs zu § 18 LAG (Behand-
lung der Reichsbank bei der Vermögensabgabe) 
und zu §§ 27 a und 27 b LAG (Regelung besonderer 
Rückerstattungsfälle) sowie die §§ 5 bis 10 des 
Artikels II des Entwurfs, in denen den Angehöri-
gen der Vereinten Nationen, die Vermögen in Ber-
lin (West) besitzen, ein Wahlrecht zwischen den 
Vergünstigungen nach dem Lastenausgleichsgesetz 
und den Vergünstigungen nach den §§ 7 bis 9 
a. a. O. eingeräumt wird; beide Vergünstigungen 
zusammen können nicht in Anspruch genommen 
werden. 

IX. Beitrag der öffentlichen Haushalte 

Die vorgesehenen Erhöhungen der Leistungen 
lassen sich in diesem Umfang nur ermöglichen, 
wenn auch eine Erhöhung der Einnahmen des Aus-
gleichsfonds eintritt. In dieser Richtung wirken 
sich verschiedene Vorschriften des Entwurfs aus. 

Die Regelung des § 6 Abs. 1 LAG, wonach die 
Länder durch einen Zuschuß aus den Erträgen der 
Vermögensteuer das laufende Aufkommen aus den 
Lastenausgleichsabgaben auf 2,6 Mrd. DM jährlich 
„auffüllen", die Länder in ihrer Gesamtheit hierfür 
jedoch höchstens 90 v. H. des Aufkommens der Ver-
mögensteuer aufzuwenden haben, gilt zunächst nur 
bis einschließlich für das Rechnungsjahr 1958. Der 
Entwurf erstreckt diese Regelung auf die Laufzeit 
des Lastenausgleichs, weil nur durch eine end-
gültige Regelung dieser Frage die finanziellen 
Grundlagen für die vorgesehenen Ausgleichsleistun-
gen geschaffen werden können. 

Der 50%ige Zuschuß, den Bund und Länder 
nach § 6 Abs. 2 LAG zur Unterhaltshilfe zu ent-
richten haben, ist derzeit mit höchstens 440 Mio 
DM jährlich begrenzt. Der Entwurf wird eine Er-
höhung der Aufwendungen für Unterhaltshilfe be-
wirken, die nach den Schätzungen nicht unbe-
trächtlich über 880 Mio DM hinaus steigen werden. 
Er geht davon aus, daß auch hinsichtlich dieser 
weiteren Beträge eine 50%ige Beteiligung der 
öffentlichen Haushalte an den Aufwendungen der 
Unterhaltshilfe angemessen ist. Er sieht deswegen 
die Streichung der Begrenzung auf 440 Mio DM 
in § 6 Abs. 2 LAG vor. 

Der Entwurf enthält ferner einen besonderen 
einmaligen Zuschuß des Bundes in Höhe von 
100 Mio DM. In diesem Zuschuß sieht der Ausschuß 
einen gewissen Ausgleich für die Ausfälle, die dem 
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Ausgleichsfonds durch die nunmehr auf Dauer 
festgelegte Kürzung der Vierteljahresbeträge in 
Berlin entstehen (vgl. § 6 Abs. 3 LAG). 

Die Kosten der Lastenausgleichsbank, der Deut-
schen Landesrentenbank und der Deutschen Sied-
lungsbank aus der Durchführung der Maßnahmen 
des Lastenausgleichs, insbesondere aus der Ver-
waltung der Aufbaudarlehen, sind bisher gemäß 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 LAG aus dem Ausgleichsfonds be-
stritten worden. Nunmehr wird die Vorschrift ge-
ändert mit der Wirkung, daß diese Kosten aus dem 
Bundeshaushalt bestritten werden. 

Die Darlehen des Ausgleichsfonds an die Länder 
aus der Wohnraumhilfe (einschließlich der ent-
sprechenden Darlehen nach dem Soforthilfegesetz, 
aus den Umstellungsgrundschulden und nach § 46 
Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes) betragen 
derzeit bereits etwa 4,5 Mrd. DM. Sie werden sich 
in den nächsten Jahren noch weiter erhöhen. Sie 
werden derzeit mit 2 v. H. getilgt, ihre Tilgung 
würde sich hiernach über das Jahr 2000 hinaus 
erstrecken. (Für einen Teil dieser Darlehen be-
stimmt allerdings schon § 348 LAG in seiner der-
zeitigen Fassung, daß die Tilgung innerhalb von 
30 Jahren abgeschlossen sein muß.) Die Haupt-
entschädigung muß den Geschädigten nach § 252 
LAG bis zum Jahre 1979 bezahlt werden. Um die 
Rückflüsse aus den Wohnraumhilfedarlehen und 
aus den anderen erwähnten Darlehen noch für die 
Hauptentschädigung nutzbar zu machen, sieht der 
Entwurf vor, daß die Tilgung von den Ländern 
durchweg bis zum Jahre 1979 durchzuführen ist 
(§ 348 LAG). 

X. Feststellungsgesetz 
Das Feststellungsgesetz muß völlig auf das 

Lastenausgleichsgesetz abgestimmt sein. Deswegen 
müssen die gemeinsamen Vorschriften beider Ge-
setze einander angepaßt werden. Dabei ist es nun-
mehr auch möglich, den Text des Feststellungsge-
setzes an verschiedenen Stellen, insbesondere be-
züglich der Schadenstatbestände der §§ 3 bis 5 FG, 
sehr zu vereinfachen. Sachlich sind die Änderun-
gen des Feststellungsgesetzes, auch soweit sie nicht 
lediglich eine Wiederholung der Änderungen des 
Lastenausgleichsgesetzes darstellen, von beschränk-
ter Bedeutung. Auf die Verbesserung bei der An-
rechnung der Altenteilslasten auf den Schadens-
betrag für die Hauptentschädigung (§ 12 Abs. 2 
FG) und beim Vermögensvergleich nach § 13 Abs. 4 
bis 6 FG ist bereits oben (unter I bzw. unter VIII) 
hingewiesen worden. Die besondere Feststellung 
der Verbindlichkeiten bei kriegssachgeschädigtem 
Grundvermögen sowie land- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen (§ 13 Abs. 2 FG) ist, als über-
flüssig, zur Verfahrensvereinfachung gestrichen 
worden. Die Änderungen der §§ 18 und 21 FG be-
zwecken die Klärung von Zweifelsfragen bei der 
Schadensberechnung in besonderen Fällen. 

XI. Währungsausgleichsgesetz 
Auch im Währungsausgleichsgesetz muß der Ent-

wurf verschiedene Vorschriften zur Anpassung an 
geänderte Parallelvorschriften des Lastenaus-
gleichsgesetzes ändern. Darüber hinaus enthält er 
insbesondere die Gleichstellung solcher Depositen-
konten, über die sparbuchähnliche Urkunden aus-

gestellt waren, mit den Sparkonten (§ 1 a); er er-
möglicht damit deren Berücksichtigung im Rahmen 
des WAG. Die bisherige Vorschrift, daß auch der 
Erbe eines Vertriebenen selbst Vertriebener ge-
wesen sein muß, um den Entschädigungsanspruch 
geltend machen zu können, soll in Zukunft weg-
fallen (§ 2 WAG). Umwandlungsfälle sollen in 
Zukunft nach denselben Grundsätzen wie beim 
Altsparergesetz berücksichtigt werden können (§ 3 
WAG). 

XII. Altsparergesetz 

Der Entwurf enthält keine grundsätzlichen Ver-
änderungen des Altsparergesetzes, ermöglicht aber 
die Beseitigung einiger Härten, die sich bei seiner 
Durchführung gezeigt haben. So wird auch hier, 
wie beim Währungsausgleichsgesetz, klargestellt, 
daß Depositeneinlagen, über die sparbuchähnliche 
Urkunden ausgestellt waren, wie Spareinlagen zu 
behandeln sind. Es ist die Möglichkeit geschaffen 
worden, gewisse Formen der Geldanlage in be-
sonderen Fällen durch Rechtsverordnung den 
Sparanlagen gleichzustellen (§ 2 a ASpG). Es hat 
sich gezeigt, daß die Ermächtigung für die Bundes-
regierung, nach § 13 ASpG durch Rechtsverordnung 
eine nähere Regelung über die Behandlung von 
Umwandlungsfällen zu treffen, zu eng war. Durch 
Neufassung dieser Vorschrift wird die Möglichkeit 
geschaffen, daß in weiterem Umfang wie bisher 
Fälle berücksichtigt werden können, in denen eine 
am Währungsstichtag umgestellte oder umgewan-
delte Sparanlage am 1. Januar 1940 in dieser Form 
noch nicht bestanden hat, vielmehr später bei-
spielsweise aus der späteren Veräußerung von Ver-
mögenswerten oder aus Kapitalzahlungen bei Ver-
sicherungsansprüchen wegen Lebens- oder Körper-
verletzung oder aus Kapitalabfindungen auf Grund 
von Erbansprüchen oder von Pensions- oder Ren-
tenleistungen entstanden ist. 

XIII. Überleitungsvorschriften 
Die Novelle wird nahezu 5 Jahre nach dem In-

krafttreten des Lastenausgleichsgesetzes in Kraft 
treten. Unter diesen Umständen haben die Über-
leitungsvorschriften besondere Bedeutung. Das 
Wesentlichste ist: 

1. Bescheide über die Vermögensabgabe, die durch 
das neue Gesetz unrichtig geworden sind, wer-
den durch neue Bescheide ersetzt. In gewissen 
Fällen tritt eine Änderung nur auf Antrag ein 
(§ 11 des Entwurfs). 

2. Ebenso wie das LAG gilt auch das Änderungs-
gesetz nicht im Saarland. Für Schäden, die 
wegen der besonderen saarländischen Kriegs-
schädenregelung im LAG nicht berücksichtigt 
werden können, ist jedoch zur Vermeidung von 
Härten eine Übergangsregelung vorgesehen. So 
können z. B. Geschädigte mit ständigem Auf ent-
halt  im Geltungsbereich des LAG unter Be-
rufung auf Kriegssachschäden, die im Saarland 
entstanden sind, Sozialleistungen aus dem Aus

-

gleichsfonds erhalten, soweit und solange nicht 
entsprechende Leistungen vom Saarland ge-
währt werden können. Entsprechendes gilt für 
Vertriebene, Ostgeschädigte und Sparer, die 
jetzt im Geltungsbereich des Lastenausgleichs-
gesetzes wohnen, an dem nach dem LAG maß-
gebenden Stichtag aber im Saarland gewohnt 
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haben. Weiterhin sollen Aussiedler und Sowjet-
zonenflüchtlinge, die seit dem 1. Januar 1957 im 
Saarland aufgenommen werden, bis zu einer 
entsprechenden Regelung durch das Saarland 
gewisse soziale Leistungen aus dem Lastenaus-
gleich erhalten (§ 14 des Entwurfs). 

3. Die zahlreichen Änderungen des Entwurfs müs-
sen teilweise auf den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Lastenausgleichsgesetzes zurückbe-
zogen werden; dies gilt insbesondere für die 
Vorschriften über die Berechnung der Haupt-
entschädigung. Zum anderen Teil sollen die 
Änderungen erst für die Zukunft — mit Wir-

kung ab 1. April 1957 — gelten. Dies gilt beson-
ders für die Leistungen der Unterhaltshilfe und 
der Entschädigungsrente sowie für die Auszah-
lung der Hauptentschädigung. Die näheren 
Regelungen dazu enthält § 17 des Entwurfs. 

Bonn, den 25. März 1957 

Kunze (Bethel) 
Berichterstatter 

Anlage 3 	 Umdruck 1000 
(Vgl. S. 11404 B) 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP, DP (FVP), GB/BHE zur zweiten Be-
ratung des Entwurfs eines Achten Gesetzes zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (Druck-
sachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 2746, 2820, 
3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Artikel I § 1 
Unter Nr. 6 erhält im § 12 Abs. 11 (neu) die 

Nr. 3 folgende Fassung: 
„3. in den Fällen des Absatzes 8, des § 11 Abs. 2 

Nr. 1 und 2 sowie bei Personen, die an ihren 
Wohnsitz im Vertreibungsgebiet wegen Vertrei-
bungsmaßnahmen nicht zurückkehren konnten, 
am 8. Mai 1945; an  ,die Stelle dieses Zeitpunk-
tes tritt bei Personen, die vor dem 8. Mai 1945 
verstorben sind, der Zeitpunkt des Todes, wenn 
ein diesem Zeitpunkt die Rückkehr in das Ver-
treibungsgebiet wegen Vertreibungsmaßnah-
men nicht mehr möglich war." 

Bonn, den 4. April 1957 

Kunze (Bethel) und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Czermak 
Dr. Becker (Hersfeld) und Fraktion 
Dr. Brühler und Fraktion 
Dr. Klötzer 
Feller und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 999 
(Vgl. S. 11404 C, 11406 C, 11418 B) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Dr. Atzen-
roth zur zweiten Beratung des Entwurfseines 
Achten Gesetzes zur Änderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes (Drucksachen 3322, 1966, 1974, 2113, 
2645, 2674, 2746, 2820, 3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. Zu Artikel I § 1 (Änderung des Lastenausgleichs-

gesetzes): 

Nr. 16 erhält folgende Fassung: 
„16. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

Für die Zeit vom 1. September 1952 bis 
zum 31. März 1957 finden Sätze 1 und 2 
mit der Maßgabe Anwendung, daß bei 
900 und mehr Schadenspunkten die letzte 
Spalte der Tabelle des Satzes 1 entfällt. 

b) Absatz 4 wird gestrichen." 

2. Zu Artikel I § 2 (Änderung des Feststellungs-
gesetzes): 

Unter Nr. 11 ist in § 13 Abs. 5 und Abs. 6 je-
weils nach den Worten „ist auf Antrag" das 
Wort „insbesondere" einzufügen. 

Bonn, den 3. April 1957 
Dr. Atzenroth 

Anlage 5 	 Umdruck 998 
(Vgl. S. 11406 C, 11408 B, 11409 B, 11417 A, 11418 A) 
Änderungsantrag der Abgeordneten Miller, Dr. 

Lindrath, Schneider (Hamburg) und Genossen zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Achten Ge-
setzes zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 
(Drucksachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 
2746, 2808). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 

1. Unter Nr. 18 erhält § 55 a folgende Fassung: 

„§ 55 a 
Vergünstigung für Sowjetzonenflüchtlinge 
(1) Zur Milderung von Härten wird natür-

lichen Personen auf Antrag eine vorläufige Stun-
dung ihrer Vermögensabgabe gewährt, wenn sie 
glaubhaft machen, daß sie in der sowjetischen 
Besatzungszone einen Schaden erlitten haben. Die 
Stundung soll in dem Umfang gewährt werden, 
der den Schadensgruppensätzen gemäß § 47 im 
Verhältnis zu ihrem Vermögen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes am Stichtag entspricht. 

(2) Die vorläufige Stundung tritt nur ein, 
wenn das Vermögen des Geschädigten im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes 100 000 Deutsche 
Mark nicht übersteigt. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur 
Durchführung durch Rechtsverordnung das 
Nähere zu bestimmen." 

2. Nr. 94 ist dahin zu ergänzen, daß § 345 Abs. 1 
Satz 2 folgende neue Fassung erhält: 

„Der Bescheid kann auch dahin lauten, daß 
dem Antrag zur Zeit mangels verfügbarer Mittel 
nicht entsprochen werden kann; in diesem Falle 
ist ,dem Antragsteller ein grundsätzlicher Bewil-
ligungsbescheid zur Verfügung zu stellen." 

Bonn, den 3. April 1957 

Miller 
Dr. Lindrath 
Schneider (Hamburg) 
Bender 
Brookmann (Kiel) 
Dr. Eckhardt 
Ehren 
Funk 
Baron Dr. Manteuffel-Szoege 
Frau Dr. Rehling 
Stiller 
Walz 
Dr. Winter 
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Anlage 6 	 Umdruck 1005 
(Vgl. S. 11409 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Kunze 
(Bethel), Ohlig, Seuffert und Genossen zur zwei-
ten Beratung des Entwurfs eines Achten Gesetzes 
zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (Druck-
sachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 2746, 
2820, 3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Artikel I § 1 
Unter Nr. 21 werden in § 78 Abs. 2 Nr. 3 mach 

 dem Wort „Rückerstattungsberechtigten" die 
Worte „oder auf Grund einer Übertragung im 
Sinne des § 27 a, wenn die Voraussetzungen des 
§ 27 a Abs. 2 gegeben sind," eingefügt. 

Bonn, den 4. April 1957 
Kunze (Bethel) und Fraktion 
Ohlig 
Seuffert 
Dr. Czermak 
Dr. von Golitschek 

Anlage 7 	 Umdruck 995 
(Vgl. S. 11410 B, 11415 A, C, 11416 D) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Achten 
Gesetzes zur Änderung des Lastenausgleichsgeset-
zes (Drucksachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 
2746, 2820, 3208) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 

1. Unter Nr. 37 werden in § 246 Abs. 2 
a) in Schadensgruppe 58 die Worte „bis 2 000 000 

Reichsmark 65 000 Deutsche Mark + 3,6 v. H. 
des 1 000 000 Reichsmark übersteigenden 
Schadensbetrags" ersetzt durch die Worte 
„über 1 000 000 Reichsmark 6,5 v. H. des Scha-
densbetrags" 

b) die Schadensgruppe 59 gestrichen. 
2. Unter Nr. 59 werden in § 273 Abs. 5 Nr. 2 die 

Worte „von mindestens 5000 Deutsche Mark" 
durch die Worte „von mindestens 3600 Deutsche 
Mark" ersetzt. 

3. Unter Nr. 76 wird folgender Buchstabe e ange-
fügt: 

,e) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 
„5) Zu den in den Absätzen 1 und 2 ge-

nannten Entschädigungsbeträgen wird ein Zu-
schlag von 150 Deutsche Mark für Kinder im 
Sinne des § 294 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, die am 
1. April 1952 im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ihren ständigen 
Aufenthalt hatten und für die nach Absatz 3 
ein Zuschlag nicht gewährt wird, die jedoch 
im Zeitpunkt der  Schädigung zum Haushalt 
des Geschädigten gehörten und von ihm wirt-
schaftlich abhängig waren." ' 

Bonn, den 2. April 1957 
Dr. Klötzer 
Feller und Fraktion 

Anlage 8 	 Umdruck 996 
(Vgl. S. 11415 B) 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP, DP(FVP) zur zweiten Beratung des Ent

-

wurfs einen Achten Gesetzes zur Änderung des 
Lastenausgleichsgesetzes (Drucksachen 3322, 1966, 
1974, 2113, 2645, 2674, 2746, 2820, 3208) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 

Unter Nr. 59 werden in § 273 Abs. 5 Nr. 2 die 
Worte „von mindestens 5000 Deutsche Mark" durch 
die Worte „von mindestens 3600 Deutsche Mark" 
ersetzt. 

Bonn, den 3. April 1957 

Kunze (Bethel) und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Czermak 
Dr. Becker (Hersfeld) und Fraktion 
Dr. Brühler und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 1004 
(Vgl. S. 11426 B, 11427 B) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
dritten Beratung des Entwurfs eines Achten Geset-
zes zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 
(Drucksachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 
2746, 2820, 3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 

Unter Nr. 37 werden in § 246 Abs. 2 

a) in Schadensgruppe 58 die Worte „bis 2 000 000 
Reichsmark  65 000 Deutsche Mark + 3,6 v. H. 
des 1 000 000 Reichsmark übersteigenden Scha-
densbetrags" ersetzt durch die  Worte „über 
1 000 000 Reichsmark 6,5 v. H. des Schadens-
betrags" 

b) die  Schadensgruppe 59 gestrichen. 

Bonn, den 4. April 1957 

Dr. Klötzer 
Feller und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 1003 
(Vgl. 11426 B, C, 11427 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Graf 
(München), Dr. Preiß und Genossen zur dritten 
Beratung des Entwurfs eines Achten Gesetzes zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (Druck-
sachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 2746, 2820, 
3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 

Nr. 16 erhält folgende Fassung: 

,16. In § 47 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Durch Rechtsverordnung kann in den 
Fällen des Wiederaufbaus bis zum 21. Juni 
1948 unbeschadet Absatz 2 eine Ermäßigung 
der Abgabe vorgesehen werden." 

Bonn, den 4. April 1957 
Dr. Graf (München) 
Dr. Preiß 
Neumayer 
Hepp 
Dr. Henn 
Platner 
Gumrum 
von Manteuffel (Neuß) 
Dr. Schranz 
Euler 
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Dr. Elbrächter 
Dr. Brühler 
Dr. Schäfer (Hamburg) 
Dr. Schneider (Lollar) 
Lahr 

Anlage 11 	 Umdruck 1006 
(Vgl. S. 11427 B) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
dritten Beratung des Entwurfs eines Achten Ge-
setzes zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 
(Drucksachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 
2746, 2820, 3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 

Unter Nr. 76 wird folgender Buchstabe e an
-gefügt: 

,e) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Zu den in  den  Absätzen 1 und 2 genann-
ten Entschädigungsbeträgen wird ein Zuschlag 
von 150 Deutsche Mark für Kinder im Sinne 
des § 294 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, die am 1. April 
1952 im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
oder in Berlin (West) ihren ständigen Aufent-
halt hatten und für die nach Absatz 3 ein Zu-
schlag nicht gewährt wird, die jedoch im Zeit-
punkt der Schädigung zum Haushalt des Ge-
schädigten gehörten und von ihm wirtschaft-
lich abhängig waren." 

Bonn, den 4. April 1957 

Dr. Klötzer 
Feller und Fraktion 

Anlage 12 	 Umdruck 994 
(Vgl. S. 11427 C) 

Entschließungsantrag der Fraktion des GB/BHE 
zur dritten Beratung des Entwurfs eines Achten 

Gesetzes zur Änderung des Lastenausgleichsgeset-
zes (Drucksachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 
2746, 2820, 3208) 

Der Bundestag wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung wird gebeten, § 1 der 

2. LeistungsDV-La dahingehend abzuändern, daß 
Vertriebene, die die Voraussetzungen des § 230 LAG 
nicht erfüllen, jedoch bis zum 31. Dezember 1956 
ihren ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder 
Berlin (West) genommen haben, im Rahmen des 
Härtefonds (§ 301) berücksichtigt werden." 
Bonn,  den  2. April 1957 

Dr. Klötzer 
Feller und Fraktion 

Anlage 13 	 Umdruck 997 
(Vgl. S. 11427 C) 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD, FDP, DP (FVP), GB/BHE zur dritten 
Beratung des Entwurfs eines Achten Gesetzes zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (Druck-
sachen 3322, 1966, 1974, 2113, 2645, 2674, 2746, 
2820, 3208). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, im Verwal-
tungsweg sicherzustellen, daß an Bezieher von Un-
terhaltshilfe nach Möglichkeit schon vor dem In-
krafttreten des Achten Änderungsgesetzes zum La-
stenausgleichsgesetz angemessene Abschlagszah-
lungen auf die zu erwartenden erhöhten Zahlungen 
an Unterhaltshilfe geleistet werden. 

Bonn, den 3. April 1957 
Kunze (Bethel) und Fraktion 

Ollenhauer und Fraktion 
Dr. Czermak 
Dr. Becker (Hersfeld) und Fraktion 
Dr. Brühler und Fraktion 
Feller und Fraktion 
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